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Europa in Daten

Die Europäische Union hat seit Juli 2013 insgesamt 28 Mitglie-
der. Allein seit Beginn dieses Jahrhunderts sind damit 13 neue 
Mitgliedstaaten hinzugekommen. Mit der sogenannten Ost- 
erweiterung, die am 1. Januar 2007 mit Bulgarien und Rumä-
nien komplettiert wurde, und mit Kroatien, das am 1. Juli 2013 
der Europäischen Union beigetreten ist, gestalten diese 28 Län-
der nun den Staatenverbund gemeinsam. Sie alle prägen damit 
die ebenso zahlreichen wie unterschiedlichen Politikbereiche 
der Europäischen Union – von der Wirtschaftspolitik über die 
Außen- und Sicherheitspolitik bis hin zur Sozialpolitik. Heute 
leben mehr als 500 Millionen Menschen in den Mitgliedstaaten 
der EU auf rund 4,3 Millionen km² Fläche. Sie alle wünschen 
sich für die eigene Zukunft und die der nachfolgenden Genera-
tionen ein Leben in Frieden und sozialer Geborgenheit.

Auf der einen Seite ist die Europäische Union in den Jahrzehn-
ten seit ihrer Gründung immer stärker zusammengewachsen, 
auf der anderen Seite bedeutet die Erweiterung für ihre alten 
wie neuen Mitglieder auch eine enorme Anstrengung, um die-
sen Prozess weiter voranzutreiben. Die unterschiedlichen Kul-
turen und Traditionen der europäischen Nationen repräsen-
tieren den großen kulturellen und historischen Reichtum der 
Union, sie stellen aber auch eine permanente Herausforderung 
dar, gemeinsame Normen und Regeln im Zusammenleben der 
Völker und Mitgliedstaaten zu finden und zu etablieren.

Diese Aufgabe, unterschiedliche politische Systeme, geografi-
sche, historische und wirtschaftliche Voraussetzungen ebenso 
wie Traditionen und Denkweisen zusammenzuführen, macht 
den Alltag der Europapolitik aus. Dieser war – besonders für 
die 17 Mitgliedstaaten der Europäischen Wirtschafts- und 

Einleitung



5Europa in Daten

Europa in Daten

Die Europäische Union hat seit Juli 2013 insgesamt 28 Mitglie-
der. Allein seit Beginn dieses Jahrhunderts sind damit 13 neue 
Mitgliedstaaten hinzugekommen. Mit der sogenannten Ost- 
erweiterung, die am 1. Januar 2007 mit Bulgarien und Rumä-
nien komplettiert wurde, und mit Kroatien, das am 1. Juli 2013 
der Europäischen Union beigetreten ist, gestalten diese 28 Län-
der nun den Staatenverbund gemeinsam. Sie alle prägen damit 
die ebenso zahlreichen wie unterschiedlichen Politikbereiche 
der Europäischen Union – von der Wirtschaftspolitik über die 
Außen- und Sicherheitspolitik bis hin zur Sozialpolitik. Heute 
leben mehr als 500 Millionen Menschen in den Mitgliedstaaten 
der EU auf rund 4,3 Millionen km² Fläche. Sie alle wünschen 
sich für die eigene Zukunft und die der nachfolgenden Genera-
tionen ein Leben in Frieden und sozialer Geborgenheit.

Auf der einen Seite ist die Europäische Union in den Jahrzehn-
ten seit ihrer Gründung immer stärker zusammengewachsen, 
auf der anderen Seite bedeutet die Erweiterung für ihre alten 
wie neuen Mitglieder auch eine enorme Anstrengung, um die-
sen Prozess weiter voranzutreiben. Die unterschiedlichen Kul-
turen und Traditionen der europäischen Nationen repräsen-
tieren den großen kulturellen und historischen Reichtum der 
Union, sie stellen aber auch eine permanente Herausforderung 
dar, gemeinsame Normen und Regeln im Zusammenleben der 
Völker und Mitgliedstaaten zu finden und zu etablieren.

Diese Aufgabe, unterschiedliche politische Systeme, geografi-
sche, historische und wirtschaftliche Voraussetzungen ebenso 
wie Traditionen und Denkweisen zusammenzuführen, macht 
den Alltag der Europapolitik aus. Dieser war – besonders für 
die 17 Mitgliedstaaten der Europäischen Wirtschafts- und 

EU-28

EU-15
Osterweiterung 
2004 und 2007
Beitritt Kroatien 2013



6 Einleitung

Währungsunion – gerade in jüngster Zeit auch von Problemen 
und Krisen geprägt. Das Stichwort, das bei vielen Menschen 
das Bewusstsein der nachhaltigen Verdienste und der globalen 
Notwendigkeit eines weiteren Zusammenwachsens der Staa-
ten Europas überlagert hat, lautet „Euro-Krise“.

Die Menschen in Europa befinden sich hier in einem Dilemma. 
Denn einerseits kann ein weiteres Zusammenwachsen der Na-
tionen Europas nur dann gelingen, wenn auch die politischen 
Systeme schrittweise und konsequent einander angenähert 
werden. Dazu gehören auch die Wirtschafts- und Finanzsyste-
me der Mitgliedstaaten. Auf diese Notwendigkeit haben große 
Europäer wie Konrad Adenauer und Jacques Delors bereits 
früh hingewiesen. Andererseits geht ein solches Zusammen-
wachsen für alle Beteiligten immer auch mit einer Annähe-
rung der Kulturen und Traditionen einher. Dieser Prozess wird 
Europa noch lange beschäftigen, eröffnet aber auch die Chance 
eines tieferen und nachhaltigen Zusammenwachsens, einer 
echten Gemeinschaft.

Sozialkompass Europa

Die Unterschiede der Traditionen, politischen Systeme, aber 
auch der ökonomischen Möglichkeiten und Gegebenheiten 
werden neben der Wirtschafts- und Finanzpolitik vielleicht in 
keinem anderen Politikbereich so deutlich wie in der Sozialpo-
litik. Soziale Sicherung war und ist in den einzelnen Ländern 
der Europäischen Union mit geprägt von der kulturellen Tra-
dition einerseits und von der wirtschaftlichen und historisch-
politischen Entwicklung andererseits. Daher ist es ein Ziel der 
EU, die unterschiedlichen Systeme des sozialen Schutzes und 
der sozialen Sicherung für die Menschen in Europa aufeinan-
der abzustimmen und diese zu modernisieren.

Denn deutlich unterschiedliche soziale Systeme, wie sie das 
Europa der 28 heute noch immer aufweist, verlangsamen und 
erschweren den Prozess des Zusammenwachsens der Völker in 
Europa. Dabei darf aber nicht vergessen werden, dass Europa 
gegenwärtig eine wirtschafts- und sozialpolitische Integrati-
onsleistung von gewaltigem Ausmaß zu bewältigen hat.

So will der „Sozialkompass Europa“ die Unterschiede in den 
Systemen der sozialen Sicherung, ihrer Finanzierung und der 
Arbeitsbedingungen in den Mitgliedstaaten der EU aufzeigen 
und damit zu mehr Transparenz und besserer Vergleichbarkeit 
beitragen. Durch Gegenüberstellung der rechtlichen Regelun-
gen in den einzelnen Ländern soll den Lesern ein Vergleich der 
unterschiedlichen Gesetzgebungen und Verwaltungsabläufe 
ermöglicht werden. Dieser Vergleich ist jedoch angesichts der 
meist sehr komplexen Regelungen und Bestimmungen nicht 
bis in alle Details und Sonderfälle möglich.
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Das Beitrittsdatum Kroatiens, der 1. Juli 2013, hat zudem zur 
Folge, dass für dieses jüngste Mitgliedsland der Europäischen 
Union erst jetzt aussagefähige Daten im europäischen Ver-
gleich vorliegen. Damit konnten nun die Datenbank „Sozial-
kompass Europa“ (Version 3.1) und die vorliegende Begleit-
publikation aktualisiert werden. Statistische Zahlen und Werte, 
die sich auf die gesamte Europäische Union beziehen, sind 
somit ab dieser Ausgabe der Publikation für das Europa der  28 
(EU-28) verfügbar.

Um möglichst rasch auf Veränderungen in einem immer 
rascher sich entwickelnden und zunehmend komplexer wer-
denden Europa reagieren zu können, werden die tabellarischen 
Vergleiche des „Sozialkompass Europa“ bereits seit mehreren 
Jahren in Form einer Datenbank veröffentlicht. Parallel zu 
dieser Publikation erscheint im April 2014 die Version 3.1 der 
Datenbank „Sozialkompass Europa“ (SKE). Sie ist nun auch um 
das 28. EU-Mitgliedsland Kroatien ergänzt.

Die Datenbank wird in einem jährlichen Rhythmus aktuali-
siert, oder aber bei wichtigen Veränderungen je nach Bedarf. 
Diese Datenbank ist dem Benutzer entweder online auf der 
Internetseite Sozialkompass.eu verfügbar oder dort als kom-
pletter Download aller Daten. Ohne Internetanschluss kann 
der „Sozialkompass Europa“ von der separat veröffentlichten 
DVD installiert und genutzt werden.

Der Vergleich der europäischen Sozialsysteme, wie ihn die  
Publikation „Sozialkompass Europa“ des Bundesministeriums 
für Arbeit und Soziales leistet, bietet also dem Leser und  
Benutzer zwei sich ergänzende Informationsebenen:
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Die Broschüre

Die vorliegende Publikation bietet im ersten Teil nach einer 
kurzen historischen Zusammenfassung zur Entstehung des 
sozialen Europas einen Überblick über die Finanzierung der 
Sozialleistungen in den einzelnen EU-Ländern. Grundlage 
bilden hierbei die Daten des Statistischen Amtes der Europä-
ischen Union (Eurostat) aus den einzelnen Mitgliedstaaten. 
Diese Darstellung stützt sich auf die bei Redaktionsschluss 
März 2014 verfügbare Eurostat-Datenbasis von 2010. Zwar bot 
Eurostat zu diesem Zeitpunkt bereits Daten zu 2011 an, diese 
waren aber zu einem großen Teil noch unvollständig, vorläufig 
oder nur geschätzt. Daher wurde hier von der Datenlage 2010 
als der verlässlichsten und vollständigsten bei Redaktions-
schluss ausgegangen. Da die institutionelle Organisation der 
sozialen Sicherheit in Europa von Land zu Land teilweise stark 
abweicht, orientieren sich diese Zusammenstellungen an den 
verschiedenen sozialen Feldern und Risiken.

Im zweiten Teil finden sich Überblicke zu den Elementen der 
sozialen Sicherungssysteme der Europäischen Union. Diese  
werden in insgesamt 15 kurzen Einführungstexten in die  
einzelnen Themenbereiche des Sozialwesens dargestellt –  
von „Familie“ bis „Soziale Notlagen“. Auch diese Darstellungen 
dokumentieren den Sachstand der Eurostat-Daten von 2010 
und beziehen, wo möglich, darüber hinausreichende Entwick-
lungen ein.

Der dritte Teil bietet Länderkennzahlen zu den 28 EU-Mit-
gliedstaaten. Sie verdeutlichen anschaulich die Vielfalt der 
Europäischen Union und bilden mit ihren Informationen zu 
Land und Leuten die Basis für einen Vergleich der europä-
ischen Sozialsysteme.
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Teil IV bietet dem Benutzer von Broschüre und Datenbank 
ein ausführliches Glossar der wichtigsten Grundbegriffe der 
europäischen Sozialpolitik sowie der allgemeinen Europa- und 
Sozialpolitik. Dieses Glossar ist als Hilfestellung für die Auf-
schlüsselung und den Vergleich der vielfach komplexen Zu-
sammenhänge der unterschiedlichen Sozialsysteme in Europa 
gedacht. Der interessierte Nutzer der Datenbank findet hier 
eine rasche Orientierung. Und überall dort, wo der „Sozialkom-
pass Europa“ zu Lehr- und Unterrichtszwecken eingesetzt wird, 
kann zudem auf das Glossar als Hilfe zurückgegriffen werden. 

Nutzung und Funktionalität der Datenbank „Sozialkompass 
Europa“, insbesondere, was die Ausgabe und weitere Verwen-
dung der Daten betrifft, werden in Teil V dieser Broschüre 
erläutert. Dort finden sich ebenso Erklärungen zu den Hilfe-
texten und Videos zur SKE-Datenbank in Leichter Sprache und 
Deutscher Gebärdensprache. Diese sind online verfügbar sowie 
auf der Sozialkompass-DVD.
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Teil IV bietet dem Benutzer von Broschüre und Datenbank 
ein ausführliches Glossar der wichtigsten Grundbegriffe der 
europäischen Sozialpolitik sowie der allgemeinen Europa- und 
Sozialpolitik. Dieses Glossar ist als Hilfestellung für die Auf-
schlüsselung und den Vergleich der vielfach komplexen Zu-
sammenhänge der unterschiedlichen Sozialsysteme in Europa 
gedacht. Der interessierte Nutzer der Datenbank findet hier 
eine rasche Orientierung. Und überall dort, wo der „Sozialkom-
pass Europa“ zu Lehr- und Unterrichtszwecken eingesetzt wird, 
kann zudem auf das Glossar als Hilfe zurückgegriffen werden. 

Nutzung und Funktionalität der Datenbank „Sozialkompass 
Europa“, insbesondere, was die Ausgabe und weitere Verwen-
dung der Daten betrifft, werden in Teil V dieser Broschüre 
erläutert. Dort finden sich ebenso Erklärungen zu den Hilfe-
texten und Videos zur SKE-Datenbank in Leichter Sprache und 
Deutscher Gebärdensprache. Diese sind online verfügbar sowie 
auf der Sozialkompass-DVD.

Die Datenbank

Das zweite Element des „Sozialkompass Europa“, eine um-
fangreiche Fakten- und Datensammlung, ist der in Form einer 
Datenbank (SKE-Datenbank) tabellarisch aufbereitete Ver-
gleich der einzelnen Felder des sozialen Lebens. Dieser ist auf 
der separat publizierten DVD beziehungsweise online und zum 
Download im Internet zugänglich.

Der Vergleich beruht auf den Daten, die das auf Initiative der 
Europäischen Kommission geschaffene Gegenseitige Informa-
tionssystem zur sozialen Sicherheit (MISSOC) halbjährlich ver-
öffentlicht. Alle Daten wurden von der Redaktion des „Sozial-
kompass Europa“ inhaltlich überprüft, ergänzt, sprachlich und 
redaktionell überarbeitet und der besseren Verständlichkeit 
und Lesbarkeit halber teilweise gestrafft.

In dieser Zwischen-Ausgabe (Version 3.1) des „Sozialkompass 
Europa“ sind die Daten der EU-27 vor dem Beitritt Kroatiens 
noch mit Stand 1. Juli 2012 berücksichtigt. Die Daten für  
Kroatien befinden sich bereits auf dem Stand vom 1. Juli 2013.  
In der für Ende des Jahres 2014 vorgesehenen kompletten Über-
arbeitung der Datenbank (Version 4.0) werden dann die Daten 
aller 28 EU-Mitgliedsländer auf den gleichen Stand gebracht.

Die Bezeichnungen der einzelnen Kernbegriffe und Sozial-
leistungen werden auch in der jeweiligen Landessprache 
angeführt, um dem interessierten Nutzer die Orientierung zu 
erleichtern. Zudem wird zu den einzelnen Bereichen auch die 
jeweilige rechtliche Grundlage angegeben.

Mit der vorherigen Auflage von Datenbank und Broschüre 
(2013) wurde die umfangreiche Darstellung des für die Sozial-
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politik wichtigen und sehr differenzierten Themenbereichs 
„Behinderung“ aufgenommen. Die inhaltliche Gliederung der 
in der SKE-Datenbank erfassten, dargestellten und erläuterten 
sozialen Felder und Bereiche folgt ansonsten – der besseren 
Vergleichbarkeit und Nachvollziehbarkeit für den Nutzer we-
gen – dem Schema der Daten von MISSOC.
 
Somit ergibt sich folgende Gliederung der SKE-Datenbank in 
insgesamt 15 Themenfelder:

1. Familie
2. Mutterschaft
3. Krankheit
4. Pflege
5. Behinderung
6. Entgeltfortzahlung
7. Arbeitslosigkeit
8. Arbeitsunfall
9. Invalidität

10. Alter
11. Hinterbliebene
12. Kündigung
13. Mitbestimmung
14. Arbeitsstreitigkeiten
15. Soziale Notlagen

Das Themenfeld „Behinderung“ (5.) wurde in der Datenbank 
ebenso redaktionell ergänzt wie die drei arbeitsrechtlichen The-
men (12. – 14.), die von MISSOC nicht abgedeckt werden.

Die einzelnen Themenfelder werden in der SKE-Datenbank 
nach den für sie geltenden Versicherungs- oder Verwaltungs-
systemen und den jeweiligen Geltungsbereichen sowie nach 

der Finanzierungs- und Leistungsseite gegliedert. Außerdem 
wird die jeweilige rechtliche Grundlage dargestellt.

Die Angaben, insbesondere die einzelnen Prozentsätze und 
konkreten Zahlenangaben, sind auf dem Stand vom Juli 2012 
(Redaktionsschluss SKE-Datenbank). Zur besseren Vergleich-
barkeit und Transparenz werden die Angaben in den nationa-
len Währungen außerhalb des Euroraums (EU-17) beibehalten. 
Die Umrechnung in Euro beruht auf den Wechselkursen mit 
Stand 1. Juli 2012 (Kroatien: 1. Juli 2013).

Vergleich der Sozialsysteme

Generell gibt es bei einem Vergleich der verschiedenen europä-
ischen Sozialsysteme natürlich kein für alle EU-Länder ein-
heitliches Raster, auch wenn die Struktur der Datenbank dies 
bisweilen suggerieren mag. Tatsächlich sind nämlich einzelne 
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Risiken oder Leistungsfelder in den Mitgliedstaaten zum Teil 
ganz unterschiedlichen Zweigen der sozialen Sicherung zuge-
ordnet. Zum Beispiel setzen einige Mitgliedstaaten Eltern- oder 
Erziehungsgeld nicht bei den Leistungen für Familien, son-
dern bei denjenigen für Mutterschaft/Vaterschaft ein. Hinzu 
kommt, dass es vielfach noch keine einheitliche Terminologie 
bei der Benennung derselben Sachverhalte gibt. Auch hier 
spiegeln die Schwierigkeiten bei der Erstellung einer solchen 
europäischen Datenbank vielfach die Realitäten der nationalen 
Sozialpolitik und zugleich die Notwendigkeit ihrer weiteren 
Annäherung wider.

In manchen Ländern sind einzelne Funktionen durch eine 
Fülle von Sonder-, Ausnahme- und Zusatzregelungen derart 
überfrachtet, dass es nicht immer leicht ist, den roten Faden 
der betreffenden Bestimmungen und Strukturen sichtbar zu 
machen. Auch diesbezüglich bietet die hier gewählte flexi-
blere Form der Darstellung in einer Datenbank, die nun in der 
dritten Auflage vorliegt und regelmäßig aktualisiert wird, den 
Vorteil, individuelle Gegebenheiten, Änderungen und Ver-
schiebungen zeitnah darstellen zu können.

Die Sozialpolitik gewinnt in einem Europa, das die Notwendig-
keit des weiteren friedlichen Zusammenwachsens der Men-
schen und Nationen immer deutlicher vor Augen hat, mehr 
und mehr an Bedeutung. Sie prägt und bestimmt alle anderen 
Politikfelder mit und wird so auch entscheidend für das Gelin-
gen unserer Zukunft sein. Daher ist der Blick über die eigenen 
Grenzen hinaus zu unseren europäischen Nachbarn gerade im 
Bereich des Sozialwesens ein wichtiger Bestandteil der politi-
schen Information. Dazu will der „Sozialkompass Europa“ in 
seiner Doppelgestalt als Datenbank/Onlinepublikation und 
Informationsbroschüre einen nachhaltigen Beitrag leisten.

Einleitung
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Die Länderkürzel

Die Namen der 28 EU-Mitgliedstaaten werden in den Tabellen 
dieser Broschüre wie folgt abgekürzt:

Kürzel Land

BE Belgien

Bulgarien

Dänemark

Kürzel

MT

NL

Land

Malta

NiederlandeBG

DK

DE

EE

FI

FR

EL

IE

Deutschland

Estland

Finnland

Frankreich

Griechenland

Irland

AT

PL

PT

RO

SE

SI

SK

Österreich

Polen

Portugal

Rumänien

Schweden

Slowenien

Slowakei

IT Italien

HR Kroatien

LV Litauen

LT

LU Luxemburg

Lettland

ES

CZ

HU

UK

CY

Spanien

Tschechien

Ungarn

Vereinigtes Königreich

Zypern

Quelle: http://publications.europa.eu/code/de/de-370100.htm

Europa in Daten





 Teil I 
Sozialer Schutz in Europa
Das Europa der 28 gestaltet mehr und mehr seine soziale  
Dimension. Es wird von den Menschen in Deutschland 2014  
anders erlebt als noch vor wenigen Jahrzehnten. Die gemeinsame 
Währung, das weitgehende Verschwinden der Binnengrenzen, 
die Freizügigkeit auf dem Arbeitsmarkt, gemeinsame Eckpfeiler 
der Wirtschaftspolitik, aber auch eine immer stärker koordinierte 
Sicherheits- und Außenpolitik – all das und noch vieles andere  
ist heute zur alltäglichen Erfahrung geworden und prägen 
Alltag und Selbstverständnis der Menschen in Deutschland und 
der Europäischen Union.
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Soziale Grundrechte in Europa

Studieren im Vereinigten Königreich, Arbeiten und Wohnen 
in Frankreich, Einkaufen im benachbarten Polen, Dänemark 
oder Luxemburg – solche Entscheidungen sind für die Europä-
er heute ohne größere Schwierigkeiten zu treffen. Europa mit 
inzwischen 28 Mitgliedstaaten ist weiter zusammengewach-
sen und wird auch von außen immer mehr als ein gemeinsa-
mer Politik-, Wirtschafts- und Sozialraum gesehen. Als Bürger 
der jeweiligen Nationalstaaten sind wir alle Bürger Europas.
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Seit mehr als 60 Jahren setzen sich die Menschen auf unserem 
Kontinent nach den verheerenden Erfahrungen des Zweiten 
Weltkrieges für den europäischen Einigungsprozess ein. Das 
Zusammenwachsen der Nationen, Kulturen, Wirtschaftssyste-
me und des gesellschaftlichen Lebens sehen wir heute als eine 
unumkehrbare Entwicklung an, die allen Menschen in Europa 
Frieden, Freiheit, Wohlstand und soziale Sicherheit gewähr-
leisten soll. Heute werden der Wille zum weiteren Zusammen-
wachsen und die Unumstößlichkeit dieses Prozesses gerade 
aus Anlass der Errichtung des „Euro-Rettungsschirms“ erneut 
und mit Nachdruck betont.
 
Für den Frieden in Europa 

Gerade mit der großen Erweiterung der Europäischen Union 
von 2004 und 2007 und dem Beitritt Kroatiens 2013 hat das 
Zusammenwachsen Europas einen neuen Akzent bekommen. 
Europa – das ist ein politisches Gebilde, das einstige Gegensätze 
miteinander versöhnt, alte Fronten zum Verschwinden bringt 
und ein neues Gefüge in vielen Lebensbereichen schafft. Die 
Länder Europas profitieren voneinander, sie sind aber gleich-
zeitig auch stärker als zuvor aufeinander angewiesen.

Dabei hat Europa einen langen und nicht immer einfachen 
Werdegang hinter sich und wohl noch etliche Herausforderun-
gen vor sich. Wer die Geschichte des europäischen Einigungs-
gedankens betrachtet, dem zeigt sich vor allem, wie frühzeitig 
der Wunsch nach einer supranationalen, über den Nationen 
und Völkern in Europa stehenden Ordnung ausgesprochen 
wurde.
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Fläche EU-Länder 2010
km2 in 1.000

1 Ohne Überseegebiete
Stand: März 2014
Quelle: Eurostat

FR
ES
SE
DE
FI
PL
IT

UK
RO
EL
BG
HU
PT
HR
AT
CZ
IE
LT
LV
SK
EE
DK
NL
BE
SI

CY
LU
MT

EU-28

544,01 
506,0

441,4
357,1

338,4
312,7

301,3
248,5

238,4
132,0

111,0
93,0
92,2

87,7
83,9

78,9
69,8

65,3
64,6

49,0
45,2
43,1
41,5

30,5
20,3

9,3
2,6

0,3
4.407,9
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Große Denker und Dichter haben in Europa seit dem ausge-
henden 17. Jahrhundert den Gedanken eines einigen Europas 
vorbereitet und ihm immer wieder Gehör verschafft. Zu ihnen 
gehörten neben vielen anderen der Engländer William Penn 
mit seinem „Essay über den gegenwärtigen und künftigen Frie-
den Europas“ (1682), der französische Abbé de Saint-Pierre mit 
seinem „Traktat für einen ewigen Frieden in Europa“ (1712), der 
dann die Philosophen Jean-Jacques Rousseau und Immanuel 
Kant beeinflusste.

Im 19. Jahrhundert waren es zum Beispiel Dichter, die sich 
für den Prozess des europäischen Zusammenwachsens aus-
sprachen, auf deutscher Seite etwa Wieland und Novalis, auf 
französischer Victor Hugo. Sie sahen darin vor allem auch die 
Möglichkeit eines dauerhaften politischen Friedens in Europa, 
der einen sozialen Frieden zur Grundlage hatte.

Vereinigte Staaten von Europa? 

Unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg hatte der britische 
Premierminister Winston Churchill in einer Rede vom Sep-
tember 1946 diese Visionen wieder aufgegriffen und bekräftigt: 
„Wenn Europa einmal einträchtig sein gemeinsames Erbe ver-
walten würde, dann könnten seine drei- oder vierhundert Mil-
lionen Einwohner ein Glück, einen Wohlstand und einen Raum 
ohne Grenzen genießen. Wir müssen eine Art Vereinigte Staaten 
von Europa schaffen. Nur dann können viele hundert Millionen 
arbeitender Menschen sich wieder den einfachen Freuden und 
Hoffnungen hingeben, die das Leben lebenswert machen.“1 

1 Zit. nach Eichenhofer 2007, S. 72
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Nur wenige Jahre später wurde 1951 in Paris auf Vorschlag des 
französischen Außenministers Robert Schuman die Europäi-
sche Gemeinschaft für Kohle und Stahl (EGKS) gegründet. Sie 
ist auch unter dem Namen „Montanunion“ in die Geschichte 
eingegangen. Die EGKS, die inzwischen aufgelöst wurde, gilt als 
Vorläuferin der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG). 
Der deutsche Bundeskanzler Konrad Adenauer hatte damals 
den französischen Vorschlag sofort aufgegriffen. Denn nach 
dem Zweiten Weltkrieg ging es vor allem um eine Sicherung 
des Friedens in Europa, wie sie gerade durch ein wirtschaftli-
ches Zusammenwachsen der Völker erreicht werden konnte. 
Gleichberechtigt daneben stand aber auch die Hoffnung, soziale 
Gerechtigkeit für alle zu verwirklichen und einen gemeinsamen 
Wohlstand zu erreichen.

Diesseits und jenseits des Rheins wie in ganz Europa begannen 
die Menschen, sich auf ihre gemeinsamen Wurzeln und Tradi-
tionen zu besinnen, um so einen grenzenlosen Raum für Arbeit 
und Wohlstand zu schaffen.

Als 1957 die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) 
durch die Unterzeichnung der Römischen Verträge von den 
sechs Mitgliedstaaten der EGKS Deutschland, Frankreich, Ita-
lien, Belgien, Niederlande und Luxemburg gegründet wurde, 
sprach Konrad Adenauer sein berühmtes Wort: „Die Einheit 
Europas war ein Traum weniger. Sie wurde eine Hoffnung für 
viele. Sie ist heute eine Notwendigkeit für alle.“

Die Europäische Gemeinschaft (EG), in welcher die EWG ge-
meinsam mit der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und 
Stahl (EGKS) und der Europäischen Atomgemeinschaft (EURA-
TOM) aufging und die schließlich später die Europäische Uni-
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on (EU) wurde, erfuhr 1973, 1980, 1986, 1994, 2004, 2007 und 
zuletzt 2013 Erweiterungen bis auf heute 28 Mitgliedstaaten. 
Mit dem Beitritt neuer Staaten erfüllten sich dabei einerseits 
Hoffnungen, andererseits auch Notwendigkeiten. 

Anfänge einer gemeinsamen Sozialpolitik 

Aber der deutsche Bundeskanzler hatte auch damals bereits 
betont, dass Europa in vielen Politikbereichen eine Annähe-
rung erreichen müsse, in anderen eine Harmonisierung, dies 
aber nie die nationale Verantwortung und Eigenständigkeit 
ersetzen könne und solle: „Die Europäische Integration darf 
nicht starr sein, sie muss so dehnbar und so elastisch sein wie 
eben möglich. Sie darf kein einschnürender Panzer sein für die 
europäischen Völker, sie muss vielmehr ihnen und ihrer Ent-
wicklung ein gemeinsamer Halt, eine gemeinsame Stütze für 
eine gesunde, den berechtigten Eigenheiten eines jeden Ein-
zelnen entsprechende Entwicklung sein. Die Einrichtungen, 
an die ich denke, müssen nicht unbedingt und sämtlich sup-
ranationalen Charakter tragen, wir wollen geeignete Formen 
wählen, um keinen Staat vom Beitritt abzuschrecken. Auf der 
anderen Seite darf das Wirken und das Wirksamwerden einer 
solchen Föderation nicht von dem Willen oder den vermeint-
lichen Interessen eines einzelnen Mitgliedes abhängen. Ich bin 
überzeugt, dass sich ein Mittelweg zwischen den beiden Extre-
men finden lässt.“2 

Die Sozialpolitik blieb als grundsätzliche Aufgabe Sache der 
Mitgliedstaaten, dennoch fanden Ansätze zu einer gemein-
schaftlichen Sozialpolitik bereits in die Römischen Verträge 
Eingang. Schon der Vertrag zur Gründung der Europäischen 

2 Konrad Adenauer am 25. September 1956 in Brüssel



Gemeinschaft für Kohle und Stahl (EGKS) hatte 1951 sozialpoli-
tische Bestimmungen enthalten, 1957 konnte der EWG-Vertrag 
daran anschließen und nahm die Verbesserung der Arbeits- und 
Lebensbedingungen als Ziel einer europäischen Integration auf. 

Die EWG erhielt damals nur in einem sehr geringen Umfang 
sozialpolitische Kompetenzen. Rechtsakte gab es lediglich in 
den Bereichen „Freizügigkeit der Arbeitnehmer“ (Art. 48 EWG-
Vertrag (EWGV), jetzt Art. 45 Vertrag über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union - AEUV), den „Maßnahmen zur Herstel-
lung der Freizügigkeit“ (Art. 49 EWGV, jetzt Art. 46 AEUV) und 
in Artikel 51 EWGV (jetzt Art. 48 AEUV) „System zur Sicher-
stellung der Ansprüche und Leistungen“. Dort hieß es: „Der 
Rat beschließt einstimmig auf Vorschlag der Kommission die 
auf dem Gebiet der sozialen Sicherheit für die Herstellung der 
Freizügigkeit der Arbeitnehmer notwendigen Maßnahmen.“ 
Schließlich war noch das „Gleiche Entgelt von Männern und 
Frauen“ (Art. 119, „Equal Pay“) im EWG-Vertrag gesichert (jetzt 
Art. 157 AEUV).
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Förderung des Dialogs 

Da die Mitglieder der EWG für ihre Sozialpolitik weitestgehend 
allein verantwortlich waren, lautete die Aufgabe der EWG vor 
allem, Zusammenarbeit und Abstimmung zwischen den Staa-
ten zu fördern. Um dies zu erreichen, wurde im EWG-Vertrag 
die Gründung des Europäischen Sozialfonds (ESF) vereinbart. 
Er dient der Förderung von Maßnahmen zur Berufsausbildung 
und Umschulung und zur Schaffung von Arbeitsplätzen im 
Nachkriegseuropa.

Vier Jahre danach, 1961, wurde der Europäische Sozialfonds 
schließlich formell eingerichtet. Der ESF hatte als oberstes Ziel 
die Erhöhung der Beschäftigungsquote. Seine konkrete Aus-
richtung wurde jedoch im Laufe der Jahre immer wieder an die 
jeweiligen Erfordernisse angepasst. In den ersten Jahren stan-
den Fragen der Migration der Arbeitnehmer innerhalb Europas 
im Mittelpunkt. Es war die Zeit des Wirtschaftswunders und 
viele Arbeitnehmer kamen als Wanderarbeiter („Gastarbeiter“) 
aus den Nachbarländern nach Deutschland. 

Später richtete sich beim Europäischen Sozialfonds das Augen-
merk verstärkt auf die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit unter 
jungen und schlecht ausgebildeten Arbeitskräften. Es brauchte 
jedoch noch viele kleine und größere Schritte und etliche Jah-
re, bis das soziale Europa, der „Sozialraum Europa“ seine heuti-
ge Gestalt annahm.3 1974, also 13 Jahre nach der Gründung des 
Europäischen Sozialfonds, wurde schließlich das erste europä-
ische Sozialbudget vorgelegt.

3 Eichenhofer 2007, S. 68-96
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Die Europäische Sozialcharta 

Ebenfalls im Jahr 1961 wurde am 18. Oktober in Turin vom Eu-
roparat feierlich die „Europäische Sozialcharta“ verabschiedet. 
Sie trat 1965 in Kraft und sollte im Bereich der wirtschaftlichen 
und sozialen Grundrechte essenzielle soziale und wirtschaftli-
che Rechte schützen. Die Europäische Sozialcharta enthält in 
den Artikeln 1 bis 19 die Grundrechte auf

•	Arbeit,
•	 gerechte, sichere und gesunde Arbeitsbedingungen,
•	 ein gerechtes Arbeitsentgelt,
•	 Freiheit zur Vereinigung,
•	Kollektivverhandlungen,
•	 das Recht der Kinder und Jugendlichen auf Schutz,
•	 das Recht der Arbeitnehmerinnen auf Schutz,
•	 das Recht auf Berufsberatung und auf berufliche  

Ausbildung,
•	 das Recht auf Schutz der Gesundheit,
•	 soziale Sicherheit,
•	 Fürsorge und das Recht auf Inanspruchnahme  

sozialer Dienste,
•	 das Recht behinderter Menschen auf berufliche  

Ausbildung und Eingliederung,
•	 das Recht auf Familienschutz,
•	 das Recht der Mütter und Kinder auf Schutz
•	 sowie Freizügigkeitsrechte, verbunden mit dem Recht  

auf Schutz und Beistand.
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Auch viel später noch, in der Präambel zur Einheitlichen 
Europäischen Akte (EEA) von 1987, bezogen sich die Mitglied-
staaten der Gemeinschaft auf die in der Sozialcharta festge-
schriebenen Grundrechte, insbesondere Freiheit, Gleichheit 
und soziale Gerechtigkeit. Dieser Bezug findet sich heute in 
der Präambel zum Vertrag über die Europäische Union (EUV) 
wieder. Auch der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat in seiner 
Rechtsprechung wiederholt auf die Sozialcharta Bezug genom-
men.4

Soziale Rechtsprechung 

Die Sozialcharta diente dem EuGH, gemeinsam mit der 1950 
in Rom unterzeichneten Menschenrechtskonvention (EMRK), 
als Vorgabe und Maßstab seiner Rechtsprechung. Sozialcharta 
und EMRK zusammen wurden dann später auch zum Modell 

4 Vgl. www.eufis.de
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für einen Großteil der Normen der „Charta der Grundrechte“, 
die im Jahr 2000 feierlich erklärt5 und 2009 mit dem Inkraft-
treten des Vertrages von Lissabon verbindlich wurde.

De facto beschränkte sich die Sozialpolitik bis zur Verabschie-
dung des ersten sozialpolitischen Aktionsprogramms auf den 
Europäischen Sozialfonds. Das sozialpolitische Aktionspro-
gramm wurde dann vom Europäischen Rat (dem politisch 
höchsten Gremium der EU, bei dessen sogenannten EU-Gip-
feltreffen die Staats- und Regierungschefs der Europäischen 
Union zusammenkommen) im Dezember 1974 in Paris verab-
schiedet. Mitte der 1970er Jahre wurden in der Europapolitik 
Schwerpunkte in den Bereichen des Schutzes und der Sicher-
heit am Arbeitsplatz, der Förderung der Chancengleichheit von 
Frauen am Arbeitsplatz und der Eingliederung benachteiligter 
Gruppen in das Arbeitsleben gesetzt. 1975 wurde auch die erste 
Gleichberechtigungsrichtlinie über gleiches Entgelt für Frauen 
und Männer erlassen.

Erste Kompetenzen 

Abgesehen von den vorgenannten Bestimmungen des EWG-
Vertrags war zu diesem Zeitpunkt allerdings immer noch keine 
spezifische Rechtsgrundlage vorhanden, auf der die Sozialpoli-
tik der EWG hätte gründen können. Sozialpolitische Program-
me bedurften einstimmiger Entscheidungen des Rates der 
Europäischen Gemeinschaften. Eine Ausweitung der sozial-
politischen Kompetenzen der Gemeinschaft erfolgte dann vor 
allem durch die bereits genannte Einheitliche Europäische 
Akte (EEA) von 1986: Mit Einführung von Artikel 118a („Ver- 
besserung der Arbeitsumwelt; Mindestvorschriften“) durch 

5 Stefan Hobe, Otto Kimminich, Einführung in das Völkerrecht 2008, S. 448 
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die AAE in den EWG-Vertrag erhielt die Gemeinschaft jetzt die 
ausdrückliche Kompetenz zum Erlass von Mindeststandards 
im Bereich des Arbeitsschutzes. Und Artikel 118b des EWG-
Vertrages („Dialog zwischen den Sozialpartnern“) versetzte die 
Kommission in die Lage, den sozialen Dialog zwischen Arbeit-
gebern und Gewerkschaften auf EU-Ebene zu fördern.6

Wichtiger noch war die Diskussion um die „soziale Dimension“ 
der EG, die im Rahmen der EEA im Zusammenhang mit dem 
Binnenmarktprojekt angestoßen wurde. Durch die Vollendung 
des Binnenmarktes beschleunigte sich die europäische Integ-
ration, und zahlreiche Hindernisse auf den Märkten fielen weg. 
Das führte allerdings auch zu Befürchtungen – vor allem bei 
den Gewerkschaften –, dass es dadurch zu einer Schwächung 
des sozialen Schutzes kommen könnte.

Auf dem Europäischen Rat in Hannover wurde dann zwei Jahre 
später 1988 ausdrücklich die Zusammengehörigkeit von wirt-
schaftlichem Fortschritt und sozialer Gestaltung betont. Auf 
dem Gipfel fiel zugleich die Grundsatzentscheidung, dass eine 
gemeinschaftliche Sozialpolitik nicht zu Sozialabbau in der Ge-
sellschaft führen dürfe. Mit dieser politischen Aussage wurden 
auch die Grundlagen für weitere Entscheidungen des Europä-
ischen Rates gelegt, in der Gemeinschaft den sozialen Aspekten 
den gleichen Stellenwert einzuräumen wie den wirtschaftlichen.

Die „neue“ Sozialcharta von 1989 

Mit der Annahme der Gemeinschaftscharta der sozialen 
Grundrechte – ebenfalls kurz „Sozialcharta“ genannt – 
einigte sich schließlich die Europäische Gemeinschaft (EG) 

6 Däubler, in: Weidenfeld 2004a, S. 275
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1989 auf eine umfassendere soziale Grundorientierung. Die 
neue Sozialcharta war ein wichtiger Schritt auf dem Weg der 
Annäherung der europäischen Sozialsysteme. In zwölf Kapi-
teln wurden die Rechte von Arbeitnehmern festgelegt – von 
der Freizügigkeit über berufliche Bildung, Chancengleichheit 
von Männern und Frauen und Mitwirkung der Arbeitnehmer 
im Betrieb bis hin zum Arbeitsschutz und der Eingliederung 
von behinderten Menschen in Gesellschaft und Arbeitsmarkt. 
Die Sozialcharta entfaltete im Nachgang eine erhebliche Dyna-
mik in der europäischen Gesetzgebung.

Neben deutlichen Fortschritten im Arbeitsschutz und bei der 
Verwirklichung der Chancengleichheit hatte schließlich vor al-
lem die Verabschiedung der Richtlinie über den Europäischen 
Betriebsrat während der deutschen EU-Ratspräsidentschaft 
1994 weitreichende Signalwirkung. In ihr wurden die Arbeit-
nehmerrechte auf Information und Anhörung in grenzüber-
schreitenden Unternehmen gestärkt. 

Die europäische Sozialpolitik wurde von nun an immer deut-
licher einer der Kernbereiche der europäischen Politik insge-
samt: Diese Entwicklung lässt sich an den Aktionsprogrammen 
der Europäischen Kommission zur Umsetzung der Sozialchar-
ta bis zur Aufnahme eines Kanons zentraler Arbeitnehmer-
rechte in die Charta der Grundrechte der Europäischen Union 
(EU-Grundrechtecharta) ablesen.

Der Weg zur EU-Grundrechtecharta

Auf Initiative der Bundesregierung hatte der Europäische Rat in 
Köln im Juni 1999 einem eigens dazu einberufenen Konvent das 
Mandat zur Ausarbeitung einer europäischen Charta der Grund-
rechte erteilt. Innerhalb eines knappen Jahres gelang diesem 
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die Ausarbeitung des Charta-Textes, welcher auch auf der oben 
beschriebenen Europäischen Sozialcharta beruhte. Der Konvent 
unter Vorsitz des früheren Bundespräsidenten Roman Herzog 
setzte sich nicht nur aus Regierungsvertretern zusammen, son-
dern bestand überwiegend aus Abgeordneten der damals 15 na-
tionalen Parlamente der EU-Mitgliedstaaten und aus Abgeord-
neten des Europaparlaments. Bundestag und Bundesrat waren 
mit je einem Vertreter an der Ausarbeitung der Charta beteiligt.
Die EU-Grundrechtecharta wurde auf dem Europäischen Rat 
in Nizza am 7. Dezember 2000 durch die Präsidenten von Eu-
ropäischem Parlament, Rat und Kommission feierlich erklärt7. 
Sie ist mit dem Inkrafttreten des Vertrages von Lissabon 2009 
verbindlich geworden.

Im Frühjahr 2002 trat unter Vorsitz des früheren französischen 
Staatspräsidenten Giscard d’Estaing ein weiterer Konvent 
(„Verfassungskonvent“) mit dem Ziel zusammen, Vorschläge 
für eine Reform der EU und für eine europäische Verfassung 
zu unterbreiten. Am 29. Oktober 2004 fand in Rom schließlich 
die feierliche Unterzeichnung des Europäischen Verfassungs-
vertrages durch die Staats- und Regierungschefs der EU-Mit-
gliedstaaten statt.

Er sollte am 1. November 2006 in Kraft treten, und die vom 
Konvent ausgearbeitete Grundrechtecharta sollte fester Be-
standteil des Vertrages werden. Dieses Ziel wurde auch von 
Deutschland verfolgt. Doch nach dem Scheitern der Verfas-
sungsreferenden in Frankreich (Mai 2005) und den Niederlan-
den (Juni 2005) kam der Ratifikationsprozess ins Stocken, und 
der Vertrag erlangte – zunächst – keine Rechtskraft.

7 Siehe den Text in: Thomas Läufer, Der Vertrag von Nizza, 2004, S. 199ff



Soziale Grundrechte in Europa 33

Das Projekt, Grundrechte verbindlich zu machen, wurde damit 
aber keineswegs stillschweigend beerdigt: Auf dem Brüsseler 
Gipfel im Juni 2006 einigten sich die Staats- und Regierungs-
chefs der 25 Mitgliedstaaten, im ersten Halbjahr 2007 unter 
deutscher EU-Ratspräsidentschaft einen neuen Anlauf in der 
Verfassungsdiskussion zu unternehmen.

Schließlich schlossen die inzwischen 27 europäischen Staats- 
und Regierungschefs durch ihre Unterschrift am 13. Dezem-
ber 2007 den Vertrag von Lissabon ab, der als völkerrechtlicher 
Vertrag zwischen den Mitgliedstaaten der Europäischen Uni-
on den Vertrag über die Europäische Union (EU-Vertrag) und 
den Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft 
(EG-Vertrag) reformierte. Der Vertrag von Lissabon trat dann 
im Dezember 2009 in Kraft. 

So wurde nun gleichsam die Charta der Grundrechte der EU 
inklusive der darin festgeschriebenen Arbeitnehmerrechten 
rechtskräftig: Durch einen Verweis in Artikel 6 des durch den 
Lissabonner Vertrag geänderten EU-Vertrages wird sie nun 
für alle Staaten, ausgenommen das Vereinigte Königreich und 
Polen, für bindend erklärt. 2009 sagte der Europäische Rat 
Tschechien zu, dieses sogenannte Opt-Out (englisch: nicht 
mitmachen) durch ein Zusatzprotokoll, das mit der nächsten 
Vertragsreform ratifiziert werden soll, auch auf Tschechien 
auszudehnen.

So erlangte die EU-Grundrechtecharta nach dem Scheitern 
des Europäischen Verfassungsvertrages am 1. Dezember 2009 
gleichzeitig mit dem Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon 
Rechtskraft. Sie ist damit verbindlich.
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Fortschritte der Sozialpolitik durch die Verträge von Maastricht 
und Amsterdam 

Doch ungeachtet aller Debatten um eine europäische Verfas-
sung hatte die europäische Sozialpolitik längst große Fort-
schritte auf vielen Feldern gemacht. Diese sind vor allem durch 
die Verträge von Maastricht (1992) und Amsterdam (1997) 
markiert. Gleichzeitig erweiterten diese Verträge die Entschei-
dungskompetenz des Europäischen Rats (mit qualifizierter 
Mehrheit) über den reinen Arbeitsschutz hinaus8. Auch soll da-
nach das Europäische Parlament grundsätzlich nicht mehr nur 
angehört werden, sondern es kann mitentscheiden. So kann 
seither auch über Arbeitsbedingungen, Unterrichtung und 
Anhörung der Arbeitnehmer, die berufliche Eingliederung und 

8 Vgl. dazu und zur Entwicklung der europäischen Sozialpolitik von Maas-
tricht bis Amsterdam Otto Schulz, Maastricht und die Grundlagen einer 
Europäischen Sozialpolitik, 1996, sowie ders., Grundlagen und Perspektiven 
einer Europäischen Sozialpolitik, 2003
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Fortschritte der Sozialpolitik durch die Verträge von Maastricht 
und Amsterdam 

Doch ungeachtet aller Debatten um eine europäische Verfas-
sung hatte die europäische Sozialpolitik längst große Fort-
schritte auf vielen Feldern gemacht. Diese sind vor allem durch 
die Verträge von Maastricht (1992) und Amsterdam (1997) 
markiert. Gleichzeitig erweiterten diese Verträge die Entschei-
dungskompetenz des Europäischen Rats (mit qualifizierter 
Mehrheit) über den reinen Arbeitsschutz hinaus8. Auch soll da-
nach das Europäische Parlament grundsätzlich nicht mehr nur 
angehört werden, sondern es kann mitentscheiden. So kann 
seither auch über Arbeitsbedingungen, Unterrichtung und 
Anhörung der Arbeitnehmer, die berufliche Eingliederung und 

8 Vgl. dazu und zur Entwicklung der europäischen Sozialpolitik von Maas-
tricht bis Amsterdam Otto Schulz, Maastricht und die Grundlagen einer 
Europäischen Sozialpolitik, 1996, sowie ders., Grundlagen und Perspektiven 
einer Europäischen Sozialpolitik, 2003

Chancengleichheit von Männern und Frauen auf dem Arbeits-
markt mehrheitlich entschieden werden.

Gebiete wie die soziale Sicherheit und der soziale Schutz der 
Arbeitnehmer sowie die kollektive Wahrnehmung von Ar-
beitgeber- und Arbeitnehmerinteressen sind jedoch weiterhin 
einstimmig durch den Rat zu verabschieden; Arbeitsentgelt, 
Koalitions-, Streik- und Aussperrungsrecht bleiben dabei in der 
Zuständigkeit der Mitgliedstaaten.

Gebiete wie die soziale Sicherheit und der soziale Schutz der 
Arbeitnehmer sowie die kollektive Wahrnehmung von Ar-
beitgeber- und Arbeitnehmerinteressen sind jedoch weiterhin 
einstimmig durch den Rat zu verabschieden; Arbeitsentgelt, 
Koalitions-, Streik- und Aussperrungsrecht bleiben dabei in der 
Zuständigkeit der Mitgliedstaaten.

Mit dem Vertrag von Amsterdam wurde das Konzept der Min-
deststandards als durchgehendes sozialpolitisches Gestaltungs-
konzept bestätigt. Ferner bekräftigte man hier den sozialen 
Dialog, mit der Chance der europäischen Sozialpartner, durch 
eigene Vereinbarungen an die Stelle des europäischen Gesetz-
gebers zu treten („Vorfahrt für die Sozialpartner“). 

Neu aufgenommen wurde durch den Vertrag von Amster-
dam die Option, mit qualifizierter Mehrheit Maßnahmen 
zur Bekämpfung der sozialen Ausgrenzung und einstimmig 
Rechtsakte gegen Diskriminierungen zu beschließen. Auf 
dieser Rechtsgrundlage wurden von 2000 bis 2003 vier EU-
Antidiskriminierungsrichtlinien verabschiedet. Diese wurden 
in Deutschland 2006 mit einem einheitlichen Gleichbehand-
lungsgesetz (Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz – AGG) 
in nationales Recht umgesetzt. Danach sind im Arbeits- und 
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Zivilrecht Benachteiligungen aufgrund von Rasse, ethnischer 
Herkunft, Geschlecht, Alter, aufgrund einer Behinderung oder 
der sexuellen Ausrichtung verboten. Zudem erstreckt sich das 
arbeitsrechtliche Benachteiligungsverbot auf Diskriminierun-
gen aufgrund einer bestimmten Religion oder Weltanschau-
ung. Dieser Grundsatz der Nichtdiskriminierung (beziehungs-
weise der Gleichbehandlung) ist eines der zentralen Prinzipien 
der EU und auch treibende Kraft bei der Rechtsfortbildung.

Von besonderer Bedeutung ist auch das Beschäftigungskapitel, 
welches sich seit dem 1. Dezember 2009 im AEUV (Art. 145-
150) befindet und das sich inzwischen bewährt hat. Es hat den 
Weg zu einer koordinierten europäischen Beschäftigungsstra-
tegie geebnet, die der Europäische Rat – von Luxemburg (1997) 
über Köln (1999), Lissabon (2000) bis Laeken (2002) – immer en-
ger mit beruflicher Bildung, Weiterbildung und lebenslangem 
Lernen verknüpft hat. Die Gemeinschaft ist dieser Linie konse-
quent gefolgt mit dem Kernziel einer nachhaltigen Sicherung 
der vorhandenen und der Schaffung neuer Arbeitsplätze. 

Der Vertrag von Nizza hatte bereits 2001 den vertraglichen 
sozialen Besitzstand konsolidiert. Er musste – wie das gesamte 
EU-Recht (sogenannter acquis communautaire) – auch von 
den mit den verschiedenen Erweiterungsrunden neu hinzu-
kommenden Mitgliedstaaten übernommen und in nationales 
Recht überführt werden.

Aufbau eines sozialen Europa 

Es war ein langer Weg mit vielen Etappen, Hindernissen und 
Fortschritten, um ein soziales Europa aufzubauen. Dieser Weg 
erstreckte sich über ein halbes Jahrhundert: von der in Turin 
1961 verabschiedeten frühen „Europäischen Sozialcharta“ 



37Soziale Grundrechte in Europa

des Europarates über die „Gemeinschaftscharta der sozialen 
Grundrechte der Arbeitnehmer“ von 1989 bis hin zur Integra-
tion fundamentaler sozialpolitischer Prinzipien in die Charta 
der Grundrechte der Europäischen Union (der EU-Grund-
rechtecharta aus dem Jahr 2000) und deren Inkrafttreten durch 
den Vertrag von Lissabon am 1. Dezember 2009.

Dieser Erfolg ist sichtbarer Ausdruck des gemeinsamen Willens 
von Europäischem Parlament, Europäischem Rat und Euro-
päischer Kommission. Eine nachhaltige Stärkung der sozialen 
Dimension Europas ist für das weitere Zusammenwachsen sei-
ner Völker und Nationen, aber auch für eine dauerhafte Akzep-
tanz der gemeinsamen politischen Institutionen unerlässlich. 
Die europäische Wirtschafts- und Währungsunion bedarf der 
sozialen Flankierung.

Wirtschaft und Wohlfahrt 

Auf dem Europäischen Rat in Brüssel (2006) beschlossen 
die Staats- und Regierungschefs eine Neubelebung der 2000 
gefassten Zielformulierung, die mit dem Stichwort „Lissabon-
Strategie“ gekennzeichnet war: Die EU sollte bis zum Jahr 2010 
zum wettbewerbsfähigsten und dynamischsten Wirtschafts-
raum der Welt werden mit den tragenden Elementen Innova-
tion, Wissensgesellschaft und sozialer Kohäsion. Dabei wurde 
die Situation junger Menschen in den Mittelpunkt gestellt.

Für diese Ziele wurden auch im Einzelnen konkrete Messlatten 
angelegt: So sollte die Zahl der Schulabbrecher auf zehn Pro-
zent gesenkt werden. Ein weiterer Anspruch war, für 85 Prozent 
der 22-Jährigen in der EU eine klare Perspektive zu schaffen, 
nämlich eine Ausbildung im Sekundarbereich II zu absolvie-
ren. Zudem war das ehrgeizige Ziel gesetzt worden, bereits bis 
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Ende 2007 jedem arbeitslosen Schulabgänger eine Arbeitsstelle, 
Lehrstelle, eine Weiterbildung oder eine andere berufsvorbe-
reitende Maßnahme anbieten zu können.

Annäherung der Wohlfahrtssysteme 

Parallel zur Ausgestaltung der Europäischen Wirtschafts- und 
Währungsunion vollzog sich so immer konkreter auch eine 
Annäherung der Wohlfahrtssysteme, insbesondere des Arbeits- 
und Sozialrechts in der Gemeinschaft. Dabei ging es – anders 
als bei der europäischen Wirtschafts- und Währungspolitik 
– nicht um eine Harmonisierung oder gar Angleichung der 
unterschiedlichen nationalen Sozialsysteme. Vielmehr musste 
und konnte das Ziel im europäischen Sozialraum allein eine 
weitgehende Koordinierung, also die Annäherung der Systeme 
sein. Dass dieses Ziel gerade im Zuge der Osterweiterung der 
EU eine neue Bedeutung erhält, ist evident.

Unmittelbar nachvollziehbar ist jedoch auch, dass diese Annä-
herung nicht auf allen Feldern der europäischen Sozialpolitik 
in gleichem Tempo und in gleichem Umfang vonstatten gehen 
kann. Europas Stärke liegt in seiner Vielfalt in Geschichte, Kul-
tur, Sprache, nationalen Traditionen. Einebnung dieser Vielfalt 
um der Harmonisierung willen wäre der falsche Weg.

In Vielfalt geeint, das gilt für das gesamte Europa, aber ganz 
besonders für die Sozialpolitik. Mehr Einheit anstreben, die 
Vielfalt der unterschiedlich gewachsenen sozialen Lebensfor-
men gleichzeitig aber erhalten und stärken, heißt auch, das 
Subsidiaritätsprinzip in der Praxis der europäischen Sozialge-
setzgebung konsequent anzuwenden und umzusetzen.
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Eigenverantwortung vor staatlichem Handeln – 
das Subsidiaritätsprinzip

Städte, Gemeinden oder Kommunen sollen für die Lösung und 
Umsetzung von Aufgaben zuständig sein. Wenn das unterge-
ordnete Glied in der Lage ist, die Probleme und Aufgaben 
eigenständig zu lösen, dann soll es dies auch im Sinne des 
Subsidiaritätsgedankens tun. Wichtig ist jedoch dabei immer 
auch, dass das kleinste Glied dabei nicht überfordert werden 
darf und die übergeordnete Ebene unter Umständen unter-
stützend tätig werden soll. 

Das Subsidiaritätsprinzip ist damit auch eine wichtige 
Grundlage der Europäischen Union. Es hilft dabei, die Grund-       
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entscheidungen bei den Mitgliedstaaten zu belassen, die Orga-
ne der EU in der europäischen Gesetzgebung auf das Wesent-
liche zu beschränken, und dient so auch der Vermeidung von 
Bürokratie.

Europäische Regelungen im Sozialbereich müssen deshalb 
gemäß dem Subsidiaritätsgedanken von einer inneren Not-
wendigkeit getragen werden, die es rechtfertigt, sie für die 
inzwischen 28 Mitgliedstaaten verbindlich zu machen.

In Vielfalt geeint

Vor diesem Hintergrund der Einheit in der Vielfalt müssen die 
Fortschritte in der Annäherung der Sozialstandards in Europa 
bewertet werden. Am weitesten vorangekommen ist demnach 
der Arbeitsschutz einschließlich des sozialen Arbeitsschutzes. 
Hier konnten Mindeststandards vereinbart und in zahlreichen 
Richtlinien festgelegt werden.

So hat auch die Durchsetzung der Chancengleichheit von 
Frauen und Männern beim Zugang zu Beruf und Arbeitsmarkt 
neuen Schwung erhalten. Unter dem Stichwort „Gender Main-
streaming“ ist Chancengleichheit inzwischen durchlaufendes 
Prinzip in der allgemeinen Politik der Mitgliedsländer (vgl. 
Art. 8 AEUV) und damit auch in der Sozial- und Beschäfti-
gungspolitik. Beispielhaft seien die seit dem Europäischen Rat 
in Luxemburg 1997 jährlich fortzuschreibenden Nationalen 
Aktionspläne auf der Grundlage der Beschäftigungspolitischen 
Leitlinien der EU genannt.

Auch im Arbeitsrecht, bei dem Beschlüsse in der Regel nur 
einstimmig getroffen werden können, hat die EU beachtliche 
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Erfolge vorzuweisen. Hervorzuheben sind vor allem die nach 
fast 30-jähriger Mitbestimmungsdiskussion erreichte Verab-
schiedung einer Richtlinie über die Beteiligung der Arbeit-
nehmer in der Europäischen Aktiengesellschaft (2001) und 
die Neufassung der Richtlinie über Europäische Betriebsräte 
(2009). Damit sind die Rechte der Arbeitnehmer in grenzüber-
schreitend tätigen Unternehmen deutlich gestärkt worden.

Einheit in Vielfalt und die Annäherung der Sozialsysteme in 
Europa heißen aber auch: Je enger Europa zusammenfindet, ein 
Europa, das bereits selbstverständlich in einer Wirtschaftsunion 
mit in vielen Ländern geltender einheitlicher Währung zusam-
mengewachsen ist, desto wichtiger werden zwei Aspekte: 

Erstens, gemeinsam über die Sicherung des sozialen Schutzes 
nachzudenken, die in allen Mitgliedstaaten auf dem Prüfstand 
steht. 

Zweitens gilt es, den Austausch von Informationen und Best-
Practice-Beispielen unter den Mitgliedstaaten, der in diesem 
Europa ständig zunimmt, zu fördern. Vieles kann hier gesche-
hen, ohne in die Strukturen der unterschiedlichen Sozialsyste-
me selbst einzugreifen.

Die „Offene Methode der Koordinierung“ 

Auf europäischer Ebene befasst sich der 2000 gegründete Rats-
ausschuss für Sozialschutz (SPC) unter anderem mit der Mo-
dernisierung der Sozialsysteme. Es geht darum, voneinander zu 
lernen, etwa wie in Zeiten des demografischen Wandels am bes-
ten Reformen im renten- und gesundheitspolitischen Bereich 
geplant, gemeinsame Zielvorstellungen entwickelt und deren 
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Realisierung anhand von Indikatoren überprüfbar gemacht 
werden können.

Das entsprechende Instrumentarium beziehungsweise den 
dazu erforderlichen Handlungsrahmen bietet die sogenann-
te Offene Methode der Koordinierung (OMK). Im März 2000 
wurde nämlich auf dem EU-Gipfel von Lissabon vom Europä-
ischen Rat ein neues Verfahren der europäischen Zusammen-
arbeit für die Bereiche Wirtschafts-, Finanz- und Sozialpolitik 
eingeführt. Durch diese „offene Koordinierung“ wurde erstma-
lig eine verstärkte Kooperation zwischen den Mitgliedstaaten 
angestrebt, um bisherige Erfahrungen und „bewährte Verfah-
ren“ im Sozialschutzbereich auszutauschen und voneinander 
zu lernen. 
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angestrebt, um bisherige Erfahrungen und „bewährte Verfah-
ren“ im Sozialschutzbereich auszutauschen und voneinander 
zu lernen. 

In diesem Zusammenhang werden unter Beachtung der nati-
onalen Zuständigkeiten verschiedene sozialpolitische Berei-
che auf Basis gemeinsam festgelegter Ziele und Indikatoren 
bewertet. Den Mitgliedstaaten werden dabei Instrumente an 
die Hand gegeben, die Lösung gemeinsamer Probleme auch 
gemeinsam in Angriff zu nehmen.

Die offene Koordinierung der Sozialpolitik kommt bisher in 
drei Bereichen zur Anwendung: Soziale Eingliederung (seit 
2000), Alterssicherung (2001), Gesundheit und Langzeitpflege 
(2004). Im Rahmen der Überarbeitung der Lissabon-Strategie 
im Jahr 2005 wurden auch die sozialen Ziele überarbeitet und 
zusammengefasst. Seit 2006 bilden diese Bereiche den Rahmen 
der OMK Sozialschutz und soziale Eingliederung:
 

1. Beseitigung von Armut und sozialer Ausgrenzung 
2. Sicherstellung angemessener und nachhaltiger Renten
3. Bereitstellung zugänglicher, hochwertiger und 

nachhaltiger Gesundheitsversorgung und Langzeitpflege

Die OMK Sozialschutz und soziale Eingliederung entwickelt 
sich positiv: Auf europäischer Ebene wurden der Soziale Dialog 
und die Einbeziehung vieler Akteure gestärkt, zudem wurde die 
Aufmerksamkeit für soziale Probleme europaweit geschärft. Im 
Bereich der Alterssicherung hat die OMK dazu beigetragen, dass 
sowohl die finanzielle Nachhaltigkeit als auch die gegenwärtige 
und zukünftige Angemessenheit von Alterssicherungssystemen 
vor dem Hintergrund soziodemografischer Entwicklungen und 
makroökonomischer Risiken ausgewogen diskutiert werden.
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Bevölkerungsdichte EU-Länder 2011
Einwohner pro km2 

1 Daten aus dem Jahr 2010, da für 2011 nicht vorhanden
2 Eurostat-Schätzung
3 Ohne Überseegebiete
Stand: März 2014 | Quelle: Eurostat

MT
NL
BE
UK
DE
IT

LU
CZ
DK
PL
PT
SK

HU
FR
AT
SI

RO
CY
ES
EL

HR
BG
IE
LT
LV
EE
SE
FI

EU-28

1.318,6
494,5

364,3
256,81

229,0
201,5
200,4

135,9
129,7
123,2
114,5
110,1
107,2
103,03

102,2
101,9
93,0
92,3
92,0
86,4
77,8

67,5
66,9

48,3
33,1
30,9
23,0
17,7

116,02



Soziale Grundrechte in Europa 45

Bevölkerung EU-Länder 2012
Einwohner gesamt
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Im Rahmen der Europa-2020-Strategie für intelligentes, nach-
haltiges und integratives Wachstum, die die „Nachfolge“ der Lis-
sabon-Strategie angetreten hat, wird nun ein stärkeres Gleich-
gewicht zwischen wirtschafts-, beschäftigungspolitischen und 
sozialen Aspekten angestrebt. Sie hat sich unter anderem die 
folgenden Ziele gesetzt: Bis 2020 sollen in Europa mindestens 
20 Millionen Menschen aus Armut und sozialer Ausgrenzung 
herausgeführt werden. Die Beschäftigungsquote der 20- bis 
64-Jährigen soll auf 75 Prozent erhöht werden. Die Strategie 
2020 wird seit 2010 von der Europäischen Plattform gegen Ar-
mut und soziale Ausgrenzung unterstützt und von der Agenda 
für neue Kompetenzen und Beschäftigungsmöglichkeiten.
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Damit wird auch eine stärkere Ausrichtung auf die soziale Di-
mension in Europa gelegt. Dies wird bereits durch die neue so-
ziale Querschnittsklausel des Lissabon-Vertrags (Art. 9 AEUV) 
verdeutlicht. In diesem Rahmen bietet die Offene Methode der 
Koordinierung zahlreiche Möglichkeiten, aufzuzeigen, inwie-
weit sich nachhaltiges Wachstum, bessere Beschäftigung, öko-
logische Verantwortung und soziale Kohäsion als „magisches“ 
politisches Viereck wechselseitig bedingen. 

Sozialschutz, soziale Eingliederung und soziale Sicherung sind 
damit Bestandteil nachhaltiger Wachstums- und Beschäfti-
gungsstrategien in einer sozialen Marktwirtschaft. Auf diese 
Weise ermöglicht die OMK auch die wirksame Umsetzung des 
Subsidiaritätsgedankens im politischen Alltag.

Europa wächst zusammen 

Aber nicht nur für die Politik in Brüssel und den Hauptstädten 
der Mitgliedsländer ist ein solcher Blick hinüber zu den Nach-
barn immer wichtiger geworden. Wir alle in Europa können 
viel voneinander lernen, wenn wir uns die Antworten und Lö-
sungen unserer Nachbarn auf zentrale Fragen der Sozialpolitik 
genauer anschauen. 

Denn die Probleme in den verschiedenen Ländern der Euro-
päischen Union sind einander heute – bei aller historischen 
Verschiedenheit und kulturellen Individualität – doch in vielen 
Bereichen immer ähnlicher geworden. 

In einer globalisierten Welt der Medien, der Mobilität und der 
High-Tech-Kommunikation haben sich Arbeitsprozesse, aber 
auch Möglichkeiten und Perspektiven beispielsweise in der 
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Medizin und Sozialfürsorge zwangsläufig immer mehr ange-
nähert. Ein Prozess, der in rasanter Geschwindigkeit weiter 
voranschreitet.

Grenzüberschreitende Beziehungen und Partnerschaften sind 
inzwischen Teil der europäischen Realität, und auch die Mobi-
lität innerhalb Europas nimmt zu. Europa wächst daher immer 
weiter zusammen, die Menschen arbeiten und leben mit ihren 
europäischen Nachbarn in immer engerem Verbund. 

Ähnlich verhält es sich auch mit den Antworten auf wichtige 
Fragen der sozialen Sicherung in unserer modernen Welt. Je 
mehr wir von unseren Nachbarn wissen, je genauer wir ihre 
Antworten auf die Fragen der Zeit kennen, umso besser kön-
nen die Lösungen und Entwürfe für eine Sozialpolitik der 
Zukunft auch in unserem Lande vorbereitet und die richtigen 
Weichen gestellt werden. 

Der Blick über die Grenzen hinweg zu unseren europäischen 
Nachbarn wird so mehr und mehr auch zu einem Blick in 
einen großen Spiegel, aus dem wir viel lernen und erfahren 
können: nicht nur über diese Nachbarn, sondern auch über 
uns selbst.
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Die Grundrechtecharta

Die Charta der Grundrechte der Europäischen Union aus dem 
Jahr 2000 wurde zunächst feierlich erklärt; sie wurde – leicht 
geändert – Bestandteil des Vertrages von Lissabon und damit 
verbindlich. Sie gliedert sich in eine Präambel und insgesamt 
54 Artikel, die auf sieben Kapitel verteilt und im Amtsblatt der 
Europäischen Union „C 83/389“ vom 30. März 2010 abgedruckt 
sind.  Diese Kapitel sind überschrieben mit: „Die Würde des Men-
schen, Freiheiten, Gleichheit, Solidarität, Bürgerrechte, Justizi-
elle Rechte“ und schließlich „Allgemeine Bestimmungen“. Der 
Schutz der Menschenwürde als Fundamentalnorm in Artikel 1 
lehnt sich eng an das deutsche Grundgesetz an: „Die Würde des 
Menschen ist unantastbar. Sie ist zu achten und zu schützen.“ 
Durch die Integration der zentralen sozialen Rechte werden die 
soziale Dimension der EU und die Unteilbarkeit der Grundrechte 
deutlich gemacht. Im Folgenden sind die Artikel der EU-Grund-
rechtecharta mit sozialem Bezug abgedruckt.
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KAPITEL I
WÜRDE DES MENSCHEN

Artikel 1  [Würde des Menschen] 
Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie ist zu 
achten und zu schützen.

Artikel 2  [Recht auf Leben]
Artikel 3  [Recht auf Unversehrtheit]
Artikel 4  [Verbot der Folter und unmenschlicher oder er-

niedrigender Strafe oder Behandlung]
Artikel 5  [Verbot der Sklaverei und der Zwangsarbeit]

KAPITEL II 
FREIHEITEN

Artikel 6  [Recht auf Freiheit und Sicherheit]
Artikel 7  [Achtung des Privat- und Familienlebens]
Artikel 8  [Schutz personenbezogener Daten]
Artikel 9  [Recht, eine Ehe einzugehen und eine Familie zu 

gründen]
Artikel 10  [Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit]
Artikel 11  [Freiheit der Meinungsäußerung und Informations-

freiheit]
Artikel 12  [Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit]
Artikel 13  [Freiheit von Kunst und Wissenschaft]
Artikel 14  [Recht auf Bildung]
 (1) Jede Person hat das Recht auf Bildung sowie auf 

Zugang zur beruflichen Ausbildung und Weiterbil-
dung.

 (2) Dieses Recht umfasst die Möglichkeit, unentgelt-
lich am Pflichtschulunterricht teilzunehmen.

 (3) Die Freiheit zur Gründung von Lehranstalten 
unter Achtung der demokratischen Grundsätze 

Die Grundrechtecharta
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sowie das Recht der Eltern, die Erziehung und den 
Unterricht ihrer Kinder entsprechend ihren eige-
nen religiösen, weltanschaulichen und erzieheri-
schen Überzeugungen sicherzustellen, werden nach 
den einzelstaatlichen Gesetzen geachtet, welche 
ihre Ausübung regeln.

Artikel 15 [Berufsfreiheit und Recht zu arbeiten]
 (1) Jede Person hat das Recht, zu arbeiten und einen 

frei gewählten oder angenommenen Beruf auszu-
üben.

 (2) Alle Unionsbürgerinnen und Unionsbürger 
haben die Freiheit, in jedem Mitgliedstaat Arbeit 
zu suchen, zu arbeiten, sich niederzulassen oder 
Dienstleistungen zu erbringen.

 (3) Die Staatsangehörigen dritter Länder, die im 
Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten arbeiten dürfen, 
haben Anspruch auf Arbeitsbedingungen, die denen 
der Unionsbürgerinnen und Unionsbürger entspre-
chen.

Artikel 16 [Unternehmerische Freiheit]
 Die unternehmerische Freiheit wird nach dem 

Unionsrecht und den einzelstaatlichen Rechtsvor-
schriften und Gepflogenheiten anerkannt.

Artikel 17  [Eigentumsrecht]
 (1) Jede Person hat das Recht, ihr rechtmäßig erwor-

benes Eigentum zu besitzen, zu nutzen, darüber zu 
verfügen und es zu vererben. Niemandem darf sein 
Eigentum entzogen werden, es sei denn aus Grün-
den des öffentlichen Interesses in den Fällen und 
unter den Bedingungen, die in einem Gesetz vorge-
sehen sind, sowie gegen eine rechtzeitige angemes-
sene Entschädigung für den Verlust des Eigentums. 
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Die Nutzung des Eigentums kann gesetzlich ge-
regelt werden, soweit dies für das Wohl der Allge-
meinheit erforderlich ist.

 (2) Geistiges Eigentum wird geschützt.
Artikel 18  [Asylrecht]
Artikel 19  [Schutz bei Abschiebung, Ausweisung und Ausliefe-

rung]

KAPITEL III
GLEICHHEIT

Artikel 20  [Gleichheit vor dem Gesetz]
Artikel 21  [Nichtdiskriminierung]
 (1) Diskriminierungen, insbesondere wegen des Ge-

schlechts, der Rasse, der Hautfarbe, der ethnischen 
oder sozialen Herkunft, der genetischen Merkmale, 
der Sprache, der Religion oder der Weltanschauung, 
der politischen oder sonstigen Anschauung, der 
Zugehörigkeit zu einer nationalen Minderheit, des 
Vermögens, der Geburt, einer Behinderung, des Al-
ters oder der sexuellen Ausrichtung, sind verboten.

 (2) Unbeschadet besonderer Bestimmungen der 
Verträge ist in ihrem Anwendungsbereich  jede Dis-
kriminierung aus Gründen der Staatsangehörigkeit 
verboten.

Artikel 22  [Vielfalt der Kulturen, Religionen und Sprachen]
Artikel 23  [Gleichheit von Männern und Frauen]
 Die Gleichheit von Männern und Frauen ist in allen 

Bereichen, einschließlich der Beschäftigung, der 
Arbeit und des Arbeitsentgelts, sicherzustellen.
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 Der Grundsatz der Gleichheit steht der Beibehal-
tung oder der Einführung spezifischer Vergüns-
tigungen für das unterrepräsentierte Geschlecht 
nicht entgegen.

Artikel 24  [Rechte des Kindes]
Artikel 25  [Rechte älterer Menschen]
Artikel 26  [Integration von Menschen mit Behinderung]
 Die Union anerkennt und achtet den Anspruch von 

Menschen mit Behinderung auf Maßnahmen zur 
Gewährleistung ihrer Eigenständigkeit, ihrer sozia-
len und beruflichen Eingliederung und ihrer Teil-
nahme am Leben der Gemeinschaft.

KAPITEL IV
SOLIDARITÄT

Artikel 27  [Recht auf Unterrichtung und Anhörung der Ar-
beitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Unterneh-
men]

 Für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer oder 
ihre Vertreter muss auf den geeigneten Ebenen eine 
rechtzeitige Unterrichtung und Anhörung in den 
Fällen und unter den Voraussetzungen gewährleis-
tet sein, die nach dem Gemeinschaftsrecht und den 
einzelstaatlichen Rechtsvorschriften und Gepflo-
genheiten vorgesehen sind.

Artikel 28  [Recht auf Kollektivverhandlungen und Kollektiv-
maßnahmen]

 Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sowie 
die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber oder ihre 
jeweiligen Organisationen haben nach dem Ge-
meinschaftsrecht und den einzelstaatlichen Rechts-
vorschriften und Gepflogenheiten das Recht, Tarif-
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verträge auf den geeigneten Ebenen auszuhandeln 
und zu schließen sowie bei Interessenkonflikten 
kollektive Maßnahmen zur Verteidigung ihrer Inte-
ressen, einschließlich Streiks, zu ergreifen.

Artikel 29  [Recht auf Zugang zu einem Arbeitsvermittlungs-
dienst]

 Jede Person hat das Recht auf Zugang zu einem 
unentgeltlichen Arbeitsvermittlungsdienst.

Artikel 30  [Schutz bei ungerechtfertigter Entlassung]
 Jede Arbeitnehmerin und jeder Arbeitnehmer hat 

nach dem Gemeinschaftsrecht und den einzelstaat-
lichen Rechtsvorschriften und Gepflogenheiten 
Anspruch auf Schutz vor ungerechtfertigter Entlas-
sung.
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Artikel 31  [Gerechte und angemessene Arbeitsbedingungen]
 (1) Jede Arbeitnehmerin und jeder Arbeitnehmer 

hat das Recht auf gesunde, sichere und würdige 
Arbeitsbedingungen.

 (2) Jede Arbeitnehmerin und jeder Arbeitnehmer 
hat das Recht auf eine Begrenzung der Höchstar-
beitszeit, auf tägliche und wöchentliche Ruhezeiten 
sowie auf bezahlten Jahresurlaub.

Artikel 32  [Verbot der Kinderarbeit und Schutz der Jugendli-
chen am Arbeitsplatz]

 Kinderarbeit ist verboten. Unbeschadet günstigerer 
Vorschriften für Jugendliche und abgesehen von 
begrenzten Ausnahmen darf das Mindestalter für 
den Eintritt in das Arbeitsleben das Alter, in dem die 
Schulpflicht endet, nicht unterschreiten.

 Zur Arbeit zugelassene Jugendliche müssen ihrem 
Alter angepasste Arbeitsbedingungen erhalten und 
vor wirtschaftlicher Ausbeutung und vor jeder 
Arbeit geschützt werden, die ihre Sicherheit, ihre 
Gesundheit, ihre körperliche, geistige, sittliche oder 
soziale Entwicklung beeinträchtigen oder ihre Er-
ziehung gefährden könnte.

Artikel 33  [Familien- und Berufsleben]
 (1) Der rechtliche, wirtschaftliche und soziale 

Schutz der Familie wird gewährleistet.
 (2) Um Familien- und Berufsleben miteinander in 

Einklang bringen zu können, hat jede Person das 
Recht auf Schutz vor Entlassung aus einem mit der 
Mutterschaft zusammenhängenden Grund sowie 
den Anspruch auf einen bezahlten Mutterschafts-
urlaub und auf einen Elternurlaub nach der Geburt 
oder Adoption eines Kindes.
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Artikel 34  [Soziale Sicherheit und soziale Unterstützung]
 (1) Die Union anerkennt und achtet das Recht auf 

Zugang zu den Leistungen der sozialen Sicherheit 
und zu den sozialen Diensten, die in Fällen wie 
Mutterschaft, Krankheit, Arbeitsunfall, Pflege-
bedürftigkeit oder im Alter sowie bei Verlust des 
Arbeitsplatzes Schutz gewährleisten, nach Maßgabe 
des Unionsrechts und der einzelstaatlichen Rechts-
vorschriften und Gepflogenheiten.

 (2) Jede Person, die in der Union ihren rechtmäßi-
gen Wohnsitz hat und ihren Aufenthalt rechtmäßig 
wechselt, hat Anspruch auf die Leistungen der so-
zialen Sicherheit und die sozialen Vergünstigungen 
nach dem Unionsrecht und den einzelstaatlichen 
Rechtsvorschriften und Gepflogenheiten.

 (3) Um die soziale Ausgrenzung und die Armut zu 
bekämpfen, anerkennt und achtet die Union das 
Recht auf eine soziale Unterstützung und eine 
Unterstützung für die Wohnung, die allen, die nicht 
über ausreichende Mittel verfügen, ein menschen-
würdiges Dasein sicherstellen sollen, nach Maßgabe 
des Gemeinschaftsrechts und der einzelstaatlichen 
Rechtsvorschriften und Gepflogenheiten.

Artikel 35  [Gesundheitsschutz]
 Jede Person hat das Recht auf Zugang zur Gesund-

heitsvorsorge und auf ärztliche Versorgung nach 
Maßgabe der einzelstaatlichen Rechtsvorschrif-
ten und Gepflogenheiten. Bei der Festlegung und 
Durchführung aller Politiken und Maßnahmen der 
Union wird ein hohes Gesundheitsschutzniveau 
sichergestellt.
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Artikel 36  [Zugang zu Dienstleistungen von allgemeinem 
wirtschaftlichen Interesse]

 Die Union anerkennt und achtet den Zugang zu 
Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen 
Interesse, wie er durch die einzelstaatlichen Rechts-
vorschriften und Gepflogenheiten im Einklang 
mit dem Vertrag zur Gründung der Europäischen 
Gemeinschaft geregelt ist, um den sozialen und 
territorialen Zusammenhalt der Union zu fördern.

Artikel 37  [Umweltschutz]
 Ein hohes Umweltschutzniveau und die Verbesse-

rung der Umweltqualität müssen in die Politik der 
Union einbezogen und nach dem Grundsatz der 
nachhaltigen Entwicklung sichergestellt werden.

Artikel 38  [Verbraucherschutz]
 Die Politik der Union stellt ein hohes Verbraucher-

schutzniveau sicher.
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KAPITEL V
BÜRGERRECHTE

Artikel 39  [Aktives und passives Wahlrecht bei den Wahlen 
zum Europäischen Parlament]

Artikel 40  [Aktives und passives Wahlrecht bei den Kommu-
nalwahlen]

Artikel 41  [Recht auf eine gute Verwaltung]
Artikel 42  [Recht auf Zugang zu Dokumenten]
Artikel 43  [Der Bürgerbeauftragte]
Artikel 44  [Petitionsrecht]
Artikel 45  [Freizügigkeit und Aufenthaltsfreiheit]
 (1) Die Unionsbürgerinnen und Unionsbürger ha-

ben das Recht, sich im Hoheitsgebiet der Mitglied-
staaten frei zu bewegen und aufzuhalten.

 (2) Staatsangehörigen dritter Länder, die sich 
rechtmäßig im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats 
aufhalten, kann gemäß dem Vertrag zur Gründung 
der Europäischen Gemeinschaft Freizügigkeit und 
Aufenthaltsfreiheit gewährt werden.

Artikel 46  [Diplomatischer und konsularischer Schutz]

KAPITEL VI
JUSTIZIELLE RECHTE

Artikel 47  [Recht auf einen wirksamen Rechtsbehelf und ein 
unparteiisches Gericht]

Artikel 48  [Unschuldsvermutung und Verteidigungsrechte]
Artikel 49  [Grundsätze der Gesetzmäßigkeit und der Verhält-

nismäßigkeit im Zusammenhang mit Straftaten 
und Strafen]

Artikel 50  [Recht, wegen derselben Straftat nicht zweimal 
strafrechtlich verfolgt oder bestraft zu werden]
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KAPITEL VII
ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Artikel 51  [Anwendungsbereich]
 (1) Diese Charta gilt für die Organe, Einrichtungen 

und sonstige Stellen der Union unter Wahrung des 
Subsidiaritätsprinzips und für die Mitgliedstaaten 
ausschließlich bei der Durchführung des Rechts 
der Union. Dementsprechend achten sie die Rechte, 
halten sie sich an die Grundsätze und fördern sie 
deren Anwendung entsprechend ihren jeweiligen 
Zuständigkeiten, die der Union in den Verträgen 
übertragen werden.

 (2) Diese Charta dehnt den Geltungsbereich des 
Unionsrechts nicht über die Zuständigkeiten der 
Union hinaus aus und begründet weder neue Zu-
ständigkeiten noch neue Aufgaben für die Union, 
noch ändert sie die in den Verträgen festgelegten 
Zuständigkeiten und Aufgaben.

Artikel 52  [Tragweite der garantierten Rechte]
 (1) Jede Einschränkung der Ausübung der in dieser 

Charta anerkannten Rechte und Freiheiten muss 
gesetzlich vorgesehen sein und den Wesensgehalt 
dieser Rechte und Freiheiten achten. Unter Wah-
rung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit dür-
fen Einschränkungen nur vorgenommen werden, 
wenn sie erforderlich sind und den von der Union 
anerkannten dem Gemeinwohl dienenden Zielset-
zungen oder den Erfordernissen des Schutzes der 
Rechte und Freiheiten anderer tatsächlich entspre-
chen.

 (2) Die Ausübung der durch diese Charta anerkann-
ten Rechte, die in den Verträgen festgelegt sind, er-
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folgt im Rahmen der in den Verträgen festgelegten 
Bedingungen und Grenzen.

 (3) Soweit diese Charta Rechte enthält, die den 
durch die Europäische Konvention zum Schutze der 
Menschenrechte und Grundfreiheiten garantierten 
Rechten entsprechen, haben sie die gleiche Bedeu-
tung und Tragweite, wie sie ihnen in der genannten 
Konvention verliehen wird. Diese Bestimmung steht 
dem nicht entgegen, dass das Recht der Union einen 
weiter gehenden Schutz gewährt.

 (4) Soweit in dieser Charta Grundrechte anerkannt 
werden, wie sie sich aus den gemeinsamen Verfas-
sungsüberlieferungen der Mitgliedstaaten ergeben, 
werden sie im Einklang mit diesen Überlieferungen 
ausgelegt.

 (5) Die Bestimmungen dieser Charta, in denen 
Grundsätze festgelegt sind, können durch Akte der 
Gesetzgebung und der Ausführung der Organe, Ein-
richtungen und sonstigen Stellen der Union sowie 
durch Akte der Mitgliedstaaten zur Durchführung 
des Rechts der Union in Ausübung ihrer jeweiligen 
Zuständigkeiten umgesetzt werden. Sie können vor 
Gericht nur bei der Auslegung dieser Akte und bei 
Entscheidungen über deren Rechtmäßigkeit heran-
gezogen werden.

 (6) Den einzelstaatlichen Rechtsvorschriften und 
Gepflogenheiten ist, wie es in dieser Charta be-
stimmt ist, in vollem Umfang Rechnung zu tragen.

 (7) Die Erläuterungen, die als Anleitung für die 
Auslegung dieser Charta verfasst wurden, sind von 
den Gerichten der Union und der Mitgliedstaaten 
gebührend zu berücksichtigen.
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Artikel 53  [Schutzniveau]
 Keine Bestimmung dieser Charta ist als eine Ein-

schränkung oder Verletzung der Menschenrechte 
und Grundfreiheiten auszulegen, die in dem jewei-
ligen Anwendungsbereich durch das Recht der Uni-
on und das Völkerrecht sowie durch die internati-
onalen Übereinkommen, bei denen die Union oder 
alle Mitgliedstaaten Vertragsparteien sind, darunter 
insbesondere die Europäische Konvention zum 
Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten, 
sowie durch die Verfassungen der Mitgliedstaaten 
anerkannt werden.

Artikel 54  [Verbot des Missbrauchs der Rechte]
 Keine Bestimmung dieser Charta ist so auszulegen, 

als begründe sie das Recht, eine Tätigkeit auszuüben  
oder eine Handlung vorzunehmen, die darauf 
abzielt, die in der Charta anerkannten Rechte und 
Freiheiten abzuschaffen oder sie stärker einzu-
schränken, als dies in der Charta vorgesehen ist.
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Artikel 53  [Schutzniveau]
 Keine Bestimmung dieser Charta ist als eine Ein-

schränkung oder Verletzung der Menschenrechte 
und Grundfreiheiten auszulegen, die in dem jewei-
ligen Anwendungsbereich durch das Recht der Uni-
on und das Völkerrecht sowie durch die internati-
onalen Übereinkommen, bei denen die Union oder 
alle Mitgliedstaaten Vertragsparteien sind, darunter 
insbesondere die Europäische Konvention zum 
Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten, 
sowie durch die Verfassungen der Mitgliedstaaten 
anerkannt werden.

Artikel 54  [Verbot des Missbrauchs der Rechte]
 Keine Bestimmung dieser Charta ist so auszulegen, 

als begründe sie das Recht, eine Tätigkeit auszuüben  
oder eine Handlung vorzunehmen, die darauf 
abzielt, die in der Charta anerkannten Rechte und 
Freiheiten abzuschaffen oder sie stärker einzu-
schränken, als dies in der Charta vorgesehen ist.



Finanzierung und Struktur

Menschliche Geborgenheit und persönliche Freiheit sind ohne 
soziale Sicherheit nicht denkbar. Die sozialen Netze schaffen 
Sicherheit für die Bürgerinnen und Bürger in der Europäischen 
Union. Damit diese Netze sich als zukunftsfähig erweisen, 
bedürfen sie ständiger Anpassung an veränderte Rahmenbe-
dingungen. Denn gerade auch die wirtschaftliche Entwicklung 
einzelner Länder hat deutlichen Einfluss auf Sozialbudgets und 
damit auf die Ausgestaltung der sozialen Sicherungssysteme. 
Dies hat das Beispiel mehrerer Mitgliedstaaten nicht nur im 
Süden der EU in der Nachfolge der weltweiten Wirtschafts- 
und Finanzkrise gezeigt.
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Schon auf den ersten Blick wird deutlich: Die Darstellung der 
Kosten der sozialen Sicherung anhand der Eurostat-Daten-
basis 2010 zeigt auf der Einnahmeseite – also den Beiträgen der 
Arbeitnehmer und Arbeitgeber sowie den staatlichen Zuwei-
sungen – erhebliche Unterschiede zwischen den einzelnen 
Mitgliedstaaten auf.

Der Begriff „Sozialschutz“

Um die Grundlage der hier abgedruckten Tabellen zu verste-
hen, muss die sprachliche Unterscheidung zwischen „Sozial-
schutz“ und „Sozialleistungen“ beachtet werden:

Mit „Sozialleistungen“ sind die Ausgaben für die einzelnen 
oben genannten Funktionen gemeint, also die Ausgaben des 
Staates, die bei den Betroffenen (Familien, Rentnern, Arbeits-
losen usw.) unmittelbar „ankommen“.

„Sozialschutz“ dagegen umfasst grundsätzlich die Gesamt-
einnahmen und -ausgaben für die soziale Sicherung in den 
EU-Mitgliedstaaten. Sie setzen sich also zusammen aus den 
Sozialleistungen sowie zusätzlich den Verwaltungskosten und 
sonstigen Ausgaben; auf der Einnahmeseite im Wesentlichen 
aus den Beiträgen von Arbeitnehmern, Arbeitgebern und staat-
licher Beteiligung.

Ein Beispiel: Deutschland gab im Jahr 2010 für Sozialleistun-
gen rund 734 Mrd. Euro, für den Sozialschutz insgesamt aber 
rund 765 Mrd. Euro aus. Den Tabellen zur Finanzierung der 
Sozialausgaben in diesem Teil I der Broschüre liegen in der Re-
gel die Sozialleistungen zugrunde. Nur in einigen Übersichten 
wird gemäß den verfügbaren Daten von Eurostat auf den So-



66 Sozialer Schutz in Europa

zialschutz insgesamt Bezug genommen, zum Beispiel bei den 
Pro-Kopf-Gesamtleistungen oder dem prozentualen Anteil am 
Bruttoinlandsprodukt.

Staatliche Leistungen

So divergiert der staatliche Anteil an der Finanzierung der  
sozialen Sicherungssysteme, also die durch Steuereinnahmen  
finanzierten staatlichen Leistungen, zwischen 72,9 Prozent 
in Dänemark und am anderen Ende der Tabelle Polen, das 
mit 18,3 Pro zent den niedrigsten staatlichen Anteil aufweist. 
 Dänemark an der Spitze der Tabelle wird gefolgt von Irland  
(63,1 Prozent), Rumänien (53,2 Prozent) sowie Zypern (52,5 Pro-
zent) und Bulgarien mit 51,3 Prozent. Am unteren Ende steht 
Polen, noch hinter Estland mit 19,7 Prozent, Tschechien  
(25,4 Pro  zent) und den Niederlanden mit 26,0 Prozent.  
Deutschland liegt mit 36,7 Prozent im Mittelfeld der EU-Länder.

Im Durchschnitt wenden die 28 Länder der Europäischen Union 
40,0 Prozent ihrer Einnahmen für staatliche Beiträge zu den 
sozialen Sicherungssystemen auf.

Arbeitgeberanteile

Auffallende Differenzierungen ergeben sich auch bei den 
Arbeitgeberanteilen der sozialen Sicherungssysteme, also den 
Beiträgen, die in der Regel auf der Basis der Bruttolöhne bezie-
hungsweise der Lohnsummen der Mitarbeiter in die Sozialsys-
teme fließen. Spitzenreiter sind hier – ganz anders als bei den 
staatlichen Beiträgen – Estland, Tschechien, Litauen und Polen.
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DK
IE

RO
CY

BG
SE
LT

MT
FI

PT
UK
IT

LU
ES

HU
DE
KR
EL
BE
LI

AT
FR
SI

SK
NL
CZ
EE
PL

EU-28

72,88
63,11

53,19
52,52

51,26
51,17

48,571

46,89
46,06
45,81
45,62
45,542

43,94
43,572

37,39
36,67

35,74
35,64
35,60

34,84
34,75

34,08
33,23

28,32
25,97

25,40
19,68
18,32

40,042

1 Geschätzter Wert
2 Vorläufiger Wert
Stand: Juli 2013 | Quelle: Eurostat

Staatliche Beiträge zur sozialen Sicherung 2010
in % der Einnahmen insgesamt
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In Estland sind die Arbeitgeber mit 77,4 Prozent weit vor 
allen anderen Länder der EU. Danach folgen Tschechien mit 
49,8 Prozent sowie Litauen mit 48,0 Prozent und Polen, wo die 
Arbeitgeber mit 43,9 Prozent an der Finanzierung der Sozial-
leistungen beteiligt sind.

Am anderen Ende der Skala finden sich weit hinter allen an-
deren Ländern der EU die Arbeitgeber Dänemarks, die mit nur 
11,3 Prozent beteiligt sind, hinter Irland mit 22,2 Prozent und 
Zypern mit 23,0 Prozent.

Bei einem EU-28-Durchschnitt von 36,4 Prozent rangiert 
Deutschland mit 33,0 Prozent auch hier im Mittelfeld.

Arbeitnehmeranteile

Der finanzielle Beitrag der Arbeitnehmer ist in den Mitglied-
staaten der EU ebenfalls sehr unterschiedlich. Die Zahlen 
sprechen auch hier für sich: Mit 38,8 Prozent beziehungsweise 
33,0 Prozent werden die Arbeitnehmer in Slowenien und den 
Niederlanden am stärksten belastet, Irland (11,5 Prozent), 
Schweden (9,4 Prozent) und Estland (2,7 Prozent) haben die 
geringsten Arbeitnehmeranteile an den Sozialschutzbeiträgen.

Der EU-28-Durchschnitt liegt hier bei 19,9 Prozent. In 
Deutschland tragen die Arbeitnehmer mit 28,5 Prozent die 
vierthöchsten Beiträge. Im Vereinigten Königreich und Spanien 
wird der EU-Durchschnitt mit 12,6 Prozent beziehungsweise 
12,2 Prozent deutlich unterschritten. Frankreich ist mit  
20,8 Prozent knapp über dem Durchschnitt der EU-28.
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Sozialbeiträge der Arbeitgeber 2010
in % der Einnahmen insgesamt

EE
CZ
LT
PL
ES
FR
BE
SK
IT
SE
AT
LV

MT
FI

UK
NL
DE
RO
EL
BG
HU
PT
HR
SI

LU
CY
IE

DK
EU-28

77,44
49,80

48,01
43,86

43,181

43,02
41,69

40,01
37,961

37,47
37,06

36,392

35,93
35,81

34,33
33,23
33,02

32,00
31,92

30,83
30,80

30,01
28,58

26,79
26,48

22,98
22,24

11,27
36,401

1  Vorläufiger Wert
2 Geschätzter Wert
Stand: März 2014 | Quelle: Eurostat
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SI
NL
HR
DE
AT
LU
CZ
EL
FR
BE

HU
SK
PL
BG
CY
LT

MT
IT
PT
RO
LV

UK
ES
FI

DK
IE
SE
EE

EU-28

38,82
32,98

32,62
28,54

26,38
23,48
23,45

21,10
20,84

20,33
19,61

18,36
17,33

16,13
15,91
15,83

15,33
14,941

14,48
13,73

12,832

12,56
12,191

12,14
12,13

11,50
9,39

2,67
19,851

1  Vorläufiger Wert
2 Geschätzter Wert
Stand: März 2014 | Quelle: Eurostat

Sozialbeiträge der geschützten Personen 2010
in % der Einnahmen insgesamt
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Sozialleistungsstruktur in der EU

Während die Finanzierungssysteme der sozialen Sicherung recht 
unterschiedlich sind, weist die Sozialleistungsstruktur nur wenige 
Unterschiede auf. Bei näherer Betrachtung sind die Differenzen 
jedoch durchaus bemerkenswert.

So sind die Ausgaben für „Alter“ und „Krankheit“ in allen Ländern 
die mit Abstand höchsten Posten bei den Sozialleistungen. Im 
Durchschnitt der EU-28 beträgt der Anteil beim „Alter“ 39,4 Pro-
zent, bei „Krankheit/Gesundheitsversorgung“ 29,4 Prozent. Wel-
chen Anteil an den Sozialleistungen die einzelnen Staaten für ihre 
Rentner aufwenden, ergibt sich aus der Addition der beiden Positi-
onen „Alter“ und „Hinterbliebene“.

Dann zeigt sich, dass Italien mit 60,7 Prozent, gefolgt von Malta  
mit 54,8 Prozent und Lettland mit 53,5 Prozent, an der Spitze steht, 
während Irland mit 24,0 Prozent am wenigsten ausgibt. Darüber 
liegen dann mit deutlichem Abstand Luxemburg mit 36,2 Prozent 
und Kroatien (37,7 Prozent). Der EU-28-Durchschnitt liegt im Jahr 
2010 bei 45,3 Prozent. Deutschland befindet sich mit 40,2 Prozent 
unter diesem Durchschnittswert.

Den Sozialleistungen im Bereich „Alter und Hinterbliebene” folgen 
2010, wenn man den Durchschnitt der EU-28-Länder betrachtet, 
die Aufwendungen für „Krankheit und Invalidität“ (37,1 Prozent) 
mit klarem Vorsprung vor den Ausgabepositionen „Familie“  
(8,0 Prozent) sowie „Arbeitslosigkeit“ (6,0 Prozent). Bei den  
Familienleistungen steht Luxemburg mit 17,8 Prozent, gefolgt  
von Ungarn (13,3 Prozent), Irland (13,2 Prozent) und Dänemark 
(13,1 Prozent) an der Spitze. Am unteren Ende liegen die Nieder-
lande mit 4,1 Prozent, darüber Polen, Italien und Portugal, alle 
unter 6 Prozent. Über dem EU-28-Durchschnitt befindet sich in 
diesem Bereich auch Deutschland mit 10,9 Prozent.
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17,51
13,89

12,74
12,07

11,39
10,90

10,08
9,13
9,05

8,68
8,28
8,17
8,14

7,99
7,97

7,79
7,74
7,64

7,46
7,44

7,20
7,041

6,13
5,921

4,81
4,69

4,35
3,42

7,671

1  Vorläufiger Wert
Stand: März 2014
Quelle: Eurostat

Sozialleistungen nach ihrer Funktion 2010: Invalidität
in % der Leistungen insgesamt
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14,051

13,26
12,69

8,22
7,44

6,86
6,08

5,77
5,68
5,66
5,61
5,61

5,50
5,17

4,89
4,56

4,35
4,23
4,19

4,04
3,42

3,23
2,941

2,83
2,76
2,75

2,35
2,23

5,991

1  Vorläufiger Wert
Stand: März 2014
Quelle: Eurostat

Sozialleistungen nach ihrer Funktion 2010: Arbeitslosigkeit
in % der Leistungen insgesamt



74 Sozialer Schutz in Europa

LU
HU

IE 
DK 
EE 
LT 

BG 
FI 

DE 
SE 
AT 
CY 
SK 
RO 

SI 
LV 
FR 
HR 
BE 
UK 
CZ 
EL 
MT 
ES 
PT 
IT 
PL 
NL 

EU-28

17,79
13,29
13,24
13,13

12,75
12,09

11,42
11,11

10,93
10,41
10,33

9,76
9,71
9,62

8,88
8,49

8,32
8,11

7,66
6,95
6,83

6,38
6,22

5,961

5,47
4,571

4,19
4,10

8,041

1  Vorläufiger Wert
Stand: März 2014
Quelle: Eurostat

Sozialleistungen nach ihrer Funktion 2010: Familie/Kinder
in % der Leistungen insgesamt
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1  Vorläufiger Wert
Stand: März 2014
Quelle: Eurostat

10,80
10,42
9,28

9,121

8,851

8,74
7,75

7,38
7,29

7,19
6,99

6,67
5,98

5,80
5,73

5,27
4,96

4,48
4,08
4,01

3,76
3,24

3,09
1,73
1,70

0,59
0,49

0,02
5,881

Sozialleistungen nach ihrer Funktion 2010: Hinterbliebene
in % der Leistungen insgesamt
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41,52
35,25

34,00
32,52
32,29
32,29

31,43
30,68

29,40
29,21

28,80
28,63
28,371

27,56
26,82

25,97
25,501

25,49
25,46
25,42
25,29
25,22

24,77
24,19
24,06

22,92
21,30

20,77
29,421

1  Vorläufiger Wert
Stand: März 2014
Quelle: Eurostat

Sozialleistungen nach ihrer Funktion 2010: Krankheit
in % der Leistungen insgesamt
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7,06
6,76

3,93
2,96

2,83
2,56

2,45
2,39
2,39
2,37

2,22
2,21
2,20

1,80
1,63

1,44
1,38
1,35

1,16
1,09

0,911

0,82
0,81
0,78

0,58
0,50

0,261

0,25
1,541

1  Vorläufiger Wert
Stand: März 2014
Quelle: Eurostat

Sozialleistungen nach ihrer Funktion 2010: Soziale Ausgrenzung
in % der Leistungen insgesamt
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Sozialleistungen nach ihrer Funktion 2010: Wohnung
in % der Leistungen insgesamt

– = Nicht verfügbar
1  Vorläufiger Wert | 2 Geschätzter Wert
Stand: März 2014 | Quelle: Eurostat
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5,13
2,57

2,35
2,32

2,11
1,74

1,53
1,52

1,36
1,36

1,26
0,872

0,82
0,81
0,77

0,58
0,37
0,33

0,28
0,13
0,09
0,091

0,06
0,04
0,01
0,01

2,061

UK 5,61
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51,79
51,601

49,64
46,52

46,13
45,54

44,43
43,60
43,40

43,01
42,83

42,32
42,13

41,09
40,74
40,48
40,37

39,48
38,95

37,59
35,95

35,24
33,951

33,04
32,01

27,43
27,29

20,01
39,391

1  Vorläufiger Wert
Stand: März 2014
Quelle: Eurostat

Sozialleistungen nach ihrer Funktion 2010: Alter
in % der Leistungen insgesamt
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Aufschlussreich ist es auch, die Sozialschutzausgaben zum 
Bruttoinlandsprodukt (BIP) in Relation zu setzen. Dabei ste-
hen Dänemark mit 32,8 Prozent, Frankreich (32,0 Prozent) 
und die Niederlande (30,3 Prozent) an der Spitze. Deutschland 
steht an siebter Stelle in dieser Tabelle und wendet 29,4 Prozent 
seines BIP für den Sozialschutz auf. Am unteren Ende reicht 
die Tabelle von Tschechien (19,5 Prozent) bis zu Rumänien, das 
mit 17,4 Prozent das Schlusslicht bildet. Der durchschnittliche 
Gesamtanteil der EU-28-Staaten liegt 2010 bei 28,1 Prozent.

Auch wenn die Struktur der Sozialleistungen in den 28 EU-
Ländern ähnlich ist, verbergen sich dahinter jedoch große 
materielle Unterschiede. Dies wird besonders bei den Gesamt-
ausgaben für den Sozialschutz pro Kopf der Bevölkerung deut-
lich. Hier zeigt sich, dass die zwölf zwischen 2004 und 2007 bei-
getretenen Mitgliedstaaten und das 2013 beigetretene Kroatien  
die Plätze 15 bis 28 der Skala besetzen, auf Platz 17 ist das be-
reits 1986 beigetretene Portugal.

Bei einem EU-28-Durchschnitt von 6.865 Euro reicht die Span-
ne von Luxemburg (17.555 Euro)1, Dänemark (13.990 Euro) und 
Schweden (11.131 Euro) an der Spitze bis zu Bulgarien (856 Euro) 
und Rumänien (1.068 Euro). Auch Lettland (1.514 Euro), Litauen 
(1.642 Euro), Polen (1.742 Euro) und Estland (1.916 Euro) liegen 
noch unter 2.000 Euro pro Kopf  der Bevölkerung. Allerdings 
rangieren Zypern mit 4.567 Euro und Slowenien mit 4.231 Euro 
direkt hinter Spanien (5.690 Euro) und Griechenland (5.532 Euro).  
Deutschland liegt mit 8.975 Euro an zehnter Stelle.
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Aufschlussreich ist es auch, die Sozialschutzausgaben zum 
Bruttoinlandsprodukt (BIP) in Relation zu setzen. Dabei ste-
hen Dänemark mit 32,8 Prozent, Frankreich (32,0 Prozent) 
und die Niederlande (30,3 Prozent) an der Spitze. Deutschland 
steht an siebter Stelle in dieser Tabelle und wendet 29,4 Prozent 
seines BIP für den Sozialschutz auf. Am unteren Ende reicht 
die Tabelle von Tschechien (19,5 Prozent) bis zu Rumänien, das 
mit 17,4 Prozent das Schlusslicht bildet. Der durchschnittliche 
Gesamtanteil der EU-28-Staaten liegt 2010 bei 28,1 Prozent.

Auch wenn die Struktur der Sozialleistungen in den 28 EU-
Ländern ähnlich ist, verbergen sich dahinter jedoch große 
materielle Unterschiede. Dies wird besonders bei den Gesamt-
ausgaben für den Sozialschutz pro Kopf der Bevölkerung deut-
lich. Hier zeigt sich, dass die zwölf zwischen 2004 und 2007 bei-
getretenen Mitgliedstaaten und das 2013 beigetretene Kroatien  
die Plätze 15 bis 28 der Skala besetzen, auf Platz 17 ist das be-
reits 1986 beigetretene Portugal.

Bei einem EU-28-Durchschnitt von 6.865 Euro reicht die Span-
ne von Luxemburg (17.555 Euro)1, Dänemark (13.990 Euro) und 
Schweden (11.131 Euro) an der Spitze bis zu Bulgarien (856 Euro) 
und Rumänien (1.068 Euro). Auch Lettland (1.514 Euro), Litauen 
(1.642 Euro), Polen (1.742 Euro) und Estland (1.916 Euro) liegen 
noch unter 2.000 Euro pro Kopf  der Bevölkerung. Allerdings 
rangieren Zypern mit 4.567 Euro und Slowenien mit 4.231 Euro 
direkt hinter Spanien (5.690 Euro) und Griechenland (5.532 Euro).  
Deutschland liegt mit 8.975 Euro an zehnter Stelle.

1 Bei den Sozialschutzausgaben pro Kopf der Bevölkerung ist der Wert für 
Luxemburg insofern überzeichnet, als dass ein großer Teil der Leistungen an 
Personen gezahlt wird, die außerhalb des Landes leben.
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Diese Unterschiede werden jedoch deutlich abgemildert, wenn 
man die entsprechenden Pro-Kopf-Vergleiche auf Daten be-
zieht, die die Kaufkraft in den jeweiligen Ländern berücksich-
tigen, und zwar mittels Kaufkraftparitäten (KKS). Dabei liegt 
beispielsweise Slowenien als neueres Mitglied mit 4.960 Euro 
noch vor Portugal mit 4.808 Euro.

Deutschland (8.766 Euro) befindet sich mit Dänemark, den 
Niederlanden, Österreich und Schweden im oberen Bereich 
der Tabelle, die mit deutlichem Abstand von Luxemburg mit 
12.928 Euro angeführt wird. Die Pro-Kopf-Ausgaben Luxem-
burgs liegen fast doppelt so hoch wie diejenigen des Vereinig-
ten Königreichs.

Und das Verhältnis des Landes mit den höchsten Ausgaben für 
den Sozialschutz je Einwohner (Luxemburg: 17.555 Euro) und 
des Landes mit den niedrigsten (Bulgarien: 856 Euro), die ab-
solut betrachtet im Verhältnis 20:1 zueinander stehen, verklei-
nert sich auf nur noch knapp das 7-Fache. Bulgarien liegt in 
der KKS-Skala bei 1.941 Euro gegenüber Luxemburg mit  
12.928 Euro.

Der Blick auf die Finanzierung der Sozialsysteme in den EU- 
Mitgliedstaaten zeigt eine Reihe von Gemeinsamkeiten in der 
Struktur und bei den Schwerpunkten der Systeme. Er führt 
aber ebenso die Unterschiede vor Augen, die das soziale Europa 
in den 28 Mitgliedsländern bestimmen. Und damit ist nicht 
nur die Höhe der jeweiligen Aufwendungen in den EU-Staaten 
gemeint. Denn diese ist natürlich von vielen, vor allem wirt-
schaftlichen und historischen Faktoren abhängig.

Sozialer Schutz in Europa
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Wenn nun im zweiten Teil der Broschüre die einzelnen Felder 
der sozialen Sicherung im europäischen Vergleich betrachtet 
werden, so treten diese nationalen Unterschiede vielleicht 
noch stärker hervor. Aber auch im folgenden Teil II kann 
nur ein knapper Überblick über Daten und Fakten gegeben 
werden, die die Datenbank „Sozialkompass Europa“ dann im 
Einzelnen aufführt.

Sozialer Schutz in Europa
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DK
FR
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SE
AT
FI

DE
BE
IT
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IE
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PT
ES
SI

LU
HU
CY
HR
CZ
MT
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EE
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EU-28

32,8
32,0

30,3
29,8
29,7
29,7

29,4
28,6
28,61

28,2
27,3

26,4
25,4
25,31

24,4
22,6
22,6

21,8
20,5

19,5
19,2

18,8
18,3
18,1

17,8
17,6
17,6
17,41

28,11

1  Vorläufiger Wert
Stand: März 2014
Quelle: Eurostat

Gesamtausgaben für den Sozialschutz 2010
in % vom BIP (zu jeweiligen Preisen)
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17.555
13.990

11.131
10.687

10.103
9.913

9.571
9.478

9.337
8.975

7.3381 

7.290
5.6901

5.532
4.567

4.231
4.145

2.953
2.797

2.211
2.173
2.124

1.916
1.742
1.642
1.514

1.068
856

6.8651

1  Vorläufiger Wert
Stand: März 2014
Quelle: Eurostat

Gesamtausgaben für den Sozialschutz 2010
Euro je Einwohner
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12.928
9.675

9.561
9.234

8.866
8.766

8.614
8.231

8.093
7.794

7.1911

6.713
5.997

5.8741

5.055
4.960

4.808
4.031
3.979

3.804
3.432

3.118
2.980

2.818
2.799

2.377
2.133

1.941
6.8651
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1  Vorläufiger Wert
Stand: März 2014
Quelle: Eurostat

* Ausgaben je Einwohner in spezifischen 
Kaufkraftstandards (KKS). KKS sind eine 
„Kunstwährung“, die Preisunterschiede 
zwischen den Ländern berücksichtigt 
und die Vergleichbarkeit der Daten ver-
bessert. Dies führt in einigen Fällen zu 
einer Veränderung der Reihenfolge.

Gesamtausgaben für den Sozialschutz 2010
pro Kopf der Bevölkerung (in KKS*)





Die Europäische Union ist seit vielen Jahren engagiert, die 
sozialen Sicherungssysteme der einzelnen Mitgliedstaaten 
einander anzunähern beziehungsweise Mindeststandards zu 
schaffen. Dazu werden auf europäischer Ebene Richtlinien für 
den Sozialschutz der EU-Bürger erlassen. Sie werden von den 
Ländern in nationale gesetzliche Regelungen umgesetzt und 
decken heute die sozialen Bereiche von Arbeitslosigkeit über 
Krankheit und Mutterschaft bis hin zu Invalidität und Ver-
sorgung Hinterbliebener ab. Darüber hinaus garantieren die 
meisten Mitgliedsländer ihren Bürgern weiterreichende Leis-
tungen durch individuelle Sozialversicherungssysteme. Auf 
den folgenden Seiten werden diese im Überblick dargestellt.

Teil II 
Soziales Europa für alle



90 Soziales Europa für alle line

Sozialsysteme koordinieren
Volle Freizügigkeit für EU-Bürger

Europa ist seit den 1950er Jahren mehr und mehr zusammen-
gewachsen, auch und gerade als Wirtschaftsmacht. Hier gilt es, 
den Austausch von Arbeitskräften zu ermöglichen und diesen 
im gesamten Raum der Europäischen Union soziale Sicherheit 
zu gewährleisten, wie es bereits die erste Sozialcharta von  
Turin vorgesehen hatte.

Arbeitnehmer aus EU-Mitgliedstaaten und ihre Angehörigen 
genießen nach den Regelungen der europäischen Verträge heute 
in Europa volle Freizügigkeit. Das bedeutet: Sie dürfen in jedem 
Mitgliedstaat eine Beschäftigung aufnehmen und sind hinsicht-
lich der Löhne und sonstigen Arbeitsbedingungen den inlän-
dischen Arbeitnehmern gleichgestellt. Dies gilt im Übrigen für 
alle sozialen Leistungen. Lediglich in Bezug auf Rumänien und 
Bulgarien gelten vorläufig noch Übergangsregelungen.
 
Koordinierungsregeln für den Sozialschutz

Bereits seit 1959 gibt es entsprechende Verordnungen. Die na-
tionalen Systeme der sozialen Sicherheit, die sehr unterschied-
lich ausgestaltet sind, wurden so miteinander koordiniert, dass 
den Wanderarbeitnehmern und ihren Familienangehörigen 
keine Nachteile entstehen. Die Ausgestaltung der Sozialsyste-
me bleibt jedoch nach wie vor ausschließlich Sache der Mit-
gliedstaaten, dies ändert sich durch das Europarecht nicht. 

Wie ein Sozialversicherungsabkommen zwischen allen Mit-
gliedstaaten der EU, des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) 
sowie der Schweiz beugen die Verordnungen Problemen vor, 
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die sich durch die Aufnahme einer Beschäftigung beziehungs-
weise einer selbständigen Tätigkeit in einem anderen Mitglied-
staat und dem damit verbundenen Wechsel der Sozialversiche-
rung ergeben können. 

Kerngedanke ist, dass Arbeitnehmer beim Wechsel in einen an-
deren Mitgliedstaat weiterhin sozial abgesichert sind, also zum 
Beispiel ihren Krankenversicherungsschutz oder ihre Renten-
ansprüche nicht verlieren. Dies soll Hindernisse für Wanderar-
beitnehmer abbauen. In der aktuellen Verordnung (EG)  
Nr. 883/2004 heißt es unter anderem:

„Die Vorschriften zur Koordinierung der nationalen Systeme 
der sozialen Sicherheit sind Teil des freien Personenverkehrs 
und sollten zur Verbesserung des Lebensstandards und der Ar-
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beitsbedingungen beitragen. Es ist notwendig, die Eigenheiten 
der nationalen Rechtsvorschriften über soziale Sicherheit zu 
berücksichtigen und nur eine Koordinierungsregelung vorzu-
sehen. 

Wegen der großen Unterschiede hinsichtlich des persönlichen 
Geltungsbereichs der nationalen Rechtsvorschriften ist es vor-
zuziehen, den Grundsatz festzulegen, dass diese Verordnung auf 
Staatsangehörige eines Mitgliedstaats, Staatenlose und Flücht-
linge mit Wohnort im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats, für die 
die Rechtsvorschriften der sozialen Sicherheit eines oder mehre-
rer Mitgliedstaaten gelten oder galten, sowie auf ihre Familien-
angehörigen und Hinterbliebenen Anwendung findet. 

Der allgemeine Grundsatz der Gleichbehandlung ist für Arbeit-
nehmer, die nicht im Beschäftigungsmitgliedstaat wohnen, 
einschließlich Grenzgängern, von besonderer Bedeutung. Die 
Koordinierungsregeln müssen den Personen, die sich inner-
halb der Gemeinschaft bewegen, sowie ihren Angehörigen und 
Hinterbliebenen die Wahrung erworbener Ansprüche und Vor-
teile sowie der Anwartschaften ermöglichen.“

Ständige Anpassung an soziale Entwicklungen

Die Verordnungen zur Koordinierung der sozialen Sicherheit 
und ihre Fortschreibungen haben große Auswirkungen auf den 
Alltag der europäischen Wanderarbeitnehmer, weil sie Bereiche 
wie Krankenversicherung, Arbeitslosengeld, Kindergeld und 
Rente regeln. Aus ihnen folgten unter anderem die Einführung 
der Europäischen Krankenversicherungskarte (EHIC). Ihr Ziel ist 
demnach vor allem, Mobilitätshindernisse abzubauen.
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Die zuletzt geltenden Verordnungen (EWG) Nr. 1408/71 und 
Nr. 574/72 sind inzwischen aufgrund der gestiegenen Kom-
plexität ihrer Inhalte überarbeitet worden, mit dem Ziel einer 
Vereinfachung, einer verbesserten Transparenz und Aktuali-
sierung. Die entsprechenden Verordnungen (EG) Nr. 883/04 
und 987/2009 sind seit dem 1. Mai 2010 in Kraft und legen das 
Hauptaugenmerk nun darauf, die Rechte aller Bürger durchzu-
setzen, ob erwerbstätig oder nicht.

Geltungsbereiche und Grundprinzipien

Die Verordnungen gelten in den EU-Staaten sowie in Island, 
Liechtenstein, Norwegen und der Schweiz für die jeweiligen 
Staatsangehörigen sowie für Drittstaatsangehörige, die sich 
in der Regel in einem Mitgliedstaat aufhalten. Die EU-Be-
stimmungen über die Koordinierung der Systeme der sozialen 
Sicherheit gelten für alle nationalen Rechtsvorschriften in 
folgenden Bereichen:

•	 Leistungen bei Krankheit
•	 Leistungen bei Mutterschaft und gleichgestellte  

Leistungen bei Vaterschaft
•	Arbeitsunfälle
•	Berufskrankheiten
•	 Leistungen bei Invalidität
•	Altersrenten 
•	 Leistungen an Hinterbliebene
•	 Sterbegeld
•	 Leistungen bei Arbeitslosigkeit
•	 Familienleistungen
•	Vorruhestandsleistungen 
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4. Wenn Wanderarbeitnehmer in einem Land Anspruch auf 
Geldleistungen haben, können sie diese grundsätzlich auch 
dann erhalten, wenn sie in einem anderen Land leben. Dies 
wird als Grundsatz der Exportierbarkeit bezeichnet. 

Darüber hinaus gilt für die einzelnen Zweige der Sozialversi-
cherungssysteme Folgendes:

Krankenversicherung und Leistungen bei Mutterschaft

Arbeitnehmer und Rentner sowie ihre Familienangehörigen 
können die Sachleistungen der Kranken- und gegebenen-
falls Pflegeversicherung erhalten, wenn sie in einem anderen 
Mitgliedstaat als dem Staat wohnen, in dem sie versichert sind. 
Hierfür gilt der Sachleistungskatalog des Wohnstaates. Im 
Heimatland des Wanderarbeitnehmers verbleibende Angehö-
rige erhalten die Leistungen durch die dortigen Träger. Touris-
ten erhalten die Leistungen, die sich im Gebiet eines anderen 
Mitgliedstaates unter Berücksichtigung der Art der Leistungen 
und der voraussichtlichen Aufenthaltsdauer als medizinisch 
notwendig erweisen. Etwas anders ist das bei Geldleistungen 
wie Krankengeld und Pflegegeld. Grundsätzlich werden sie 
nach den Rechtsvorschriften des Staates erbracht, in dem der 
Wanderarbeitnehmer oder Rentner versichert ist, unabhängig 
vom jeweiligen Wohn- oder Aufenthaltsort; sie können also 
exportiert werden.

Renten- und Unfallversicherung

Für die gesetzliche Rentenversicherung und die gesetzliche 
Unfallversicherung gilt, dass einmal erworbene Ansprüche 
nicht durch die Aufnahme einer Beschäftigung in einem 
anderen EU-Land verloren gehen. Dies wird einmal dadurch 

Soziales Europa für alle

Vier Grundprinzipien kommen dabei zum Tragen:

1. Wanderarbeitnehmer unterliegen zu jedem Zeitpunkt 
immer nur den Rechtsvorschriften eines einzigen Landes 
und zahlen daher auch nur in einem Land Beiträge. Welchen 
Rechtsvorschriften sie unterliegen, entscheiden die Sozialver-
sicherungsträger. Hier besteht keine Wahlmöglichkeit.

2. Wanderarbeitnehmer haben dieselben Rechte und Pflichten 
wie die Angehörigen des Landes, in dem sie versichert sind. 
Man bezeichnet dies auch als Grundsatz der Gleichbehandlung 
beziehungsweise Nichtdiskriminierung.

3. Wenn Wanderarbeitnehmer eine Leistung beanspruchen, 
werden ihre früheren Versicherungs-, Beschäftigungs- oder 
Aufenthaltszeiten in anderen Ländern angerechnet.
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4. Wenn Wanderarbeitnehmer in einem Land Anspruch auf 
Geldleistungen haben, können sie diese grundsätzlich auch 
dann erhalten, wenn sie in einem anderen Land leben. Dies 
wird als Grundsatz der Exportierbarkeit bezeichnet. 

Darüber hinaus gilt für die einzelnen Zweige der Sozialversi-
cherungssysteme Folgendes:

Krankenversicherung und Leistungen bei Mutterschaft

Arbeitnehmer und Rentner sowie ihre Familienangehörigen 
können die Sachleistungen der Kranken- und gegebenen-
falls Pflegeversicherung erhalten, wenn sie in einem anderen 
Mitgliedstaat als dem Staat wohnen, in dem sie versichert sind. 
Hierfür gilt der Sachleistungskatalog des Wohnstaates. Im 
Heimatland des Wanderarbeitnehmers verbleibende Angehö-
rige erhalten die Leistungen durch die dortigen Träger. Touris-
ten erhalten die Leistungen, die sich im Gebiet eines anderen 
Mitgliedstaates unter Berücksichtigung der Art der Leistungen 
und der voraussichtlichen Aufenthaltsdauer als medizinisch 
notwendig erweisen. Etwas anders ist das bei Geldleistungen 
wie Krankengeld und Pflegegeld. Grundsätzlich werden sie 
nach den Rechtsvorschriften des Staates erbracht, in dem der 
Wanderarbeitnehmer oder Rentner versichert ist, unabhängig 
vom jeweiligen Wohn- oder Aufenthaltsort; sie können also 
exportiert werden.

Renten- und Unfallversicherung

Für die gesetzliche Rentenversicherung und die gesetzliche 
Unfallversicherung gilt, dass einmal erworbene Ansprüche 
nicht durch die Aufnahme einer Beschäftigung in einem 
anderen EU-Land verloren gehen. Dies wird einmal dadurch 
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erreicht, dass die Versicherungszeiten in allen Ländern zusam-
mengerechnet werden. Dadurch können die erforderlichen 
Wartezeiten erfüllt werden. Zum anderen ist gesichert, dass der 
Wanderarbeitnehmer bei der Berechnung seiner Gesamtrente 
nicht schlechter gestellt wird als ein ständig nur in seinem Hei-
matland Beschäftigter. Schließlich kann die Rente nach Ende 
der Beschäftigung in jeden Mitgliedstaat in vollem Umfang 
exportiert werden.

Arbeitslosenversicherung

Eine Sonderregelung besteht allerdings für die Arbeitslosen-
versicherung. Ein arbeitsloser Wanderarbeitnehmer erhält so 
lange wie ein einheimischer Arbeitnehmer Leistungen der Ver-
sicherung sowie der Arbeitsförderung. Voraussetzung: Er bleibt 
im Land seiner bisherigen Beschäftigung. Es ist aber auch 
möglich, Arbeitslosengeld bis zu sechs Monate in ein anderes 
EU-Land zu exportieren. Bedingung ist dabei jedoch, dass der 
Arbeitnehmer in diesem Land während dieser Zeit einen Ar-
beitsplatz sucht und die Auflagen der dortigen Arbeitsverwal-
tung erfüllt. Etwas anderes gilt für Grenzgänger: Sie erhalten 
im Fall der Arbeitslosigkeit die Leistungen des Wohnlandes.

Kindergeld

Eine Ausnahme vom Territorialitätsprinzip (siehe Kasten) gilt 
beim Kindergeld. Sofern nach den Rechtsvorschriften meh-
rerer Staaten für im Heimatland verbliebene Kinder eines 
Wanderarbeitnehmers ein Anspruch auf Familienleistungen 
besteht, wird grundsätzlich der Höchstbetrag der Familien-
leistungen bezahlt, der nach den Gesetzen eines dieser Staa-
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ten vorgesehen ist. So erhält zum Beispiel ein in Deutschland 
beschäftigter Spanier für die in seinem Heimatland verbliebe-
nen Kinder das deutsche Kindergeld, das deutlich höher ist als 
das spanische. Allerdings muss er sich ein eventuell in seinem 
Heimatland gezahltes Kindergeld anrechnen lassen.

Invalidität

Die Berechnung der Leistungen für Wanderarbeitnehmer 
erfolgt grundsätzlich nach den Rechtsvorschriften des Staates, 
in dem sie versichert waren/sind. Bei Versicherungszeiten in 
bestimmten Ländern, in denen die Höhe der Invaliditätsrente 
des betreffenden Landes nicht in Abhängigkeit von der Ver-

Das Territorialitätsprinzip 

Die Sozialsysteme der Mitgliedstaaten beziehen sich auf das jewei-
lige staatliche Territorium. Sozialleistungsansprüche beruhen auf 
nationalen Gesetzen und sind zugeschnitten auf die Lebensverhält-
nisse in einem bestimmten Gebiet. Sie berücksichtigen in der Regel 
keine Tatbestände, die auf anderen Staatsgebieten eingetreten 
sind. Dies ist der Inhalt des Territorialitätsprinzips, das unser Recht 
der sozialen Sicherung, aber auch das entsprechende Recht der 
anderen Mitgliedstaaten beherrscht. Daraus folgt aber auch, dass 
Sozialleistungen nur dann in das Ausland exportiert werden kön-
nen, wenn dies ausdrücklich geregelt ist, wie zum Beispiel bei den 
Rentenleistungen. Die Verordnungen enthalten Bestimmungen, die 
das Territorialitätsprinzip einschränken. Eine solche Einschränkung 
muss explizit festgelegt sein, wie es zum Beispiel für die sogenann-
ten beitragsunabhängigen Leistungen der Fall sein kann. 
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sicherungsdauer berechnet wird, werden gesonderte Renten 
beziehungsweise eine Rente ausgezahlt, die die Versicherungs- 
und Wohnzeiten in anderen Ländern mit entschädigt. Über 
den Invaliditätsgrad, der in den meisten Ländern für die Höhe 
der Leistungen maßgeblich ist, entscheidet in der Regel der So-
zialversicherungsträger des Staates, in dem der Arbeitnehmer 
jeweils versichert war.
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Ausführliche Informationen über die Koordinierung der sozialen 
Sicherungssysteme in der EU und über die Rechte und Pflichten 
von Wanderarbeitnehmern in den EU-Staaten stellt die Generaldi-
rektion Beschäftigung, Soziales und Integration der Europäischen 
Kommission im Internet und in einem Leitfaden bereit. Hier finden 
sich auch die zahlreichen Sonderregelungen für die sogenannten 
Grenzgänger, also die Arbeitnehmer, die in einem EU-Mitgliedstaat 
arbeiten, aber in einem anderen EU-Land wohnen.

Online: 
http://ec.europa.eu/social

Broschüre: 
„Die EU-Bestimmungen über die soziale Sicherheit“, erhältlich als 
Download über die oben angegebene Internetseite oder über den 
EU-Bookshop: 
http://bookshop.europa.eu

http://ec.europa.eu/social
http://bookshop.europa.eu
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1. Familie

Kindergeld und andere Leistungen für Familien

Kinder sind die Basis für das Fortbestehen unserer Gesellschaft 
und eine Investition in die Zukunft. Der Sozialstaat springt da-
her denjenigen, die eine Familie gründen und somit besondere 
Risiken und zusätzliche Kosten haben, mit einem Sicherheits-
netz bei. Den finanziellen und sozialen Beitrag von Familien 
zur Gesellschaft honorieren alle EU-Mitgliedstaaten, wenn 
auch auf verschiedene Weise. Das Schwergewicht liegt weiter-
hin auf dem unmittelbar gezahlten Kindergeld. Aber auch Er-
ziehungs-, Eltern- und Betreuungsgeld gewinnen zunehmend 
an Bedeutung.
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EU-Bürger, die in einem anderen Mitgliedstaat erwerbstätig 
sind, haben einen Anspruch auf die dort gewährten Sozialleis-
tungen – dies gilt natürlich auch für Familienleistungen. Alle 
EU-Mitgliedstaaten zahlen Kindergeld. Daneben erfolgen auch 
mittelbare Hilfen, insbesondere durch steuerliche Kinderfrei-
beträge, wie etwa in Deutschland. Die Kindergeldzahlung ist 
inzwischen in allen Ländern gesetzlich geregelt, jedoch nicht 
generell eine staatliche Leistung.
 
Steuern oder Beiträge?

Die Finanzierung des Kindergeldes erfolgt im Rahmen zweier 
unterschiedlicher Systeme: Die Mehrzahl der Mitgliedstaaten 
finanziert das Kindergeld aus öffentlichen Mitteln, also durch 
Steuern. In Italien finanzieren die Arbeitgeber mit ihren Bei-
trägen das Kindergeld. In Griechenland teilen sich Arbeitge-
ber und Arbeitnehmer die Kosten, der Staat deckt eventuelle 
Defizite. Die übrigen Länder weisen eine Mischform auf; hier 
tragen Arbeitgeber, Arbeitnehmer und der Staat (Belgien und 
Malta) beziehungsweise Arbeitgeber und Staat (Frankreich, 
Österreich, Luxemburg, dort allerdings gegen staatliche Rück-
erstattung) gemeinsam zur Finanzierung bei.

Das Kindergeld ist die wichtigste Leistung unter den Familien-
leistungen. Ausschlaggebend für die Zahlung ist, ob die Eltern 
für ihr Kind aufkommen; dies wird in den einzelnen Ländern 
unterschiedlich ausgelegt. Dabei spielt zum Beispiel das Alter 
des Kindes eine Rolle und in welcher Ausbildungsphase es sich 
befindet.
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Kindergeld: Zahl und Alter ausschlaggebend

In den allermeisten EU-Ländern ist die Höhe des Kindergeldes 
nach der Zahl und dem Alter der Kinder gestaffelt. In einigen 
Staaten ist die Leistung einkommensabhängig. Das gilt auch 
für das jüngste EU-Mitglied Kroatien. Der Tatsache, dass neben 
der traditionellen Familienstruktur auch zunehmend andere 
Formen des Zusammenlebens mit Kindern in der Praxis auf-
treten, tragen viele Mitgliedstaaten Rechnung, indem sie zum 
Beispiel Alleinerziehenden Zuschläge gewähren. In einer Reihe 
von Ländern erhalten die Eltern von Kindern mit Behinderun-
gen höhere Leistungen; dies gilt auch für Mehrlingsgeburten. 
In Deutschland wird die Leistung für nicht erwerbsfähige 
Kinder unbegrenzt gezahlt.
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Viele Mitgliedstaaten passen die Kindergeldsätze jährlich ent-
sprechend der allgemeinen Preisentwicklung beziehungsweise 
der Lohnentwicklung an. Genauso üblich ist aber die Prüfung 
und regelmäßige Erhöhung durch die jeweilige Regierung oder 
das Parlament.

Damit Familien durch die berufliche Mobilität eines Verdieners 
keine Nachteile erleiden, haben die EU-Mitgliedstaaten Koor-
dinierungsregelungen getroffen. Fallen die Familienleistungen 
im Land der Beschäftigung niedriger aus als im Wohnland, 
wird die Differenz vom Wohnland getragen.

Erziehungs- und Elterngeld

Über die Hälfte der Mitgliedstaaten kennt inzwischen spezifi-
sche Leistungen für die Erziehung kleiner Kinder von unter-
schiedlicher Dauer und Höhe, wenn die Erwerbstätigkeit ganz 
oder teilweise aufgegeben wird. Erziehungs-, Eltern- oder Be-
treuungsgeld erleichtert es jungen Familien, Kinder und Beruf 
besser zu vereinbaren und kann besonders für erwerbstätige 
Frauen ein Anreiz sein, überhaupt eine Familienplanung zu 
erwägen – ein angesichts der andauernd niedrigen Geburten-
raten in vielen EU-Ländern wichtiges Steuerungsinstrument.

In Deutschland wird das Elterngeld von mindestens 300 bis 
maximal 1.800 Euro monatlich für 14 Monate nach der Geburt 
gezahlt. Anspruchsberechtigt sind Erwerbstätige und Selbstän-
dige ebenso wie Auszubildende, aber auch Studierende, Er-
werbslose oder Eltern, die bereits ältere Kinder betreuen.

Wer in der Elternzeit mehr als 30 Stunden pro Woche arbeitet  
oder ein gemeinsames zu versteuerndes Einkommen von 
500.000 Euro (Alleinerziehende: 250.000 Euro) im Kalenderjahr  

Kindergeld: Zahl und Alter ausschlaggebend

In den allermeisten EU-Ländern ist die Höhe des Kindergeldes 
nach der Zahl und dem Alter der Kinder gestaffelt. In einigen 
Staaten ist die Leistung einkommensabhängig. Das gilt auch 
für das jüngste EU-Mitglied Kroatien. Der Tatsache, dass neben 
der traditionellen Familienstruktur auch zunehmend andere 
Formen des Zusammenlebens mit Kindern in der Praxis auf-
treten, tragen viele Mitgliedstaaten Rechnung, indem sie zum 
Beispiel Alleinerziehenden Zuschläge gewähren. In einer Reihe 
von Ländern erhalten die Eltern von Kindern mit Behinderun-
gen höhere Leistungen; dies gilt auch für Mehrlingsgeburten. 
In Deutschland wird die Leistung für nicht erwerbsfähige 
Kinder unbegrenzt gezahlt.
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vor der Geburt des Kindes hatte, verliert seinen Anspruch. 
Das Elterngeld ersetzt das bisherige Nettoerwerbseinkommen 
eines Elternteils beginnend bei 65 Prozent (bei höherem Ein-
kommen) bis zu 100 Prozent bei geringem Einkommen. Ein 
Elternteil kann mindestens zwei und höchstens zwölf Monate 
alleine durch Elterngeld unterstützt werden, zwei weitere Mo-
nate sind als Option für den Partner reserviert. Hierdurch sol-
len auch Väter motiviert werden, ihre Sprösslinge eine gewisse 
Zeit zu Hause zu betreuen.

Eine neue Familienleistung gibt es in Deutschland seit dem  
1. August 2013: Das Betreuungsgeld für Eltern von ab dem 
1. August 2012 geborenen Kindern, die für ihr Kind kein öf-
fentlich verantwortetes Betreuungsangebot in Anspruch 
nehmen. Es kann in Anschluss an das Elterngeld, also ab dem 
15. Lebensmonat bis zum 36. Lebensmonat des Kindes, ge-
währt werden und bietet Eltern, die ihr Kind selbst zu Hause 
betreuen wollen, finanzielle Unterstützung.

Nähere Informationen sind über die Web-
site des Bundesministeriums für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend erhältlich: 
www.bmfsfj.bund.de

http://www.bmfsfj.bund.de
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Leistungen für Familie/Kinder 2010
Euro je Einwohner (zu konstanten Preisen von 2005)

LU
DK
IE
SE
FI
AT
DE 
FR
BE
UK
NL
CY
SI
IT
ES
EL

HU
PT
EE

MT
LT
SK
CZ
HR
LV

RO
BG
PL

EU-28

2.816 
1.661

1.285
1.087

994
955

924
739

646
552

413
397

327 
3061

3041

303 
 255

210
196

162
153
147
147
144

95
88
79 
64

5201 

1  Vorläufiger Wert
Stand: März 2014
Quelle: Eurostat
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2. Mutterschaft

Leistungen für Mütter während und nach der  
Schwangerschaft

Die Europäische Union setzt sich seit rund 20 Jahren für die 
Rechte von schwangeren Frauen und Müttern ein. Um diese am 
Arbeitsplatz zu schützen, wurden Richtlinien geschaffen, die für 
alle Frauen, die in einem Arbeitsverhältnis stehen, während und 
nach der Schwangerschaft gelten. Die Regelungen garantieren 
EU-weit einheitliche Mindeststandards, wie bezahlten Mutter-
schaftsurlaub.
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Diese Grundsätze legen das Europäische Parlament und der 
Rat der Europäischen Union 1992 mit der EU-Richtlinie  
„RL 92/85 EWG“ fest, auf deren Basis die einzelnen Länder 
nationale Regelungen zum Schutz der schwangeren Frau und 
ihres Kindes am Arbeitsplatz formuliert haben.

Generell unterscheiden die EU-Länder bei der Unterstützung 
zwischen Sach- und Geldleistungen. Sachleistungen beinhal-
ten zum Beispiel die ärztliche Betreuung während der Schwan-
gerschaft und die Versorgung während und nach der Geburt. 
Dies gilt für alle EU-Länder. Über die einheitlichen EU-Min-
destvorgaben hinaus gibt es in den einzelnen Mitgliedstaaten 
unterschiedlich ausgestaltete Regelungen zum Mutterschutz, 
was sich zum Beispiel bei der Höhe der Geldleistungen zeigt.

Mutterschaftsurlaub mindestens 14 Wochen

Die Geldleistungen sollen das wegfallende Gehalt unter an-
derem während des gesetzlichen Mutterschaftsurlaubs aus-
gleichen. Dieser sieht innerhalb der EU eine Dauer von min-
destens 14 Wochen vor. Viele EU-Mitgliedsländer haben diese 
Mindestzeit verlängert. So gibt es zum Beispiel in Polen 20 Wo-
chen Auszeit für die Frau, Irland hat 26 Wochen, Tschechien und 
Kroatien haben sogar 28 Wochen festgelegt. Allerdings gibt es 
weder in Polen noch in Irland im Anschluss an den Mutter-
schaftsurlaub eine „bezahlte Elternzeit“.

Die Höhe der Geldleistungen, meistens Mutterschafts- oder 
Wochengeld genannt, ist in den Mitgliedstaaten unterschied-
lich ausgestaltet. Die geltende EU-Mutterschutzrichtlinie sieht 
während des Mutterschaftsurlaubs eine finanzielle Absicherung 
entweder durch Fortzahlung des Arbeitsentgelts vor oder 
durch Gewährung einer Sozialleistung, die dem Niveau eines 
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Krankengelds entsprechen muss. In Estland, den Niederlanden, 
Slowenien, Spanien, Österreich und Frankreich werden grund-
sätzlich 100 Prozent des bisherigen Einkommens gezahlt (in 
den Niederlanden, Frankreich und Österreich allerdings gege-
benenfalls mit Obergrenze).

Deutschland sieht einen Mutterschaftsurlaub (national „Mut-
terschutzfristen“ genannt) von mindestens 14 Wochen mit 
Zahlung von grundsätzlich 100 Prozent des letzten Gehalts vor 
und gewährt im Unterschied zu beispielsweise Polen und Irland 
für zwölf Monate (zwei weitere Monate als Option für den 
Partner) eine zusätzliche Absicherung durch das Elterngeld 
(siehe Kapitel „Familie“). Die Geldleistungen während der Mut-
terschutzfristen setzen sich in Deutschland aus dem Mutter-
schaftsgeld (bis kalendertäglich 13 Euro) und dem Arbeitgeber-
zuschuss zum Mutterschaftsgeld (Differenzbetrag von 13 Euro 
und dem durchschnittlichen kalendertäglichen Nettoentgelt) 
zusammen.

Finanzierung

Die meisten EU-Länder finanzieren die Unterstützung 
schwangerer Frauen und Mütter durch die jeweiligen Sozial-
versicherungssysteme. In Spanien, Irland, Italien und Schwe-
den werden Sachkosten durch ein steuerfinanziertes Gesund-
heitssystem getragen, Mutterschaftsgeld zahlt wiederum die 
zuständige Sozialversicherung, zum Beispiel die gesetzliche 
Krankenversicherung.

Der Bezug dieser Leistungen setzt in den meisten Staaten eine 
bestimmte, wenn auch überwiegend nur kurze Versicherungs-
zeit voraus. Einige Länder wie Dänemark, Irland oder Portugal 
fordern in Bezug auf die Sachleistungen einen festen Wohnsitz 
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im jeweiligen Land. In Deutschland werden die Mutterschafts-
leistungen teilweise durch das Sozialversicherungssystem, teils 
durch Steuermittel, aber auch durch Beteiligung der Arbeitge-
ber finanziert.
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3. Krankheit

Sach- und Geldleistungen im Krankheitsfall

Vom Diagnoseverfahren über Behandlung und Medikamente bis 
hin zur Krankheitsprävention: Eine solidarische Gesellschaft ge-
währleistet für alle Bürger den Zugang zu Gesundheitsleistungen. 
Die Vorsorge gegen das Risiko „Krankheit“ stellt in allen EU-Län-
dern einen Schwerpunkt der sozialen Sicherung dar.
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Gesetzliche Regelungen zum sozialen Schutz im Krankheits-
fall gehören – neben denen zur Absicherung im Alter – zu 
den ältesten überhaupt. In einigen Ländern reichen sie bis ins 
vorletzte Jahrhundert zurück. In Deutschland beispielsweise 
wurde die Krankenversicherung für Arbeiter unter Otto von 
Bismarck 1883 eingeführt.

Heute gilt: Unabhängig davon, wo ein Arbeitnehmer in der EU 
tatsächlich versichert ist, hat er in seinem Wohnsitzland An-
spruch auf die dort gewährten Sachleistungen im Krankheits-
fall. Bei Geldleistungen hingegen ist stets das Land zuständig, 
in dem der Arbeitnehmer versichert ist.

Steigende Kosten führen zu Reformen

EU-weit bestehen erhebliche Unterschiede in Organisation 
und Leistungen des Gesundheitswesens, auch wenn es wegen 
vergleichbarer Rahmenbedingungen ähnliche (Einsparungs-)
Trends gibt. Zunehmende Kosten sind die Kehrseite von medi-
zinischem Fortschritt und einer steigenden Lebenserwartung. 
Um dies aufzufangen, durchlaufen die Gesundheitssysteme 
quer durch die EU – wie in Deutschland auch – seit geraumer 
Zeit einen andauernden Reformprozess.

Steigende Gesundheitskosten haben sich so in fast allen Mit-
gliedstaaten spürbar in Leistungseinschränkungen und/oder 
Selbstbeteiligungen niedergeschlagen. Das gilt durchweg für 
Arzneimittel. Aber auch für Arztbesuche und stationäre Be-
handlungen im Krankenhaus sind in den meisten Ländern 
Zuzahlungen oder Selbstbeteiligungen erforderlich. Bei Zahn-
ersatz sowie vielen Heil- und Hilfsmitteln sind Leistungen 
nicht selten stark eingeschränkt oder entfallen ganz.
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Finanzierung: Zwei Systeme

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass in den EU-
Mitgliedstaaten mit öffentlichem Gesundheitswesen bei der 
Finanzierung der notwendigen Kosten ein Mischsystem be-
steht (Italien und die Slowakei ausgenommen – siehe unten): 
Sach- und Dienstleistungen sind überwiegend steuer-, Geld-
leistungen überwiegend beitragsfinanziert. In den Ländern mit 
umfassender gesetzlicher Krankenversicherung werden dage-
gen auch die Sachleistungen meist durch Beiträge aufgebracht.

Dabei gibt es eine Reihe von Ländern – Belgien, Estland, das 
Vereinigte Königreich, Irland, Lettland, Malta, Portugal, Spanien 
und Zypern –, die die einzelnen Risiken bedarfsabhängig über 
Globalbeiträge für alle Zweige der sozialen Sicherung finanziert.

Sachleistungs- und Kostenerstattungsprinzip

Zu den mehr oder weniger abgedeckten Sach- und Dienstleis-
tungen im Gesundheitssystem gehören in der Regel die Arzt-
behandlung, der Aufenthalt in einem Krankenhaus und die 
Versorgung mit Arznei- sowie Heil- und Hilfsmitteln.

Insgesamt hat sich das Sachleistungsprinzip, also die Direkt-
leistung an den Patienten, auch in den Systemen mit ge-
setzlicher Krankenversicherung durchgesetzt. Nur Belgien, 
Frankreich und Luxemburg verfahren weiter nach dem 
Kostenerstattungsprinzip, bei dem der Patient zunächst in 
Vorleistung tritt (Honorarvorschuss) und seine Auslagen an-
schließend, unter Berücksichtigung von eventueller Selbstbe-
teiligung beziehungsweise Zuzahlung, zurückerhält. Außerdem 
gilt in Deutschland in der privaten Krankenversicherung das 
Prinzip der Kostenerstattung.
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An die Seite ursprünglich überwiegend versicherungsrechtli-
cher Regelungen sind in zahlreichen Ländern staatliche bezie-
hungsweise kommunale Organisationsformen getreten. Hier 
stand der nach dem Zweiten Weltkrieg im Vereinigten König-
reich eingeführte staatliche Gesundheitsdienst NHS (National 
Health Service) Pate.

So haben in den 1970er und 1980er Jahren nacheinander 
Irland, Dänemark, Portugal, Italien und Spanien einen öffentli-
chen Gesundheitsdienst eingerichtet; in Finnland und Schwe-
den hat er schon eine lange Tradition. Von den jüngeren Mit-
gliedstaaten haben vier, nämlich Lettland, Malta, die Slowakei 
und Zypern, ein solch universelles System.

Die Finanzierung dieser öffentlichen Gesundheitsdienste, die 
in der Regel nur für Sach- und Dienstleistungen greifen, erfolgt 
überwiegend aus öffentlichen Mitteln; ausgenommen Italien, 
wo allein die Arbeitgeber, und die Slowakei, wo Arbeitgeber, 
Arbeitnehmer und Selbständige das System über Beiträge 
finanzieren.

Dagegen werden die gesetzlichen Krankenversicherungen – 
mit Anwendung in 16 Ländern das zweite dominierende  
Organisationsprinzip in den EU-Mitgliedstaaten – überwie-
gend durch die Beiträge der Versicherten (Arbeitnehmer,  
vielfach auch Selbständige) und der Arbeitgeber finanziert.

Geldleistungen: Absicherung bei Entgeltausfall

Neben den Sachleistungen gibt es in allen Länder auch Geldleis-
tungen, die das durch die Krankheit ausgefallene Arbeitsentgelt 
ersetzen sollen. Ihre Höhe hängt daher auch im Prinzip davon 
ab, wie viel ein Versicherter vor der Krankheit verdient hat.  
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Eine Ausnahme bilden das Vereinigte Königreich, Irland und 
Malta, wo Festbeträge gezahlt werden.

Zur Kostendeckung der Geldleistungen sind, sofern Sach- und 
Geldleistungen nicht ohnehin über die gesetzliche Kranken-
versicherung unter einem Dach finanziert sind, durchweg in 
allen EU-Ländern beitragsfinanzierte obligatorische Systeme 
eingerichtet worden.

Sogar in Dänemark – zuweilen als einziger Mitgliedstaat mit 
voller Steuerfinanzierung des gesamten Gesundheitssystems 
genannt – werden die Geldleistungen, wenn auch auf einem 
Umweg, de facto durch Beiträge aufgebracht: Die von Arbeit-
nehmern und Selbständigen an einen Arbeitsmarktfonds 
entrichteten Beiträge decken die entsprechenden öffentlichen 
Ausgaben. Die öffentliche Hand refinanziert sich also aus den 
Mitteln des von den Beitragszahlern gespeisten Fonds.
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In Deutschland besteht – neben der obligatorischen Entgelt-
fortzahlung für gesetzlich Versicherte – für privat krankenver-
sicherte Personen die Möglichkeit, sich mittels einer privaten 
Krankentagegeldversicherung gegen Verdienstausfall durch 
Krankheit abzusichern.
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Land unterschiedlichen Zeitraum fällig.
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Krankheit/Gesundheitsversorgung 2010
Euro je Einwohner (zu konstanten Preisen von 2005)

IE
LU
NL
DE
DK
SE
FR
UK
BE
AT
FI
IT
ES
EL
SI

PT
CY

MT
CZ
HR
HU
SK
EE
PL
LT

RO
LV
BG

EU-28

4.032
4.031 

3.547 
2.748 

2.695 
2.586 
2.559 

2.496 
2.415 

2.350 
2.256 

1.708
1.446 

1.388
1.190

1.060
931

765
696

604 
485 
466

411
366 

328 
234
233

167
1.903

Stand: März 2014
Quelle: Eurostat



4. Pflege

Individuelle Betreuung und vielfältige Leistungen

Viele Menschen in unserer modernen Gesellschaft sind über 
einen langen Zeitraum oder sogar ein Leben lang auf Pflege und 
dadurch besonders auf soziale Fürsorge angewiesen. Die EU-Mit-
gliedstaaten haben entweder eigene Sozialversicherungssysteme 
entwickelt oder verschiedene Systeme sorgen gemeinsam dafür, 
dass pflegebedürftige Menschen die soziale und medizinische 
Betreuung erhalten, die sie benötigen.
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Pflege ist so vielseitig wie die Ansprüche ihrer Zielgruppe: 
Ältere Menschen, Menschen mit körperlichen oder geistigen 
Behinderungen sowie Menschen mit psychischen oder chro-
nischen Krankheiten sind jeweils auf verschiedene Formen 
von Pflege und Unterstützung angewiesen. Durch diese weit 
gefächerte Zielgruppe unterscheidet sich die Ausgestaltung der 
Pflegeleistungen, welche als Geld- oder Sachleistungen er-
bracht werden können, innerhalb der EU-Staaten stark.

Für jeden Menschen wird individuell entschieden, welche 
Form der Pflege passend ist: Leistungen im eigenen Zuhause, 
stundenweise Pflege oder das Leben in einer speziellen Ein-
richtung. Dabei legen die meisten Staaten großen Wert darauf, 
dass die Menschen so lange wie möglich in ihrer gewohnten 
Umgebung bleiben können.

Viele EU-Mitgliedstaaten haben eigene gesetzliche Regelungen 
für die Pflege geschaffen, aber nur in wenigen gibt es bisher 
eine beitragsfinanzierte obligatorische Pflegeversicherung: 
Deutschland, Luxemburg und die flämischen Gemeinden 
Belgiens haben ein solches System entwickelt. In den meisten 
EU-Staaten decken die Systeme der Gesundheitsvorsorge oder 
die Invaliden- oder Rentenversicherungen diese Leistungen 
mit ab. In Deutschland sind alle gesetzlich krankenversicher-
ten Menschen in der Pflegeversicherung pflichtversichert. Und 
auch jeder, der privat krankenversichert ist, muss bei seiner 
privaten Krankenversicherung eine solche Pflegeversicherung 
abschließen. Seit Januar 2013 kann außerdem eine private Zu-
satzversicherung für den Pflegefall abgeschlossen werden, die 
eventuelle private Zuzahlungen verringern soll und die staat-
lich gefördert wird.

Pflege
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Individueller Pflegebedarf

Eines der Grundprinzipien der Pflege ist, sie individuell auf 
den Leistungsempfänger zuzuschneiden. Darum wird das 
Ausmaß der Pflegebedürftigkeit beurteilt, bevor die konkreten 
Leistungen festgelegt werden. Geschultes Fachpersonal, zum 
Beispiel ein Arzt oder Sozialarbeiter, nimmt die Evaluation vor 
und entscheidet, wie hoch der Pflegebedarf in Bereichen wie 
Körperpflege, Ernährung, Mobilität und hauswirtschaftliche 
Versorgung ist. In Bulgarien beispielsweise ist die Erwerbs-
fähigkeit oder der Grad der Behinderung ausschlaggebend. 
Teilweise wird auch die Internationale Klassifikation der Funk-
tionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit (ICF) der Weltge-
sundheitsorganisation angewendet wie in den Niederlanden 
und Portugal. In einigen EU-Staaten wie Deutschland, Spanien, 
Portugal und Österreich wird die Pflegebedürftigkeit nach der 
Bestimmung des Ausmaßes in Pflegestufen eingeteilt. Diese 
Begutachtung wird in regelmäßigen Abständen wiederholt, in 
manchen Ländern auch auf Antrag des Pflegebedürftigen.

Die notwendigen Pflegedienstleistungen können nicht nur von 
professionellen Fachkräften, sondern auch von familiären Pfle-
gepersonen erbracht werden. Diese können Eltern, Ehepartner 
oder andere Verwandte sein, die die häusliche Pflege ihrer An-
gehörigen selbst leisten; teilweise können dies auch Freiwillige 
übernehmen. Zur Qualitätssicherung gibt es in manchen EU-
Mitgliedstaaten Unterstützung für die Pflegenden. In Deutsch-
land erfolgt die häusliche Pflege durch Angehörige, ambulante 
Pflegedienste oder Einzelpfleger, die auch ehrenamtlich tätig 
sein können. Für Angehörige werden Pflegekurse organisiert. 
Auch in Lettland können Familienmitglieder Schulungen 
erhalten, die von der Gemeindeverwaltung angeboten werden, 
und dort psychologische Beratung erhalten.
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Manche EU-Staaten haben bereits Hilfsprogramme für Pflege-
bedürftige gestartet. In Bulgarien sind dies die nationalen 
Programme „Helfer für Menschen mit Behinderungen“ und 
„Soziale Dienste in familiärer Umgebung“, in deren Rahmen 
nicht-professionelle Pflegepersonen den betroffenen Men-
schen bei der Bewältigung ihres Alltags helfen.

Große Leistungsvielfalt

Die Pflegedienstleistungen in den EU-Staaten sind in häusli-
che, stationäre und teilstationäre Pflege unterteilt. Die Ausge-
staltung der einzelnen Pflegeformen ist in jedem EU-Staat  
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anders geregelt. Menschen, die häusliche Pflege erhalten, kön-
nen beispielsweise Essen auf Rädern, Handwerkerdienstleis-
tungen, Hilfe bei der Körperpflege und bei Einkäufen erhalten. 
Diese Leistungen lassen sich in Deutschland als Grundpflege 
und hauswirtschaftliche Versorgung zusammenfassen.

Teilstationäre Pflege soll vor Vernachlässigung schützen und 
verhindern, dass ein Mensch komplett auf Pflege und Unter-
bringung in einer Einrichtung angewiesen sein muss. Es kann 
sich je nach Bedarf als Ergänzung zur häuslichen Pflege um 
stundenweise Aufenthalte in der Einrichtung bei Tag oder bei 
Nacht handeln.

Vollstationäre Pflege bietet ein geschütztes Wohnumfeld mit 
ständiger Betreuung für Menschen mit dem höchsten Pflege-
bedarf, beispielsweise aufgrund hohen Alters oder einer dau-
erhaften Behinderung. In Deutschland übernimmt die Pfle-
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geversicherung hierbei die pflegebedingten Aufwendungen, 
medizinische Behandlungspflege und soziale Betreuung.

In manchen EU-Staaten wie Deutschland, Lettland und Bul-
garien werden zusätzlich bei Bedarf technische Hilfsmittel im 
Rahmen der Pflegeleistungen bereitgestellt. In allen EU-Staa-
ten übernehmen die Sozialversicherungssysteme die Pflege-
leistungen nur bis zu einer gewissen Höhe. Ist der Pflegebe-
dürftige in der Lage, einen Teil der Kosten selbst zu tragen, gilt 
das Prinzip der Selbstbeteiligung. Dies betrifft in den meisten 
Ländern auch engste Angehörige wie Partner oder leibliche 
Kinder, wenn die Mittel des Pflegebedürftigen nicht ausrei-
chen. In Härtefällen springt in der Regel die Sozialhilfe ein, so 
auch in Deutschland, damit selbst in einer finanziellen Notsi-
tuation die benötigte Unterstützung sichergestellt ist.

Das Prinzip der freien Wahl

Pflegebedürftige Menschen können in vielen EU-Staaten 
Geldleistungen beanspruchen, um ihre Pflegeleistungen selbst 
bezahlen können. In Deutschland wird dazu das sogenannte 
Pflegegeld an Menschen gezahlt, die häusliche Pflege erhalten. 
Menschen mit Behinderungen können unter bestimmten 
Voraussetzungen das Persönliche Budget zu diesem Zweck 
erhalten.

Für die Begünstigten in vielen EU-Staaten besteht die Mög-
lichkeit der freien Wahl der konkreten Leistung: Sie können 
zum Beispiel entscheiden, ob sie einen persönlichen Assisten-
ten wünschen oder stattdessen mit dem Geld eine familiäre 
oder nicht-professionelle Pflegeperson engagieren wollen. In 
Deutschland besteht zudem die freie Wahl zwischen stationä-
rer und häuslicher Pflege, um das Selbstbestimmungsrecht des 
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Pflegebedürftigen zu sichern. Die Kombination von Geld- und 
Sachleistungen ist ebenfalls möglich. Die häusliche Pflege kann 
in Deutschland auch nur teilweise in Anspruch genommen 
werden; in diesem Fall wird ein anteiliges Pflegegeld gezahlt.

Ein wichtiges Thema

Alle EU-Mitgliedstaaten haben die Wichtigkeit des Bereiches 
Pflege erkannt: Das Ziel der voranschreitenden Inklusion 
für Menschen mit Behinderungen und die alternde Gesell-
schaft verlangen dringend nach vielseitigen Pflegeleistungen. 
Deutschland sowie die Niederlande nehmen mit ihren obli-
gatorischen Pflegeversicherungen hier eine Vorreiterrolle ein, 
aber auch in den anderen EU-Staaten sind stetig Fortschritte 
zu verzeichnen. Das Persönliche Budget, das in immer mehr 
Ländern für Pflegebedürftige mit Behinderungen angeboten 
wird, ist ein gutes Beispiel dafür.

Die Menschenwürde und Selbstbestimmung der auf Pflege 
angewiesenen Menschen darf zu keiner Zeit aus den Augen 
verloren werden. Die meisten EU-Staaten unterstützen dies 
mit der freien Wahl zwischen Sach- und Geldleistungen sowie 
der Unterstützung für Angehörige bei der häuslichen Pflege, 
damit auf Hilfe angewiesene Menschen so lange wie möglich 
in ihrer gewohnten Umgebung leben können.
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5. Entgeltfortzahlung

Lohn und Gehalt bei Krankheit

Die Entgeltfortzahlung ist Teil des sozialen Sicherungssystems 
für Arbeitnehmer in der EU. Wird ein Arbeitnehmer krank und 
kann nicht arbeiten, erhält er in allen EU-Mitgliedstaaten 
einen finanziellen Ausgleich für den Ausfall seines Gehalts. In 
der ersten Zeit der Arbeitsunfähigkeit wird dieser meistens vom 
Arbeitgeber gezahlt (Entgeltfortzahlung), danach setzt die  
Sozialversicherung ein. Höhe, Dauer und auch die Rechts-
grundlage variieren in den einzelnen EU-Ländern erheblich.
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In den meisten Mitgliedstaaten wie in Deutschland, dem 
Vereinigten Königreich, Kroatien oder den Niederlanden ist 
die Entgeltfortzahlung bei Krankheit gesetzlich geregelt. In 
anderen Ländern, die nicht über eine solche Gesetzesgrundlage 
verfügen, ist die Entgeltfortzahlung tarifvertraglich festgelegt. 
Typische Beispiele sind Belgien, Irland und Frankreich mit 
landesweit verbindlichen Tarifverträgen.

Auch dort, wo die Entgeltfortzahlung gesetzlich abgesichert 
ist, spielen ergänzende tarifvertragliche Regelungen oft eine 
wichtige Rolle. Die Gesetzgebung beschreibt üblicherweise nur 
Mindeststandards, die einzuhalten sind. Durch freiwillige Ab-
sprachen, Arbeits- oder Tarifverträge kann in Deutschland zum 
Beispiel die Dauer der gesetzlichen Lohn- und Gehaltsfortzah-
lung verlängert werden.

Unterschiede bei Höhe und Dauer 

Die Zeitspanne, in der der Arbeitgeber das Entgelt weiterzahlt, 
ist in den einzelnen EU-Ländern unterschiedlich. In Rumäni-
en zahlt der Arbeitgeber nur bis zu fünf Tage, in Deutschland 
sechs Wochen, in den Niederlanden ganze zwei Jahre. Danach 
schließt sich in der Regel die finanzielle Unterstützung durch 
die Krankenkasse in Form von Krankengeld an (siehe Kapitel 
„Krankheit“), die jedoch meistens niedriger ist als die Entgelt-
fortzahlung des Arbeitgebers.

Auch in Bezug auf die Höhe der Zahlungen gibt es keinen EU-
einheitlichen Standard. Sie reicht von 100 Prozent in Deutsch-
land, Luxemburg oder Malta über 80 Prozent in Polen oder 
Schweden bis zu 25 Prozent während der ersten drei Krank-
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heitstage in der Slowakei. Durch tarifvertragliche Zuschläge 
kann der Betrag zum Teil erhöht werden. Beispielsweise wird 
in den Niederlanden die gesetzlich auf 70 Prozent begrenzte 
Entgeltfortzahlung bis zu einer tarifvertraglich festgelegten 
Obergrenze eines täglichen Entgelts aufgestockt.

In fast allen EU-Mitgliedstaaten ist eine Arbeitsunfähigkeitsbe-
scheinigung des Arztes Voraussetzung für die Entgeltfortzah-
lung. Auch hier gibt es wiederum eine große Regelungsvielfalt: 
In vielen Ländern, wie zum Beispiel Griechenland oder Litauen, 
muss die Bescheinigung am ersten Tag der Krankheit dem 
Arbeitgeber vorliegen, in Kroatien ab dem dritten Tag. In Finn-
land wird sie erst ab neun Tagen verlangt.
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Der Arbeitgeber zahlt

Im Allgemeinen wird die Entgeltfortzahlung ausschließlich 
von den Arbeitgebern finanziert. Aber auch hier gibt es einige 
Varianten: In Dänemark etwa findet eine Anrechnung des ge-
setzlichen Krankengeldes statt. In Deutschland haben Arbeit-
geber mit in der Regel nicht mehr als 30 Beschäftigten einen 
Erstattungsanspruch bis zu 80 Prozent gegen die gesetzlichen 
Krankenkassen.

Bei der Entgeltfortzahlung handelt es sich im Gegensatz zum 
Krankengeld also nicht um eine Leistung der Sozialversiche-
rung, sondern um eine arbeitsrechtliche Regelung. Da die 
Entgeltfortzahlung jedoch der Krankengeldzahlung vorangeht 
beziehungsweise sie in einigen Ländern ergänzt, zählt sie in 
gewissem Maße zur sozialen Absicherung von Arbeitnehmern 
in der EU.
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6. Behinderung

Nachteile ausgleichen und Inklusion ermöglichen

Rund 80 Millionen Menschen mit Behinderungen leben heute in 
der Europäischen Union. Das Ziel aller EU-Staaten ist es, gute 
Ausgangsbedingungen für ein gleichgestelltes Leben für Men-
schen mit und ohne Behinderungen zu schaffen. Die Systeme der 
sozialen Sicherheit und spezielle Maßnahmen sollen Inklusion 
und Teilhabe an der Gesellschaft ermöglichen. In allen Mit-
gliedsländern sorgen sowohl nationale gesetzliche Vorschriften 
als auch das Übereinkommen der Vereinten Nationen über die 
Rechte von Menschen mit Behinderungen (UN-Behinderten-
rechtskonvention) dafür, dass Menschen mit Behinderungen ein 
selbstbestimmtes Leben ohne Benachteiligungen führen können.
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Das Leben mit Behinderung ist oft mit zusätzlichen Kosten 
und Hilfebedarf verbunden. Menschen mit Behinderungen 
können deshalb – neben den Sozialleistungen, auf die sie wie 
alle EU-Bürger Anspruch haben – zusätzliche finanzielle Leis-
tungen beziehen. Teilweise gelten auch abweichende Bedin-
gungen, zum Beispiel bei Wartezeiten und Leistungsdauer. Die 
Leistungen erstrecken sich über die meisten Sozialsysteme. In 
allen EU-Ländern ermöglichen zudem vielfältige Maßnahmen 
und nationale Programme mehr Teilhabe an der Gesellschaft, 
zum Beispiel durch die Eingliederung in Arbeit und die bar-
rierefreie Gestaltung der Umwelt. Dabei beschränken sich die 
Barrieren, mit denen Menschen mit Behinderungen konfron-
tiert sind, jedoch keineswegs auf physische Hindernisse. Ge-
sellschaftliche Einstellungen können Menschen ebenso daran 
hindern, von ihren Rechten vollen Gebrauch zu machen.

Daher ist das Übereinkommen der Vereinten Nationen über 
die Rechte von Menschen mit Behinderungen (UN-Behinder-
tenrechtskonvention) ein wichtiger Orientierungspunkt, zu 
dessen Einhaltung die Institutionen der EU verpflichtet sind. 
Die Konvention trat am 3. Mai 2008 in Kraft. Sie konkretisiert 
die allgemeinen Menschenrechte und stärkt die Rechte von 
Menschen mit Behinderungen, zum Beispiel in den Bereichen 
Nichtdiskriminierung und Chancengleichheit, Bildung, Ge-
sundheit, Zugang zur Justiz sowie Teilhabe am politischen und 
öffentlichen Leben.

Die UN-Konvention würdigt Behinderung als Teil der menschli-
chen Vielfalt und mahnt zu mehr Inklusion. Ihr Ziel ist es, allen 
Menschen von vornherein die volle Teilnahme an den Aktivitä-
ten der Gesellschaft, in der sie leben, auf allen Ebenen zu ermög-
lichen. Dies soll verwirklicht werden, indem alle gesellschaft-
lichen Bereiche für Menschen mit Behinderungen zugänglich 
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gemacht werden, also nicht, indem diese es sind, die sich anpas-
sen. Dazu gehört auch, dass die Unterzeichnerstaaten mit Maß-
nahmen der Aufklärung und der öffentlichen Bewusstseinsbil-
dung dazu beitragen, eine inklusive Gesellschaft zu schaffen.

Um rechtlich verbindlich zu sein, muss das Übereinkommen 
von den Vertragsstaaten in nationales Recht umgesetzt wer-
den. Dies ist seit dem 26. März 2009 in Deutschland der Fall.

Der Verwirklichung der gesellschaftlichen Teilhabe von Men-
schen mit Behinderungen dient auch das am 1. Mai 2002 in 
Kraft getretene Behindertengleichstellungsgesetz (BGG). Sein 
Ziel ist die Verwirklichung einer umfassenden Barrierefreiheit. 
Dabei geht es nicht nur darum, Barrieren für Rollstuhlfahrer 
und gehbehinderte Menschen zu beseitigen, sondern genau-
so um die Kommunikation blinder, seh- oder hörbehinderter 
Menschen. Zugleich schreibt das Gesetz ein Benachteiligungs-
verbot für Menschen mit Behinderungen fest.

In den Verordnungen nach dem Behindertengleichstellungs-
gesetz ist ausdrücklich festgelegt, wie Menschen mit einer 
Hör- oder Sprachbehinderung über Gebärdendolmetscher mit 
Bundesbehörden kommunizieren können, oder wie Bescheide 
oder Vordrucke auch Menschen zugänglich gemacht werden, 
die blind sind oder schlecht sehen können. Und Internetauf-
tritte der Bundesverwaltung müssen so gestaltet sein, dass 
Menschen mit Behinderungen sie grundsätzlich uneinge-
schränkt nutzen können.

Was ist Behinderung?

In Deutschland wird der Begriff Behinderung folgendermaßen 
definiert: Eine Behinderung liegt vor, wenn körperliche Funk-
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tionen, geistige Fähigkeiten oder die seelische Gesundheit die 
Teilhabe eines Menschen am gesellschaftlichen Leben länger 
als sechs Monate beeinträchtigen. Dabei wird Behinderung in 
neun Grade (Zehnerschritte von 20 bis 100) unterteilt. Schwer-
behinderte erhalten ab einem Grad der Behinderung von 
mindestens 50 einen Schwerbehindertenausweis, der sie zur 
Inanspruchnahme bestimmter Nachteilsausgleiche berechtigt. 
Nur in wenigen weiteren EU-Ländern wie Litauen und Portu-
gal gibt es einen solchen speziellen Behindertenausweis.

Jeder EU-Staat hat eine eigene Definition von „Behinderung“; 
meist ist die Grundlage, wie in Deutschland, eine erschwerte 
gesellschaftliche Teilhabe aufgrund körperlicher oder geistiger 
Aspekte. Der genau umgekehrte Ansatz liegt der Definition 
Schwedens zugrunde: Behinderung wird nicht als Eigenschaft 
eines Menschen angesehen, sondern entsteht erst, wenn eine 
nicht barrierefreie Umgebung einen Menschen behindert.
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Finanzielle Hilfen

Eine finanzielle Hilfe speziell für Menschen mit Behinderun-
gen unterstreicht besonders ihr Recht auf Selbstbestimmung: 
das Persönliche Budget. Mit dieser pauschalen Geldleistung 
können Menschen mit Behinderungen selbständig entschei-
den, welche Leistung sie wann, wie und durch wen (zum 
Beispiel Krankenkasse, Pflegekasse, Rentenversicherung) in 
Anspruch nehmen wollen. Das Persönliche Budget gibt es 
(noch) nicht in allen EU-Ländern; bisher haben es beispielswei-
se die Niederlande, Luxemburg, Belgien, Österreich und Rumä-
nien eingeführt; ein entsprechendes Pilotprojekt gibt es im 
Vereinigten Königreich. In Deutschland besteht ein Rechtsan-
spruch auf diese Leistung.
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Bauliche Barrierefreiheit ist von besonderer Wichtigkeit für 
Menschen mit körperlichen Behinderungen. Um ein selbst-
bestimmtes Leben im eigenen Zuhause zu ermöglichen, för-
dern viele EU-Staaten den behindertengerechten Umbau von 
Wohnraum. Dies wird beispielsweise in Irland durch Zuschüsse 
und in Finnland durch Kostenerstattungen für Renovierungs-
arbeiten umgesetzt.

Da oft ihre Erwerbsfähigkeit erheblich gemindert ist, benötigen 
viele Menschen mit Behinderungen Hilfe bei der Finanzierung 
von Pflegeleistungen sowie Heil- und Hilfsmitteln. Die Kranken-
kasse schafft meist Abhilfe, zum Beispiel in Deutschland durch 
die Übernahme von Kosten für Anschaffung, Instandhaltung, 
Wartung und Ausbildung im Gebrauch von Hörgeräten, Prothe-
sen und Ähnlichem. In Lettland übernimmt der Staat die Kosten 
für Vermietung und Verteilung von technischen Hilfsmitteln, die 
nicht von der nationalen Krankenversicherung abgedeckt sind.

Zur Unterstützung der Eltern von Kindern mit Behinderungen 
gelten in manchen Ländern - wie etwa Estland und Bulgarien -  
höhere Kindergeldsätze. In Deutschland ist die Leistung für 
alle Kinder gleich, jedoch gibt es keine Altersgrenze beim Kin-
dergeld für erwerbsunfähige Menschen mit Behinderungen.

Gemeinsame Bildung und Eingliederung in Arbeit

Inklusion soll bereits in der Kindheit beginnen. Sie hat daher 
insbesondere in der Bildung oberste Priorität. In vielen EU-
Ländern erhalten Kinder mit und ohne Behinderungen bereits 
gemeinsamen Unterricht, und immer mehr Staaten schaffen 
die Förderschule ab. Schüler mit sonderpädagogischem Förder-
bedarf werden stattdessen in Regelschulen von Fachkräften 
wie Integrationshelfern und Persönlichen Assistenten beson-
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können Menschen mit Behinderungen selbständig entschei-
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ders unterstützt. Sie können aber auch Nachteilsausgleiche 
wie Hilfsmittel oder Zeitzuschläge bei Klausuren erhalten. In 
Deutschland ist dies von Bundesland zu Bundesland unter-
schiedlich geregelt; es besteht jedoch bei Prüfungen ein gene-
reller Anspruch auf einen Nachteilsausgleich für Schüler mit 
Behinderungen und/oder bestimmten Teilleistungsstörungen. 
In Tschechien wird für Schüler mit Behinderungen ein indivi-
dueller rechtsverbindlicher Lernplan aufgestellt, der die Bil-
dungsziele für einen bestimmten Schüler festlegt, notwendige 
organisatorische Anpassungen des Unterrichtsstoffs benennt 
und die Form der Aufgaben vorschreibt.

Viele EU-Staaten unterstützen Menschen mit Behinderungen, 
die trotz ihrer Beeinträchtigungen eine Arbeit aufnehmen 
möchten. Neben vielfältigen nationalen Maßnahmen – wie 
zum Beispiel dem bulgarischen nationalen Ausbildungs- und 
Beschäftigungsprogramm für Menschen mit dauerhaften 
Behinderungen und dem Arbeitsmarkttraining der Arbeits-
marktbehörde in Estland – gibt es in vielen Ländern spezielle 
Beschäftigungsformen: Die bekanntesten sind der geschützte 
Arbeitsplatz und die Werkstatt für Menschen mit Behinderun-
gen. Diese sind unterschiedlich ausgestaltet: In Irland bei-
spielsweise unterliegen geschützte Arbeitsplätze einem prak-
tikantenähnlichen Verhältnis ohne Arbeitnehmerleistungen; 
in Deutschland ist ein Arbeitsplatz in einer der rund 700 aner-
kannten Werkstätten ein arbeitnehmerähnliches Rechtsver-
hältnis und dient – wenn möglich – der Vorbereitung auf den 
allgemeinen Arbeitsmarkt. In vielen EU-Staaten gewährleistet 
eine Quote, dass Menschen mit Behinderungen in Betrieben 
auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt eingestellt werden. Not-
wendige Anpassungen der Arbeitsplätze seitens des Arbeitge-
bers und teilweise auch die Gehälter werden meist finanziell 
gefördert, beispielsweise durch die Arbeitsagenturen.
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Leben ohne Nachteile

Alle EU-Bürger sollen gleich gut leben können. Damit ein 
selbstbestimmtes Leben in Würde auch für Menschen mit 
Behinderungen möglich ist, gibt es bestimmte Leistungen 
für sie: die sogenannten Nachteilsausgleiche. Diese umfassen 
alle Bereiche des täglichen Lebens wie Mobilität, Freizeit und 
Kultur. In vielen Ländern gelten Benachteiligungsverbote bei 
Freizeitaktivitäten, in Deutschland zum Beispiel bei Hotelbu-
chungen und Restaurantbesuchen. Ein Beispiel für einen EU-
weit geltenden Nachteilsausgleich ist der standardisierte blaue 
Parkausweis, der seit 2001 beantragt werden kann. Er berech-
tigt zur Nutzung der gekennzeichneten Behindertenparkplätze 
und erleichtert damit die Mobilität im Straßenverkehr.

Nachteilsausgleiche werden unter anderem auch finanziell, als 
Gebühren- und steuerliche Ermäßigungen, gewährt, um behin-
derungsbedingte Mehrkosten auszugleichen. In Deutschland 
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werden Menschen, die in ihrer Bewegungsfähigkeit im Stra-
ßenverkehr erheblich beeinträchtigt sind, zum Beispiel ent-
geltfrei im öffentlichen Nahverkehr befördert oder sind unter 
bestimmten Voraussetzungen von der Kraftfahrzeugsteuer 
befreit. Nachteilsausgleiche für Menschen mit Behinderungen 
oder mit Einschränkungen in ihrer Mobilität gibt es auch im 
Flugverkehr: Flughäfen, Fluggesellschaften und Reiseveran-
stalter müssen die Vorbereitung einer Flugreise kostenlos mit 
besonderen Unterstützungs- und Informationsleistungen 
erleichtern. In vielen EU-Ländern sind öffentliche Verkehrs-
mittel bereits behindertengerecht konzipiert oder es gibt 
konkrete Pläne, wie diese umgestaltet werden sollen. Mithilfe 
von Bahnsteigmarkierungen, Braille-Schrift an den Sitzen und 
akustischen Durchsagen können auch blinde Menschen selb-
ständig mobil sein oder reisen.

Barrierefreiheit

Barrierefreiheit als Nachteilsausgleich auf Reisen ist nur ein 
Anfang. Denn Inklusion kann nur dann stattfinden, wenn jeder 
Mensch von Einschränkungen befreit ist und somit jeden Ort 
erreichen kann. Viele Menschen mit Behinderungen sind auf 
Rollstühle angewiesen oder können sich nur eingeschränkt 
bewegen; daher sind in den meisten EU-Ländern öffentliche Ge-
bäude und Bildungseinrichtungen bereits barrierefrei gestaltet. 
Dazu gehört auch der barrierefreie Zugang zu einer Toilette. Auf 
Initiative des Selbsthilfevereins CBF Darmstadt wurde bereits 
vor 25 Jahren ein europaweites Schließsystem für behinderten-
gerechte Toiletten entwickelt. Jeder, der den entsprechenden 
Nachweis erbringt, kann den sogenannten Euro-WC-Schlüssel 
bestellen. Derzeit gibt es 9.000 öffentliche Toiletten in Deutsch-
land, der Schweiz, Österreich und einigen weiteren EU-Ländern, 
die so für Besitzer des Schlüssels zugänglich sind.
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Bauliche Barrieren sind aber nicht die einzige Hürde für Men-
schen mit Behinderungen. Insbesondere Menschen mit geisti-
gen Behinderungen oder Lernschwierigkeiten sehen sich oft-
mals mit Verständnishürden konfrontiert – obwohl sie laut der 
UN-Behindertenrechtskonvention Anspruch auf gleichberech-
tigten Zugang zu Informationen haben. Hier soll besonders 
die Leichte Sprache Abhilfe schaffen. Texte in Leichter Sprache 
sind einfach und verständlich formuliert, beispielsweise durch 
kurze Sätze, in klarer und großer Schrift gestaltet sowie mit 
erklärenden Illustrationen versehen. 

1998 entwickelte die europäische Behindertenorganisation 
ILSMH (International League of Societies for Persons with Men-
tal Handicap) erstmals europäische Richtlinien für die Erstellung 
von leicht lesbaren Informationen für Menschen mit geistiger 
Behinderung. Auf dieser Grundlage erstellte die Vereinigung 



140 Soziales Europa für alle

„Inclusion Europe“ 2009 ein erstes Regelwerk für Leichte Spra-
che. Menschen aus acht EU-Ländern – Deutschland, Finnland, 
Frankreich, dem Vereinigten Königreich, Irland, Litauen, Öster-
reich und Portugal – waren daran beteiligt.

In Deutschland bieten bereits viele Regierungseinrichtungen 
Informationsmaterialien in Leichter Sprache an. Sie sind zu 
erkennen an dem blauen Signet von „Inclusion Europe“. Die 
Regierungsverordnung BITV 2.0 gewährleistet zudem den bar-
rierefreien Zugang zu Informationen auf den Internetseiten der 
Bundesregierung.

Gebärdensprache wird vor allem von gehörlosen oder schwer-
hörigen Menschen zur Kommunikation genutzt. In Deutschland 
ist seit 2002 mit Inkrafttreten des BGG der Anspruch gehörloser 



141Behinderung

Menschen auf Gebärdensprachdolmetscher geregelt. Dies gilt 
nicht nur bei Behörden, der Polizei oder vor Gericht, sondern 
genauso am Arbeitsplatz. Hinzu kommen andere Kommunikati-
onshilfen wie beispielsweise Schriftdolmetscher.

Gemäß der BITV 2.0 werden zunehmend Inhalte von amtli-
chen Websites in Deutsche Gebärdensprache (DGS) übersetzt 
und als Videofilm im Internet angeboten. Sie sind in der Regel 
durch das DGS-Symbol gekennzeichnet. In Schweden übrigens 
erhielt die Schwedische Gebärdensprache bereits 1981 den 
Status einer offiziell anerkannten Minderheitensprache.

Vielfältige nationale Programme

Es ist das erklärte Ziel aller EU-Länder, ihren Bürgern mit Be-
hinderungen ein selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen. Da-
her haben die Regierungen aller Mitgliedstaaten Programme 
und Aktionspläne beschlossen, um kontinuierlich die Lebens-
situation sowie die Inklusion von Menschen mit Behinderun-
gen zu verbessern. Diese Initiativen sind so vielfältig wie der 
Inklusionsprozess und die Lebensbereiche und -bedingungen 
von Menschen mit Behinderungen selbst.

In Deutschland wurde am 15. Juni 2011 ein nationaler Aktions-
plan verabschiedet, der die UN-Behindertenrechtskonvention 
langfristig und nachhaltig umsetzen soll. Mit über 200 Vor-
haben, Projekten und Aktionen – beispielsweise der Öffent-
lichkeitskampagne „Behindern ist heilbar“, der integrativen 
Projektarbeit des Bundesministeriums für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend und der Arbeitsmarktprogramme des Bun-
desministeriums für Arbeit und Soziales – setzt sich der Bund 
für eine inklusive Gesellschaft ein.

„Inclusion Europe“ 2009 ein erstes Regelwerk für Leichte Spra-
che. Menschen aus acht EU-Ländern – Deutschland, Finnland, 
Frankreich, dem Vereinigten Königreich, Irland, Litauen, Öster-
reich und Portugal – waren daran beteiligt.

In Deutschland bieten bereits viele Regierungseinrichtungen 
Informationsmaterialien in Leichter Sprache an. Sie sind zu 
erkennen an dem blauen Signet von „Inclusion Europe“. Die 
Regierungsverordnung BITV 2.0 gewährleistet zudem den bar-
rierefreien Zugang zu Informationen auf den Internetseiten der 
Bundesregierung.

Gebärdensprache wird vor allem von gehörlosen oder schwer-
hörigen Menschen zur Kommunikation genutzt. In Deutschland 
ist seit 2002 mit Inkrafttreten des BGG der Anspruch gehörloser 
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Inklusion als EU-Ziel

Ein konkretes Beispiel für den Inklusionsprozess auf EU-Ebene 
ist die Verabschiedung der „Entschließung des Europäischen 
Parlaments vom 25. Oktober 2011 zu der Mobilität und Integra-
tion von Menschen mit Behinderungen und der Europäischen 
Strategie zugunsten von Menschen mit Behinderungen 2010-
2020“ (P7_TA-PROV(2011)0453) im Rahmen von Europa 2020, 
der Wachstumsstrategie der EU. In dieser Entschließung werden 
unter anderem die Wichtigkeit und der Zusammenhang von 
Barrierefreiheit und Mobilität zur Förderung der sozialen Integ-
ration von Menschen mit Behinderungen betont.

Am 15. November 2011 verabschiedete die Europäische Kom-
mission die „Europäische Strategie zugunsten von Menschen 
mit Behinderungen 2010-2020: Erneuertes Engagement für 
ein barrierefreies Europa“ (KOM(2010) 636 endgültig). Diese 
Strategie soll einen Prozess einleiten, der Menschen mit Behin-
derungen neue Möglichkeiten zur Teilhabe an der Gesellschaft 
eröffnet.

Dieser kurze Überblick zeigt: Inklusion ist ein Prozess, der 
so viele Facetten hat wie die Gesellschaft jedes der 28 EU-
Mitgliedstaaten. Obwohl die EU zur Umsetzung der UN-Be-
hindertenrechtskonvention verpflichtet ist, bestehen derzeit 
noch große länderspezifische Unterschiede bei der Imple-
mentierung dieser Rechte und Hilfen. Die derzeit verfolgten 
nationalen Programme aller EU-Staaten und aktuelle Geset-
zesänderungen und -beschlüsse, wie das erst 2010 aktualisierte 
Behindertenrecht Lettlands und ein 2012 in Polen verabschie-
detes Gesetzblatt über die Kostenübernahme für Gebärden-
sprachschulungen, zeigen aber, dass die Europäische Union 
stetig inklusiver wird.
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7. Arbeitslosigkeit

Soziale Leistungen bei Verlust des Arbeitsplatzes

Menschen, die ihren Arbeitsplatz verloren haben, eine angemes-
sene Lebenshaltung zu ermöglichen, hat in den meisten Ländern 
eine lange Tradition. Alle Mitgliedstaaten der EU haben Versiche-
rungssysteme, die bei Arbeitslosigkeit Leistungen zahlen. Die an-
haltend hohe Arbeitslosigkeit in den meisten Mitgliedstaaten mit 
der Tendenz, dass immer weniger Beitragszahler die Leistungen 
für immer mehr Arbeitslose aufbringen müssen, hat zu tiefgrei-
fenden Reformen innerhalb der Systeme geführt.
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In den meisten EU-Mitgliedstaaten sind die Arbeitnehmer auf 
gesetzlicher Grundlage pflichtversichert. Nur in Dänemark und 
Schweden besteht eine freiwillige Versicherung, der in beiden 
Ländern die Mehrzahl der Arbeitnehmer und Selbständigen 
angehört. In Luxemburg sind die Leistungen über einen öffentli-
chen Beschäftigungsfonds ausschließlich steuerfinanziert.
 
Erste Stufe: Arbeitslosengeld

Die Versicherungsleistungen bestehen aus Lohnersatzleistun-
gen, die anspruchsberechtigte Arbeitnehmer und gegebenen-
falls Selbständige für eine begrenzte Dauer als Arbeitslosengeld 
erhalten. Sie werden in vielen EU-Ländern durch öffentliche 
Unterstützungssysteme wie der Arbeitslosenhilfe beziehungs-
weise der Grundsicherung für Arbeitsuchende (zum Beispiel 
Schweden seit 1998 oder das „Arbeitslosengeld II“ nach dem 
Zweiten Buch Sozialgesetzbuch – SGB II – in Deutschland 
seit 2005) oder der Notstandshilfe (Österreich) abgelöst bezie-
hungsweise ergänzt.

Die Finanzierung der Leistungen bei Arbeitslosigkeit erfolgt in 
erster Linie durch Beiträge von Arbeitnehmern und Arbeitge-
bern. Öffentliche Mittel werden zusätzlich zur Defizitdeckung 
herangezogen, insbesondere in Zeiten überdurchschnittlich 
hoher Arbeitslosigkeit. Nur in Estland, Kroatien, den Nieder-
landen, Portugal, Tschechien, Ungarn und dem Vereinigten 
Königreich ist die öffentliche Hand gar nicht an der Finanzie-
rung des Arbeitslosengelds beteiligt. Soweit im Anschluss an 
das Arbeitslosengeld Leistungen der ergänzenden Unterstüt-
zungssysteme fällig werden, werden diese in den meisten EU-
Ländern nur aus Steuermitteln aufgebracht.
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Aktive Mitwirkung gefordert

Der Anspruch auf Leistungen ist in allen Ländern von be-
stimmten Voraussetzungen abhängig. Diese sehen im Allge-
meinen vor:

•	 eine Registrierung bei der zuständigen Arbeitsagentur,
•	 den Nachweis einer versicherungspflichtigen Tätigkeit 

während eines bestimmten Mindestzeitraums vor der 
Arbeitslosigkeit,

•	 die Vermittlungsfähigkeit, also die Bereitschaft des Arbeits-
losen, jede ihm zumutbare Arbeit anzunehmen,

•	 sich aktiv an der Arbeitssuche zu beteiligen und beispiels-
weise an arbeitsfördernden Maßnahmen teilzunehmen 
oder bei individuellen Aktionsplänen zu kooperieren.

•	 Schließlich muss die Arbeitslosigkeit unfreiwillig, darf also 
nicht durch den Arbeitnehmer selbst herbeigeführt oder 
verschuldet sein.

Die Sanktionen bei Verstoß gegen die entsprechenden gesetz-
lichen Anforderungen reichen von Sperrzeiten und Leistungs-
kürzungen über den vollständigen Anspruchsverlust und 
Rückzahlung der Leistungen bis hin zu strafrechtlichen Folgen 
(Geldbußen, Haft) für diejenigen, die Leistungen erschleichen.

Höhe zumeist entgeltabhängig

Nur im Vereinigten Königreich, Irland, Malta und Polen wer-
den Festbeträge ohne Bezug zum früheren Einkommen ge-
zahlt. Die Höhe der Leistungen hängt in den meisten Ländern 
von dem zuletzt bezogenen Arbeitseinkommen und der Be-
zugsdauer des Arbeitslosengelds ab. Der Einkommensanteil, 
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der dem Arbeitslosen als Arbeitslosengeld zusteht, schwankt 
von Land zu Land ganz beträchtlich. In Dänemark zum Bei-
spiel erhalten Arbeitslose zunächst bis zu 90 Prozent, in Grie-
chenland bekommen Arbeiter lediglich 40 Prozent und Ange-
stellte 50 Prozent des vorherigen Einkommens. In den meisten 
Ländern gibt es eine Deckelung der Leistungen, für die Auszah-
lung gilt also ein bestimmter Höchstbetrag.

Aufschlussreich ist ein Blick auf die Pro-Einwohner-Leistun-
gen für Arbeitslosigkeit in den einzelnen EU-Ländern. Sie 
liegen weit auseinander: Während Spitzenreiter Irland jährlich 
pro Kopf rund 1.232 Euro aufwendet, sind dies am Ende der 
Skala Kroatien mit 42 Euro, Polen mit 34 Euro, Rumänien mit 
30 Euro und Bulgarien mit 24 Euro. Deutschland zahlt pro 
Jahr und Einwohner rund 487 Euro an Leistungen für Arbeits-
losigkeit und liegt damit über dem EU-28-Durchschnitt von 
387 Euro.

Während die Zahlung von Arbeitslosengeld in den EU-Mit-
gliedstaaten zumeist einkommensunabhängig erfolgt, ist der 
Anspruch auf Arbeitslosenhilfe, in Deutschland die Grundsi-
cherung für Arbeitsuchende, in der Regel mit einer Bedürftig-
keits- und Vermögensprüfung verknüpft.

Dauer bei Arbeitslosengeld begrenzt

Auch hinsichtlich der Wartezeit gibt es Unterschiede in den 
EU-Mitgliedstaaten. In den meisten Ländern muss der Versi-
cherte vor seiner Arbeitslosigkeit mindestens ein Jahr versi-
chert beschäftigt gewesen sein, wenn er Leistungen beziehen 
will. In manchen Ländern ist diese Wartezeit dagegen geringer; 
in Schweden beispielsweise reichen sechs Monate Erwerbstä-
tigkeit aus.
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Die Leistungsdauer ist in allen Ländern außer in Belgien limi-
tiert. In einer großen Gruppe von Mitgliedstaaten erhalten 
Arbeitsuchende maximal ein Jahr Arbeitslosengeld (Tsche-
chische Republik: elf Monate). In ebenso vielen Ländern wird 
neun Monate und weniger gezahlt; Malta und Zypern liegen 
hier mit 156 Tagen (rund fünf Monaten) im unteren Spektrum. 
Manche Staaten, unter ihnen Deutschland, gewähren maximal 
zwei Jahre Arbeitslosengeld; Spitzenreiter sind Frankreich (bis 
zu drei Jahre) und die Niederlande (bis zu drei Jahre und zwei 
Monate).

Die Leistungen werden in vielen Ländern umso länger gewährt, 
je älter der Arbeitslose ist beziehungsweise je länger er in die 
Versicherung eingezahlt hat, teilweise bis zum Rentenbezug. 
Damit soll der Tatsache Rechnung getragen werden, dass die 
Arbeitsvermittlung mit zunehmendem Alter schwieriger wird. 
In fast der Hälfte der Mitgliedstaaten besteht die Möglichkeit 
des Vorruhestands beziehungsweise der Altersteilzeit als Über-
brückungsmaßnahme für ältere Arbeitslose.

Die Zahlung der Leistungen obliegt dem Land, in dem der Ar-
beitslose zuletzt gearbeitet hat. Bei Wohnsitz in einem anderem 
Land als dem Land der letzten Beschäftigung ist die Arbeitsver-
waltung des Wohnlandes zuständig, es sei denn, der Antragstel-
ler kehrte während seiner Beschäftigung dorthin weniger als 
einmal wöchentlich zurück: Dann kann er selbst entscheiden, 
ob er sich im Beschäftigungsstaat oder im Wohnstaat arbeitslos 
melden und die Leistungen beantragen möchte.
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Ausgaben für Arbeitslose 2010
Euro je Einwohner (zu konstanten Preisen von 2005)

IE
BE
LU
FI
ES

DK
FR
AT
NL
DE
SE
EL

UK
PT
CY
IT
SI

CZ
SK
LV

HU
MT
EE
LT

HR
PL

RO
BG

EU-28

1.232
1.119

887
736

7161

710
609

523
520

487
477

289
225
219

199
1971

101
90
83
83
77
72
65

55
42
34
30
24

3871 

1  Vorläufiger Wert
Stand: März 2014
Quelle: Eurostat
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AT
DE
LU
MT
DK 
CZ
NL
UK
RO
SE
FI

BE
EE

HU
SI
PL
FR
LV
LT
IE
IT

BG
SK
PT
CY
HR
ES
EL

5,0

5,1
6,1
6,5
6,8
6,8
6,9
7,2
7,4

8,0
8,3
8,5

9,3
9,3

9,9
10,1

10,8
10,9

11,5
12,2

12,8
12,9

14,0
15,4

17,0
18,7

26,2
28,0

Stand: März 2014
Quelle: Eurostat

Harmonisierte Arbeitslosenquote November 2013 - Insgesamt
in % (saisonbereinigt)
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Harmonisierte Arbeitslosenquote im internationalen Vergleich 
November 2013  - Insgesamt
in % (saisonbereinigt)

Stand: März 2014
Quelle: Eurostat

JP
US

EU-28

4,0
7,0

10,8

Erläuterung:
JP = Japan
US = Vereinigte Staaten von Amerika
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8. Arbeitsunfall

Deckung des Risikos durch soziale Einrichtungen

Wer arbeitet, ist zuweilen bestimmten Gefahren ausgesetzt, die 
Berufskrankheiten oder Arbeitsunfälle auslösen. Auch bei als 
ungefährlich eingestuften Arbeiten können sich die Arbeitnehmer 
verletzen. Für diesen Fall bestehen in den 28 EU-Mitgliedstaaten 
verschiedene soziale Einrichtungen, die den Arbeitnehmer im Fall 
einer Arbeitsunfähigkeit unterstützen.
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Um das Gefährdungsrisiko am Arbeitsplatz so gering wie mög-
lich zu halten, gibt es in allen EU-Ländern gesetzliche Schutz-
vorschriften. Die EU hat im Juni 1989 die Rahmenrichtlinie 
89/391/EWG geschaffen, die die Sicherheit der Arbeitnehmer 
am Arbeitsplatz und den Gesundheitsschutz verbessern soll. 
Die Regelung beschreibt EU-Sicherheitsstandards, unter ande-
rem zur Bedienung von Maschinen, bei der Bildschirmarbeit, 
zum Heben von Lasten, zum Umgang mit chemischen Arbeits-
stoffen, zur Feinstaubbelastung und zum Lärmschutz.

Dies hat EU-weit zu einem Rückgang der Arbeitsunfälle bei-
getragen. Im Zeitraum von 2002 bis 2004 wurden bereits eine 
17-prozentige Verringerung der tödlichen Arbeitsunfälle und 
ein Rückgang von 20 Prozent bei Unfällen erreicht, die einen 
Arbeitsausfall von drei oder mehr Tagen zur Folge haben.  
Deutschland zum Beispiel konnte 2009 mit rund 975.000 
Vorfällen die niedrigste Anzahl von Arbeitsunfällen in seiner 
Geschichte verzeichnen. Das bedeutete einen Rückgang von 
8,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Mehr Maßnahmen zum Arbeitsschutz

Trotz dieser Fortschritte sind Arbeitsunfälle weiterhin eine 
feste Größe im Arbeitsleben; außerdem nehmen bestimmte 
Berufskrankheiten zu, etwa Rückenschmerzen, Gelenkproble-
me und psychische Beschwerden. Um Arbeitnehmer besser zu 
schützen, rief die EU die Europäische Strategie zu Sicherheit 
und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz 2007-2012 ins Leben. 
Diese setzte ein wichtiges politisches Signal und brachte viele 
EU-Staaten dazu, mehr Maßnahmen zur beruflichen Unfall- 
und Krankheitsprävention auf den Weg zu bringen. Dennoch 
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gibt es immer noch Raum für Verbesserungen. Das Thema 
„Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz“ soll in 
Zukunft in den EU-Strategien zum Wirtschaftswachstum und 
in der Agenda Europa 2020 intensiv zum Tragen kommen. 
Arbeitnehmer sollen insbesondere gezielt vor Erkrankungen 
des Bewegungsapparats, vor Stress und vor Tod durch berufs-
bedingte Krebserkrankungen geschützt werden.

Das macht deutlich, wie wichtig für jeden Arbeitnehmer eine 
ausreichende Absicherung gegen Risiken am Arbeitsplatz ist. 
Dies geschieht überwiegend durch gesetzliche Unfallversi-
cherungen. Jedoch gibt es auch Länder, in denen keine eigen-
ständige Unfallversicherung besteht: In Griechenland und 
den Niederlanden werden die Unfallrisiken von der Kranken-, 
Invaliditäts- und Hinterbliebenenversicherung abgedeckt. 
Slowenien verpflichtet unter anderem die Rentenversicherung, 
das Vereinigte Königreich finanziert die Leistungen durch 
Steuern. Private Versicherungen sind zum Beispiel in Portugal 
eingeschaltet.

Länderspezifische Wege der Finanzierung

Die Finanzierung der Unfallversicherung erfolgt mit wenigen 
Ausnahmen durch Beiträge der Arbeitgeber. In den meisten 
Ländern sind die Unternehmen nach Gefahrenklassen ein-
geteilt und haben entsprechend unterschiedliche Beiträge zu 
zahlen, die in der Regel in Form eines bestimmten Anteils der 
Lohn- und Gehaltssumme erhoben werden. Die meisten Versi-
cherungen kommen dem Arbeitnehmer nicht nur bei Arbeits-
unfällen und Berufskrankheiten zur Hilfe, sondern unterstüt-
zen auch bei Unfällen auf dem Weg von und zur Arbeit, bei den 
sogenannten Wegeunfällen.
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In allen Ländern decken die Unfallversicherungen auch die 
Berufskrankheiten ab. Allerdings muss nachgewiesen werden, 
dass der Arbeitnehmer aufgrund von Einflüssen am Arbeits-
platz krank wurde. Um dies zu vereinfachen, erstellte die EU 
1990 mit der Regelung 90/326/EWG eine Liste anerkannter Be-
rufskrankheiten, die im Jahre 2003 durch die Liste 32003H0670 
ersetzt wurde. Diese wird in Abständen angepasst.

Im Falle einer Berufskrankheit beziehungsweise eines Arbeits- 
oder Wegeunfalls werden Sach- und Geldleistungen erbracht. 
Sachleistungen sind zum Beispiel Krankenhausaufenthalte 
oder Arztbesuche, die die Versicherungen in fast allen Ländern 
komplett finanzieren. Die Geldleistungen werden meist auf 
Basis des Bruttoverdiensts vor oder zum Zeitpunkt der Erkran-
kung (manchmal mit Abzügen) errechnet. Irland und Malta 
bezahlen einkommensunabhängige Festbeträge. Viele Länder, 

wie Dänemark oder die Nie-
derlande, verfahren bei den 
Geldleistungen genauso wie 
bei krankheitsbedingter Ar-
beitsunfähigkeit: Die Arbeit-
nehmer erhalten erst eine 
Entgeltfortzahlung, danach 
setzt die Sozialversicherung 
ein (siehe Kapitel „Entgelt-
fortzahlung“).

Arbeitsunfall
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9. Invalidität

Wer wegen einer Krankheit oder Behinderung nicht 
mehr arbeiten kann, ist sozial abgesichert

Eine chronische Krankheit oder Behinderung kann dazu führen, 
dass ein Erwerbstätiger seinen bisherigen Beruf beziehungsweise 
seine Arbeit ganz oder teilweise nicht mehr ausführen kann. Auch 
hier greifen die sozialen Sicherungssysteme in allen EU-Mitglied-
staaten. Die Methoden zur Bemessung des Invaliditätsgrades und 
der Leistungen sind jedoch sehr unterschiedlich. EU-weite Regeln 
sichern die Rechte der Wanderarbeitnehmer.
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Die soziale Sicherung im Fall der Invalidität, in Deutschland als 
verminderte Erwerbsfähigkeit bezeichnet, erfolgt in den meis-
ten EU-Ländern durch die Systeme, die auch für die Alterssi-
cherung zuständig sind, also durch die gesetzlichen Rentenver-
sicherungen. Ausnahmen sind Belgien und Frankreich, wo die 
gesetzliche Krankenversicherung die Invalidität mit absichert. 
Entsprechend ist auch die Finanzierung des Risikos „Invali-
dität” durch die genannten Systeme geregelt (siehe Kapitel 
„Alter”).
 
Abkehr vom „Alles-oder-Nichts“-Prinzip 

In den Niederlanden wiederum, wo es keine eigene Unfallver-
sicherung gibt, galt bis einschließlich 2005 eine separate Invali-
ditätsversicherung. Anfang 2006 hat das Land ein vollkommen 
neues Invaliditätssystem eingeführt, das den Schwerpunkt 
weniger auf die Einkommenssicherung als auf die Rehabilita- 
tion legt, um so mehr Anreize zur Arbeitsaufnahme zu schaffen.

Im Vereinigten Königreich löst die „Employment and Support 
Allowance“ mit einem Fokus auf der Arbeitsfähigkeit seit 2008 
die Invaliditätsleistung und die Einkommensunterstützung 
wegen Arbeitsunfähigkeit ab. Viele EU-Mitgliedstaaten rücken 
inzwischen von der „Alles-oder-Nichts“-Strategie ab und bie-
ten die Möglichkeit zu Teilinvaliditätsleistungen für Menschen, 
die gleichzeitig noch auf dem Arbeitsmarkt aktiv sein können.

Steuerfinanziert ist die Invalidenrente lediglich noch in Däne-
mark. Die Mehrheit der EU-Staaten hat ein Mischsystem von 
Steuer- und Beitragsfinanzierung.
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Grad der Invalidität ausschlaggebend

Eine wesentliche Voraussetzung für die Anerkennung des 
Anspruchs auf Leistungen ist eine medizinische Untersuchung. 
Art und Höhe der Leistungen hängen in allen Ländern zu-
nächst vom Grad der Invalidität, das heißt von der Fähigkeit 
der Betroffenen ab, ihren früheren Beruf oder eine Erwerbstä-
tigkeit nur noch zu einem gewissen Grad oder Umfang aus-
üben oder dies auf Dauer nicht mehr zu können.

Im Übrigen erfolgt die Berechnung der Renten – soweit nicht 
einheitliche Sätze oder Mindestbeträge vorgeschrieben sind – 
 ähnlich wie die der Altersrenten. Auch sind in den meisten 
Ländern (Ausnahme: die Niederlande) gewisse, wenn auch viel-
fach gegenüber den Altersrenten kürzere, Wartezeiten vorge-
schrieben.

In den allermeisten EU-Mitgliedstaaten wird die Invaliden-
rente mit Erreichung der Altersgrenzen von der Altersrente 
abgelöst beziehungsweise der Versicherte kann die für ihn 
günstigere Versicherung wählen. Die – meist jährliche – An-
passung der Invalidenrenten erfolgt entsprechend den Regeln 
und Sätzen für die Altersrente. Menschen mit Behinderungen 
können zudem eine Vielzahl an Leistungen in Anspruch neh-
men, die ihnen die gesellschaftliche Teilhabe ermöglichen und 
sie finanziell entlasten (siehe Kapitel „Behinderung“).
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LU
DK
SE
FI

NL
UK
AT
DE
BE
FR
IE
IT
ES
PT
HR
SI
EL
CZ
EE

HU
CY
SK
LT
PL

MT
LV

RO
BG

EU-28

1.803
1.611
1.450

1.080
819

719
688

654
629

544
467

3971

3591

314
311

265
223

168
167
159

139
132
127
121
113

86
84

55
4971

1  Vorläufiger Wert
Stand: März 2014
Quelle: Eurostat

Leistungen für Invalide 2010
Euro je Einwohner (zu konstanten Preisen von 2005)
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10. Alter

Rentensysteme bieten sozialen Schutz nach Ende der 
Erwerbstätigkeit

Die Altersvorsorge gehört – neben der Kranken- und Unfallver-
sicherung – zu den ältesten Sozialversicherungseinrichtungen in 
der EU. Sie garantiert, dass Arbeitnehmer nach dem Ende ihrer 
Erwerbstätigkeit sozial abgesichert sind. Alle EU-Mitgliedstaaten 
haben hierzu Rentensysteme entwickelt, die von einer großen 
Vielfalt geprägt sind.
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Trotz der Unterschiede in der Organisation bei der Altersver-
sorgung stehen alle EU-Länder vor ein und derselben Heraus-
forderung: die Menschen auch in Zukunft in einer zunehmend 
alternden Gesellschaft verlässlich abzusichern, wenn sie aus 
dem Berufsleben ausscheiden. Eine schwierige Aufgabe, be-
trachtet man den demografischen Wandel in der EU, der eine 
Entwicklung zu weniger Beitragszahlern bei gleichzeitig mehr 
Rentnern beschreibt.
 
Großer Reformdruck

Die Zahlen zum Anteil der Altersvorsorge an den Gesamt-
ausgaben der Sozialsysteme spiegeln diesen Trend deutlich 
wider: Im Jahr 2010 entfiel fast die Hälfte – 45,3 Prozent – der 
Sozialausgaben in den 28 EU-Ländern auf die Funktion Alter 
und Hinterbliebene; auf Alter allein noch rund 39,4 Prozent. 
Am höchsten ist der Anteil für Alter in Lettland (51,8 Prozent), 
Italien (51,6 Prozent) und Polen (49,6 Prozent); mit Abstand am 
wenigsten gibt Irland (20,0 Prozent) für seine Rentner aus. Die 
Ausgaben pro Kopf beliefen sich 2010 EU-weit durchschnitt-
lich auf 2.982 Euro.

Ähnlich wie die Krankenversicherung kommen die Altersver-
sorgungssysteme dadurch finanziell immer stärker unter Druck. 
Hier sind weit in die Zukunft weisende Lösungen gefragt. Viele 
Länder befinden sich deshalb in Reformprozessen, planen diese 
oder haben bereits wichtige Reformen verwirklicht. So wendet 
Deutschland zum Beispiel bei der Rentenanpassung regelmäßig 
den sogenannten Nachhaltigkeitsfaktor an. Er berücksichtigt die 
Entwicklung des zahlenmäßigen Verhältnisses von Leistungsbe-
ziehern und versicherungspflichtig Beschäftigten bei der Anpas-
sung der Renten; eine Schutzklausel beim Nachhaltigkeitsfaktor 
verhindert, dass die monatliche Rente verringert wird.
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Finanzierung in der Regel durch Beiträge

Die einzelnen Systeme zur Sicherung der Altervorsorge haben 
sich – trotz ihrer Vielfältigkeit – angenähert. Früher konnten 
im Wesentlichen zwei Hauptsysteme unterschieden werden: 
die überwiegend steuerfinanzierten staatlichen Systeme mit 
einheitlicher Grundversorgung einerseits und die nach Versi-
cherungsprinzipien organisierten beitragsabhängigen Systeme 
der gesetzlichen Rentenversicherungen andererseits. Heute 
überwiegt die Finanzierung der Altersvorsorge durch Versiche-
rungsbeiträge deutlich den Staatsanteil.
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Werden Beiträge gezahlt, unterscheiden die Länder zwei Ver-
fahren: Entweder Arbeitnehmer und Arbeitgeber leisten einen 
Globalbeitrag für das gesamte Sozialversicherungssystem, von 
dem je nach Bedarf Teile für die Renten genutzt werden. Dies 
gilt zum Beispiel im Vereinigten Königreich, Belgien und  
Irland. Oder aber es werden, wie in den meisten Ländern –  
unter ihnen Deutschland –, die einzelnen Zweige der Sozial-
versicherung eigenständig finanziert, das heißt, es sind spezielle 
Beiträge nur für die Altersversorgung zu leisten.

In den meisten EU-Ländern übersteigen die Arbeitgeberbei-
träge diejenigen der Arbeitnehmer beträchtlich. Ausnahmen 
sind Luxemburg und Polen, wo Arbeitnehmer- und Arbeit-
geberanteil gleich hoch sind. Auch in Deutschland bezahlen 
beide Parteien einen gleich hohen Satz von 9,95 Prozent. Einen 
anderen Weg gehen die Niederlande, in denen die Beiträge für 
die Alters- und Hinterbliebenenversorgung ausschließlich von 
den Arbeitnehmern aufgebracht werden. Dies gilt auch für 
Ungarn hinsichtlich der Zusatzrente.

Staatliche Renten schwinden

Nur noch wenige Länder halten an einer voll steuerfinanzier-
ten Grundrente fest. Jedoch gibt es auch hier meist die Mög-
lichkeit einer beitragsfinanzierten Zusatzrente.

Dänemark und Estland nutzen ein solches staatliches System 
(Volksrente), ebenso wie Italien und Spanien, soweit es sich um 
die beitragsunabhängige Sozialrente (in Italien zusätzlich die 
vorgezogene Altersrente) handelt.

Generell geht die Tendenz dahin, dass der Staat nur noch De-
fizite durch variable Zuschüsse deckt; in einigen Ländern, wie 
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Luxemburg, auch mit festen Sätzen. In Tschechien hat sich der 
Staat gänzlich aus der Mitfinanzierung der Altersversorgung 
zurückgezogen. Auch Frankreich gehört in diese Reihe: Der 
Staat beschränkt sich auf den Ausgleich der aus arbeitsmarkt-
politischen Gründen erfolgten Beitragsbefreiungen.

Zwei-Säulen-System

Ein Trend, der sich immer weiter durchsetzt, ist das sogenann-
te Zwei-Säulen-System. Es stützt sich neben der umlage- und 
steuerfinanzierten Rente auf eine kapitalgedeckte Zusatzrente. 
Eine Mitgliedschaft in beiden Versicherungstypen ist dabei 
verpflichtend.

Diesem von den skandinavischen Ländern zuerst eingeschla-
genen Weg sind inzwischen auch viele weitere Mitgliedsländer 
gefolgt, zum Beispiel Bulgarien, Estland und die Slowakei. In 
vielen Ländern beteiligt sich der Staat nicht an der Finanzie-
rung der Zusatzrenten, oft beschränkt er sich auf Zuschüsse, 
die in den vergangenen Jahren zudem ständig abgenommen 
haben. Polen und Ungarn haben die kapitalgedeckte Zusatz-
rente vor wenigen Jahren infolge der Erfahrungen der Wirt-
schafts- und Finanzkrise wieder abgeschafft.

Regelaltersgrenze in der Diskussion

Die Gewährung von Leistungen ist in allen Ländern an be-
stimmte Voraussetzungen geknüpft. Die wichtigsten sind 
Regelaltersgrenzen, Wartezeiten, also eine bestimmte Zahl von 
Versicherungsmonaten oder -jahren, die erfüllt sein müssen 
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(Ausnahmen: Belgien und die Niederlande), sowie die Aufent-
haltsdauer: Die drei skandinavischen Länder verlangen für den 
Anspruch auf die Volks- oder garantierte Rente eine Mindest-
aufenthaltsdauer in ihrem Land.

Die Regelaltersgrenze ist inzwischen in der Mehrheit der 
Mitgliedsländer für Männer auf 65 Jahre festgelegt; teilweise 
tritt das Rentenalter etwas eher oder später ein. Bei den Frauen 
ergibt sich ein differenziertes Bild: In etlichen Ländern müssen 
sie einige Jahre weniger bis zur Rente arbeiten als die Män-
ner. Jedoch findet in den meisten EU-Staaten inzwischen eine 
Angleichung an die Altersgrenze der Männer statt. So plant das 
Vereinigte Königreich, die Altersgrenze der Frauen bis 2018 
schrittweise auf 65 Jahre zu erhöhen. Estland hebt die Lebens-
arbeitszeiten für Frauen ebenfalls an.

Um den Auswirkungen des demographischen Wandels vor-
zubeugen, wird in der EU außerdem über eine generelle Ver-
längerung der Lebensarbeitszeit diskutiert. In Deutschland 
wird seit 2012 sowohl für Männer als auch für Frauen, die ab 
1947 geboren sind, die Altersgrenze schrittweise auf 67 Jahre 
angehoben. Für die nach 1964 Geborenen gilt die Rente ab 67 
bereits heute. Auch viele andere Mitgliedstaaten haben bereits 
eine stufenweise Heraufsetzung des Renteneintrittsalters be-
schlossen: Dänemark hebt bis 2027 auf 67 Jahre an und plant, 
in Zukunft die Regelaltersgrenze an die Lebenserwartung zu 
koppeln. Ungarn, Rumänien, Frankreich und das Vereinigte 
Königreich gehören ebenfalls zu den EU-Mitgliedstaaten, die 
das Renteneintrittsalter schrittweise erhöhen.
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Flexibilisierung des Rentenbeginns

Die Regelaltersgrenzen sind meist nicht starr, sondern werden 
durchaus flexibel gehandhabt. Es gibt zahlreiche in der Person 
(zum Beispiel Behinderung und verminderte Erwerbsfähigkeit) 
oder im Arbeits- und Familienumfeld liegende Gründe, die 
Altersgrenzen zu senken.

Auch auf eigenen Wunsch können Arbeitnehmer früher auf-
hören zu arbeiten und Rente beziehen. Außer im Vereinigten 
Königreich, Irland, Schweden, Dänemark (Volksrente) und den 
Niederlanden ist es in allen anderen EU-Ländern möglich, den 
Bezug der Rente vorzuziehen. Dies geschieht jedoch nur unter 
bestimmten Bedingungen, die unter anderem an das Geburts-
datum, bestimmte Stichtage oder an Beitragsjahre geknüpft 
sind. Wer früher in Rente geht, muss in jedem Fall mit erhebli-
chen Abschlägen rechnen.

Weil viele diese Möglichkeiten ausschöpfen, beenden die EU-
Bürger ihre Erwerbstätigkeit meist deutlich früher als in den 
einzelnen Staaten durch die Regelaltersgrenzen vorgesehen: 
Am längsten wurde im Jahr 2012 durchschnittlich in Schweden 
gearbeitet (bis 64,4 Jahre), gefolgt von Bulgarien und Irland (bis 
jeweils 64,1 Jahre), am kürzesten in der Slowakei. Hier beenden 
die Bürger ihre Erwerbstätigkeit durchschnittlich mit 58,9 Jah-
ren. Deutschland liegt mit 62,2 Jahren im Mittelfeld.

Umgekehrt kann der Rentenbezug aufgeschoben werden (Aus-
nahmen: Belgien, Irland, Luxemburg und die Niederlande), was 
in der Regel mit Rentenzuschlägen honoriert wird. In einigen 
Ländern wie etwa in Deutschland wird eine weitere Flexibili-
sierung durch meist tarifvertraglich vereinbarte Regelungen 
über Altersteilzeit erreicht. 
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Auf der anderen Seite stehen die entgeltabhängigen Renten: 
Die Höhe errechnet sich auf Basis des erhaltenen Lohns und 
variiert entsprechend. Außerdem werden in den einzelnen 
Ländern verschiedene Referenzlöhne zugrunde gelegt: In der 
Regel sind es die letzten Jahre vor Eintritt in den Ruhestand.

Deutschland bildet eine Ausnahme: Die Bruttoverdienste der 
ganzen Versicherungszeit – also des gesamten Arbeitslebens – 
gelten als Basis, wobei in der Rentenformel das Wachstum der 
Produktivität berücksichtigt wird.

Praktisch alle Länder – mit Ausnahme von Litauen, der Slowa-
kei und Estland (2. Säule) – haben Mindestrenten festgesetzt. 
Auch in Deutschland existiert keine Mindestrente, jedoch 
garantiert die steuerfinanzierte Grundsicherung im Alter und 
bei Erwerbsminderung denjenigen ein menschenwürdiges 
Existenzminimum, die zum Beispiel wegen Langzeitarbeitslo-
sigkeit, Niedriglöhnen oder einer dauerhaften vollen Erwerbs-
minderung keine existenzsichernden Renten aufbauen konn-
ten.

In allen Ländern wird die Höhe der Leistungen in der Regel 
jährlich (in den Niederlanden halbjährlich) an die wirtschaftli-
che Entwicklung angepasst. Sie orientiert sich entweder an den 
Lebenshaltungskosten oder wie in Deutschland an der Lohn-
entwicklung. 

Einkommen der Rentner

Betrachtet man das durchschnittliche Einkommen der Men-
schen über 65 Jahre pro Jahr in den 28 EU-Mitgliedsländern, 
liegt Luxemburg mit 33.637 Euro einsam in Führung. Es folgen 
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Rentenhöhe meist entgeltabhängig

Die Höhe der Leistungen weicht in den einzelnen Ländern 
nicht nur deutlich voneinander ab, sie unterscheidet sich auch 
grundsätzlich hinsichtlich ihrer Festlegung. Es gibt zum einen 
pauschale Rentenbeträge, wie in den Niederlanden und im 
Vereinigten Königreich, die für alle Bezieher grundsätzlich 
gleich, häufig aber nach dem Familienstand, differenziert sind. 
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Lebenshaltungskosten oder wie in Deutschland an der Lohn-
entwicklung. 

Einkommen der Rentner

Betrachtet man das durchschnittliche Einkommen der Men-
schen über 65 Jahre pro Jahr in den 28 EU-Mitgliedsländern, 
liegt Luxemburg mit 33.637 Euro einsam in Führung. Es folgen 
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Frankreich (19.575 Euro), Dänemark (19.342 Euro) und Ös-
terreich (19.021 Euro). Am unteren Ende der Statistik finden 
sich Litauen, Lettland, Bulgarien und Rumänien, wo das jähr-
liche Durchschnittseinkommen eines Rentners knapp unter 
2.000 Euro liegt. Deutschland befindet sich mit 17.161 Euro im 
oberen Drittel der Skala.

Abgaben und Zuschläge

Trotz der Tendenz einer Annäherung der Altersversorgungs-
systeme in der EU lässt die Vielseitigkeit der Regelungen im 
Einzelnen nur grobe Vergleiche zu. Dies wird weiter dadurch 
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erschwert, dass die Mitgliedstaaten die Renten überwiegend – 
jedoch nach sehr unterschiedlichen Sätzen – besteuern, teil-
weise auch mit Sozialabgaben wie zum Beispiel Krankenversi-
cherungsbeiträgen belegen.

Bei der Kumulierung mit Erwerbseinkommen kann noch 
weniger Gemeinsamkeit festgestellt werden. In der Mehrzahl 
der Länder ist das Hinzuverdienen zur Rente uneingeschränkt 
erlaubt, in einigen auf bestimmte Höchstgrenzen beschränkt, 
in anderen überhaupt nicht zugelassen. In Spanien wird die 
Rentenzahlung sofort ausgesetzt, sobald Einkommen aus einer 
sozialversicherungspflichtigen Tätigkeit fließt.

Viele Länder zahlen Zuschläge zur Rente. Hier werden unter-
schiedliche Faktoren berücksichtigt: zum Beispiel der Famili-
enstand, der Gesundheitsgrad oder das Alter.
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LU
DK
AT
NL
SE
FR
FI
IT

DE
BE
UK
IE
EL
ES
PT
SI

CY
MT
CZ
PL

HU
HR
EE
SK
LV
LT

RO
BG

EU-28

6.547
5.305

4.677
4.301

4.237
3.997

3.828
3.7521

3.683
3.583

3.515
2.536

2.3491

2.2081

2.155
1.699

1.544
1.319

1.018
975
935
928

769
707

636
588

499
361

2.9821

1  Vorläufiger Wert
Stand: März 2014
Quelle: Eurostat

Ausgaben für Renten 2010
Euro je Einwohner (zu konstanten Preisen von 2005)
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LU
FR
DK
AT
NL
IE
FI

DE
SE
BE
IT

UK
ES
CY
EL
SI

MT
PT
CZ
SK
KR
EE

HU
PL
LI
LV
BG
RO

EU-28

33.637
19.575
19.342

19.021
18.041

17.766
17.400

17.167
16.127

15.218
14.939

14.535
11.157

10.877
10.555
10.419

8.669
7.386

5.984
5.283

4.905
4.544

4.281
4.146

3.804
3.711

2.338
1.998

13.514

Stand: März 2014
Quelle: Eurostat

Durchschnittliches Einkommen der ab 65-Jährigen 2010
Euro je Einwohner (zu konstanten Preisen von 2005)
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11. Hinterbliebene

Im Todesfall erhalten die Hinterbliebenen  
finanzielle Hilfe

Nach dem Tod eines Menschen ist es für die Hinterbliebenen oft 
nicht einfach, in das Alltagsleben zurückzukehren. Finanzielle 
Sorgen können die Situation verschlimmern und die Familie in 
eine soziale Notlage bringen. Deshalb unterstützen in allen EU-
Mitgliedstaaten soziale Sicherungssysteme die Hinterbliebenen 
wie Ehepartner oder Kinder.
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Die Mehrheit der Sozialversicherungen in den EU-Ländern 
fangen die Versorgung von Hinterbliebenen in gleicher Weise 
auf: durch die für die Alterssicherung zuständigen Systeme. 
Entsprechend wird auch die Finanzierung durch Beiträge be-
ziehungsweise staatliche Mittel geregelt (siehe Kapitel „Alter“). 

Soweit die Renten nicht steuerfinanziert oder Globalbeiträge 
für alle oder die meisten Zweige der sozialen Sicherung mit 
bedarfsabhängigen Zuweisungen an die einzelnen Funktionen 
erhoben werden – wie zum Beispiel in Spanien, Estland und 
Portugal –, tragen unter dem Dach der gesetzlichen Rentenver-
sicherung in der Regel gemeinsame Beiträge zur Absicherung 
der Risiken Alter und Hinterbliebene, oft unter Einbeziehung 
der Invalidität, bei.

Ausnahmen sind die Niederlande und Schweden, die ein eigenes 
und eigenständig finanziertes Sicherungssystem für Hinterblie-
bene aufgebaut haben. Auch Polen geht einen anderen Weg und 
erhebt gemeinsame Beiträge für Hinterbliebene und Invalidität.

Voraussetzungen für den Rentenbezug 

Wie auch bei den anderen Zweigen der Sozialversicherung 
hängt der Anspruch auf Leistung von bestimmten Bedingun-
gen ab. Diese gelten teilweise für den Verstorbenen, andere 
müssen vom Angehörigen erfüllt sein.

Vom Verstorbenen wird in allen Mitgliedstaaten eine be-
stimmte Versicherungszeit gefordert, damit der Hinterblie-
bene eine Rente erhält. Ausnahme ist hier Bulgarien, für das 
diese Regelung nicht gilt. In den Niederlanden ist zwar eine 
Mitgliedschaft in der Versicherung zum Zeitpunkt des Todes 
maßgeblich, nicht jedoch ihre Dauer.
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Die Voraussetzungen für den hinterbliebenen Ehepartner va-
riieren von Land zu Land. Meist ist in den Mitgliedstaaten die 
gesetzlich anerkannte Ehe Bedingung für den Leistungsbezug. 
Es gibt jedoch auch Ausnahmen, wie zum Beispiel Zypern, wo 
der Ehepartner nur Zahlungen erhält, wenn er zum Zeitpunkt 
des Todes finanziell vom Verstorbenen abhängig war.

Berechtigte Personen 

In den EU-Ländern erhalten nicht nur hinterbliebene Ehe-
partner Unterstützung durch das Sozialversicherungssystem: 
In der Regel versorgen die Staaten auch die Kinder und ge-
schiedene Ehepartner, in einigen Ländern außerdem Eltern, 
Geschwister und Enkel. Hierfür müssen jedoch meist (wie bei 
den Ehepartnern) bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein, wie 
zum Beispiel das Leben im gleichen Haushalt oder die finanzi-
elle Abhängigkeit vom Verstorbenen. In immer mehr EU-Mit-
gliedstaaten werden außerdem nichteheliche Lebenspartner-
schaften anerkannt. Das gilt auch für Deutschland: Hier muss 
es sich jedoch um eine seit mindestens einem Jahr andauernde 
eingetragene Lebenspartnerschaft handeln, damit der Partner 
die Rente erhält.

Im Falle der Wiederverheiratung fällt die Hinterbliebenenren-
te in fast allen Ländern sofort weg – mit Ausnahme von Est-
land, wo sie noch ein Jahr, und Polen, wo sie unbegrenzt wei-
tergezahlt wird. Jedoch werden in einigen Ländern zumindest 
Abfindungen in Höhe von einer (Zypern), zwei (Deutschland 
und Italien), drei (Finnland, Österreich: 35 Monate) oder bis zu 
fünf (Malta, Luxemburg: bei Personen bis 50 Jahre; ansonsten 
drei) Jahresrente(n) gewährt.
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40 bis 80 Prozent für Ehepartner

Die Höhe der Leistungen wird in der Mehrheit auf Basis der 
Rente errechnet, die der Verstorbene bezogen hätte oder hat 
(Bemessungsgrundlage). In der Regel liegt die Witwen- oder 
Witwerrente zwischen 40 und 80 Prozent der Bemessungs-
grundlage.

Sie schwankt jedoch oft aufgrund von Faktoren wie dem Alter 
des Hinterbliebenen und richtet sich danach, ob er selbst 
erwerbsfähig ist oder Kinder betreuen muss. Die Länder, die 
nichteheliche Lebenspartnerschaften anerkennen, zahlen dem 
hinterbliebenen Partner den gleichen Satz wie dem Ehegatten. 
Einmalzahlungen, wie zum Beispiel Sterbegeld, gibt es nur 
noch in wenigen Staaten – mit abnehmender Tendenz.
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Waisenrenten meist bis zum 18. Lebensjahr

Bei Halbwaisen schwanken die Leistungen meist zwischen 
20 und 50 Prozent der Bemessungsgrundlage, bei Vollwaisen 
liegen sie oft erheblich darüber. Außerdem ist die Waisenrente 
in den meisten Fällen mit dem allgemeinen Kindergeld ku-
mulierbar. In manchen Ländern, zum Beispiel Belgien, wird 
zwar keine Waisenrente, dafür aber im Rahmen der Familien-
leistungen eine Beihilfe je Kind mit Alterszuschlägen gezahlt. 
Frankreich berücksichtigt Halbwaisen beim Unterhaltsgeld im 
Rahmen des Kindergelds.

Ähnlich verfahren auch Estland und Zypern; die Renten für die 
hinterbliebenen Ehegatten werden durch besondere Familien-
zuschläge aufgestockt. Einen anderen Weg geht Dänemark im 
Todesfall: Es zahlt Sonderbeihilfen und sieht eine Kapitalabfin-
dung vor.

Für die Dauer der Waisenrenten oder der entsprechenden 
Familienzuschläge gelten in den EU-Ländern die Fristen des 
Kindergelds, in der Mehrheit das 18. Lebensjahr. Unter be-
stimmten Voraussetzungen – etwa bei Ausbildung – können 
die Fristen verlängert werden.
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LU
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1.383
622
617
6111

608
532

4511

411
390

368
290
280

258
241
233

185
180

164
111

81
80

41
39
39
34

19
9
3

3811

1  Vorläufiger Wert
Stand: März 2014 
Quelle: Eurostat

Leistungen für Hinterbliebene 2010
Euro je Einwohner (zu konstanten Preisen von 2005)
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Arbeiten in Europa
Unterschiedliche Rechtstraditionen bestimmen das Arbeitsrecht

Die gesetzlichen Regelungen der einzelnen Staaten in der Eu-
ropäischen Union zielen auf arbeitsrechtliche Mindestnormen 
ab; die eigentlichen Hauptakteure, die die Arbeitsbedingun-
gen in den Ländern der Europäischen Union festsetzen und 
praktizieren, sind Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände. 
Gewicht und Anteil der einzelnen Akteure sind in den Mit-
gliedstaaten jedoch unterschiedlich. Dies ist historisch und 
soziokulturell bedingt, aber auch auf unterschiedliche Rechts-
systeme zurückzuführen.

Obwohl die Rechtssysteme der EU-Mitgliedstaaten mit ihren 
Traditionen und Gepflogenheiten recht unterschiedlich sind, 
zeichnen sich vielfältige Annäherungen ab. Dies gilt auch für 
das Arbeitsrecht: Neben dem zunehmenden Informations- 
und Erfahrungsaustausch und der Übernahme von best-prac-
tice-Beispielen aus der Gemeinschaft ist dies nicht zuletzt eine 
erwünschte Folge der europäischen Gesetzgebung.
Diese hat in der Vergangenheit beispielsweise dazu beigetra-
gen, die Arbeitnehmerrechte im Betrieb zu stärken, und zwar 
auch in den Ländern, die traditionell eher zögerlich koopera-
tive Unternehmensstrukturen eingeführt haben (siehe Kapitel 
„Mitbestimmung“).

Staat legt Mindestvorschriften fest

In Ländern mit römisch-germanischer Rechtstradition (siehe 
Kasten „Rechtstraditionen in Europa“) wie Deutschland be-
stimmt der Staat die notwendigen Mindestvorschriften für 
Einzelbeschäftigungsverhältnisse (tägliche Arbeitszeit, Ruhe-
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zeiten, Urlaub, Nachtarbeit, in einigen Ländern auch Entgelt). 
Er regelt die Arbeitsbedingungen für bestimmte Arbeitneh-
mergruppen (Kinder, Jugendliche, ältere Menschen, Menschen 
mit Behinderungen, Frauen, Ausländer usw.).

Mit Rechtsvorschriften für Tarifverhandlungen, für die Tätig-
keit von Gewerkschaften und für die Strukturen der betrieb-
lichen Arbeitnehmervertretung legt der Staat die grundsätz-
liche institutionelle Infrastruktur fest. Generell greift er in 
das Verhältnis der Sozialpartner mit dem Ziel ein, schützend, 
regulierend, fördernd oder beratend zu wirken. Eine Ausnah-
me macht Italien, wo Rechtsvorschriften für kollektive Bezie-
hungen selten sind.
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Rechtstraditionen in Europa 

In der Europäischen Union gibt es drei Rechtstraditionen, die ent-
sprechende Auswirkungen auf das Arbeitsrecht im jeweiligen Land 
haben.

In der römisch-germanischen Rechtstradition stehen Deutsch-
land und neun weitere Mitgliedstaaten vor der Beitrittsrunde 2004 
(EU-15) sowie die Mehrzahl der später beigetretenen Länder. Sie 
ist gekennzeichnet durch geschriebene gesetzliche Grundlagen, 
von denen die Verfassungen den höchsten Rang einnehmen und 
größtenteils die grundlegenden Rechte und Freiheiten garantieren. 
Gewöhnlich gewährleistet der Staat durch besondere Gesetze die 
öffentliche Ordnung.

Großbritannien und Irland stehen in einer Tradition des ungeschrie-
benen Rechts, des Common Law. Großbritannien hat keine geschrie-
bene Verfassung und somit keine offiziell verankerten Grundrechte 
und -freiheiten. Die Gerichte spielen in der anglo-irischen Rechtst-
radition bei der Auslegung und Anwendung des ungeschriebenen 
Rechts („Kasusrecht“) eine Schlüsselrolle. Es gilt die Präzedenz-
doktrin, wonach Gerichte erster Instanz an die Urteile der Gerichte 
der höheren Instanz innerhalb derselben Gerichtsbarkeit gebunden 
sind.

Die nordische Rechtstradition gilt für Dänemark, Finnland und 
Schweden, umfasst aber auch Norwegen und Island. Sie hat sich in 
den fünf Ländern – gefördert durch die Zusammenarbeit im Nor-
dischen Rat – relativ homogen entwickelt. Das nordische Recht ist 
sehr praxisorientiert. Charakteristisch ist zum Beispiel die Instituti-
on der Ombudsmänner.
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Tarifverträge stellen bei der Regelung von Arbeitsbedingun-
gen zwar die bedeutendste Grundlage dar, ihre Gültigkeit wird 
jedoch durch zwingende und gesetzliche Mindestrechtsvor-
schriften eingegrenzt. Zumeist sind nur Arbeitgeber, Arbeitge-
berorganisationen oder deren Zusammenschlüsse einerseits 
sowie Gewerkschaften und deren Zusammenschlüsse anderer-
seits rechtlich befugt, Tarifverträge zu schließen.

In allen Ländern, mit Ausnahme von Deutschland, wo bran-
chenübergreifende Verträge selten sind, gibt es traditionell 
Verhandlungen auf allen Ebenen: branchenübergreifend, 
innerhalb einer Branche, eines Unternehmens und eines 
Betriebes. Sektorale Branchenverträge, die in den meisten 
Ländern auch weiterhin die Regel sind, werden immer stär-
ker durch Zusatzabkommen auf niedrigerer Ebene überlagert. 
In Österreich sind Arbeitgeber und Arbeitnehmer ohnehin 
in der – tariffähigen – Kammer für Arbeiter und Angestellte 
beziehungsweise der Wirtschaftskammer „Pflichtmitglieder“. 
Tarifverträge in Belgien, Spanien, Frankreich und Luxemburg 
sind allgemein für alle Arbeitnehmer verbindlich. In Deutsch-
land, den Niederlanden, Portugal und Griechenland sind sie 
nur für die betreffenden Organisationen und deren Mitglieder, 
in Italien lediglich für die Arbeitgeber verbindlich, was aber 
de facto Allgemeinverbindlichkeit bedeutet. Bevor staatliche 
Rechtsvorschriften zu den Arbeitsbedingungen verabschiedet 
werden, erfolgt eine Anhörung der Sozialpartner.

Freiwilliges System bei Tarifverhandlungen

Im Gegensatz zum Vereinigten Königreich hat Irland zwar 
eine geschriebene Verfassung, die Gleichbehandlung und 
Koalitionsfreiheit vorsieht, doch spielt sie bei der Gestaltung 
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der Beziehungen zwischen den Sozialpartnern nur eine unter-
geordnete Rolle. Bis Ende der 1970er Jahre verzichtete der Staat 
im anglo-irischen Rechtskreis (s. Kasten) darauf, in die rein auf 
Freiwilligkeit beruhende Beziehung zwischen den Sozialpart-
nern einzugreifen und regelte die Rechte und Pflichten aus den 
Vertragsverhältnissen nur äußerst selektiv. In den 1980er Jahren 
wurden im Vereinigten Königreich die Rechtsvorschriften über 
das freiwillige System von Tarifverhandlungen eingeschränkt.

Weder im Vereinigten Königreich noch in Irland existieren 
bisher gesetzlich vorgesehene Gremien für die Arbeitnehmer-
schaft eines Unternehmens. Schutzvorschriften für Arbeitsbe-
dingungen sind sehr selektiv. Allerdings weiten beide Länder 
zunehmend die Beteiligung der Arbeitnehmer an Information 
und Konsultation über Verhaltenskodizes aus. Mit der Richt-
linie über Unterrichtung und Anhörung der Arbeitnehmer 
in der EU vom März 2002 (siehe Kapitel „Mitbestimmung“) 
wurden auch in diesen Ländern Arbeitnehmerrechte weiter 
gestärkt und auf eine feste rechtliche Grundlage gestellt.

In beiden Ländern betreffen die einschlägigen Gesetze vor allem 
Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz, die Beschäftigung 
von Kindern, Jugendlichen und Frauen, Entlassungsabfindun-
gen, bestimmte Fragen im Zusammenhang mit der Organisation 
von Gewerkschaften, das kollektive Vorgehen, Beschäftigungs-
verträge und von EG-Richtlinien erfasste Bereiche.

Der Tarifvertrag ist bei der Festlegung von Löhnen und sonsti-
gen Arbeitsbedingungen ein Schlüsselfaktor. Im Vereinigten 
Königreich kommen Unternehmensvereinbarungen oder 
Vereinbarungen nach Berufsgruppen die größte Bedeutung zu, 
während diese in Irland durch landesweite Verträge ergänzt 
werden können.
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Die wichtigsten Grundsätze der kollektiven Beziehungen 
werden in branchenübergreifenden Verträgen festgelegt und 
umfassen Bereiche wie Streiks und Aussperrungen, das Recht 
auf Gewerkschaftszugehörigkeit sowie die Rechte der Arbeit-
geber hinsichtlich Einstellungen, Entlassungen, Arbeitsorgani-
sation usw. In der Praxis bedeuten diese Rechte, dass die Frei-
heit der Unternehmensleitung lediglich durch gesetzliche 
Regelungen, einschließlich des umgesetzten EG-Rechts, und 
durch Tarifverträge begrenzt wird.

Der Kollektivvertrag ist für die Vertragsparteien verbindlich 
und gilt in gleicher Weise für alle Arbeitnehmer, unabhängig 
davon, ob sie einer Gewerkschaft angehören.

Soziales Europa für alle

Kooperation und Konsens

Prägend für die in der nordischen Rechtstradition stehenden 
Länder (s. Kasten) ist ein in Jahrzehnten gewachsenes hohes Maß 
an Sozialpartnerschaft, Unternehmenskooperation und Konsens 
in sozialen und arbeitsrechtlichen Fragen. Tarifverträge sind tra-
ditionell die Eckpfeiler des nordischen Systems. Da die Arbeit-
nehmerschaft mehrheitlich gewerkschaftlich organisiert ist – in 
Dänemark zu 67 Prozent (2010), in Schweden bis zu 70 Prozent 
(2011) und Finnland bis zu etwa 69 Prozent (2011) – erfassen 
diese Verträge rund zwei Drittel der Arbeitnehmer. Dennoch ist 
der gewerkschaftliche Organisationsgrad in allen drei Ländern 
inzwischen geringer als noch vor einigen Jahren, zusätzlich sind 
sinkende Mitgliederzahlen zu verzeichnen.
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12. Kündigung

Gesetze oder Tarifverträge regeln die Beendigung des 
Arbeitsverhältnisses

Die Entlassung aus dem Arbeitsverhältnis und der Schutz der 
Arbeitnehmer in diesem Zusammenhang sind in den einzelnen 
Mitgliedstaaten unterschiedlich geregelt. Nachstehend werden 
die wichtigsten Bestimmungen für die Beendigung unbefristeter 
Einzelverträge durch den Arbeitgeber (Einzelentlassungen) kurz 
erläutert.
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In allen Ländern muss normalerweise für die Beendigung 
eines unbefristeten Einzelvertrags eine gesetzlich oder in Ta-
rifverträgen festgelegte Kündigungsfrist eingehalten werden. 
Auch muss eine Reihe von Verfahrensregeln beachtet werden, 
die sich ebenfalls erheblich voneinander unterscheiden. So 
kann die Kündigungsfrist kürzer ausfallen, wenn die Kündi-
gung vom Arbeitnehmer ausgeht, wie etwa in Deutschland 
und Österreich.

In einigen Ländern wird zwischen Arbeitern und Angestellten 
unterschieden; in Frankreich, Portugal und Rumänien gelten 
zudem längere Kündigungsfristen für Führungskräfte. Dem-
gegenüber sieht die gesetzliche Regelung in Schweden eine 
Mindestkündigungsfrist von einem Monat für beide Seiten – 
Arbeitgeber wie Arbeitnehmer – vor. Auch die Beschäftigungs-
dauer spielt eine wichtige Rolle.

Kündigungsschutz besteht durchweg für bestimmte Perso-
nengruppen, unter anderem für Schwangere und Frauen im 
Mutterschutz, Eltern im Elternurlaub, Menschen mit Behin-
derungen sowie für Arbeitnehmervertreter (Betriebsräte oder 
Gewerkschaftsvertreter). Da dies ausnahmslos gilt, wird in der 
Datenbank nicht mehr darauf Bezug genommen.

Anhörung der Arbeitnehmervertreter

In den meisten Mitgliedstaaten müssen vor der Kündigung – 
entweder aufgrund gesetzlicher oder tarifvertraglicher Rege-
lungen – Arbeitnehmervertreter gehört werden, in Deutsch-
land und Österreich der Betriebsrat, sonst ist die Kündigung 
unwirksam.
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Vor geplanten Massenentlassungen ist eine solche Informa-
tions- und Konsultationspflicht bereits 1975 in das Gemein-
schaftsrecht eingeführt worden. Die entsprechende 1992 
modifizierte Richtlinie „RL 92/56/EWG“ hat mittelbar auch 
positive Auswirkungen auf die Anhörungsrechte des Arbeit-
nehmers bei Einzelentlassungen.
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Auch sind zumeist Entlassungsabfindungen vorgesehen, außer 
im Falle von gerechtfertigten verhaltensbedingten Kündigun-
gen. Abfindungen variieren in der Regel nach der Länge der 
Beschäftigungsdauer und dem Arbeitnehmerstatus. In Malta 
muss bei vorzeitiger Beendigung der Arbeitnehmer eine Ent-
schädigung an den Arbeitgeber zahlen. Auch in Schweden 
kann der Arbeitnehmer zu einer Zahlung an den Arbeitgeber 
verpflichtet sein.

Sanktionen im Falle rechtswidriger Kündigungen sind die 
zwangsweise Wiedereinstellung des Arbeitnehmers, die Un-
wirksamkeit der Kündigung oder die Abfindung, wobei Letzte-
re überwiegt. Auch hierbei sind die rechtlichen Bestimmungen 
und die praktische Handhabe in den einzelnen Ländern recht 
unterschiedlich. Dies trifft auch auf die zehn EU-Länder, die 
2004 beigetreten sind, sowie auf Bulgarien zu, deren Bestim-
mungen in den Kernbereichen den gesetzlichen oder tarifver-
traglich vereinbarten Regeln in EU-15 gefolgt sind.

Vor geplanten Massenentlassungen ist eine solche Informa-
tions- und Konsultationspflicht bereits 1975 in das Gemein-
schaftsrecht eingeführt worden. Die entsprechende 1992 
modifizierte Richtlinie „RL 92/56/EWG“ hat mittelbar auch 
positive Auswirkungen auf die Anhörungsrechte des Arbeit-
nehmers bei Einzelentlassungen.
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13. Mitbestimmung

Arbeitnehmer haben ein Mitspracherecht

Beim Thema Mitbestimmung hat Europa eine lange Tradition, 
auch wenn diese in den Mitgliedsländern recht unterschiedlich 
ist. So betreffen die Rechte der Arbeitnehmer auf Information, 
Anhörung und Mitbestimmung die Betriebs- und Unternehmens-
ebene wie auch die verschiedenen Organe der Unternehmen. 
Auch hier sind Traditionen und Funktionsweisen in den ein-
zelnen Mitgliedstaaten verschieden. Das gilt besonders für die 
Arbeitnehmervertretung in Europa.
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Eine erste Angleichung ist mit der im Herbst 1994 verabschie-
deten Richtlinie über die Einrichtung Europäischer Betriebs-
räte „RL 49/95/EG“ gelungen. Weitere Fortschritte sind mit 
der Verordnung über das Statut (VO 2157/2001/EG) und der 
ergänzenden Richtlinie „2001/86/EG“ zur europäischen Gesell-
schaft (SE) vom Herbst 2001 sowie mit der 2009 aktualisierten 
Richtlinie „RL 2009/38/EG“, die vor allem die Wirksamkeit des 
Rechts auf eine länderübergreifende Unterrichtung und An-
hörung der Arbeitnehmer sicherstellen und die Bildung neuer 
Europäischer Betriebsräte fördern soll, erreicht worden. Der 
hohe Standard der deutschen Beteiligungs- und Mitbestim-
mungsregeln war lange Zeit Thema intensiver Diskussionen, 
wenn es um die europaweite Konvergenz der Beteiligungs- 
und Mitbestimmungsrechte der Arbeitnehmer ging. Einer der 
Gründe dafür war der geringe Bekanntheitsgrad der Vorteile 
kooperativer Führungsstrukturen.

Die lange Mitbestimmungstradition in Deutschland, aber auch, 
in unterschiedlicher Ausprägung, in Österreich, BeNeLux und 
den skandinavischen Ländern, mit ihrem Kooperationsgedan-
ken hat sich in Zeiten von Umstrukturierungen und Globalisie-
rung der Wirtschaft bewährt und wird bei uns als Standortvor-
teil angesehen. Auch wenn dieser Aspekt inzwischen durchweg 
bekannt ist, geht eine Reihe von Mitgliedstaaten mit anderer 
Unternehmenskultur andere Wege. Aber auch sie haben sich 
an der europäischen Konsensfindung beteiligt und nach vielen 
Jahren der Stagnation eine Stärkung der Arbeitnehmerrechte 
in der Europäischen Union möglich gemacht.

Deutschland und die anderen Mitgliedstaaten mit hohen Mit-
bestimmungsstandards konnten in jahrelangen Beratungen 
über die besonders umstrittene Arbeitnehmerbeteiligung in 
der Europäischen Aktiengesellschaft erreichen, dass im Ver-
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handlungswege bestehende Mitbestimmungsrechte gesichert 
werden können.

Unterschiedliche Mitbestimmungspraktiken

In der Europäisierung der Betriebs- und Unternehmensverfas-
sung liegt eine neue Chance für die Beteiligung der Arbeitneh-
mer. Dies kommt auch dem Wirtschaftsstandort Europa zugu-
te. Mit den inzwischen zum Thema Unterrichtung, Anhörung 
und Mitbestimmung verabschiedeten Richtlinien kann sich 
das Erfolgsmodell Mitbestimmung zu einer grenzüberschrei-
tenden Unternehmenskultur entwickeln und seine Leistungs-
fähigkeit europaweit unter Beweis stellen.
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Die auch in Deutschland in Gang gekommenen Diskussionen 
über Reformen der Mitbestimmung haben das Ziel, die be-
währten Instrumente der Beteiligung der Arbeitnehmer auch 
im Zuge der Globalisierung zukunftsfähig zu erhalten. In der 
Datenbank sind die wichtigsten Regelungen oder Praktiken 
in den einzelnen Ländern – soweit dies angesichts der unter-
schiedlichen arbeits- und gesellschaftsrechtlichen Grundlagen, 
aber auch der andersartigen Organisationsstrukturen der Ar-
beitnehmervertretungen in den einzelnen Ländern überhaupt 
möglich ist – einander gegenübergestellt.

Dabei ist bemerkenswert, dass in fast allen neuen EU-Mit-
gliedstaaten gesetzliche Regelungen über die innerbetriebliche 
Beteiligung der Arbeitnehmer teilweise durch Gewerkschafts-
vertretungen, teilweise durch Betriebsräte oder Kooperations-
modelle zwischen beiden Vertretungsformen mit oft bedeu-
tenden Mitentscheidungsbefugnissen bestehen.

Innerbetriebliche Beteiligung: Drei Grundtypen

Zum Verständnis der Übersicht ist anzumerken, dass bei der 
innerbetrieblichen Beteiligung der Arbeitnehmer drei Grund-
typen unterschieden werden, die jedoch keineswegs nur in 
reiner Form vorkommen:

1. Reine Arbeitnehmervertretungen, die von allen Arbeitneh-
mern gewählt werden. 

2. Gemischte Arbeitnehmervertretungen, denen neben den 
von allen Arbeitnehmern gewählten Belegschaftsvertre-
tern auch der Arbeitgeber oder seine Stellvertreter angehö-
ren. 
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3. Gewerkschaftliche Vertretungen im Betrieb oder Unter-
nehmen mit Doppelfunktion: Interessenvertretung für die 
Gewerkschaft und ihre Mitglieder wie auch für alle Be-
schäftigten des Betriebes.

Zur Unternehmensmitbestimmung, das heißt der Beteiligung 
der Arbeitnehmer an den Entscheidungen der Unternehmens-
organe, ist zu beachten, dass weder die Rechtsformen der Un-
ternehmen noch ihre Organe in den einzelnen Ländern ohne 
Weiteres vergleichbar sind.

Zu unterscheiden sind vor allem zwei Arten von Entscheidungs-
organen der Unternehmen: das in den meisten Mitgliedstaaten 
praktizierte „monistische“ System, in dem es nur ein einziges 
Leitungsorgan (Vorstand) gibt, und das „dualistische“ System, in 
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dem neben dem Leitungsorgan noch ein Überwachungsorgan 
(Aufsichtsrat) fungiert. Dieses in EU-15 bisher auf Deutschland, 
die Niederlande und Österreich beschränkte System hat sich 
in den Reformen nach der Wende auch in Polen, der Slowakei, 
Slowenien, Tschechien und Ungarn durchgesetzt, meist mit 
1/3-Beteiligung der Arbeitnehmer in den Aufsichtsräten. In 
Slowenien stellen die Arbeitnehmervertreter in Unternehmen 
mit Aufsichtsrat und Vorstand und mindestens 500 Beschäftigten 
zwischen 1/3 und der Hälfte der Aufsichtsräte. Ab 500 Mitarbei-
tern (früher ab 1.000) hat der Betriebsrat zudem das Vorschlags-
recht für den Arbeitsdirektor. In Bulgarien entscheiden gewählte 
Arbeitnehmervertreter in bestimmten Fällen mit; Arbeitnehmer 
haben das Recht, bei der Aktionärshauptversammlung gehört zu 
werden. Rumänien hat zwar keine gesetzliche Unternehmens-
mitbestimmung, Gewerkschaften können aber zu Sitzungen des 
Leitungsorgans eingeladen werden, um spezifische Fragen zu 
erörtern1.

1 Zur vertiefenden Information siehe: Altmeyer 2005, Casale 2002, Höpner 
2004, Neubauer 2008, Niedenhoff 2005, Rudolf 2006, Pichot 2001
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14. Arbeitsstreitigkeiten

Das Verfahren bei Arbeitskonflikten ist gesetzlich  
geregelt

Bei Interessenkonflikten zwischen Arbeitnehmern und Arbeit-
gebern kommt dem Recht auf Streik und gegebenenfalls auf 
Aussperrung zentrale Bedeutung zu. In den meisten Ländern 
wird theoretisch zwischen kollektiven Interessenskonflikten und 
kollektiven Rechtskonflikten unterschieden.
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Allerdings ist diese Unterscheidung nicht immer eindeutig. 
Außerdem ist sie in einer Reihe von Ländern in der Praxis relativ 
unbedeutend (zum Beispiel in Belgien, Frankreich, Griechen-
land, Italien, Luxemburg, den Niederlanden und Spanien).
In Irland und dem Vereinigen Königreich wird diese Unter-
scheidung nicht getroffen. In Portugal enthalten die Rechts-
vorschriften verschiedene Verfahren zur Beilegung dieser zwei 
grundlegenden Arten von Konflikten. In Dänemark ist ein 
Rechtskonflikt hingegen nicht durch Arbeitskämpfe lösbar, son-
dern muss in einem zweistufigen Verfahren beigelegt werden: 
Schiedsverfahren für Arbeitskonflikte und Arbeitsgerichtsver-
fahren.

Im Großen und Ganzen werden Meinungsverschiedenheiten 
bei der Auslegung von Tarifverträgen durch Schiedsspruch 
beigelegt, während Konflikte im Zusammenhang mit einem 
mutmaßlichen Bruch des Tarifvertrags, beispielsweise wegen 
Durchführung von Streiks und dadurch Verletzung der Frie-
denspflicht, vor dem Arbeitsgericht verhandelt werden. In der 
Bundesrepublik Deutschland haben die Arbeitsgerichte die 
alleinige Zuständigkeit für alle Rechtsstreitigkeiten zwischen 
den Tarifvertragsparteien oder zwischen ihnen und Dritten.
 
Schlichtung und Schiedsverfahren

Im Allgemeinen wird zwischen Vermittlung und Schlich-
tung auf der einen und Schiedsverfahren auf der anderen 
Seite unterschieden. Vermittlung und Schlichtung gehen auf 
den schuldrechtlichen Teil des Tarifvertrags zurück, der die 
Rechtsgrundlage für diese Verfahren bildet und es den Partei-
en ermöglicht, ihre gegenseitigen Beziehungen, Rechte und 
Pflichten festzulegen. In einer Reihe von Ländern steht die 
Friedenspflicht damit in engem Zusammenhang.
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Vermittlungs- und Schlichtungsverfahren werden zumeist von 
den Parteien selbst bestimmt, was bedeutet, dass in erster Linie 
diese im Konfliktfall Lösungen finden müssen. Zwar gibt es 
staatliche Vermittlungs- und Schlichtungsstellen (außer in den 
Niederlanden) in allen Mitgliedstaaten, doch spielen sie in den 
meisten Fällen eine untergeordnete Rolle. Ihre Aufgabe ist es, 
die Parteien zusammenzubringen, damit sie eine Vereinbarung 
treffen können, die im Allgemeinen wie ein Tarifvertrag wirkt.

Schiedsverfahren sind in Dänemark, Deutschland, Finnland, 
Griechenland, dem Vereinigten Königreich, Luxemburg und 
Spanien sowie in den meisten der 2004 und 2007 beigetrete-
nen EU-Mitgliedstaaten von Bedeutung. In den vier erstge-
nannten Ländern sowie in Estland, Lettland, Polen, Tschechien 
und Zypern sind sie bei bestimmten Streitigkeiten zwingend 
vorgeschrieben. Dass Gerichte bei Arbeitsstreitigkeiten tätig 
werden, ist vor allem ein wichtiges Merkmal in Dänemark, 
Deutschland, Griechenland, dem Vereinigten Königreich,  
Irland, den Niederlanden und Portugal. In Frankreich nimmt 
die Bedeutung der Gerichtsverfahren zu.

Die in aller Regel friedliche Beilegung von Arbeitsstreitigkeiten 
ist ein besonderes Markenzeichen der skandinavischen Länder 
und Österreichs mit jeweils stark ausgeprägter betrieblicher 
und gesellschaftlicher Kooperations- und Konsenskultur. Bei 
einer tarifvertraglichen Deckungsrate der Arbeitnehmer in 
Dänemark, Finnland und Schweden von je rund 80 Prozent 
spielen in Tarifverträgen ausgehandelte Schlichtungsregeln 
vor allem in Dänemark und Schweden eine entscheidende 
Rolle und verhindern üblicherweise bereits im Vorfeld dro-
hende Streitigkeiten.
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In Schweden werden Tarifverhandlungen von Anfang an von 
Mediatoren, in Dänemark von öffentlichen Schlichtungsstel-
len, in Finnland von gesetzlich vorgeschriebenen Vermittlern 
auf nationaler und regionaler Ebene begleitet. Einen ähnlichen 
Weg gehen die meisten der 2004 und 2007 beigetretenen EU-
Mitgliedstaaten.

Ein in der EU einzigartiges System von „Sozialpartnerschaft“ 
hat Österreich nach 1945 mit großem Erfolg entwickelt. Auch 
wenn der gewerkschaftliche Organisationsgrad mit rund 
28 Prozent (2011) deutlich niedriger liegt als in Skandinavien, 
sind durch die Pflichtmitgliedschaft von Arbeitnehmern und 
Arbeitgebern in den tariffähigen Kammern – Bundeskammer 
für Arbeiter und Angestellte (Arbeiterkammer) beziehungswei-
se Wirtschaftskammer – beide Organisationen die ausschlag-
gebenden Akteure der auf Konsens angelegten Sozialpartner-
schaft. Arbeitskämpfe sind in Österreich nahezu unbekannt. 
Die vom Österreichischen Gewerkschaftsbund (ÖGB) im 
Frühjahr 2003 ausgerufenen Streiks gegen die Rentenreform 
der Regierungskoalition bestätigen nur die Regel.

Streiks und Aussperrungen

Das Streikrecht ist ausdrücklich in den Verfassungen von 
Frankreich, Griechenland, Italien, Portugal und Spanien an-
erkannt. Dieses Recht besteht auch in Belgien, Deutschland, 
Irland, Luxemburg, den Niederlanden, der Slowakei, Tschechi-
en, Ungarn und Slowenien. In Slowenien ist das Streikrecht 
auch in einem eigenen Gesetz geregelt. In Dänemark und dem 
Vereinigten Königreich gibt es Streikfreiheit. In Letzterem und 
in Irland werden Streikaktionen durch bestimmte gesetzlich 
festgelegte Befreiungen geschützt.
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In den meisten Ländern haben die Arbeitnehmer, die ihre In-
teressen kollektiv organisieren, das Recht auf Streik, während 
dies für Einzelaktionen in der Regel nicht gilt. In Deutschland, 
Griechenland und Portugal haben die Gewerkschaften das 
Recht zu streiken. In Portugal steht Gruppen von Arbeitneh-
mern dieses Recht zu, wenn Gewerkschaften fehlen. Im Üb-
rigen ist das Streikrecht auch in der EU-Grundrechtecharta 
(siehe Teil I, Kapitel 2: „Die Grundrechtecharta“) als fundamen-
tales Recht der Arbeitnehmer anerkannt.

Dass es die Freiheit oder das Recht auf Streik gibt, bedeutet 
jedoch nicht, dass alle Formen von Streiks akzeptiert werden. 
In allen Ländern (unter bestimmten Voraussetzungen gilt dies 
mit Ausnahme von Italien) gelten politische Streiks gegen 
Maßnahmen der Regierung als illegal oder sind nicht definiert.
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Sozio-politische Streiks

Sozio-politische Streiks zur Unterstützung von Arbeitnehmer-
interessen sind in Griechenland, Frankreich, Italien, Portugal 
und Spanien zulässig. Andere Maßnahmen, die häufig als illegal 
gelten, sind Bummelstreiks, Sit-ins, Betriebsbesetzungen usw.. 
Sympathiestreiks gelten in der Mehrzahl der Fälle zumindest 
dann als legal, wenn die Interessen der Teilnehmer des Sympa-
thiestreiks mit denen der eigentlich Streikenden zusammen-
hängen und der Hauptarbeitskampf rechtmäßig ist. In einer 
Reihe von Ländern müssen Ziele und Mittel zur Durchsetzung 
dieser Interessen angemessen miteinander verknüpft sein.

In Belgien, Deutschland, Griechenland, Irland, den Niederlan-
den, Portugal, Spanien, Österreich, Tschechien, Ungarn und 
den skandinavischen Ländern müssen wesentliche Dienstleis-
tungen und Versorgungsdienste unter allen Umständen auf-
rechterhalten werden.

Aussperrungen genießen generell nicht den gleichen Schutz, 
wie er für das Streikrecht beziehungsweise die Streikfreiheit in 
den einzelnen Ländern gilt, obwohl sie in den meisten EU-Län-
dern, wenn auch unüblich, in der Regel rechtmäßig sind.

In den meisten Ländern haben die Arbeitnehmer, die ihre In-
teressen kollektiv organisieren, das Recht auf Streik, während 
dies für Einzelaktionen in der Regel nicht gilt. In Deutschland, 
Griechenland und Portugal haben die Gewerkschaften das 
Recht zu streiken. In Portugal steht Gruppen von Arbeitneh-
mern dieses Recht zu, wenn Gewerkschaften fehlen. Im Üb-
rigen ist das Streikrecht auch in der EU-Grundrechtecharta 
(siehe Teil I, Kapitel 2: „Die Grundrechtecharta“) als fundamen-
tales Recht der Arbeitnehmer anerkannt.

Dass es die Freiheit oder das Recht auf Streik gibt, bedeutet 
jedoch nicht, dass alle Formen von Streiks akzeptiert werden. 
In allen Ländern (unter bestimmten Voraussetzungen gilt dies 
mit Ausnahme von Italien) gelten politische Streiks gegen 
Maßnahmen der Regierung als illegal oder sind nicht definiert.
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Armut bekämpfen
Hilfen zur Überwindung sozialer Notlagen

Die Systeme der sozialen Sicherheit sind in den EU-Mit-
gliedstaaten weitgehend ausgebaut und gesetzlich verankert 
worden. Dennoch fallen nicht nur in den ärmeren Ländern 
Europas, sondern auch in den wohlhabenden Staaten Men-
schen durch die Maschen des sozialen Netzes. In fast allen 
Mitgliedstaaten der Europäischen Union können Menschen, 
die von Armut und sozialer Ausgrenzung bedroht oder aktuell 
betroffen sind, jedoch auf eine Mindestsicherung in sozialen 
Notlagen setzen.

Armutsrisiken können sehr vielfältig sein und trotz der sozia-
len Sicherungssysteme in den Mitgliedsländern fast jedermann 
überall treffen. Sie liegen beispielsweise an der Erwerbssitua-
tion, insbesondere in Arbeitslosigkeit beziehungsweise Lang-
zeitarbeitslosigkeit, aber ebenso am Bildungsstatus, etwa in 
fehlenden oder unzureichenden Qualifikationen, oder an der 
Familiensituation, etwa bei Alleinerziehenden, aber auch an 
mangelnden Möglichkeiten zur Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf.

Genauso können aber auch gesundheitliche oder wirtschaftli-
che Faktoren dazu führen, dass ein Mensch in eine soziale Not-
lage gerät und auf die Hilfe der Gemeinschaft angewiesen ist.

Gerade die jüngste Zeit hat in Europa allen Menschen vor 
Augen geführt, wie schnell ein Einzelner oder eine ganze 
gesellschaftliche Gruppe in eine soziale Notlage geraten kann. 
Die Eurokrise der vergangenen Jahre hat dies nicht nur in den 
Ländern Südeuropas verdeutlicht. Hier kam und kommt es auf 
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die Gemeinschaft an, besonders auf die Gemeinschaft der EU-
Staaten, rasch und unbürokratisch zu helfen.

Es ist einer der ältesten Grundsätze der menschlichen Ge-
sellschaft, diejenigen, die sich nicht aus eigener Kraft helfen 
können, bei der Überwindung ihrer Notlage zu unterstützen 
und ihre Existenz zu sichern. Dies ist der Ursprung der unter-
schiedlichen Systeme der Mindestsicherung, wie sie die große 
Mehrzahl der EU-Mitgliedstaaten für ihre Bürger geschaffen 
hat.
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Im Grundgesetz verankert

So schreibt in Deutschland der Artikel 20 Abs. 1 des Grundge-
setzes das verfassungsrechtlich garantierte Sozialstaatsprinzip 
der Bundesrepublik fest. Hieraus ergibt sich die Verpflichtung 
des Staates, einen Mindeststandard des menschenwürdigen 
Daseins für alle seine Bürger sicherzustellen. Das Sozialhilfe-
recht definiert diesen Mindeststandard in jedem Land so, dass 
sich daraus konkrete und einklagbare Leistungsansprüche 
bedürftiger Personen herleiten lassen.

Das Leitprinzip des menschenwürdigen Daseins wird im Sozial-
gesetzbuch der Bundesrepublik (SGB XII § 1 Satz 1) program-
matisch genannt: „Aufgabe der Sozialhilfe ist es, den Leistungs-
berechtigten die Führung eines Lebens zu ermöglichen, das der 
Würde des Menschen entspricht.“

Fast alle EU-Mitgliedstaaten haben Vorkehrungen dafür ge-
troffen, dass auch jene Bürger, die von den vorgelagerten 
sozialen Schutzsystemen nicht erfasst oder nur unzureichend 
versorgt werden, in sozialen Notlagen ein Mindesteinkommen 
erhalten, das ihr Existenzminimum sichert. Dies gilt im We-
sentlichen ebenfalls für die neuen Länder, die im Zuge der 
Osterweiterungen 2004 und 2007 hinzukamen, sowie für das 
2013 beigetretene Kroatien, auch wenn die Leistungen der 
zuletzt beigetretenen Länder zum Teil noch deutlich hinter 
denen zurückbleiben, die in den anderen Mitgliedstaaten 
erbracht werden.
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15. Soziale Notlagen

Die Mindestsicherung soll Armut und Ausgrenzung 
verhindern helfen

Wenn ein Mensch in Europa durch die Maschen des sozialen 
Netzes fällt, so soll er von der Gemeinschaft aufgefangen und un-
terstützt werden. Zwar sind die einzelnen Regelungen im Bereich 
der sozialen Notlagen, wie in den sozialen Sicherungssystemen 
überhaupt, in den Mitgliedsländern der Europäischen Union un-
terschiedlich, aber der soziale Gedanke verbindet gleichzeitig die 
Menschen Europas. Dies kommt, bei allen Unterschieden, gerade 
bei der Hilfe in sozialen Notlagen zum Ausdruck.
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Die Europäische Union ist neben einer Wirtschaftsgemein-
schaft vor allem auch eine Wertegemeinschaft. Dazu gehört 
das Ziel, dass die Menschen in den Mitgliedstaaten in Frieden, 
Wohlstand und sozialer Sicherheit leben können. An der Ver-
wirklichung dieses Zieles muss in einem permanenten Prozess 
gearbeitet werden. Dass es noch ein zum Teil deutliches Wohl-
standsgefälle gibt, hat sich auch bei der sogenannten Osterwei-
terung gezeigt. Hier liegt eine der wichtigen Zukunftsaufgaben.

Was ist Armut?

Zur Zeit werden unterschiedliche Begriffe davon verwendet, was 
unter Armut zu verstehen ist. Ein anschauliches Verfahren definiert 
Armut als die Quote der von erheblicher materiellen Entbehrung 
betroffenen Menschen. Erhebliche materielle Entbehrung bedeutet 
die unfreiwillige Unfähigkeit, für mindestens vier der nachfolgend 
genannten Ausgaben aufkommen zu können: Hypotheken- oder 
Mietschulden oder Rechnungen für Versorgungsleistungen; angemes-
sene Beheizung der Wohnung; unerwartete Ausgaben; regelmäßige 
fleisch- oder eiweißhaltige Mahlzeiten; Urlaubsreisen; Fernseher; 
Kühlschrank; Auto; Telefon.

Betrachtet man die 28 EU-Mitgliedstaaten unter dem Aspekt  
der erheblichen materiellen Entbehrung (siehe Kasten „Was ist 
Armut?“), sind in Bulgarien 45,7 Prozent der Menschen hier-
von betroffen. Nach EU-Berechnungen sind es in Rumänien 
31,0 Prozent, in Lettland 27,6 Prozent der Bevölkerung. In den 
Niederlanden sind es am anderen Ende der Skala 2,2 Prozent, in 
Schweden 1,3 Prozent und in Luxemburg 0,5 Prozent.  
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Deutschland liegt mit 4,5 Prozent der Bevölkerung deutlich un-
ter dem EU-28-Durchschnitt von 8,4 Prozent.

Rechtsanspruch auf Mindesteinkommen

In 27 Ländern sind entsprechende gesetzliche Regelungen 
geschaffen worden. Nur in Griechenland existiert keine soziale 
Mindestsicherung. In Italien, Finnland, Österreich und teilweise 
auch Spanien werden regional unterschiedliche Hilfen gegeben, 
wobei die Gesetzgebungskompetenz in Finnland auf nationaler 
Ebene, in Österreich bei den neun Bundesländern und in Italien 
ganz, in Spanien teilweise bei den (autonomen) Regionen liegt. In 
Spanien sind die Arbeitslosenhilfe und die Mindestleistung für 
im Ausland wohnende Spanier und Rückkehrer zentral organi-
siert, die beitragsunabhängige Alters-und Invalidenrente verwal-
ten hingegen die Regionen. In Deutschland sind auf der Grund-
lage einheitlicher bundesgesetzlicher Regelung in erster Linie die 
Landkreise und kreisfreien Städte Träger der Sozialhilfe.

Entsprechend der deutschen Sozialhilfe besteht in allen Län-
dern mit gesetzlichen Mindestsicherungssystemen für die Be-
troffenen ein Rechtsanspruch auf Leistungen. Zu diesen Leis-
tungen, so unterschiedlich sie im Einzelnen auch sein mögen, 
gehört in fast allen Ländern, dass die Empfänger von Sozialhilfe 
voll gegen das Risiko Krankheit abgesichert sind.

Gemeinsam ist allen Systemen, dass ihre Leistungen bei-
tragsunabhängig sind und von der öffentlichen Hand, also 
steuerfinanziert, erbracht werden. Eine Ausnahme ist Malta, wo 
die Globalbeiträge zur Sozialversicherung auch die Kosten der 
Sozialhilfe abdecken.
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Große Bandbreite bei Leistungshöhe

Die Hilfeleistungen in sozialen Notlagen – ob sie nun „Min-
destsicherung“, „Integrationseinkommen“ oder, wie in 
Deutschland, „Hilfe zum Lebensunterhalt“ oder „Grundsiche-
rung für Arbeitsuchende“ heißen – werden, solange die Bedin-
gungen erfüllt sind, praktisch zeitlich unbeschränkt gewährt. 
Im Allgemeinen funktionieren sie nach dem sogenannten Dif-
ferenzprinzip: Bei gegebenen anderen Leistungen, aber auch 
bei vorhandenem Einkommen oder Vermögen gleichen die 
Leistungen lediglich die Differenz zu gesetzlich festgelegten, 
ein menschenwürdiges Minimum sichernden Beträgen aus.
Die Höhe der Beträge in den verschiedenen EU-Mitgliedstaa-
ten variiert stark und ist abhängig von Faktoren wie Famili-
enverhältnis, Alter, bestehender Behinderung oder Erwerbs-
minderung der Betroffenen. Zur Grundsicherung kommen in 
vielen Fällen noch Wohngeld und ein Energiekostenzuschuss 
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hinzu. Dänemark, Luxemburg und Spanien besteuern Geld-
leistungen für soziale Notlagen; in Luxemburg und Dänemark 
werden zusätzlich Sozialabgaben fällig.

Zunehmende Stärkung der Selbsthilfe

Durchweg gilt, was auch Maßstab in Deutschland ist: Sozialhilfe 
ist kein Almosen für die betroffenen Menschen, sondern eine 
gesetzlich verankerte Unterstützung für ein menschenwürdiges 
Dasein in einer sozialen Notlage. Sie soll die Betroffenen aber 
– und das ist der zweite zentrale Ansatz – auch in die Lage 
versetzen, ihr Leben möglichst bald wieder aus eigener Kraft zu 
gestalten. Deshalb haben Regelungen zur Stärkung und Förde-
rung der Selbsthilfe besondere Bedeutung. So wird die Mindest-
sicherung EU-weit über die Armutsbekämpfung hinaus immer 
stärker als Instrument der sozialen Integration verstanden.

Die meisten Mitgliedstaaten bemühen sich, das „principle of 
less eligibility“ nicht zu verletzen: Der Lebensstandard von 
geringverdienenden Erwerbstätigen sollte immer über dem 
von Leistungsempfängern liegen. Dies senkt den Anreiz, sich 
ausschließlich auf Sozialunterstützung zu verlassen. Den 
Einzelnen aus der Abhängigkeit von staatlichen Leistungen zu 
befreien und ihm die Chance eigenverantwortlicher Lebensge-
staltung zurückzugeben, hat Priorität. Voraussetzung für den 
Empfang der Mindestsicherung ist darum immer die aktive 
Suche nach einer Arbeit.

Umfassende Reformen

Von diesem Ziel ist das Konzept der Sozialhilfe und der Grundsi-
cherung für Arbeitsuchende traditionell vor allem in den skan-
dinavischen und den BeNeLux-Ländern geprägt. Hier stehen 
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nach dem Prinzip „fördern und fordern“ umfangreiche Inte-
grationsangebote zur Verfügung, andererseits werden aber auch 
hohe Anforderungen an die Bereitschaft des Einzelnen gestellt, 
aktiv an der Verbesserung seiner Situation mitzuwirken. Dies 
schließt vielfach die Verpflichtung zur Annahme von (zumutba-
ren) Arbeits- beziehungsweise Qualifizierungsangeboten ein.

Viele Länder haben in den vergangenen Jahren ihre Sozialhil-
fesysteme mit ähnlicher Ausrichtung umfassend reformiert. 
Das Grundprinzip lautet dabei: Wer noch arbeiten kann, wird 
stärker gefordert. In Dänemark herrscht beispielsweise das 
Prinzip der „Flexicurity“ (Flexibilität und Sicherheit). Im Ge-
genzug für den quasi nicht vorhandenen Kündigungsschutz 
liegen zwar sowohl die Grundsicherung für Arbeitsuchende als 
auch die Sozialhilfe auf einem hohen Niveau. Zugleich müssen 
die leistungsberechtigten Personen aber aktiv an der Verbesse-
rung ihrer Lage mitarbeiten.

Auch in Frankreich ist der Name Programm: Seit 2009 gibt es 
hier das „aktive solidarische Mindesteinkommen“ mit dem 
Ziel, durch neue Anreize mehr Erwerbslose in Jobs zu brin-
gen. In den Niederlanden heißt die rechtliche Grundlage „Wet 
Werk en Bijstand“ – Gesetz für Arbeit und Beistand. Wer zum 
Beispiel als Jugendlicher staatliche Unterstützung will, muss 
dafür an einer Bildungsmaßnahme teilnehmen. Österreich hat 
zum September 2010 sein Sozialhilfesystem reformiert. Die 
„bedarfsorientierte Mindestsicherung“ ersetzt die bisherige 
Sozialhilfe. Dabei stehen zwei Ziele im Vordergrund: vor Armut 
schützen, aber zugleich die Rückkehr ins Arbeitsleben fördern.

Mehr Informationen über Hartz IV und den deutschen Weg der  
Sozialhilfereform gibt es auf der Internetseite des Bundesminis- 
teriums für Arbeit und Soziales (BMAS): www.bmas.bund.de.

http://www.bmas.bund.de
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Diesen Weg ist auch Deutschland mit der Reform der Arbeits-
losen- und Sozialhilfe gegangen: Mit Inkrafttreten des Zweiten 
Buchs Sozialgesetzbuch SGB II (sogenanntes Hartz-IV-Gesetz) 
im Jahr 2005 ist die Grundsicherung für Arbeitsuchende (Ar-
beitslosengeld II) an die Stelle der früheren Arbeitslosen- und 
Sozialhilfe für Erwerbsfähige getreten. Dieses Gesetz wurde zu-
letzt 2011 und 2012 geändert, unter anderem zur Verbesserung 
der Eingliederungschancen am Arbeitsmarkt. 

Nunmehr erhalten in der Bundesrepublik alle erwerbsfähigen 
Leistungsberechtigten, die keinen Anspruch auf Arbeitslosen-
geld nach SGB III haben, Zugang zu den gleichen Integrati-
onsangeboten und den gleichen Leistungen nach denselben 
Regeln.

Weiterhin Sozialhilfe beziehen können bedürftige Nichter-
werbsfähige sowie bedürftige Personen über 65 Jahre, das heißt 
insbesondere Hilfe zum Lebensunterhalt oder Grundsicherung 
im Alter und bei Erwerbsminderung, nach SGB XII.

Dauerhaftes Fundament für die Zukunft

Europa mit seinen heute 28 Mitgliedsländern hat ein komple-
xes und keinesfalls einheitliches System der sozialen Siche-
rung. Das zeigen auch die Leistungen bei sozialen Notlagen 
der Bürger deutlich. Aber die Europäische Union ist auch eine 
Union aus Staaten unterschiedlicher Herkunft. Die Länder 
Europas haben nicht nur unterschiedliche politische Systeme, 
sondern jedes sein ganz eigenes geschichtliches, geografisches, 
kulturelles und wirtschaftliches Profil. Diese Vielfalt prägt die 
Europäische Union mit. Die Menschen lernen die Sprachen 
ihrer Nachbarländer, um diese besser zu verstehen oder dort 
eines Tages zu leben und zu arbeiten.
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Diese Vielfalt und Einzigartigkeit der Mitgliedstaaten wird auch 
künftig ein geeintes Europa bestimmen. Es ist diese Vielfalt, die 
den Reiz und den Reichtum Europas heute wie früher ausmacht. 
Gleichzeitig hat sich vieles, was früher unterschiedlich war, 
bereits angenähert und soll auch in Zukunft weiter zusammen-
wachsen.

Eine Orientierung in den Bereichen des europäischen Lebens 
und der Politik ist daher um so notwendiger geworden. Die-
se Orientierung unterstützt der „Sozialkompass Europa“ mit 
seiner Datenbank zu den Mitgliedsländern im Bereich der 
sozialen Sicherungssysteme. Nur indem die Menschen in der 
Europäischen Union sich besser gegenseitig kennenlernen 
und mehr über die Lebenssituation ihrer Nachbarn erfahren, 
können Freizügigkeit und Toleranz, gemeinsame Sicherheit 
und gegenseitiges Akzeptieren der Menschen in Europa auf ein 
dauerhaftes Fundament gestellt werden.
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Geschichte, Sprache, Geografie und wirtschaftliche Leistungs-
kraft – dies sind in Europa die Eckpunkte der kulturellen und 
sozialen Vielfalt. Und sie zeigen den Reichtum des europäischen 
Kontinents. Inzwischen 28 Länder haben sich zu einer Union 
zusammengeschlossen und wollen weiter zusammenwachsen. 
Dabei gilt es, bei aller Einheit die Vielfalt und Identität der  
Nationen zu bewahren und gleichzeitig gemeinsam den  
sozialen Fortschritt in Europa zu stärken.

Teil III  
Die Länder Europas
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Kennzahlen und Fakten

Ein Streifzug über die Hügel der Toskana, durch die schottischen 
Highlands oder ein Urlaub im polnischen Masuren, die Besichti-
gung eines französischen Automobilwerks oder ein neuer Job in 
einer Möbelfabrik in Slowenien – Europa bietet viele landschaft-
liche wie wirtschaftliche Schwerpunkte, die alle zusammen die 
Lebensqualität unseres Kontinents ausmachen. So wie die Euro-
päische Union sich entwickelt hat, haben sich auch ihr kultureller 
Reichtum und ihr wirtschaftliches Potenzial weiter entfaltet. Die 
Betrachtung wichtiger Eckpunkte und Kennzahlen der verschiede-
nen Länder der Europäischen Union ist zugleich eine Einladung, 
die Vielfalt unseres Kontinents anschaulich zu erfahren und näher 
kennenzulernen.
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Dieser Abschnitt der Broschüre entspricht der Rubrik „Länder-
kennzahlen“ der Datenbank. Details zur Nutzung können Sie in 
Teil V dieser Publikation „Die Datenbank“ nachlesen.
 
Die Länderkennzahlen

Für jedes der 28 EU-Mitgliedsländer sind in der Datenbank 
grundlegende Informationen, die „Länderkennzahlen“, abrufbar. 
Sie reichen vom amtlichen Namen des Landes, über Amtsspra-
che und Landesstruktur bis zu wirtschaftlichen Kennzahlen wie 
Bruttoinlandsprodukt, Arbeitslosenquote und Bevölkerungs-
struktur.

Dies ist natürlich nur eine kleine Auswahl der zahlreichen 
Daten und Fakten, die uns ein Land näherbringen können. Sie 
bilden aber auch den Hintergrund, vor dem die Informatio-
nen aus der Datenbank zu den verschiedenen Sozialsystemen 
lebendig werden und eingeordnet werden können.

Der Vergleich der sozialen Sicherheitssysteme in den Mitglied-
staaten der EU ist nur dann aussagekräftig, wenn die Daten 
und Fakten zu diesem Kernthema der europäischen Realität 
vor dem Hintergrund der allgemeinen kulturellen, geografi-
schen, politischen und ökonomischen Kennzahlen betrachtet 
werden.

Kultur, Sprache, geografische Struktur, politisches System und 
vor allem die wirtschaftlichen Basisdaten eines jeden Landes 
prägen auch seine soziale Realität. Europa ist ein Kontinent der 
Vielfalt und der individuellen Besonderheiten. Daher ist der 
Blick auch hier auf jedes einzelne Mitgliedsland zu richten, um 
das soziale Europa als Ganzes in seiner Bedeutung erfassen zu 
können.

Kennzahlen und Fakten
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Die Sprachen Europas

Eine Reise durch Europa ist immer auch eine Sprachreise. Die 
Freizügigkeit innerhalb der Europäischen Union lässt uns diese 
Vielfalt unmittelbar erleben: vom Urlaub über den längeren 
Aufenthalt in einem Nachbarland bis hin zum Leben und Arbei-
ten in einem der EU-Mitgliedsländer. Die Nationalsprache eines 
Landes gehört zu den ersten und unmittelbaren Eindrücken, die 
man von Land und Leuten gewinnt.

Die Sprache, die in Europa von den meisten Menschen als 
Muttersprache gesprochen wird, ist das Deutsche. Mehr als 
90 Millionen Menschen in der Europäischen Union sprechen 
Deutsch: in Deutschland 81,8 Millionen, in Österreich 8,4 Mil-
lionen. Hinzu kommen vor allem die deutschsprachige Ge-
meinschaft in Belgien mit 75.000 Sprechern sowie die deutsch-
sprachige Bevölkerung Luxemburgs, Südtirols und kleinere 
Sprachgruppen, zum Beispiel in Rumänien und Ungarn, deren 
Muttersprache das Deutsche ist.

Auf das Deutsche folgt die französische Sprachgruppe mit 
rund 69 Millionen Muttersprachlern. Zu den rund 65 Millionen 
Franzosen kommen noch die belgische Wallonie mit rund vier 
Millionen französischen Muttersprachlern und die franzö-
sischsprachige Bevölkerung Luxemburgs hinzu.

Knapp dahinter und damit auf Platz 3 liegt Englisch mit 
62,5 Millionen Muttersprachlern im Vereinigten Königreich 
und 4,6 Millionen in der Republik Irland – der überwiegende 
Teil der gälisch-sprachigen Bevölkerung hat auch Englisch zur 
Muttersprache – sowie Malta, wo Englisch die zweite Amts-
sprache ist. Insgesamt leben also rund 67 Millionen Menschen 
in Europa, die Englisch als Muttersprache haben.
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Den vierten Platz bei den Muttersprachen in Europa belegt das 
Italienische mit knapp über 60 Millionen Sprechern. Es folgen 
Spanisch mit 46,2 Millionen und Polnisch mit 38,5 Millionen 
Muttersprachlern. Rumänisch (21,4 Millionen) und Niederlän-
disch mit rund 23 Millionen Sprechern – davon 16,7 Millionen 
in den Niederlanden und rund sechs Millionen im belgischen 
Flandern – schließen sich an.
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Die Gruppe der Sprachen, die jeweils von rund zehn Milli-
onen Menschen in Europa gesprochen werden, bilden fünf 
Sprachen: Griechisch mit 11,3 Millionen Muttersprachlern in 
Griechenland zuzüglich der griechischsprachigen Bevölke-
rung Zyperns (rund 700.000), Portugiesisch (10,6 Millionen), 
Tschechisch (10,5 Millionen), Ungarisch (zehn Millionen) und 
Schwedisch ebenfalls mit rund zehn Millionen – 9,4 Millionen 
in Schweden und die Sprachminderheit in Finnland mit rund 
290.000 Sprechern.

Die Amtssprachen der EU

Insgesamt hat die Europäische Union heute 24 Amtssprachen. 
Gerade auch durch die kleineren und weniger verbreiteten 
Sprachen Europas wird dessen kulturelle Vielfalt und sein 
Reichtum geprägt. 

Da sind die Nationalsprachen Bulgarisch, von 7,4 Millionen 
Menschen gesprochen, Dänisch mit 5,6 Millionen Sprechern, 
Slowakisch (5,4 Millionen), Finnisch (5,4 Millionen), Kroatisch 
(4,3 Millionen), Litauisch (3,1 Millionen), Lettisch (2,1 Millio-
nen), Slowenisch (zwei Millionen) und Estnisch (1,3 Millionen 
Sprecher). Weniger als eine Million Menschen haben im Euro-
pa der 28 Irisch, Maltesisch und Luxemburgisch als Mutter-
sprache. Eine Besonderheit bildet die türkischsprachige Bevöl-
kerungsgruppe auf Zypern.
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Die 24 Amtssprachen der EU-Länder

  Sprache Amtssprache in Minderheitensprache in

  Bulgarisch Bulgarien Griechenland
Ungarn
Rumänien
Slowakei

  Dänisch Dänemark Deutschland

  Deutsch Deutschland
Belgien
Luxemburg
Österreich

Bulgarien
Dänemark
Estland
Kroatien
Frankreich
Italien
Lettland
Litauen
Polen
Rumänien
Slowakei
Slowenien
Tschechien
Ungarn

  Englisch Irland
Malta
Vereinigtes Königreich

  Estnisch Estland Lettland

  Finnisch Finnland Schweden
Estland

  Französisch Frankreich
Belgien
Luxemburg

Italien
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  Sprache Amtssprache in Minderheitensprache in

  Griechisch Griechenland
Zypern

Bulgarien
Italien
Rumänien
Ungarn

  Italienisch Italien Kroatien
Slowenien
Rumänien

  Irisch Irland Vereinigtes Königreich

  Kroatisch Kroatien Italien
Rumänien
Slowakei
Slowenien
Ungarn

  Lettisch Lettland Estland

  Litauisch Litauen Polen
Lettland

  Maltesisch Malta

  Niederländisch Niederlande
Belgien

  Polnisch Polen Lettland
Litauen
Rumänien
Slowakei
Tschechien
Ungarn
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  Sprache Amtssprache in Minderheitensprache in

  Portugiesisch Portugal Spanien

  Rumänisch Rumänien Bulgarien
Ungarn

  Schwedisch Schweden
Finnland

Estland

  Slowakisch Slowakei Kroatien
Österreich
Polen
Rumänien
Tschechien
Ungarn

  Slowenisch Slowenien Österreich
Italien
Ungarn

  Spanisch Spanien

  Tschechisch Tschechien Kroatien
Österreich
Polen
Rumänien
Slowakei

  Ungarisch Ungarn Kroatien
Österreich
Rumänien
Slowakei
Slowenien

Quelle:
Fischer Weltalmanach 2014
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Alte Kultursprachen

Der Sprachatlas Europas bietet darüber hinaus viele weitere  
Facetten. In zahlreichen kleinen und traditionsbewussten 
Gebieten werden auch die historischen Sprachen noch gespro-
chen, deren Fortbestand häufig durch die Dominanz der Nati-
onalsprachen bzw. Amtssprachen gefährdet war und ist: Bas-
kisch, Bretonisch, Friesisch, Irisch, Samisch, Schottisch-Gälisch, 
Sorbisch und Walisisch sind nur einige Beispiele für die Vielfalt 
auch im Bereich der alten Kultursprachen.

Wer heute durch Europa reist, kann feststellen, welche Präsenz 
diese Sprachen wiedererlangt haben – nicht zuletzt durch die 
Regionalförderprogramme der Europäischen Union. Häufig 
machen zweisprachige Orts- und Straßenschilder in den Regi-
onen auf ihre Existenz aufmerksam. Eigene Radio- und Fern-
sehprogramme – wie in Schottland BBC Alba, in Irland RTE, in 
Finnland Sámi Radio und in Frankreich TV Breizh – sind Zeugen 
dieser sprachlichen Vielfalt. Internetseiten, Zeitungen und Bü-
cher erhalten ebenfalls die Tradition der alten Kultursprachen, 
vielerorts werden sie auch an den Schulen unterrichtet.

Politische Systeme

Die EU-Mitgliedstaaten sind sämtlich parlamentarische De-
mokratien bzw. Republiken. Insgesamt sieben von ihnen sind 
zudem eine konstitutionelle Monarchie, 21 sind Präsidialrepu-
bliken.

Monarchen als Staatsoberhaupt repräsentieren Belgien 
(König Philippe), Dänemark (Königin Margrethe II.), 
Luxemburg (Großherzog Henri), die Niederlande (König  
Willem-Alexander), Schweden (König Carl XVI. Gustav),  
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Spanien (König Juan Carlos I.) und das Vereinigte Königreich 
(Königin Elizabeth II). Die britische Monarchin ist die „dienstäl-
teste“ Regentin Europas: Sie feierte am 6. Februar 2012 ihr 
sechzigjähriges Thronjubiläum.

Mit einer einzigen Ausnahme dürfen die Bürger in allen EU-
Ländern ab dem 18. Lebensjahr wählen, in Österreich bereits 
ab dem 16. Lebensjahr. In den fünf EU-Staaten Belgien, Grie-
chenland, Italien, Luxemburg und Zypern gilt sogar Wahlpflicht. 
Parlament und Staatsoberhaupt, sofern kein Monarch, werden 
in den Ländern unterschiedlich – für vier bis sechs Jahre – ge-
wählt.
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Fläche und Geografie

Die EU-Mitgliedsländer differieren nicht nur nach Geschich-
te, Sprache und Kultur, auch nach geografischer Struktur 
und Fläche sind sie sehr unterschiedlich. Die Fläche zwei-
er Staaten, nämlich Frankreich (544.000 km²) und Spanien 
(506.000 km²), beträgt mehr als eine halbe Million Quadrat-
kilometer. Sie stehen damit an der Spitze Europas, gefolgt 
von Schweden (441.400 km²), Deutschland (357.100 km²), 
Finnland (338.400 km²), Polen (312.700 km²) und Italien 
(301.300 km²). Das Vereinigte Königreich und Rumänien bilden 
mit 248.500 km² beziehungsweise 238.400 km2 das Mittelfeld, 
gefolgt von einer Gruppe von Ländern, deren Fläche zwischen 
132.000 km² (Griechenland) und 20.300 km² (Slowenien) liegt. 
Zypern, Luxemburg und Malta haben weniger als 10.000 km² 
Landesfläche.

Berge

Viel aussagekräftiger als diese nackten Zahlen ist jedoch die 
geografische Struktur der Länder: Berge, Küsten, Inseln, Flüsse 
und Seen haben großen Einfluss darauf, wie sich ein einzelnes 
Land geopolitisch und ökonomisch entwickelt hat.

Der höchste Berg der Alpen und zugleich Europas, der Mont 
Blanc mit 4.810 m, liegt zwischen Frankreich und Italien. Er 
trennt und verbindet die Länder nördlich und südlich der 
Alpen. Zwischen Chamonix auf französischer Seite und Cour-
mayeur im Aostatal wurde 1965 ein Tunnel von 11,6 km Ge-
samtlänge eröffnet, der seither eine wichtige Verkehrsverbin-
dung darstellt. 

Spanien (König Juan Carlos I.) und das Vereinigte Königreich 
(Königin Elizabeth II). Die britische Monarchin ist die „dienstäl-
teste“ Regentin Europas: Sie feierte am 6. Februar 2012 ihr 
sechzigjähriges Thronjubiläum.

Mit einer einzigen Ausnahme dürfen die Bürger in allen EU-
Ländern ab dem 18. Lebensjahr wählen, in Österreich bereits 
ab dem 16. Lebensjahr. In den fünf EU-Staaten Belgien, Grie-
chenland, Italien, Luxemburg und Zypern gilt sogar Wahlpflicht. 
Parlament und Staatsoberhaupt, sofern kein Monarch, werden 
in den Ländern unterschiedlich – für vier bis sechs Jahre – ge-
wählt.
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Der höchste Berg Bulgariens, der Musala, ist mit 2.925 m sechs 
Meter höher als der höchste Berg Griechenlands, der Mytikas 
im Olymp-Gebirge (2.919 m), und damit fast so hoch wie die 
Zugspitze (2.962 m). Die vier größten Gebirgsketten Frank-
reichs, des flächenmäßig größten EU-Staats, sind die Alpen,  
die Pyrenäen, das Zentralmassiv und die Vogesen.

Meere und Seen

Atlantik und Mittelmeer, Nord- und Ostsee, Irische See, 
Ägäisches und Ionisches Meer sowie das Schwarze Meer bilden 
die natürlichen Wassergrenzen des europäischen Kontinents. 
Zu Dänemark gehören rund 400 namentlich erfasste Inseln. 
Die Inselwelt Finnlands umfasst circa 180.000, die Schwedens 
sogar 221.800 Inseln. Die eindrucksvolle Seenlandschaft Finn-
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lands umfasst 187.888 Binnenseen. Auch Polen gehört mit 
9.300 Binnenseen zu den seenreichsten Ländern der Erde.

Die zehn größten Meeresinseln Deutschlands sind – in der Rei-
henfolge ihrer Fläche – Rügen, Usedom, Fehmarn, Sylt, Föhr, 
Pellworm, Poel, Borkum, Norderney und Amrum. 

Rügen bildet mit 976 km² die Spitze, Amrum mit etwa 30 km² 
das Schlusslicht. Ein Viertel der Fläche der Niederlande liegt 
unter Normalnull. Insgesamt schützen rund 3.000 km Deiche 
das Land vor dem Meer.

Flüsse

Flüsse haben immer eine grundlegende Bedeutung für die 
ökonomische Entwicklung von Ländern. Sie waren von al-
ters her auch in Europa natürliche Transportwege und haben 
gleichzeitig als vielgenutzte Wasserstraßen die Menschen und 
Kulturen der europäischen Länder zusammengeführt. Die 
längsten Flüsse im EU-Gebiet sind die Donau mit 2.857 km von 
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tet vom Lateinischen æes cyprium, das heißt Erz aus Zypern. 
Auf Zypern wurde seit dem Altertum Kupfer abgebaut. Heute 
ist Marmor aus den Bergen Zyperns ein wichtiges Exportgut.

Diese Fakten und Zahlen illustrieren, wie Geografie, Geologie 
und natürliche Ressourcen die unterschiedlichen Lebensbe-
dingungen der Menschen in den Ländern und Regionen der 
Europäischen Union beeinflussen. Es sind nur wenige Beispie-
le, die hier mehr oder weniger zufällig ausgewählt wurden. 
Doch schon dieser kurze Blick auf Europa zeigt: All diese Fak-
toren prägen die unterschiedliche Entwicklung der EU-Länder 
und damit auch ihre Sozialstruktur.

Zugehörige Staatsgebiete

Vor allem die ehemaligen Kolonialstaaten Frankreich, Groß-
britannien, Niederlande, Spanien und Portugal haben bis heute 
Staatsgebiete, die außerhalb des europäischen Kontinents lie-
gen. Zum Vereinigten Königreich gehören insgesamt 14 Über-
seegebiete, zum Beispiel Bermuda, die Britischen Jungfernin-
seln, die Falkland-Inseln, die Kaimaninseln oder St. Helena.

Zum französischen Staatsgebiet gehören unter anderem  
Guadeloupe und Martinique in der Karibik, Französisch- 
Guyana in Südamerika, Réunion im Indischen Ozean und 
Saint-Pierre und Miquelon im Atlantik. Zu den Niederlanden  
gehören etwa die Karibik-Inseln Aruba, Curaçao und Sint 
Maarten. Die Azoren und Madeira vor der Küste Westafrikas 
gehören zu Portugal, zu Spanien die Balearen und Kanaren.

der Quelle bis zur Mündung, der Rhein mit 1.239 km, die Elbe 
(1.094 km), die Weichsel (1.047 km), die Loire (1.004 km) und 
der Tajo (1.007 km).

Eine große Bedeutung für den Handel haben insbesondere 
auch Oder, Maas, Rhône, Ebro und Po mit einer Länge zwi-
schen 1.000 km und 650 km. Sie dienen als wichtige europäi-
sche Verbindungsstraßen.

Natürliche Ressourcen

Die Vielfalt Europas spiegelt sich auch in der Vielfalt seiner 
natürlichen Ressourcen wider. Eisen, Kupfer, Kobalt, Zinn 
und Silber finden sich zum Beispiel im Erzgebirge zwischen 
Deutschland und Tschechien und prägen bis heute Landschaft 
und Menschen dieser Region. Ein weiteres Beispiel: 58 Prozent 
des slowenischen Staatsgebietes sind heute bewaldet. Das Land 

zählt damit zu den waldreichs-
ten Ländern Europas. Der Wald 
ist also in Slowenien ein großer 
Wirtschaftsfaktor und die  
Holzindustrie ein wichtiger Ar-
beitgeber.

In Schottland hat die Entde-
ckung der Erdölvorkommen vor 
der Küste das Land und seine 
Menschen verändert. Auch im 
Mittelmeerraum fehlt es nicht 
an natürlichen Ressourcen: Die 
Bezeichnung Kupfer ist abgelei-
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tet vom Lateinischen æes cyprium, das heißt Erz aus Zypern. 
Auf Zypern wurde seit dem Altertum Kupfer abgebaut. Heute 
ist Marmor aus den Bergen Zyperns ein wichtiges Exportgut.

Diese Fakten und Zahlen illustrieren, wie Geografie, Geologie 
und natürliche Ressourcen die unterschiedlichen Lebensbe-
dingungen der Menschen in den Ländern und Regionen der 
Europäischen Union beeinflussen. Es sind nur wenige Beispie-
le, die hier mehr oder weniger zufällig ausgewählt wurden. 
Doch schon dieser kurze Blick auf Europa zeigt: All diese Fak-
toren prägen die unterschiedliche Entwicklung der EU-Länder 
und damit auch ihre Sozialstruktur.

Zugehörige Staatsgebiete

Vor allem die ehemaligen Kolonialstaaten Frankreich, Groß-
britannien, Niederlande, Spanien und Portugal haben bis heute 
Staatsgebiete, die außerhalb des europäischen Kontinents lie-
gen. Zum Vereinigten Königreich gehören insgesamt 14 Über-
seegebiete, zum Beispiel Bermuda, die Britischen Jungfernin-
seln, die Falkland-Inseln, die Kaimaninseln oder St. Helena.

Zum französischen Staatsgebiet gehören unter anderem  
Guadeloupe und Martinique in der Karibik, Französisch- 
Guyana in Südamerika, Réunion im Indischen Ozean und 
Saint-Pierre und Miquelon im Atlantik. Zu den Niederlanden  
gehören etwa die Karibik-Inseln Aruba, Curaçao und Sint 
Maarten. Die Azoren und Madeira vor der Küste Westafrikas 
gehören zu Portugal, zu Spanien die Balearen und Kanaren.
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Lettland, Litauen, Malta, Rumänien, Kroatien und Zypern alle 
anderen EU-Staaten zu ihren Mitgliedern.

Mitgliedschaften

Die Länder der EU sind Mitglieder in den großen internati-
onalen Staatenorganisationen. Auch diese Mitgliedschaften 
spiegeln die Geschichte und die individuelle Entwicklung 
eines jeden EU-Landes wider. Zum Zusammenschluss der acht 
beziehungsweise 20 führenden Wirtschaftsnationen der Erde 
(G8 und G20) gehören Deutschland, Frankreich, Italien und das 
Vereinigte Königreich.

28 EU-Länder sind UNO-Mitglieder und in der OSZE, der 
Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa. 
In der Nato sind 22 der 28 EU-Länder. Finnland, Irland, Malta, 
Österreich, Schweden und Zypern sind keine Nato-Mitglieder. 
Die OECD, die Organisation für wirtschaftliche Zusammen-
arbeit und Entwicklung, zählt bis auf Bulgarien, Estland, 
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Mitgliedschaften der EU-Länder

G8 G20 Nato OECD OSZE UNO

  Belgien • • • •

  Bulgarien • • •

  Dänemark • • • •

  Deutschland • • • • • •

  Estland • • •

  Frankreich • • • • • •

  Finnland • • •

  Griechenland • • • •

  Irland • • •

  Italien • • • • • •

  Kroatien • • •

  Lettland • • •

  Litauen • • •

  Luxemburg • • • •
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G8 G20 Nato OECD OSZE UNO

  Malta • •

  Niederlande • • • •

  Österreich • • •

  Polen • • • •

  Portugal • • • •

  Rumänien • • •

  Schweden • • •

  Slowakei • • • •

  Slowenien • • • •

  Spanien • • • •

  Tschechien • • • •

  Ungarn • • • •

  Vereinigtes Königreich • • • • • •

  Zypern • •
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Ökonomie

Europa repräsentiert einen Wirtschaftsraum von rund einer 
halben Milliarde Menschen. So unterschiedlich die Länder in 
Größe, Bevölkerung, natürlichen Ressourcen und technischem 
Know-how sind, so verschieden ist auch ihre wirtschaftliche 
Leistungskraft.

Das verdeutlicht ein Blick auf die Tabelle zum Bruttoinlands-
produkt der EU-Staaten. Deutschland steht mit einem BIP von 
2.666,4 Mrd. Euro an der Spitze. Es führt die Gruppe der Indus-
trienationen an, gefolgt von Frankreich mit 2.032,3 Mrd. Euro, 
dem Vereinigten Königreich mit 1.932,7 Mrd. Euro, Italien 
(1.567,0 Mrd. Euro) und Spanien (1.029,0 Mrd. Euro). Am Ende 
der Liste stehen die jüngeren und kleineren Mitglieder der 
EU: Litauen (32,9 Mrd. Euro), Lettland (22,3 Mrd. Euro), Zypern 
(17,9 Mrd. Euro), Estland (17,4 Mrd. Euro) und Malta (6,9 Mrd. 
Euro).
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Bruttoinlandsprodukt EU-Staaten 2012
Mrd. Euro (in jeweiligen Preisen)

DE
FR

UK
IE
ES
NL
SE
PL
BE
AT
DK
EL
FI

PT
IE

CZ
RO
HU
SK
HR
LU
BG
SI
LT
LV
CY
EE

MT
EU-28

2.666,4
2.032,3

1.932,7
1.567,0

1.029,0
599,3

407,8
381,2
375,9

307,0
245,3

193,7
192,4

165,1
163,9
152,9

131,6
97,0

71,1
43,7
42,9
39,7
35,3
32,9
22,3
17,9
17,4
6,9

12.970,6

Stand: März 2014 
Quelle: Eurostat
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Wirtschaftskraft pro Einwohner

Eine andere Reihenfolge ergibt sich, wenn das BIP auf die pro 
Kopf erwirtschaftete Leistung umgerechnet wird: Luxem-
burg steht an der Spitze (80.700 Euro), gefolgt von Dänemark 
(43.900 Euro), Schweden (42.800 Euro), Österreich (36.400 Euro) 
und den Niederlanden (35.800). 

Dies ist ein Hinweis auf die Leistungsfähigkeit der skandinavi-
schen Länder im Bereich der sozialen Sicherungssysteme –  
Finnland liegt mit 35.500 Euro auf Platz 7 –, es zeigt aber 
grundsätzlich auch das Potenzial der kleineren Mitgliedstaaten 
der Europäischen Union.

Deutschland liegt in dieser Betrachtung mit einem erwirt-
schafteten Bruttoinlandsprodukt von 32.600 Euro pro Kopf 
und Jahr auf Platz 9 der Tabelle. Am Ende der Auflistung be-
finden sich Staaten, die erst im Jahr 2004, 2007 oder 2013 der 
Europäischen Union beigetreten sind: Lettland (10.900 Euro), 
Kroatien (10.200 Euro), Polen (9.900 Euro), Ungarn (9.800 Euro), 
Rumänien (6.200 Euro) und Bulgarien (5.400 Euro).
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LU
DK
SE
AT
NL
IE
FI

BE
DE
FR
UK
IE
ES
CY
EL
SI

MT
PT
CZ
SK
EE
LT
LV

HR
PL

HU
RO
BG

EU-28

80.700
43.900

42.800
36.400

35.800
35.700
35.500

34.000
32.600

31.100
30.300

25.700
22.300

20.7001

17.200
17.200

16.300
15.6001

14.600
13.200
13.000

11.000
10.9002

10.200
9.9002

9.800
6.200

5.400
25.500

1  Vorläufiger Wert
2 Zeitreihenbruch
Stand: März 2014 | Quelle: Eurostat

Bruttoinlandsprodukt EU-Staaten pro Kopf 2012
in Euro
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Arbeitslosigkeit

Auch die Arbeitslosenquote differiert im Europa der 28 deut-
lich (vergleiche dazu die Tabelle auf Seite 150). Die niedrigste 
Arbeitslosenquote von 5,0 Prozent hat Österreich zu verzeich-
nen. Deutschland folgt im November 2013 mit 5,1 Prozent auf 
dem zweiten Platz.

Schlusslichter sind Portugal (15,4 Prozent), Zypern (17,0 Pro-
zent), Kroatien (18,7 Prozent), sowie Spanien mit 26,2 Prozent 
und Griechenland mit 28,0 Prozent. Im Durchschnitt ihrer 
Mitgliedsländer liegt die Arbeitslosenquote der EU im Novem-
ber 2013 mit 10,8 Prozent etwa auf einer Höhe mit den USA, 
wo 7,0 Prozent der Bevölkerung arbeitslos sind (vergleiche 
dazu die Tabelle auf Seite 151).

Bevölkerungsstruktur

In der Altersstruktur zeigen sich ebenfalls – wenn auch deut-
lich geringere – Unterschiede zwischen den EU-Mitgliedstaa-
ten. Betrachtet man die Bevölkerungsstruktur, so fällt auf, dass 
einige Länder eine besonders „junge“ Bevölkerung haben, zum 
Beispiel Irland. 

In anderen Ländern hingegen, wie Deutschland und Italien, 
ist der Anteil der über 65-Jährigen besonders hoch. In beiden 
Ländern beläuft er sich 2012 auf rund 21 Prozent der Gesamt-
bevölkerung. In der Gruppe der 0- bis 14-Jährigen liegt Irland 
an der Spitze. Diese Bevölkerungsgruppe macht in der Inselre-
publik 22 Prozent aus.
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Fazit

So vielfältig die EU-Länder sind, so spannend ist es auch, sich 
mit ihrem Vergleich zu beschäftigen. Viele Faktoren, Kenn-
zahlen und Entwicklungen prägen die heutige Gestalt, aber 
ermöglichen gleichzeitig einen Blick auf das zukünftige Poten-
zial der einzelnen Länder.

All dies führt dazu, dass in den Mitgliedstaaten der Europäi-
schen Union nach wie vor deutliche Unterschiede im Bereich 
der sozialen Sicherungssysteme festzustellen sind. Gleichzei-
tig wird aber im Ländervergleich deutlich, dass sich in den 
vergangenen Jahren zunehmend ein Prozess der Annäherung 
vollzogen hat und vollzieht, der sich auch auf die soziale Si-
cherheit in Europa auswirkt und der perspektivisch in die 
Zukunft reicht.
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Belgien

Amtlicher Name:
Koninkrijk België (niederländisch)
Royaume de Belgique (französisch)
Königreich Belgien (deutsch)

Amtssprache: Deutsch, Französisch, Niederländisch

Landesstruktur: 
Drei Regionen mit Parlamenten:
•	niederländischsprachiges Flandern im Norden
•	 französischsprachiges Wallonien im Süden
•	Hauptstadtregion Brüssel (französisch und niederländisch) 

Drei Gemeinschaften mit Parlamenten:
•	 Flämische Gemeinschaft (Gemeinschaftsparlament mit 

Flandern)
•	 Französische Gemeinschaft
•	Deutschsprachige Gemeinschaft

Hauptstadt: Brüssel (1,1 Millionen Einwohner, 2013)

Staatsoberhaupt: König Philippe 

Regierungschef: Elio Di Rupo

Fläche (2010): 30.500 km2 

Geografie: 67 km langer Küstenstreifen und flache Küsten-
ebenen entlang der Nordsee; Ardennen im Südosten
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Einwohner (2012): 11,1 Millionen

Währung: Euro, seit 2002

Politisches System: Konstitutionelle Monarchie; Parlament, 
bestehend aus dem Repräsentantenhaus und dem Senat/
Oberhaus: Mitglieder werden für maximal vier Jahre gewählt; 
Wahlpflicht ab 18 Jahre

EU-Beitritt: Gründerstaat (1951/1957)

Mitgliedschaften: EU, Nato, OECD, OSZE, UNO

Bruttoinlandsprodukt in jeweiligen Preisen (2012):
Gesamt  375,9 Mrd. Euro
BIP/Einwohner 34.000 Euro

Bruttonationaleinkommen je Einwohner p. a. (2012):
45.990 US-Dollar

Arbeitslosenquote (November 2013): 8,5 Prozent

Bevölkerungsstruktur (2012): 
•	 Frauenanteil   50,9 Prozent

Altersgliederung
•	 0 – 14 Jahre   17 Prozent
•	 15 – 64 Jahre   65 Prozent
•	 älter als 65 Jahre   18 Prozent

Stadt-/Landbevölkerung  98 Prozent/2 Prozent
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Bulgarien 

Amtlicher Name: 
Republika Bălgarija  
(Република България)

Amtssprache: Bulgarisch

Landesstruktur: 28 Distrikte

Hauptstadt: Sofia (1,3 Millionen Einwohner, 2013)

Staatsoberhaupt: Rossen Plewneliew 

Regierungschef: Plamen Orescharski

Fläche (2010): 111.000 km2 

Geografie: Befindet sich im Osten der Balkanhalbinsel; liegt  
am Schwarzen Meer; Hochebenen und Bergland im Süden; 
höchster Berg: Musala (2.925 m)

Einwohner (2012): 7,3 Millionen

Währung: Lew
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Politisches System: Parlamentarische Republik; Parlament: 
Nationalversammlung, wird alle vier Jahre gewählt; Direktwahl 
des Staatsoberhaupts alle fünf Jahre; Wahlrecht ab 18 Jahre

EU-Beitritt: 2007

Mitgliedschaften: EU, Nato, OSZE, UNO

Bruttoinlandsprodukt in jeweiligen Preisen (2012):
Gesamt  39,7 Mrd. Euro
BIP/Einwohner 5.400 Euro

Bruttonationaleinkommen je Einwohner p. a. (2012):
6.870 US-Dollar

Arbeitslosenquote (November 2013): 12,9 Prozent

Bevölkerungsstruktur (2012): 
•	 Frauenanteil   51,4  Prozent

Altersgliederung*
•	 0 – 14 Jahre   14 Prozent
•	 15 – 64 Jahre   68 Prozent
•	 älter als 65 Jahre   19 Prozent

Stadt-/Landbevölkerung  74 Prozent/26 Prozent

* Abweichung von 100 Prozent durch Rundung
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Dänemark 

Amtlicher Name:
Kongeriget Danmark

Amtssprache: Dänisch

Landesstruktur: Fünf Regionen; zugehörige Staatsgebiete:
Färöer-Inseln, Grönland

Hauptstadt: Kopenhagen (559.000 Einwohner, 2014)

Staatsoberhaupt: Königin Margrethe II.

Regierungschef: Helle Thorning-Schmidt

Fläche (2010): 43.100 km2 

Geografie: Dänemark besteht aus der Halbinsel Jütland  
und ca. 400 namentlich erfassten Inseln; Meere: Nordsee, 
Skagerrak, Kattegat und Ostsee

Einwohner (2012): 5,6 Millionen

Währung: Dänische Krone

Politisches System: Konstitutionelle Monarchie; Parlament 
(Folketing) mit einer Kammer, Mitglieder werden alle vier Jahre 
gewählt; Wahlrecht ab 18 Jahre
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EU-Beitritt: 1973

Mitgliedschaften: EU, Nato, OECD, OSZE, UNO

Bruttoinlandsprodukt in jeweiligen Preisen (2012):
Gesamt  245,3 Mrd. Euro
BIP/Einwohner 43.900 Euro
 
Bruttonationaleinkommen je Einwohner p. a. (2012):
59.770 US-Dollar

Arbeitslosenquote (November 2013): 6,8 Prozent

Bevölkerungsstruktur (2012): 
•	 Frauenanteil   50,4 Prozent

Altersgliederung
•	 0 – 14 Jahre   18 Prozent
•	 15 – 64 Jahre   65 Prozent
•	 älter als 65 Jahre   17 Prozent

Stadt-/Landbevölkerung  87 Prozent/13 Prozent



Die Länder Europas252

Deutschland 

Amtlicher Name:
Bundesrepublik Deutschland

Amtssprache: Deutsch

Landesstruktur: 16 Bundesländer jeweils mit Verfassung,  
Parlament und Regierung

Hauptstadt: Berlin (3,5 Millionen Einwohner, 2014)

Staatsoberhaupt: Joachim Gauck

Regierungschef: Angela Merkel

Fläche (2010): 357.100 km2

Geografie: Meere: Nord- und Ostsee; zehn größte Inseln: 
Rügen, Usedom, Fehmarn, Sylt, Föhr, Pellworm, Poel, Borkum, 
Norderney, Amrum; Süden: Alpen; höchster Berg: 
Zugspitze (2.962 m)

Einwohner (2012): 81,8 Millionen

Währung: Euro, seit 2002
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Politisches System: Demokratisch-parlamentarischer Bundes-
staat; Parlament (Bundestag): Wahl alle vier Jahre; Bundesrat 
(Länderkammer); Staatsoberhaupt (Bundespräsident) wird alle 
fünf Jahre durch Bundesversammlung gewählt; Wahlrecht ab  
18 Jahre

EU-Beitritt: Gründerstaat (1951/57)

Mitgliedschaften: EU, G8, G20, Nato, OECD, OSZE, UNO

Bruttoinlandsprodukt in jeweiligen Preisen (2012):
Gesamt  2.666,4 Mrd. Euro
BIP/Einwohner 32.600 Euro
 
Bruttonationaleinkommen je Einwohner p. a. (2012):
44.010 US-Dollar

Arbeitslosenquote (November 2013): 5,1 Prozent

Bevölkerungsstruktur (2012): 
•	 Frauenanteil   50,9 Prozent

Altersgliederung
•	 0 – 14 Jahre   13 Prozent
•	 15 – 64 Jahre   66 Prozent
•	 älter als 65 Jahre   21 Prozent

Stadt-/Landbevölkerung  74 Prozent/26 Prozent
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Estland

Amtlicher Name:
Eesti Vabariik

Amtssprache: Estnisch

Landesstruktur: 15 Landkreise

Hauptstadt: Tallinn (431.000 Einwohner, 2014)

Staatsoberhaupt: Toomas Hendrik Ilves

Regierungschef: Andrus Ansip

Fläche (2010): 45.200 km2

 
Geografie: Nördlichster baltischer Staat im Osten der Ostsee; 
überwiegend flaches Land mit zahlreichen Seen und
1.520 Inseln

Einwohner (2012): 1,3 Millionen

Währung: Euro, seit 2011

Politisches System: Republik; Parlament: Reichstag  
(Riigikogu), Mitglieder werden alle vier Jahre gewählt;
Wahl des Staatsoberhaupts alle fünf Jahre durch Parlament; 
Wahlrecht ab 18 Jahre
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EU-Beitritt: 2004

Mitgliedschaften: EU, Nato, OSZE, UNO

Bruttoinlandsprodukt in jeweiligen Preisen (2012):
Gesamt   17,4 Mrd. Euro
BIP/Einwohner  13.000 Euro

Bruttonationaleinkommen je Einwohner p. a. (2012):
15.830 US-Dollar

Arbeitslosenquote (November 2013): 9,3 Prozent

Bevölkerungsstruktur (2012): 
•	 Frauenanteil   53,6 Prozent

Altersgliederung
•	 0 – 14 Jahre   16 Prozent
•	 15 – 64 Jahre   66 Prozent
•	 älter als 65 Jahre   18 Prozent

Stadt-/Landbevölkerung  70 Prozent/30 Prozent
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Finnland

Amtlicher Name:
Suomen Tasavalta/Suomi (finnisch)
Republiken Finland (schwedisch)

Amtssprache: Finnisch, Schwedisch

Landesstruktur: Sechs Regierungsbezirke sowie die Inselgruppe 
Åland; 20 Regionen, 336 Gemeinden inkl. 16 auf den Åland- 
Inseln; zugehörige Staatsgebiete: Inselgruppe Åland

Hauptstadt: Helsinki (600.000 Einwohner, 2013)

Staatsoberhaupt: Sauli Niinistö

Regierungschef: Jyrki Katainen

Fläche (2010): 338.400 km2

 
Geografie: Ist eines der nördlichsten Länder der Erde; Meer: 
Ostsee; ein Drittel des Landes liegt nördlich des Polarkreises; 
sehr viele Inseln (180.000) und Binnenseen (187.888)

Einwohner (2012): 5,4 Millionen

Währung: Euro, seit 2002
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Politisches System: Parlamentarische Republik; Wahl des
Parlaments alle vier Jahre; Direktwahl des Staatsoberhaupts 
alle sechs Jahre; Wahlrecht ab 18 Jahre

EU-Beitritt: 1995

Mitgliedschaften: EU, OECD, OSZE, UNO

Bruttoinlandsprodukt in jeweiligen Preisen (2012):
Gesamt  192,4 Mrd. Euro
BIP/Einwohner 35.500 Euro

Bruttonationaleinkommen je Einwohner p. a. (2012):
46.940 US-Dollar

Arbeitslosenquote (November 2013): 8,3 Prozent

Bevölkerungsstruktur (2012): 
•	 Frauenanteil   50,9 Prozent

Altersgliederung*
•	 0 – 14 Jahre   16 Prozent
•	 15 – 64 Jahre   65 Prozent
•	 älter als 65 Jahre   18 Prozent

Stadt-/Landbevölkerung  84 Prozent/16 Prozent

* Abweichung von 100 Prozent durch Rundung
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Frankreich

Amtlicher Name:
République française (France)

Amtssprache: Französisch

Landesstruktur: 22 Regionen, 96 Départements (ohne Übersee-
gebiete); zugehörige Staatsgebiete: Karibik: Guadeloupe, 
Martinique, St. Barthélemy, St. Martin; Indischer Ozean: 
Réunion, Mayotte; Südamerika: Französisch-Guyana; Pazifik: 
Französisch-Polynesien, Neukaledonien, Wallis und Futuna; 
Atlantik: Saint-Pierre und Miquelon; Französische Süd- und 
Antarktisgebiete

Hauptstadt: Paris (2,5 Millionen Einwohner, 2012)

Staatsoberhaupt: François Hollande

Regierungschef: Jean-Marc Ayrault

Fläche (2010): 544.000 km2 (ohne Überseegebiete)
 
Geografie: Meere: Atlantik und Mittelmeer; Hauptgebirge:
Pyrenäen, Zentralmassiv, Alpen, Vogesen; höchster Berg:  
Mont Blanc (4.810 m)
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Einwohner (2012): 63,4 Millionen 

Währung: Euro, seit 2002 

Politisches System: Parlamentarische Präsidialdemokratie;
Wahl der Nationalversammlung alle fünf, des Senats alle
sechs Jahre; Direktwahl des Staatsoberhaupts alle fünf 
Jahre; Wahlrecht ab 18 Jahre

EU-Beitritt: Gründerstaat (1951/57)

Mitgliedschaften: EU, G8, G20, Nato, OECD, OSZE, UNO

Bruttoinlandsprodukt in jeweiligen Preisen (2012):
Gesamt  2.032,3 Mrd. Euro
BIP/Einwohner 31.100 Euro

Bruttonationaleinkommen je Einwohner p. a. (2012):
41.750 US-Dollar

Arbeitslosenquote (November 2013): 10,8 Prozent

Bevölkerungsstruktur (2012): 
•	 Frauenanteil   51,6 Prozent

Altersgliederung*
•	 0 – 14 Jahre   18 Prozent
•	 15 – 64 Jahre   64 Prozent
•	 älter als 65 Jahre   17 Prozent

Stadt-/Landbevölkerung  86 Prozent/14 Prozent

* Abweichung von 100 Prozent durch Rundung



Die Länder Europas260

Griechenland

Amtlicher Name:
Ellinikí Dimokratía (Ελληνική Δημοκρατία)

Amtssprache: Griechisch

Landesstruktur: Sieben Generaladministrationen,  
13 Regionen; Mönchsrepublik Athos mit autonomem Status; 
zugehörige Staatsgebiete: Mönchsrepublik Athos

Hauptstadt: Athen (656.000 Einwohner, 2011)

Staatsoberhaupt: Karolos Papoulias

Regierungschef: Antonis Samaras 

Fläche (2010): 132.000 km2

 
Geografie: Südlichstes Land auf der Balkanhalbinsel im Mittel-
meer; 2.000 Inseln im Ägäischen und Ionischen Meer (davon
ca. 165 bewohnt); höchster Berg: Mytikas (im Olymp, 2.919 m)

Einwohner (2012): 11,1 Millionen

Währung: Euro, seit 2002
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Politisches System: Parlamentarische Republik; eine Kammer, 
Mitglieder werden für vier Jahre gewählt; Wahl des Staatsober-
haupts durch das Parlament alle fünf Jahre; Wahlpflicht ab 
18 Jahre

EU-Beitritt: 1981

Mitgliedschaften: EU, Nato, OECD, OSZE, UNO

Bruttoinlandsprodukt in jeweiligen Preisen (2012):
Gesamt  193,7 Mrd. Euro
BIP/Einwohner 17.200 Euro

Bruttonationaleinkommen je Einwohner p. a. (2012):
23.260 US-Dollar

Arbeitslosenquote (November 2013): 28,0 Prozent

Bevölkerungsstruktur (2012): 
•	 Frauenanteil   50,7 Prozent

Altersgliederung
•	 0 – 14 Jahre   15 Prozent
•	 15 – 64 Jahre   66 Prozent
•	 älter als 65 Jahre   19 Prozent

Stadt-/Landbevölkerung  62 Prozent/38 Prozent
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Irland

Amtlicher Name:
Poblacht Na h’Éireann (irisch)
Republic of Ireland (englisch)

Amtssprache: Irisch, Englisch

Landesstruktur: Vier Provinzen mit 26 Grafschaften  
(Counties) und vier County-Boroughs

Hauptstadt: Dublin (525.000 Einwohner, 2013)

Staatsoberhaupt: Michael D. Higgins

Regierungschef: Enda Kenny

Fläche (2010): 69.800 km2

 
Geografie: Inselstaat; grenzt im Norden an das Vereinigte  
Königreich (Nordirland); Landschaft hauptsächlich Tiefebenen, 
niedrige Hügelketten, Sümpfe und Seen; Meere: Irische See und 
Atlantik

Einwohner (2012): 4,6 Millionen

Währung: Euro, seit 2002
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Politisches System: Parlamentarische Republik; Parlament: 
Mitglieder werden alle fünf Jahre gewählt; Direktwahl des 
Staatsoberhaupts alle sieben Jahre; Wahlrecht ab 18 Jahre

EU-Beitritt: 1973

Mitgliedschaften: EU, OECD, OSZE, UNO

Bruttoinlandsprodukt in jeweiligen Preisen (2012):
Gesamt  163,9 Mrd. Euro
BIP/Einwohner 35.700 Euro

Bruttonationaleinkommen je Einwohner p. a. (2012):
38.970 US-Dollar

Arbeitslosenquote (November 2013): 12,2 Prozent

Bevölkerungsstruktur (2012): 
•	 Frauenanteil   50,4 Prozent 

Altersgliederung*
•	 0 – 14 Jahre   22 Prozent
•	 15 – 64 Jahre   67 Prozent
•	 älter als 65 Jahre   12 Prozent

Stadt-/Landbevölkerung  63 Prozent/37 Prozent

* Abweichung von 100 Prozent durch Rundung
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Italien 

Amtlicher Name:
Repubblica Italiana

Amtssprache: Italienisch 

Landesstruktur: 20 Regionen; Sonderstatus für fünf  
Regionen: Aostatal, Friaul-Julisch-Venetien, Sardinien,  
Sizilien, Trentino-Südtirol

Hauptstadt: Rom (2,7 Millionen Einwohner, 2014)

Staatsoberhaupt: Giorgio Napolitano 

Regierungschef: Matteo Renzi

Fläche (2010): 301.300 km2 

Geografie: Halbinsel mit ca. 70 weiteren Inseln wie  
Sizilien, Sardinien und Elba; Meer: Mittelmeer; Landschaft 
überwiegend bergig; höchster Berg: Mont Blanc in den  
Alpen (4.810 m)

Einwohner (2012): 59,4 Millionen

Währung: Euro, seit 2002
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Politisches System: Parlamentarische Republik; Parlament: 
Mitglieder werden alle fünf Jahre gewählt; Wahl des Staats-
oberhaupts durch Wahlmännerkollegium alle sieben Jahre; 
Wahlpflicht ab 18 Jahre

EU-Beitritt: Gründerstaat (1951/57)

Mitgliedschaften: EU, G8, G20, Nato, OECD, OSZE, UNO

Bruttoinlandsprodukt in jeweiligen Preisen (2012):
Gesamt  1.567,0 Mrd. Euro
BIP/Einwohner 25.700 Euro 

Bruttonationaleinkommen je Einwohner p. a. (2012):
33.840 US-Dollar

Arbeitslosenquote (November 2013): 12,8 Prozent

Bevölkerungsstruktur (2012): 
•	 Frauenanteil   51,4 Prozent

Altersgliederung
•	 0 – 14 Jahre   14 Prozent
•	 15 – 64 Jahre   65 Prozent
•	 älter als 65 Jahre   21 Prozent

Stadt-/Landbevölkerung  69 Prozent/31 Prozent
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Kroatien 

Amtlicher Name:
Republika Hrvatska

Amtssprache: Kroatisch 

Landesstruktur: Verwaltung: 20 Komitate und besondere 
Verwaltungseinheit Zagreb; 543 teilweise sehr kleine Städte 
und Gemeinden

Hauptstadt: Zagreb (793.000 Einwohner, 2013)

Staatsoberhaupt: Ivo Josipović 

Regierungschef: Zoran Milanović

Fläche (2010): 87.700 km2 

Geografie: Überwiegend Tiefland; 1.246 Inseln und Kleininseln, 
davon 48 ständig bewohnt; viele Berge und Strände

Einwohner (2012): 4,3 Millionen

Währung: Kuna

Politisches System: Parlamentarische Demokratie; eine  
Kammer; Mitglieder werden für vier Jahre gewählt; Wahl des 
Staatsoberhaupts alle fünf Jahre, Wahlpflicht ab 18 Jahre
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EU-Beitritt: 2013

Mitgliedschaften: EU, Nato, OSZE, UNO

Bruttoinlandsprodukt in jeweiligen Preisen (2012):
Gesamt  43,7 Mrd. Euro
BIP/Einwohner 10.200 Euro 

Bruttonationaleinkommen je Einwohner p. a. (2012):
13.290 US-Dollar

Arbeitslosenquote (November 2013): 18,7 Prozent

Bevölkerungsstruktur (2012): 
•	 Frauenanteil   51,8 Prozent

Altersgliederung
•	 0 – 14 Jahre   15 Prozent
•	 15 – 64 Jahre   67 Prozent
•	 älter als 65 Jahre   18 Prozent

Stadt-/Landbevölkerung  58 Prozent/42 Prozent
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Lettland

Amtlicher Name:
Latvijas Republika (Latvija)

Amtssprache: Lettisch

Landesstruktur: Neun Städte, 109 Gemeinden

Hauptstadt: Riga (713.000 Einwohner, 2014)

Staatsoberhaupt: Andris Bērziņš

Regierungschef: Laimdota Strauyuma

Fläche (2010): 64.600 km2 

Geografie: Überwiegend Tiefebenen und ausgedehnte Wälder; 
viele Seen; liegt an der Ostsee

Einwohner (2012): 2,0 Millionen

Währung: Euro, seit 2014

Politisches System: Parlamentarische Republik; Parlaments-
wahlen alle vier Jahre; Wahl des Staatsoberhaupts alle
vier Jahre; Wahlrecht ab 18 Jahre 
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EU-Beitritt: 2004

Mitgliedschaften: EU, Nato, OSZE, UNO

Bruttoinlandsprodukt in jeweiligen Preisen (2012):
Gesamt  22,3 Mrd. Euro 
BIP/Einwohner 10.900 Euro*

Bruttonationaleinkommen je Einwohner p. a. (2012):
14.180 US-Dollar

Arbeitslosenquote (November 2013): 11,5 Prozent

Bevölkerungsstruktur (2012): 
•	 Frauenanteil   54,3 Prozent

Altersgliederung**
•	 0 – 14 Jahre   15 Prozent
•	 15 – 64 Jahre   67 Prozent
•	 älter als 65 Jahre   19 Prozent

Stadt-/Landbevölkerung  68 Prozent/32 Prozent

* Zeitreihenbruch
** Abweichung von 100 Prozent durch Rundung
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Litauen 

Amtlicher Name:
Lietuvos Respublika (Lietuva)

Amtssprache: Litauisch

Landesstruktur: Zehn Bezirke mit 60 sich selbst verwaltenden 
Gemeinden

Hauptstadt: Wilna (530.000 Einwohner, 2014)

Staatsoberhaupt: Dalia Grybauskaitė

Regierungschef: Algirdas Butkevičius

Fläche (2010): 65.300 km2 

Geografie: Größter und südlichster der drei baltischen Staaten; 
überwiegend flach, zu 30 Prozent bewaldet; viele Seen, Moore 
und Sümpfe; liegt an der Ostsee

Einwohner (2012): 3,0 Millionen

Währung: Litas

Politisches System: Parlamentarische Republik; Wahl des Par-
laments alle vier Jahre; Direktwahl des Präsidenten alle fünf 
Jahre; Wahlrecht ab 18 Jahre
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EU-Beitritt: 2004

Mitgliedschaften: EU, Nato, OSZE, UNO

Bruttoinlandsprodukt in jeweiligen Preisen (2012):
Gesamt  32,9 Mrd. Euro 
BIP/Einwohner 11.000 Euro

Bruttonationaleinkommen je Einwohner p. a. (2012):
13.850 US-Dollar

Arbeitslosenquote (November 2013): 10,9 Prozent

Bevölkerungsstruktur (2012): 
•	 Frauenanteil   53,9 Prozent

Altersgliederung
•	 0 – 14 Jahre   15 Prozent
•	 15 – 64 Jahre   69 Prozent
•	 älter als 65 Jahre   16 Prozent

Stadt-/Landbevölkerung  67 Prozent/33 Prozent
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Luxemburg 

Amtlicher Name:
Großherzogtum Luxemburg (dt.)
Grand-Duché de Luxembourg (franz.)
Groussherzogtum Lëtzebuerg (lux.)

Amtssprache: Deutsch, Französisch, Luxemburgisch  
(Nationalsprache)

Landesstruktur: Drei Distrikte mit zwölf Kantonen

Hauptstadt: Luxemburg (104.000 Einwohner, 2014)

Staatsoberhaupt: Großherzog Henri 

Regierungschef: Xavier Bettel

Fläche (2010): 2.600 km2 

Geografie: Sanfte Hügel und Wälder; wichtige Flüsse:  
Mosel, Sauer, Our und Alzette

Einwohner (2012): 524.900*

Währung: Euro, seit 2002

Politisches System: Konstitutionelle Monarchie, parlamen-
tarische Demokratie; Parlamentswahlen alle fünf Jahre; Wahl-
pflicht ab 18 Jahre
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EU-Beitritt: Gründerstaat (1951/57)

Mitgliedschaften: EU, Nato, OECD, OSZE, UNO

Bruttoinlandsprodukt in jeweiligen Preisen (2012):
Gesamt  42,9 Mrd. Euro 
BIP/Einwohner 80.700 Euro 

Bruttonationaleinkommen je Einwohner p. a. (2012):
76.960 US-Dollar

Arbeitslosenquote (November 2013): 6,1 Prozent

Bevölkerungsstruktur (2012): 
•	 Frauenanteil   50,3 Prozent

Altersgliederung**
•	 0 – 14 Jahre   17 Prozent
•	 15 – 64 Jahre   68 Prozent
•	 älter als 65 Jahre   14 Prozent

Stadt-/Landbevölkerung  86 Prozent/14 Prozent

* Zeitreihenbruch
** Abweichung von 100 Prozent durch Rundung
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Malta 

Amtlicher Name:
Republikka ta’ Malta

Amtssprache: Maltesisch, Englisch

Landesstruktur: Sechs Bezirke mit 60 Gemeinden

Hauptstadt: Valletta (6.000 Einwohner, 2013)

Staatsoberhaupt: George Abela

Regierungschef: Joseph Muscat
 
Fläche (2010): 300 km2 

Geografie: Gruppe von sieben Inseln im Mittelmeer,  
davon drei bewohnt; vielfältige Küstenlandschaft

Einwohner (2012): 417.500

Währung: Euro, seit 2008

Politisches System: Parlamentarische Republik; Parlaments-
wahlen alle fünf Jahre; Wahl des Staatsoberhaupts alle fünf 
Jahre; Wahlrecht ab 18 Jahre 
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EU-Beitritt: 2004

Mitgliedschaften: EU, OSZE, UNO

Bruttoinlandsprodukt in jeweiligen Preisen (2012):
Gesamt  6,9 Mrd. Euro 
BIP/Einwohner 16.300 Euro

Bruttonationaleinkommen je Einwohner p. a. (2012):
19.760 US-Dollar

Arbeitslosenquote (November 2013): 6,5 Prozent

Bevölkerungsstruktur (2012): 
•	 Frauenanteil   50,0 Prozent 

Altersgliederung
•	 0 – 14 Jahre   15 Prozent
•	 15 – 64 Jahre   69 Prozent
•	 älter als 65 Jahre   16 Prozent

Stadt-/Landbevölkerung  95 Prozent/5 Prozent

Malta 

Amtlicher Name:
Republikka ta’ Malta

Amtssprache: Maltesisch, Englisch

Landesstruktur: Sechs Bezirke mit 60 Gemeinden

Hauptstadt: Valletta (6.000 Einwohner, 2013)

Staatsoberhaupt: George Abela

Regierungschef: Joseph Muscat
 
Fläche (2010): 300 km2 

Geografie: Gruppe von sieben Inseln im Mittelmeer,  
davon drei bewohnt; vielfältige Küstenlandschaft

Einwohner (2012): 417.500

Währung: Euro, seit 2008

Politisches System: Parlamentarische Republik; Parlaments-
wahlen alle fünf Jahre; Wahl des Staatsoberhaupts alle fünf 
Jahre; Wahlrecht ab 18 Jahre 
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Niederlande 

Amtlicher Name:
Koninkrijk der Nederlanden

Amtssprache: Niederländisch

Landesstruktur: Zwölf Provinzen; zugehörige Staatsgebiete: 
BES-Inseln Bonaire, Sint Eustatius und Saba in der Karibik. Die 
Niederlande gehören zum Königreich der Niederlande, das aus 
dem europäischen Teil mit den BES-Inseln sowie den Inseln 
Aruba, Curaçao und Sint Maarten (ebenfalls Karibik) besteht.

Hauptstadt: Amsterdam (805.000 Einwohner, 2013)

Regierungssitz: Den Haag

Staatsoberhaupt: König Willem-Alexander

Regierungschef: Mark Rutte
 
Fläche (2010): 41.500 km2 

Geografie: Von der Küste geprägtes Flachland, ein Viertel des 
Landes liegt unter Normalnull; Deiche: insgesamt 3.000 km, 
Teile des Landes (Polder) wurden der Nordsee abgewonnen; 
Rhein-Maas-Delta

Einwohner (2012): 16,7 Millionen
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Währung: Euro, seit 2002

Politisches System: Konstitutionelle Monarchie, parlamen-
tarische Demokratie; Wahl des Zweikammerparlaments alle 
vier Jahre; Wahlrecht ab 18 Jahre

EU-Beitritt: Gründerstaat (1951/57)

Mitgliedschaften: EU, Nato, OECD, OSZE, UNO

Bruttoinlandsprodukt in jeweiligen Preisen (2012):
Gesamt  599,3 Mrd. Euro
BIP/Einwohner 35.800 Euro

Bruttonationaleinkommen je Einwohner p. a. (2012):
48.250 US-Dollar

Arbeitslosenquote (November 2013): 6,9 Prozent

Bevölkerungsstruktur (2012): 
•	 Frauenanteil    50,4 Prozent

Altersgliederung*
•	 0 – 14 Jahre   17 Prozent
•	 15 – 64 Jahre   66 Prozent
•	 älter als 65 Jahre   16 Prozent

Stadt-/Landbevölkerung  84 Prozent/16 Prozent

* Abweichung von 100 Prozent durch Rundung
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Österreich 

Amtlicher Name:
Republik Österreich

Amtssprache: Deutsch

Landesstruktur: Neun Bundesländer, inkl. Wien als Bundes-
hauptstadt

Hauptstadt: Wien (1,8 Millionen Einwohner, 2014)

Staatsoberhaupt: Heinz Fischer 

Regierungschef: Werner Faymann

Fläche (2009): 83.900 km2 

Geografie: Alpen im Westen und Süden, östliche Provinzen im 
Donaubecken; höchster Berg: Großglockner (3.798 m) 
in den Hohen Tauern

Einwohner (2012): 8,4 Millionen

Währung: Euro, seit 2002

Politisches System: Parlamentarisch-demokratische Bundes-
republik; Parlament (Nationalrat): Wahl alle fünf Jahre; Bundes-
rat (Länderkammer); Direktwahl des Bundespräsidenten alle 
sechs Jahre; Wahlrecht ab 16 Jahre
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EU-Beitritt: 1995

Mitgliedschaften: EU, OECD, OSZE, UNO

Bruttoinlandsprodukt in jeweiligen Preisen (2012):
Gesamt  307,0 Mrd. Euro 
BIP/Einwohner 36.400 Euro 

Bruttonationaleinkommen je Einwohner p. a. (2012):
48.160 US-Dollar

Arbeitslosenquote (November 2013): 5,0 Prozent

Bevölkerungsstruktur (2012): 
•	 Frauenanteil   51,2 Prozent 

Altersgliederung
•	 0 – 14 Jahre   15 Prozent
•	 15 – 64 Jahre   67 Prozent
•	 älter als 65 Jahre   18 Prozent

Stadt-/Landbevölkerung  68 Prozent/32 Prozent
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Polen

Amtlicher Name:
Rzeczpospolita Polska

Amtssprache: Polnisch

Landesstruktur: 16 Woiwodschaften

Hauptstadt: Warschau (1,7 Millionen Einwohner, 2014)

Staatsoberhaupt: Bronisław Komorowski

Regierungschef: Donald Tusk

Fläche (2010): 312.700 km2 

Geografie: Flachland an der Ostsee im Norden; Gebirgskette 
der Karpaten bildet die südliche Grenze (höchster Berg in der 
Hohen Tatra: Rysy, Meeraugspitze, mit 2.503 m); gehört zu den 
seenreichsten Ländern der Erde, zum Beispiel Seenplatte in 
Masuren

Einwohner (2012): 38,5 Millionen

Währung: Złoty



Länderkennzahlen 281

Politisches System: Parlamentarische Republik; Wahl des Par-
laments alle vier Jahre; Direktwahl des Staatsoberhaupts alle 
fünf Jahre; Wahlrecht ab 18 Jahre

EU-Beitritt: 2004

Mitgliedschaften: EU, Nato, OECD, OSZE, UNO

Bruttoinlandsprodukt in jeweiligen Preisen (2012):
Gesamt  381,2 Mrd. Euro 
BIP/Einwohner 9.900 Euro* 

Bruttonationaleinkommen je Einwohner p. a. (2012):
12.670 US-Dollar

Arbeitslosenquote (November 2013): 10,1 Prozent

Bevölkerungsstruktur (2012): 
•	 Frauenanteil   51,7 Prozent

Altersgliederung
•	 0 – 14 Jahre   15 Prozent
•	 15 – 64 Jahre   71 Prozent
•	 älter als 65 Jahre   14 Prozent

Stadt-/Landbevölkerung  61 Prozent/39 Prozent

* Zeitreihenbruch
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Portugal

Amtlicher Name:
República Portuguesa

Amtssprache: Portugiesisch

Landesstruktur: 18 Distrikte und zwei autonome Regionen 
(Azoren und Madeira); zugehörige Staatsgebiete: Azoren und 
Madeira

Hauptstadt: Lissabon (587.000 Einwohner, 2014)

Staatsoberhaupt: Aníbal Cavaco Silva

Regierungschef: Pedro Passos Coelho

Fläche (2010): 92.200 km2 

Geografie: Liegt auf der iberischen Halbinsel am Atlantik; 
längster Fluss: Tejo, teilt das Land in einen bergigen, grünen 
Norden und einen eher flachen und trockenen Süden; süd-
lichste Region: Algarve

Einwohner (2012): 10,5 Millionen

Währung: Euro, seit 2002
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Politisches System: Parlamentarische Republik; Parlaments-
wahlen alle vier Jahre; Direktwahl des Präsidenten alle fünf 
Jahre; Wahlrecht ab 18 Jahre

EU-Beitritt: 1986

Mitgliedschaften: EU, Nato, OECD, OSZE, UNO

Bruttoinlandsprodukt in jeweiligen Preisen (2012):
Gesamt  165,1 Mrd. Euro 
BIP/Einwohner 15.600 Euro 

Bruttonationaleinkommen je Einwohner p. a. (2012):
20.580 US-Dollar

Arbeitslosenquote (November 2013): 15,4 Prozent

Bevölkerungsstruktur (2012): 
•	 Frauenanteil   51,6 Prozent

Altersgliederung*
•	 0 – 14 Jahre   15 Prozent
•	 15 – 64 Jahre   67 Prozent
•	 älter als 65 Jahre   19 Prozent

Stadt-/Landbevölkerung  62 Prozent/38 Prozent

* Abweichung von 100 Prozent durch Rundung
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Rumänien

Amtlicher Name:
România

Amtssprache: Rumänisch

Landesstruktur: 41 Kreise plus Hauptstadt

Hauptstadt: Bukarest (1,9 Millionen Einwohner, 2011)

Staatsoberhaupt: Traian Basescu

Regierungschef: Victor Ponta

Fläche (2010): 238.400 km2 

Geografie: Je ein Drittel Gebirge, Hochland und Ebene;
Gebirgszug der Karpaten trennt die drei historischen Regionen 
Moldau, Walachei und Siebenbürgen (Transsilvanien); Donau-
delta am Schwarzen Meer; höchster Berg: Moldoveanu  
(2.544 m)

Einwohner (2012): 20,1 Millionen*

Währung: Leu

* Vorläufiger Wert
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Politisches System: Parlamentarische Republik; Zweikammer-
parlament wird alle vier Jahre gewählt; Direktwahl des Staats-
oberhauptes alle fünf Jahre; Wahlrecht ab 18 Jahre

EU-Beitritt: 2007

Mitgliedschaften: EU, Nato, OSZE, UNO

Bruttoinlandsprodukt in jeweiligen Preisen (2012):
Gesamt  131,6 Mrd. Euro
BIP/Einwohner 6.200 Euro 

Bruttonationaleinkommen je Einwohner p. a. (2012):
8.420 US-Dollar

Arbeitslosenquote (November 2013): 7,4 Prozent

Bevölkerungsstruktur (2012): 
•	 Frauenanteil   51,3 Prozent

Altersgliederung
•	 0 – 14 Jahre   15 Prozent
•	 15 – 64 Jahre   70 Prozent
•	 älter als 65 Jahre   15 Prozent

Stadt-/Landbevölkerung  53 Prozent/47 Prozent
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Schweden

Amtlicher Name:
Konungariket Sverige

Amtssprache: Schwedisch

Landesstruktur: 21 Provinzen (län)

Hauptstadt: Stockholm (897.700 Einwohner, 2013)

Staatsoberhaupt: König Carl XVI. Gustaf

Regierungschef: Fredrik Reinfeldt

Fläche (2010): 441.400 km2 

Geografie: Grenzt an die Ostsee; rund 221.800 Inseln; entlang 
der norwegischen Grenze Gebirgsmassiv der Skanden; höchs-
ter Berg: Kebnekaise (2.104 m)

Einwohner (2012): 9,5 Millionen

Währung: Schwedische Krone

Politisches System: Konstitutionelle Monarchie, parlamen-
tarische Demokratie; Wahl des Reichstags alle vier Jahre; Wahl-
recht ab 18 Jahre
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EU-Beitritt: 1995

Mitgliedschaften: EU, OECD, OSZE, UNO

Bruttoinlandsprodukt in jeweiligen Preisen (2012):
Gesamt  407,8 Mrd. Euro 
BIP/Einwohner 42.800 Euro 

Bruttonationaleinkommen je Einwohner p. a. (2012):
56.210 US-Dollar

Arbeitslosenquote (November 2013): 8,0 Prozent

Bevölkerungsstruktur (2012): 
•	 Frauenanteil   50,2 Prozent

Altersgliederung
•	 0 – 14 Jahre   17 Prozent
•	 15 – 64 Jahre   64 Prozent
•	 älter als 65 Jahre   19 Prozent

Stadt-/Landbevölkerung  85 Prozent/15 Prozent
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Slowakei

Amtlicher Name:
Slovenská republika (Slovensko)

Amtssprache: Slowakisch

Landesstruktur: Acht Bezirke (kraj)

Hauptstadt: Bratislava (416.000 Einwohner, 2012)

Staatsoberhaupt: Ivan Gašparovič

Regierungschef: Robert Fico

Fläche (2010): 49.000 km2 

Geografie: Überwiegend Gebirgsland mit fruchtbaren  
Donauebenen im Süden; Gebirgskette der Karpaten mit  
Nationalsymbol Berg Kriváň (2.494 m) in der Hohen Tatra

Einwohner (2012): 5,4 Millionen

Währung: Euro, seit 2009

Politisches System: Parlamentarische Republik; Parlament  
(Nationalrat) wird alle vier Jahre gewählt; Direktwahl des
Präsidenten alle fünf Jahre; Wahlrecht ab 18 Jahre
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EU-Beitritt: 2004

Mitgliedschaften: EU, Nato, OECD, OSZE, UNO

Bruttoinlandsprodukt (in jeweiligen Preisen, 2012):
Gesamt  71,1 Mrd. Euro 
BIP/Einwohner 13.200 Euro

Bruttoinlandsprodukt in jeweiligen Preisen (2012):
17.170 US-Dollar

Arbeitslosenquote (November 2013): 14,0 Prozent

Bevölkerungsstruktur (2012): 
•	 Frauenanteil   51,4 Prozent

Altersgliederung
•	 0 – 14 Jahre   15 Prozent
•	 15 – 64 Jahre   72 Prozent
•	 älter als 65 Jahre   13 Prozent

Stadt-/Landbevölkerung  55 Prozent/45 Prozent
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Slowenien

Amtlicher Name:
Republika Slovenija

Amtssprache: Slowenisch

Landesstruktur: 210 Gemeinden (občine) inkl. elf Stadtgemeinden

Hauptstadt: Ljubljana (275.000 Einwohner, 2013)

Staatsoberhaupt: Borut Pahor

Regierungschef: Alenka Bratušek

Fläche (2010): 20.300 km2 

Geografie: Bergig, mehr als die Hälfte bewaldet; höchster Berg 
Triglav (2.864 m) ziert die Landesflagge

Einwohner (2012): 2,1 Millionen

Währung: Euro, seit 2007

Politisches System: Parlamentarische Republik; Staatsversamm-
lung wird alle vier Jahre gewählt; Staatsrat wird alle fünf Jahre 
gewählt; Direktwahl des Präsidenten alle fünf Jahre; Wahlrecht 
ab 18 Jahre
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EU-Beitritt: 2004

Mitgliedschaften: EU, Nato, OECD, OSZE, UNO

Bruttoinlandsprodukt (in jeweiligen Preisen, 2012):
Gesamt  35,3 Mrd. Euro 
BIP/Einwohner 17.200 Euro
 
Bruttoinlandsprodukt in jeweiligen Preisen (2012):
22.710 US-Dollar

Arbeitslosenquote (November 2013): 9,9 Prozent

Bevölkerungsstruktur (2012): 
•	 Frauenanteil   50,3 Prozent

Altersgliederung
•	 0 – 14 Jahre   14 Prozent
•	 15 – 64 Jahre    69 Prozent
•	 älter als 65 Jahre   17 Prozent

Stadt-/Landbevölkerung  50 Prozent/50 Prozent
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Spanien

Amtlicher Name:
Reino de España

Amtssprache: Spanisch

Landesstruktur: 17 autonome Gemeinschaften, 52 Provinzen 
einschließlich der Exklaven; zugehörige Staatsgebiete: Baleari-
sche Inseln, Kanarische Inseln, Ceuta, Melilla sowie die Chafa-
rinas-Inseln und die Inseln Alhucemas und Vélez de la Gomera

Hauptstadt: Madrid (3,3 Millionen Einwohner, Großraum, 
2011)

Staatsoberhaupt: König Juan Carlos I.

Regierungschef: Mariano Rajoy

Fläche (2010): 506.000 km2 

Geografie: Gelegen auf der Iberischen Halbinsel; Meere: Mittel-
meer und Atlantik; Landschaft dominiert von Hochplateaus 
und Bergzügen (wie Pyrenäen und Sierra Nevada)

Einwohner (2012): 46,8 Millionen

Währung: Euro, seit 2002



Länderkennzahlen 293

Politisches System: Konstitutionelle Monarchie; Parlament: 
Mitglieder werden alle vier Jahre gewählt; Wahlrecht ab  
18 Jahre

EU-Beitritt: 1986

Mitgliedschaften: EU, Nato, OECD, OSZE, UNO

Bruttoinlandsprodukt in jeweiligen Preisen (2012):
Gesamt  1.029,0 Mrd. Euro
BIP/Einwohner 22.300 Euro 

Bruttonationaleinkommen je Einwohner p. a. (2012):
30.110 US-Dollar

Arbeitslosenquote (November 2013): 26,2 Prozent

Bevölkerungsstruktur (2012): 
•	 Frauenanteil   50,6 Prozent

Altersgliederung
•	 0 – 14 Jahre   15 Prozent
•	 15 – 64 Jahre   67 Prozent
•	 älter als 65 Jahre   18 Prozent

Stadt-/Landbevölkerung  78 Prozent/22 Prozent
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Tschechien

Amtlicher Name:
Česká republika

Amtssprache: Tschechisch

Landesstruktur: 14 Regionen

Hauptstadt: Prag (1,3 Millionen Einwohner, 2014)

Staatsoberhaupt: Miloš Zeman

Regierungschef: Bohuslav Sobotka

Fläche (2010): 78.900 km2 

Geografie: 95 Prozent des Landes bestehen aus Hügeln und 
Bergen; Südwesten: Böhmerwald, Nordwesten: Erzgebirge, 
Norden: Sudeten; höchster Berg: Schneekoppe (Sněžka) mit 
1.602 m

Einwohner (2012): 10,5 Millionen

Währung: Tschechische Krone
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Politisches System: Parlamentarische Republik; Repräsen-
tantenhaus: Mitglieder werden alle vier Jahre gewählt, Senat: 
Mitglieder werden alle sechs Jahre gewählt (Teilwahl alle zwei 
Jahre); Direktwahl des Staatsoberhaupts alle fünf Jahre; Wahl-
recht ab 18 Jahre

EU-Beitritt: 2004

Mitgliedschaften: EU, Nato, OECD, OSZE, UNO

Bruttoinlandsprodukt in jeweiligen Preisen (2012):
Gesamt  152,9 Mrd. Euro 
BIP/Einwohner 14.600 Euro 

Bruttonationaleinkommen je Einwohner p. a. (2012):
18.130 US-Dollar

Arbeitslosenquote (November 2013): 6,8 Prozent

Bevölkerungsstruktur (2012): 
•	 Frauenanteil   50,8 Prozent

Altersgliederung
•	 0 – 14 Jahre   15 Prozent
•	 15 – 64 Jahre   69 Prozent
•	 älter als 65 Jahre   16 Prozent

Stadt-/Landbevölkerung  73 Prozent/27 Prozent
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Ungarn

Amtlicher Name:
Magyar Köztársaság (Magyarország)

Amtssprache: Ungarisch

Landesstruktur: Sieben Regionen/19 Komitate (Gespanschaf-
ten) und die Hauptstadt Budapest

Hauptstadt: Budapest (1,7 Millionen Einwohner, 2011)

Staatsoberhaupt: János Áder

Regierungschef: Viktor Orbán

Fläche (2010): 93.000 km2 

Geografie: Überwiegend flacher Binnenstaat; Große Ungari-
sche Tiefebene nimmt fast die Hälfte des Landes ein; Steppen-
landschaft Puszta; Plattensee: größter See Mitteleuropas

Einwohner (2012): 9,9 Millionen*

Währung: Forint

* Zeitreihenbruch
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Politisches System: Parlamentarische Republik; Wahl der Na-
tionalversammlung alle vier Jahre; Wahl des Staatspräsidenten 
alle fünf Jahre; Wahlrecht ab 18 Jahre

EU-Beitritt: 2004

Mitgliedschaften: EU, Nato, OECD, OSZE, UNO

Bruttoinlandsprodukt in jeweiligen Preisen (2012):
Gesamt  97,0 Mrd. Euro 
BIP/Einwohner 9.800 Euro 

Bruttonationaleinkommen je Einwohner p. a. (2012):
12.390 US-Dollar

Arbeitslosenquote (November 2013): 9,3 Prozent

Bevölkerungsstruktur (2012): 
•	 Frauenanteil   52,5 Prozent

Altersgliederung
•	 0 – 14 Jahre   15 Prozent
•	 15 – 64 Jahre   68 Prozent
•	 älter als 65 Jahre   17 Prozent

Stadt-/Landbevölkerung  70 Prozent/30 Prozent
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Vereinigtes Königreich

Amtlicher Name:
United Kingdom of 
Great Britain and Northern Ireland

Amtssprache: Englisch

Landesstruktur: England: 34 Grafschaften (Counties),  
46 Unitary Authorities, sechs Metropolitan Counties und  
Greater London; Wales: 22 Unitary Authorities; Schottland:  
32 Unitary Authorities; Nordirland: 26 Districts; zugehörige 
Staatsgebiete: Crown dependencies (unterstehen nur der  
britischen Krone und nicht dem Vereinigten Königreich):  
Kanalinseln Guernsey und Jersey, Insel Man; 14 Überseegebiete  
(British Overseas Territories): Anguilla, Bermuda, Britische 
Jungferninseln, Britisches Antarktis-Territorium, Britisches 
Territorium im Indischen Ozean, Falklandinseln, Gibraltar, 
Kaimaninseln, Montserrat, Pitcairninseln, Sankt Helena,  
Ascension und Tristan da Cunha, Südgeorgien und Süd-Sand-
wichinseln, Turks- und Caicosinseln sowie Akrotiri und  
Dekelia (Militärbasen auf Zypern)

Hauptstadt: London (8,2 Millionen Einwohner, 2014)

Staatsoberhaupt: Königin Elizabeth II. 

Regierungschef: David Cameron

Fläche (2010): 248.500 km2 
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Geografie: Liegt im Atlantik; felsige Küstenstreifen, Hoch- und 
Tiefebenen; höchster Berg: Ben Nevis in Schottland (1.343 m)

Einwohner (2012): 63,5 Millionen

Währung: Pfund Sterling

Politisches System: Konstitutionelle Monarchie, parlamentari-
sche Demokratie; Mitglieder des Unterhauses werden spätes-
tens alle fünf Jahre gewählt; Wahlrecht ab 18 Jahre

EU-Beitritt: 1973

Mitgliedschaften: EU, G8, G20, Nato, OECD, OSZE, UNO

Bruttoinlandsprodukt in jeweiligen Preisen (2012):
Gesamt  1.932,7 Mrd. Euro
BIP/Einwohner 30.300 Euro

Bruttonationaleinkommen je Einwohner p. a. (2012):
38.250 US-Dollar

Arbeitslosenquote (November 2013): 7,2 Prozent

Bevölkerungsstruktur (2012): 
•	 Frauenanteil   50,8 Prozent

Altersgliederung
•	 0 – 14 Jahre   18 Prozent
•	 15 – 64 Jahre   65 Prozent
•	 älter als 65 Jahre   17 Prozent

Stadt-/Landbevölkerung  80 Prozent/20 Prozent
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Zypern

Amtlicher Name:
Kypriaki Dimokratía, Kýpros/Kúπρoς (gr.)
Kıbrıs Cumhuriyeti (türk.)

Amtssprache: Griechisch, Türkisch

Landesstruktur: Sechs Distrikte; seit der Besetzung des Nord-
teils der Insel durch die Türkei im Jahr 1974 sind die türkisch-
zyprische und die griechisch-zyprische Volksgruppe durch die 
sogenannte Grüne Linie getrennt.

Hauptstadt: Nikosia (388.000 Einwohner, Verwaltungs-
distrikt; 2013)

Staatsoberhaupt: Nikos Anastasiades

Regierungschef: Nikos Anastasiades

Fläche (2010): 9.300 km2 

Geografie: Drittgrößte Insel im Mittelmeer; Gebirgszug Penta-
daktylos im Norden, Troodos-Gebirge von der Mitte bis in den 
Südwesten, fruchtbare Messaoria-Ebene; höchster Berg Olym-
pos (1.952 m)

Einwohner (2012): 862.000

Währung: Euro, seit 2007
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Politisches System: Parlamentarische Präsidialrepublik; Wahl 
des Parlaments alle fünf Jahre; Direktwahl des Staatsoberhaupts 
alle fünf Jahre; Wahlpflicht ab 18 Jahre

EU-Beitritt: 2004

Mitgliedschaften: EU, OSZE, UNO

Bruttoinlandsprodukt in jeweiligen Preisen (2012):
Gesamt  17,9 Mrd. Euro 
BIP/Einwohner 20.700 Euro*
 

Bruttonationaleinkommen je Einwohner p. a. (2012):
26.000 US-Dollar

Arbeitslosenquote (November 2013): 17,0 Prozent

Bevölkerungsstruktur (2011): 
•	 Frauenanteil   48,9 Prozent 

Altersgliederung
•	 0 – 14 Jahre   17 Prozent
•	 15 – 64 Jahre   71 Prozent
•	 älter als 65 Jahre   12 Prozent

Stadt-/Landbevölkerung  71 Prozent/29 Prozent

* Vorläufiger Wert
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EU-28

Amtlicher Name:
Europäische Union

Amtssprache: 24 Amtssprachen

Landesstruktur: 28 Mitgliedstaaten; ggf. zugehörige Staatsgebiete 
der acht Länder Dänemark, Finnland, Frankreich, Griechenland, 
Vereinigtes Königreich, Niederlande, Portugal, Spanien. 

Sitz des Europäischen Parlaments: Straßburg

Sitz des Europäischen Rates: Brüssel

Sitz der Europäischen Kommission: Brüssel

Präsident des Europäischen Parlaments: Martin Schulz (D)

Präsident des Europäischen Rats: Herman Van Rompuy (B)

Präsident der Europäischen Kommission:  
José Manuel Durão Barroso (P)

Fläche (2010): 4.407.900 km2

Geografie: Längster Fluss: Donau (2.857 km); höchster Berg: 
Mont Blanc (4.810 m); größter See: Vänern (5.519 km2, Schweden)
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Einwohner (2011) : 506,1 Millionen*

Währung: Euro und zehn landeseigene Währungen:
Britisches Pfund, Bulgarischer Lew, Dänische Krone, Kroatische 
Kuna, Litauischer Litas, Polnischer Złoty, Rumänischer Leu, 
Schwedische Krone, Tschechische Krone, Ungarischer Forint

Politisches System: Europäisches Parlament: Direktwahlen der 
Mitglieder alle fünf Jahre; Direktwahl des Parlamentspräsiden-
ten alle zweieinhalb Jahre durch Europäisches Parlament; Wahl 
des Ratspräsidenten mit qualifizierter Mehrheit des Europä-
ischen Rats alle zweieinhalb Jahre; Ernennung des Kommissi-
onspräsidenten durch Europäischen Rat mit Zustimmung des 
Europäischen Parlaments alle fünf Jahre

Gründung: Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl 1951; 
Römische Verträge (Europäische Wirtschaftsgemeinschaft u. a.) 
1957

Mitgliedschaften: Einzelne Staaten der Europäischen Union sind 
Mitglieder der G8, G20, Nato, OECD, OSZE, UNO

Bruttoinlandsprodukt in jeweiligen Preisen (2012):
Gesamt  12.970,6 Mrd. Euro
BIP/Einwohner 25.500 Euro 

Bruttonationaleinkommen je Einwohner p. a. (2012):
30.511 US-Dollar

Arbeitslosenquote (November 2013): 10,8 Prozent

* Zeitreihenbruch
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Bevölkerungsstruktur (2012): 
•	 Frauenanteil   51,2 Prozent

Altersgliederung*
•	 0 – 14 Jahre   16 Prozent
•	 15 – 64 Jahre   67 Prozent
•	 älter als 65 Jahre   18 Prozent

Stadt-/Landbevölkerung  74 Prozent/26 Prozent

* Abweichung von 100 Prozent durch Rundung
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I.  Glossar
Itat litatquam que parunti berumenis el im quos re, eum audi 
debis et laboreruntum ullum fuga. Nequibusci dolupta tempo-
ribus. Dit asimaxim il inctati atiosapis ant lam aspid ut volup-
ta volo tem ilique verate volorei ctorepe llabore eaqui dunt 
vollorio exces asperum quatem quos eribus aceatis eiuntioreic 
tecte doloriam volorem quibusa musae. Alis et, sumquia id ut 
aut esciisseque voles nisquas inctum secae pedis maximaximus 
perspeles apit, ut aut re volorestius ea qui ommolupta il ium 
faceriati blaute occusae simenimodio. 

Die Datenbank „Sozialkompass Europa“ stellt einen Vergleich 
der europäischen Sozialsysteme in 28 Ländern dar. Dabei ori-
entiert sie sich an den Hauptthemen des Sozial- und Arbeitsle-
bens. Zahlreiche Unterschiede und Eigenheiten der einzelnen 
Mitgliedstaaten, aber auch die Bemühungen um gemeinsame 
Regelungen kommen hierin zum Ausdruck. Der Vergleich der 
Länderdaten verwendet dabei eine Vielzahl sozialpolitischer 
Grundbegriffe, die in diesem Teil der Broschüre zur Datenbank 
erläutert werden. Das Glossar schlüsselt diese Kernbegriffe 
auf und erleichtert so die Lektüre und den Vergleich der The-
men in der Datenbank. Bei einer Reihe von Begriffen bietet es 
zudem Links auf aktuelle Daten und Fakten der deutschen wie 
europäischen Sozialpolitik.

Teil IV 
Glossar von A - Z
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A
Abfindung

Der Begriff Abfindung bezeichnet eine einmalige Geld-
entschädigung. Eine Abfindung ist z. B. bei einer Kündi-
gung des Arbeitsverhältnisses möglich. In Deutschland 
ist diese bei Kündigung durch den Arbeitgeber gesetzlich 
vorgeschrieben, sofern der Arbeitnehmer keine Kündi-
gungsschutzklage erhebt und der Arbeitgeber im Kündi-
gungsschreiben auf die Abfindung hingewiesen hat. Auf 
EU-Ebene werden Abfindungen unterschiedlich gehand-
habt. In einigen Ländern (z. B. Dänemark) gibt es auf gesetz-
licher Grundlage lediglich einen Schadenersatzanspruch 
bei Unterschreiten der Kündigungsfrist. Andere Länder  
(z. B. Italien) sehen hingegen grundsätzlich eine Abfindung 
bei Kündigungen vor. In einem anderen Zusammenhang 
kann eine Abfindung auch als einmalige Geldzahlung statt 
einer regelmäßig gezahlten Rente geleistet werden (z. B. bei 
Wiederheirat von Witwen und Witwern).

Abhängigkeit
Bezeichnet eine Situation, in der eine Person auf eine an-
dere Person finanziell angewiesen, d. h. von ihr abhängig, 
ist. So kann ein Ehegatte etwa auf den "Unterhalt seines 
Partners angewiesen sein oder Kinder auf die Versorgung 
durch ihre Eltern.

Agentur für Arbeit
Institution in vielen EU-Ländern, die Schülern, Berufsan-
fängern und Berufserfahrenen Hilfe auf dem Arbeitsmarkt 

Definition nur für Deutschland gültig
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bietet. In Deutschland sind die Agenturen für Arbeit (früher: 
„Arbeitsamt“) und ihre Geschäftsstellen (u. a. die "Gemein-
samen Einrichtungen des "SGB II) die örtlichen Niederlas-
sungen der Bundesagentur für Arbeit. Sie bieten kostenlos 
Beratung, Vermittlung und Förderung sowie finanzielle Hilfe 
an. Siehe auch "Arbeitslosigkeit, "Arbeitsuche, "Ein-
gliederungsvereinbarung, "Jobcenter, "Rehabilitation, 
"Servicestellen für Menschen mit Behinderungen, "Träger, 
"Zumutbare Arbeit, "Zumutbarkeitsregelung

Aktionsplan
Als Aktionsplan wird ein Plan bezeichnet, der Maßnahmen 
für ein umrissenes Ziel auflistet. Ein solcher Plan kann 
z. B. von öffentlichen Institutionen in Form eines nati-
onalen Aktionsplans erstellt werden (wie der Nationale 
Aktionsplan der Bundesregierung zur Umsetzung der 
UN-Behindertenrechtskonvention). Außerdem werden in 
manchen Ländern (etwa in Dänemark) individuelle Akti-
onspläne erstellt, die z. B. zur (Wieder-)Eingliederung von 
Menschen in die Arbeitswelt dienen sollen.

Aktivierungsmaßnahme,
siehe "Arbeitsförderungsmaßnahme

Aktueller Rentenwert
Der aktuelle Rentenwert ist in Deutschland der Betrag, der 
einer monatlichen Altersrente entspricht, die aus Beiträgen 
eines Durchschnittsverdienenden für ein Jahr errechnet 
wird. Er ist ein wichtiger Bestandteil der "Rentenfor-
mel, mit der die Höhe der "Rente errechnet wird. Den in 
Deutschland aktuellen Wert gibt es unter http://www.bmas.
de/DE/Service/Rentenlexikon/Functions/glossar.html?cms_
lv2=54332&cms_lv3=54162.

http://www.bmas.de/DE/Service/Rentenlexikon/Functions/glossar.html%3Fcms_lv2%3D54332%26cms_lv3%3D54162
http://www.bmas.de/DE/Service/Rentenlexikon/Functions/glossar.html%3Fcms_lv2%3D54332%26cms_lv3%3D54162
http://www.bmas.de/DE/Service/Rentenlexikon/Functions/glossar.html%3Fcms_lv2%3D54332%26cms_lv3%3D54162


Glossar310

ALG II
siehe "Arbeitslosengeld II

Alleinerziehender
Eine Person, die mit mindestens einem minderjährigen 
(leiblichen) Kind ohne den anderen Elternteil und auch 
ohne eine andere erwachsene Person in einem Haushalt 
lebt. Lebt die alleinerziehende Person beispielsweise in 
einer neuen Partnerschaft in einem Haushalt, so gilt der 
Elternteil ggf. nicht mehr als Alleinerziehender.

Altersarmut, verschämte
Insbesondere ältere Menschen machen Sozialhilfeansprü-
che oft nicht geltend, weil sie den "Unterhaltsrückgriff auf 
ihre Kinder befürchten. Durch die Einführung einer eigen-
ständigen, bedürftigkeitsabhängigen "Grundsicherung im 
Alter und bei Erwerbsminderung ("Erwerbsunfähigkeit), 
wie es sie in Deutschland seit 2003 gibt, soll verschämte 
Armut im Alter verhindert werden. In Deutschland findet 
gegenüber Kindern und Eltern mit einem Jahreseinkom-
men unter 100.000 Euro kein Unterhaltsrückgriff statt, 
wenn ihre Angehörigen die Grundsicherung in Anspruch 
nehmen.

Altersgrenze (in der Rentenversicherung)
Anspruch auf Altersrente besteht nur, wenn – neben der Er-
füllung der "Wartezeit und ggf. weiterer Voraussetzungen –  
eine bestimmte Altersgrenze erreicht ist. Diese variiert in 
der EU vor allem bei den Frauen immer noch beträchtlich, 
obwohl in den meisten Ländern eine Angleichung an die 
Altersgrenze der Männer stattfindet. Darüber hinaus wird 
über die Verlängerung der Lebensarbeitszeit generell dis-
kutiert. Wie Deutschland heben auch andere Länder die 
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Altersgrenze schrittweise an. Hierzulande wird erst für die 
Jahrgänge 1964 und jünger die Regelaltersgrenze bei 67 Jah-
ren liegen. Siehe auch "Rente

Altersrente,
siehe "Rente

Altersteilzeit
Möglichkeit für einen "Arbeitnehmer, über die Redu-
zierung der Arbeitszeit oder eine vorzeitige Beendigung 
der beruflichen Tätigkeit, den Übergang in den Ruhestand 
vorzubereiten. In anderen EU-Ländern auch Teilrente oder 
Teilzeitrente genannt. Die früher noch in vielen Ländern 
übliche staatlich geförderte Vorruhestandsregelung ist selte-
ner geworden. In Deutschland lief die Förderung durch die 
"Agentur für Arbeit mit Ende des Jahres 2009 aus. Grund-
lage für die Altersteilzeitarbeit ist in Deutschland nach dem 

ALG II
siehe "Arbeitslosengeld II
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Altersteilzeitgesetz eine freiwillige Vereinbarung zwischen 
"Arbeitgeber und "Arbeitnehmer. Auch in Österreich 
z. B. ist Altersteilzeit möglich. Weitere Informationen über 
die Regelung für Deutschland gibt es unter http://www.
bmas.de/DE/Service/Rentenlexikon/Functions/glossar.
html?cms_lv2=54332&cms_lv3=54172.

Altersvorsorge
Vorkehrungen, die ein Mensch für die Zeit nach seiner 
"Erwerbstätigkeit bzw. für sein Alter trifft, um den wei-
teren Lebensunterhalt zu sichern. In Deutschland ruht die 
Altersvorsorge auf drei Säulen: gesetzliche "Rentenversi-
cherung, "betriebliche Altersvorsorge und private Alters-
sicherung, z. B. "Riester-Förderung, (Aktien-)Sparpläne, 
Immobilien. Siehe auch "Rente und "Eigenvorsorge

Ambulant,
siehe "Stationär

Angestellter
Arbeitnehmer, der überwiegend geistige Tätigkeiten ausübt 
(z. B. kaufmännische oder bürogebundene, aber auch erzie-
herische Tätigkeiten). Die Abgrenzung zum "Arbeiter ist 
schwierig und in Deutschland heute kaum noch relevant, 
da für beide Gruppen gleiche Arbeitsrechte gelten, beide 
beim gleichen Rentenversicherungsträger versichert sind 
und sie auch in Tarifverträgen oft nicht mehr unterschie-
den werden. Anderes gilt beispielsweise in Österreich, wo es 
rechtliche Unterschiede zwischen beiden Gruppen gibt.

Anhörungsrecht
Ist das Recht einer Person (oder eines Organs wie des 
Betriebsrats), zu einem bestimmten Anliegen angehört zu 

http://www.bmas.de/DE/Service/Rentenlexikon/Functions/glossar.html%3Fcms_lv2%3D54332%26cms_lv3%3D54172
http://www.bmas.de/DE/Service/Rentenlexikon/Functions/glossar.html%3Fcms_lv2%3D54332%26cms_lv3%3D54172
http://www.bmas.de/DE/Service/Rentenlexikon/Functions/glossar.html%3Fcms_lv2%3D54332%26cms_lv3%3D54172
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werden. Die Person oder das Organ wird dabei über eine 
(anstehende) Entscheidung in Kenntnis gesetzt, trifft die 
Entscheidung jedoch nicht selbst. So hat in Deutschland 
und in weiteren Mitgliedstaaten der EU der Betriebsrat bei 
Kündigungen ein Anhörungsrecht.

Anrechnungszeiten (in der Rentenversicherung)
Zeiten, in denen ein Versicherter aus nicht von ihm zu 
vertretenden Gründen an der Beitragszahlung zur Renten-
versicherung gehindert ist, z. B. bei Arbeitslosigkeit, Arbeits-
unfähigkeit, Schutzfristen bei Mutterschaft, schulischer Aus-
bildung. Anrechnungszeiten können von Bedeutung sein für 
die Erfüllung der Anspruchsvoraussetzung für eine "Rente 
und bei der Rentenberechnung. Siehe auch"Beitrag

Antidiskriminierungsgesetz,
siehe "Chancengleichheit

Anwartschaften (in der Rentenversicherung)
Von der beitragsfinanzierten Rentenversicherung wird in 
den EU-Staaten ("EU-Staat) eine "Rente nur gezahlt, wenn 
eine Anwartschaft besteht, d. h. gewisse Bedingungen bei der 
Dauer der Beitragszahlung erfüllt sind. Mit Anwartschaften 
sind in Deutschland konkret die erworbenen Werte in Form 
von gutgeschriebenen Entgeltpunkten gemeint, die zum 
Zeitpunkt der Leistungsgewährung zum Rentenanspruch 
werden. Wer bereits für 60 Monate Pflicht- oder freiwillige 
Beiträge gezahlt hat, hat damit eine Anwartschaft auf die 
Regelaltersrente erworben. Dabei gelten in allen EU-Staaten 
bestimmte "Regelaltersgrenzen. Eine Anwartschaft kann 
man sich auch z. B. in der Arbeitslosenversicherung durch 
Beitragszahlung erwerben. Siehe auch "Beitrag und "War-
tezeit
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Arbeit
Zielgerichtete körperliche und/oder geistige Tätigkeit; Er-
werbsarbeit hat die Existenzsicherung zum Ziel. Sie ermög-
licht ein selbstbestimmtes Leben durch eigenes Einkommen 
und ist das beste Mittel gegen Armut und Hilfsbedürftigkeit. 
Der "Arbeitsvertrag regelt das Arbeitsverhältnis zwischen 
"Arbeitnehmer und "Arbeitgeber. Betriebsvereinbarun-
gen, Tarifverträge ("Tarifvertrag) und Gesetze schützen den 
Arbeitnehmer vor unerlaubten Regeln im Arbeitsvertrag und 
tragen so zur "sozialen Sicherheit bei. Es gibt z. B. Vorschrif-
ten zur "Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall, zum Kündi-
gungsschutz, zum Arbeitsschutz, zum Kinder- und Jugend-
arbeitsschutz und zum Mutterschutz. Tarifverträge werden 
von Tarifvertragsparteien vereinbart: Gewerkschaften und 
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Arbeitgeberverbände oder einzelne Arbeitgeber treffen bei 
Tarifverhandlungen aufeinander. Sie legen verbindliche 
Regeln für ganze Branchen oder Regionen und alle dazuge-
hörigen Arbeitnehmer fest.

Arbeiter
Bezeichnet einen "Arbeitnehmer, der weitgehend körper-
liche Aufgaben ausführt. Er fällt also nicht unter die engere 
Definition des "Angestellten. Die Unterscheidung ist im 
Einzelfall schwierig und im heutigen Arbeitsleben weit-
gehend überholt, z. B. bei Facharbeitern mit auch geistig 
anspruchsvollen Aufgaben.

Arbeitgeber
Beschäftigt andere Menschen und bezahlt sie für ihre 
"Arbeit. Er kann eine natürliche Person (z. B. Privatperson, 
Freiberufler) oder eine juristische Person des privaten bzw. 
öffentlichen Rechts sein (z. B. Gesellschaft mit beschränkter 
Haftung/GmbH, Gemeindeverwaltung, öffentlicher Dienst).

Arbeitgeber-/Arbeitnehmeranteil
Der Teil der Beitragszahlung zu einer (gesetzlichen) "So-
zialversicherung, der vom "Arbeitgeber bzw. "Arbeit-
nehmer getragen wird. In den meisten EU-Mitgliedstaaten 
werden z. B. die Pflichtbeiträge zur "Rentenversicherung 
vom Arbeitnehmer und vom Arbeitgeber gemeinsam auf-
gebracht, in Deutschland je zur Hälfte. Die aktuellen Bei-
träge für Deutschland gibt es unter http://www.bmas.de/
DE/Service/Rentenlexikon/Functions/glossar.html?cms_
lv2=54332&cms_lv3=54182. Einige EU-Staaten ("EU-Staat) 
finanzieren dagegen ihre Versicherung bei "Arbeitslosig-
keit ausschließlich über Arbeitgeberbeiträge oder Steuern. 
Siehe auch "Beitrag

Arbeit
Zielgerichtete körperliche und/oder geistige Tätigkeit; Er-
werbsarbeit hat die Existenzsicherung zum Ziel. Sie ermög-
licht ein selbstbestimmtes Leben durch eigenes Einkommen 
und ist das beste Mittel gegen Armut und Hilfsbedürftigkeit. 
Der "Arbeitsvertrag regelt das Arbeitsverhältnis zwischen 
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gen, Tarifverträge ("Tarifvertrag) und Gesetze schützen den 
Arbeitnehmer vor unerlaubten Regeln im Arbeitsvertrag und 
tragen so zur "sozialen Sicherheit bei. Es gibt z. B. Vorschrif-
ten zur "Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall, zum Kündi-
gungsschutz, zum Arbeitsschutz, zum Kinder- und Jugend-
arbeitsschutz und zum Mutterschutz. Tarifverträge werden 
von Tarifvertragsparteien vereinbart: Gewerkschaften und 

http://www.bmas.de/DE/Service/Rentenlexikon/Functions/glossar.html%3Fcms_lv2%3D54332%26cms_lv3%3D54182
http://www.bmas.de/DE/Service/Rentenlexikon/Functions/glossar.html%3Fcms_lv2%3D54332%26cms_lv3%3D54182
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Arbeitnehmer
Das wichtigste Merkmal eines Arbeitnehmers ist die per-
sönliche Abhängigkeit vom "Arbeitgeber: Der Arbeit-
nehmer ist in den Betrieb des Arbeitgebers eingebunden, 
der seine Arbeitszeiten und seinen Arbeitsort sowie seine 
Aufgaben bestimmt. Grundlage ist der "Arbeitsvertrag; für 
seine Arbeit erhält der Arbeitnehmer ein "Arbeitsentgelt. 
Zum Schutz der Arbeitnehmer in unselbständigen, abhän-
gigen Arbeitsverhältnissen gibt es im Arbeitsrecht Regelun-
gen, z. B. zur Arbeitszeit oder zur "Kündigung.

Arbeitnehmervertretung
Fasst als Oberbegriff verschiedene Organe der Mitbestim-
mung von Arbeitnehmern zusammen. Dazu gehören in 
Deutschland etwa der "Betriebsrat in Unternehmen des 
Privatrechts, die Mitarbeitervertretung in kirchlichen 
Institutionen und der Personalrat im öffentlichen Dienst. 
Auch "Gewerkschaften werden häufig als Arbeitnehmer-
vertretungen bezeichnet. Arbeitnehmervertretungen sind 
in Deutschland je nach Form unterschiedlich (kirchen-)
rechtlich geregelt.

Arbeitsagentur,
siehe "Agentur für Arbeit

Arbeitsamt,
siehe "Agentur für Arbeit

Arbeitsassistenz
Arbeitsassistenz unterstützt "Menschen mit Behinde-
rungen regelmäßig dabei, ihre "Arbeit auszuführen (z. B. 
Vorlesekraft für blinde und stark sehbehinderte Menschen). 
Arbeitsassistenz ist nach deutschem Recht immer dann 
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notwendig, wenn ein Schwerbehinderter erst durch die 
besondere Unterstützung eine vertraglich geschuldete 
Arbeitsleistung, die den Anforderungen des allgemeinen 
Arbeitsmarkts entspricht, wettbewerbsfähig erbringen 
kann. Siehe auch "Assistenz

Arbeitseinkommen,
siehe "Arbeitsentgelt

Arbeitsentgelt
Für seine "Arbeit erhält der "Arbeitnehmer ein frei 
verhandeltes Arbeitsentgelt vom "Arbeitgeber. "Tarif-
verträge oder gesetzliche Mindestlohnregelungen kön-
nen eine Mindesthöhe festlegen. Im Allgemeinen wird in 
Deutschland zwischen zwei verschiedenen Entgeltformen 
unterschieden: dem Lohn für Arbeiter und dem Gehalt 
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für Angestellte. In der Gesetzgebung und in Tarifverträgen 
gibt es diese Unterscheidung aber kaum noch, dort wird 
meist nur von Gehalt gesprochen. Manche Arbeitnehmer 
erhalten neben dem Arbeitsentgelt noch freiwillige Son-
derzahlungen, z. B. Weihnachtsgeld. Selbständige erhalten 
kein Arbeitsentgelt, sondern in der Regel ein Honorar. Im 
deutschen Sozialrecht wird der nach dem Einkommensteu-
errecht ermittelte Gewinn aus einer selbständigen Tätigkeit 
als Arbeitseinkommen bezeichnet.

Arbeitsförderungsmaßnahme
Auch Arbeitsmarktmaßnahme genannt. Sie soll dem Ent-
stehen von "Arbeitslosigkeit entgegenwirken bzw. die 
Dauer der Arbeitslosigkeit verkürzen und kann eine be-
rufliche Aus- und "Weiterbildung, die Vermittlung von 
Arbeitsplätzen oder Berufsberatung umfassen. Aktivie-
rungsmaßnahmen gehen in der Regel über die Arbeits-
förderungsmaßnahme hinaus und machen den weiteren 
Bezug von "Sozialleistungen wie "Arbeitslosengeld von 
der Einhaltung bestimmter Pflichten abhängig. Leistungs-
empfänger können dadurch schneller wieder in den Ar-
beitsmarkt integriert werden.

Arbeitsgelegenheiten
Im Rahmen von Arbeitsgelegenheiten (häufig irreführen-
derweise „Ein-Euro-Jobs“ genannt) werden in Deutschland 
Arbeiten staatlich gefördert, die zusätzlich und wettbe-
werbsneutral sind und im öffentlichen Interesse liegen. 
Über die Förderung entscheiden die regional zuständigen 
"Jobcenter entsprechend den individuellen Erfordernissen 
der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten. Die Arbeiten be-
gründen kein Arbeitsverhältnis im Sinne des Arbeitsrechts; 
Teilnehmer erhalten zusätzlich zum "Arbeitslosengeld II 
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eine angemessene Entschädigung für Mehraufwendungen. 
Diese wird nicht auf das Arbeitslosengeld II angerechnet.

Arbeitskampf
Als Arbeitskampf wird eine von Arbeitnehmern oder Ar-
beitgebern ausgehende Störung des Arbeitsablaufs bezeich-
net, um ein bestimmtes Ziel zu bewirken. Ziele können 
etwa Änderungen des Arbeitsvertrags, des Lohns oder der 
Arbeitsbedingungen sein. Typische Formen des Arbeits-
kampfes sind Streik und Aussperrung. Während ein Streik 
die befristete kollektive Arbeitsniederlegung seitens der 
Arbeitnehmer bezeichnet, ist die Aussperrung eine befris-
tete Verweigerung der vertraglichen Arbeitsgelegenheit 
durch den Arbeitgeber. Es existieren verschiedene Formen 
des Streiks, darunter der Schwerpunktstreik (das Bestreiken 
ausgesuchter Bereiche eines Wirtschaftszweiges) und der 
Warnstreik (ein kurzzeitiger Streik). Außerdem gibt es u. a.  
noch den in Deutschland verbotenen politischen Streik 
und den sogenannten Solidaritätsstreik, bei dem die strei-
kenden Arbeitnehmer nicht direkt von den Inhalten des 
eigentlichen Arbeitskampfes betroffen sind. Streiks sind in 
Deutschland deutlich häufiger als Aussperrungen. Wenn 
sich die Parteien in einem Arbeitskampf nicht einigen 
können, kann von beiden Seiten eine Schlichtung gefordert 
werden. Ein unabhängiger Schlichter versucht dann, die 
Parteien zu einem Kompromiss zu bewegen. Eine Schlich-
tung ist immer für beide Seiten freiwillig.

 
Arbeitslosengeld

Bei Verlust des Arbeitsplatzes sehen alle EU-Länder soziale 
Leistungen vor, deren erste Stufe das Arbeitslosengeld ist, 
eine Lohnersatzleistung, die anspruchsberechtige Arbeit-
nehmer und ggf. Selbständige für eine begrenzte Dauer er-
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halten. In den meisten Staaten ist die Höhe der "Geldleis-
tung entgeltabhängig. Abgelöst wird das Arbeitslosengeld in 
einer Vielzahl von Ländern durch die Arbeitslosenhilfe oder 
Grundsicherung für Arbeitslose ("Arbeitslosengeld II). 
Wie lange man Arbeitslosengeld erhält, hängt in der Regel 
davon ab, wie alt man ist und wie lange man zuvor Beiträge 
in die "Arbeitslosenversicherung gezahlt hat. Arbeitslose 
müssen sich selbst aktiv an der Jobsuche beteiligen.

Arbeitslosengeld II (ALG II)
Arbeitslosengeld II (ALG II) ist in Deutschland die Grund-
sicherung für Arbeitsuchende, die – wie in vielen anderen 
EU-Mitgliedstaaten – auf das befristete "Arbeitslosengeld 
folgt. Das ALG II ist eine "Geldleistung für Hilfebedürfti-
ge, die arbeiten können, aber keine Arbeit finden oder mit 
ihrem Einkommen nicht genug Geld für ihren Lebensun-
terhalt und den Lebensunterhalt der mit ihnen in einer 
"Bedarfsgemeinschaft lebenden Menschen verdienen. 
Zusätzlich helfen ihnen die Leistungen der aktiven Ar-
beitsförderung und spezielle Beratungsangebote, wieder 
bessere Chancen auf dem "Arbeitsmarkt zu erhalten. 
Umgangssprachlich wird das ALG II auch Hartz IV genannt: 
Peter Hartz war der Leiter einer Kommission, die die Ar-
beitsmarktgesetzgebung erneuert hat. In der Leistung sind 
seit 2005 die ehemalige "Arbeitslosenhilfe und die "So-
zialhilfe zusammengefasst. Der Grundgedanke des ALG II, 
Leistungsberechtigte zugleich zu fordern und zu fördern, 
findet sich in den sozialrechtlichen Regelungen der meisten 
EU-Mitgliedstaaten wieder.

Arbeitslosenhilfe,
siehe "Arbeitslosengeld und Arbeitslosengeld II
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Arbeitslosenversicherung
Die Arbeitslosenversicherung sorgt dafür, dass man bei "Ar-
beitslosigkeit nicht plötzlich ohne Geld dasteht. Finanziert 
wird die Arbeitslosenversicherung in der Mehrheit der EU-
Staaten durch Beiträge der "Arbeitnehmer und "Arbeitge-
ber, in einigen ausschließlich über Arbeitgeberbeiträge oder 
Steuern. In Deutschland teilen sich "Arbeitnehmer und 
"Arbeitgeber die Beiträge je zur Hälfte ("Arbeitgeber-/Ar-
beitnehmeranteil). Pflichtversichert sind in Deutschland alle 
Arbeitnehmer und Auszubildenden, die mehr als geringfügig 
beschäftigt sind. Aus den Beiträgen zur Arbeitslosenversiche-
rung werden das "Arbeitslosengeld und die Arbeitsförde-
rung bezahlt. Beiträge müssen nur bis zu einer bestimmten 
"Beitragsbemessungsgrenze entrichtet werden.
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Beitragszahler die Leistungen für immer mehr Arbeitslose 
aufbringen müssen, hat in den vergangenen zehn Jahren in 
der gesamten EU zu tiefgreifenden Reformen geführt.

Arbeitsmarktmaßnahme,
siehe "Arbeitsförderungsmaßnahme

Arbeitsmarktreform,
siehe "Arbeitsmarktpolitik

Arbeitsschutz
Der Arbeitsschutz sichert "Arbeitnehmer gegen Gefah-
ren ab und schützt sie vor arbeitsbedingten Krankheiten. 
Die wichtigste gesetzliche Grundlage in Deutschland ist 
das Arbeitsschutzgesetz. Es verpflichtet den "Arbeitgeber, 
seine Mitarbeiter vor Gefahren an Maschinen, Geräten und 
Anlagen zu schützen. In gefährlichen Arbeitsbereichen 
muss er besondere Sicherheitsvorkehrungen treffen. Au-
ßerdem muss er die Beschäftigten über Risiken aufklären. 
Der Arbeitgeber muss den "Betriebsrat bei allen Fragen 
der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes hinzuziehen. 
Dieser achtet auf die Einhaltung der Vorschriften zum Ar-
beits- und Gesundheitsschutz.

Arbeitsuche
Wer sich offiziell arbeitslos meldet, wird in den EU-Mit-
gliedstaaten in der Regel bei seiner Arbeitsuche unterstützt. 
In Deutschland kann die "Agentur für Arbeit bei der Ar-
beitsvermittlung helfen. Dabei gelten bestimmte Fristen. 
Spätestens drei Monate, bevor das Arbeitsverhältnis endet, 
muss man sich persönlich bei der Arbeitsagentur arbeitsu-
chend melden; wenn man erst später über die bevorstehende 
"Kündigung informiert wird, dann innerhalb von drei Ta-

Arbeitslosigkeit
Verlust des Ausbildungs- oder Arbeitsplatzes durch z. B. 
wirtschaftliche Krisen, Sparmaßnahmen im Betrieb oder 
mangelnde Qualifikationen. Alle EU-Mitgliedstaaten haben 
Versicherungssysteme, die bei Arbeitslosigkeit Leistungen 
zahlen. Das System ist oft zweistufig: Erst begrenztes 
"Arbeitslosengeld, dann Arbeitslosenhilfe oder Grund-
sicherung für Arbeitslose ("Arbeitslosengeld II). Der An-
spruch ist in der Regel an die Bedingung der Eigeninitia-
tive geknüpft, also selbst aktiv nach einer neuen Arbeit zu 
suchen. Wer arbeitslos ist, erhält in Deutschland Unterstüt-
zung von der "Agentur für Arbeit.

Arbeitsmarktpolitik
Alle Maßnahmen, mit denen die Regierung eines EU-
Mitgliedstaats bzw. die "Europäische Union als Ganzes 
versucht, für einen Ausgleich von Angebot und Nachfrage 
an Arbeitskräften zu sorgen und die "Arbeitslosigkeit 
gering zu halten, z. B. durch "Arbeitsförderungsmaßnah-
men. Die anhaltend hohe Arbeitslosigkeit in vielen EU-
Staaten ("EU-Staat) mit der Tendenz, dass immer weniger 
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Beitragszahler die Leistungen für immer mehr Arbeitslose 
aufbringen müssen, hat in den vergangenen zehn Jahren in 
der gesamten EU zu tiefgreifenden Reformen geführt.

Arbeitsmarktmaßnahme,
siehe "Arbeitsförderungsmaßnahme

Arbeitsmarktreform,
siehe "Arbeitsmarktpolitik

Arbeitsschutz
Der Arbeitsschutz sichert "Arbeitnehmer gegen Gefah-
ren ab und schützt sie vor arbeitsbedingten Krankheiten. 
Die wichtigste gesetzliche Grundlage in Deutschland ist 
das Arbeitsschutzgesetz. Es verpflichtet den "Arbeitgeber, 
seine Mitarbeiter vor Gefahren an Maschinen, Geräten und 
Anlagen zu schützen. In gefährlichen Arbeitsbereichen 
muss er besondere Sicherheitsvorkehrungen treffen. Au-
ßerdem muss er die Beschäftigten über Risiken aufklären. 
Der Arbeitgeber muss den "Betriebsrat bei allen Fragen 
der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes hinzuziehen. 
Dieser achtet auf die Einhaltung der Vorschriften zum Ar-
beits- und Gesundheitsschutz.

Arbeitsuche
Wer sich offiziell arbeitslos meldet, wird in den EU-Mit-
gliedstaaten in der Regel bei seiner Arbeitsuche unterstützt. 
In Deutschland kann die "Agentur für Arbeit bei der Ar-
beitsvermittlung helfen. Dabei gelten bestimmte Fristen. 
Spätestens drei Monate, bevor das Arbeitsverhältnis endet, 
muss man sich persönlich bei der Arbeitsagentur arbeitsu-
chend melden; wenn man erst später über die bevorstehende 
"Kündigung informiert wird, dann innerhalb von drei Ta-
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gen. Bei Verstoß gegen die Meldepflicht kann eine Sperrzeit 
eintreten, in der kein "Arbeitslosengeld gezahlt wird. Die 
Meldung ist auch Pflicht, wenn ein Arbeitsgericht entschei-
den wird, ob das Ausbildungs- oder Arbeitsverhältnis fortbe-
steht.

Arbeitsunfähigkeit,
siehe "Erwerbsunfähigkeit

Arbeitsunfall
Unfall, der in der Arbeitszeit geschieht und dessen Folgen 
in allen EU-Mitgliedstaaten von einer gesetzlichen "Un-
fallversicherung abgedeckt sind. Bis auf wenige Ausnahmen 
sind neben "Berufskrankheiten auch die Wegeunfälle auf 
dem Weg zur oder von der "Arbeit mit versichert. Dabei 
gibt es bestimmte Melderegeln zu beachten. Versichert 
sind die "Arbeitnehmer zumeist durch den "Arbeitgeber. 
In der Mehrzahl der Länder sind die Unternehmen nach 
Gefahrenklassen bzw. nach Gefährlichkeitsgrad des Berufes 
eingeteilt und zahlen unterschiedliche Beiträge in Form 
eines bestimmten Anteils aus der Lohn- und Gehaltssum-
me. In Deutschland sind die Berufsgenossenschaften und 
die Unfallversicherungsträger der öffentlichen Hand für die 
Abwicklung von Arbeitsunfällen verantwortlich. Die ge-
setzliche Unfallversicherung übernimmt die Kosten für die 
ärztliche Behandlung und die Wiederherstellung der Ge-
sundheit, also für die "Rehabilitation. Sie zahlt "Verletz-
tengeld, wenn man nach dem Unfall arbeitsunfähig ist, und 
kommt für "Umschulungen auf, wenn man seinen alten 
Beruf nicht mehr ausüben kann. Wer nach einem Unfall 
gar nicht mehr arbeiten kann, erhält eine "Rente aus der 
gesetzlichen Unfallversicherung.
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Arbeitsvertrag
Der Arbeitsvertrag regelt das rechtliche Verhältnis zwischen 
"Arbeitgeber und "Arbeitnehmer. Der Arbeitnehmer ver-
pflichtet sich, für den Arbeitgeber zu arbeiten. Der Arbeit-
geber zahlt ihm dafür ein "Arbeitsentgelt. Grundsätzlich 
können Arbeitgeber und Arbeitnehmer frei vereinbaren, 
was in einem Arbeitsvertrag stehen soll. Gesetzliche Rege-
lungen des Arbeitsrechts, "Tarifverträge und Betriebsver-
einbarungen schützen den Arbeitnehmer aber vor uner-
laubten und unfairen Arbeitsbedingungen.  

Assistenz
Bezeichnet eine Form der Hilfe für Menschen mit Behin-
derungen, welche deren selbstbestimmte Teilhabe in der 
Gesellschaft fördern soll. Der Assistenznehmer kann da-
bei selbst bestimmen, in welchen Bereichen er von wem 
unterstützt werden möchte, und bezahlt die Assistenz 
selbständig, in Deutschland z. B. mithilfe des "Persönli-
chen Budgets. Eine Persönliche Assistenz kann etwa bei 
der Körperpflege, im Haushalt, in der Freizeit oder bei der 
Arbeitsausführung (dann oft als "Arbeitsassistenz bezeich-
net) helfen.

Aufenthalt (gewöhnlicher), Dauer-,
siehe "Wohnsitzprinzip

Aufsichtsrat
Der Aufsichtsrat ist ein Kontrollorgan bei einer "Kapi-
talgesellschaft. In Deutschland ist ein Aufsichtsrat in Ak-
tiengesellschaften und Genossenschaften gesetzlich vor-
geschrieben sowie auf freiwilliger Basis auch bei anderen 
Gesellschaftsformen (z. B. in einer GmbH) möglich. Haupt-
aufgabe des aus mindestens drei Mitgliedern bestehenden 
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Gremiums sind die Überwachung der Geschäftsführung 
und die Überprüfung von Jahresabschluss und Lagebericht 
der Gesellschaft. Der Aufsichtsrat wird durch die Hauptver-
sammlung gewählt und darf nicht der Geschäftsführung 
angehören. Je nach Gesellschaftsform und -größe gibt es 
verschiedene Regelungen zur Zusammensetzung des Auf-
sichtsrats, die oft auch die Beteiligung der Arbeitnehmer 
einschließen.

Ausbildung,
siehe "Berufsausbildung

Ausgleichsabgabe/-leistung,
siehe "Kompensationszahlung

Aussperrung,
siehe "Arbeitskampf

B
Barrierefreiheit

Bezeichnet den umfassenden Zugang und die uneinge-
schränkte Nutzungschance aller gestalteten Lebensberei-
che. Letztere sind alle Bereiche, die von Menschen gestaltet 
werden, also u. a. Gebäude und befestigte Wege, aber auch 
Informationen, z. B. in Form von Texten, auf Hinweistafeln 
oder auf Internetseiten. Das Gesetz zur Gleichstellung be-
hinderter Menschen und auch das "Übereinkommen über 
die Rechte von Menschen mit Behinderungen schreiben 
den barrierefreien Zugang zu öffentlichen Gebäuden vor. 
Die UN-Konvention gibt weiterhin auch den barrierefreien 
Zugang zu Informationen und Texten als wichtiges Ele-
ment der Gleichstellung an. Für Deutschland ist dieser in 
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der Verordnung zur Schaffung barrierefreier Informations-
technik nach dem Behindertengleichstellungsgesetz  
(BITV 2.0) geregelt. Siehe auch "Leichte Sprache

Bedarf,
siehe "Bedarfsgemeinschaft

Bedarfsgemeinschaft
Als Haushaltseinheit zur Berechnung von "Geldleistun-
gen, die der sozialen "Mindestsicherung dienen (Sozialhil-
fe, Grundsicherung), legen die meisten EU-Mitgliedstaaten 
die Einzelperson bzw. die in einer Haushaltsgemeinschaft 
lebenden Personen zugrunde. Letztere sind zumeist der 
Leistungsberechtigte, sein (Ehe-)Partner und minderjähri-
ge bzw. unterhaltsberechtige Kinder. In Deutschland heißt 
dies „Bedarfsgemeinschaft“. Ihr Bedarf ermittelt sich aus 
der Summe der maßgebenden "Regelbedarfe der Mitglie-
der der Gemeinschaft, plus eventueller "Mehrbedarfe, plus 
Kosten der Unterkunft und Heizung sowie Bildungs- und 
Teilhabebedarfe der Kinder. Dabei wird das "Einkommen 
und "Vermögen des Antragstellers sowie das des Partners 
berücksichtigt, soweit es die "Freibeträge übersteigt. Das 
Einkommen und Vermögen der Kinder wird nur für ih-
ren eigenen Bedarf, jedoch nicht für den Bedarf der Eltern 
berücksichtigt. Siehe auch "Eingetragene Lebensgemein-
schaft

Bedarfsorientiert
Sozialleistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts wer-
den in der EU teilweise bedarfsorientiert gezahlt. Dazu wird 
ein "Regelbedarf ermittelt. Dieser wird in Deutschland auf 
Grundlage der aktuellen Einkommens- und Verbrauchs-
statistiken pauschal für alle Empfänger von bestimmten 
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Sozialleistungen berechnet und ist im Regelbedarf-Ermitt-
lungsgesetz und im Sozialgesetzbuch geregelt. Siehe auch 
"Bedarfsgemeinschaft

Bedürftigkeit
Liegt vor, wenn ein Mensch nicht in der Lage ist, sich aus 
eigenen Mitteln (z. B. mithilfe von Einkommen oder Ver-
mögen) einen ausreichenden Lebensunterhalt zu schaffen. 
Bei einer Bedürftigkeitsprüfung prüft der Leistungsträger 
der "Hilfe zum Lebensunterhalt, ob Bedürftigkeit vorliegt 
und ob davon abhängig Sozialleistungen gewährt werden.

Befreiung von der Versicherungspflicht 
(in der Rentenversicherung)

Bestimmte Personen, die Mitglieder sogenannter berufs-
ständischer Versorgungswerke sind (z. B. Ärzte, Apotheker, 
Architekten), können sich in Deutschland von der "Versi-
cherungspflicht zur "Rentenversicherung befreien lassen. 
Sie zahlen Beiträge zu ihrem Versorgungswerk und sind 
dort für den Rentenfall abgesichert.

 
Beginn der Rente

Je nach Art der "Rente kann die Rentenzahlung unter-
schiedlich beginnen. In Deutschland gelten folgende Re-
gelungen: Renten aus eigener Versicherung (Renten wegen 
verminderter Erwerbsfähigkeit, Altersrenten und Erzie-
hungsrenten) werden von dem Kalendermonat an gezahlt, 
zu dessen Beginn die Anspruchsvoraussetzungen erfüllt 
sind; befristete Renten wegen verminderter Erwerbsfähigkeit 
beginnen nicht vor dem 7. Kalendermonat nach Eintritt der 
Erwerbsminderung. Wird der Rentenantrag nicht innerhalb 
von drei Kalendermonaten nach diesem Zeitpunkt gestellt, 
beginnt die Rente erst mit dem Antragsmonat. Hinterbliebe-
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nenrenten werden ebenfalls grundsätzlich von dem Kalen-
dermonat an geleistet, zu dessen Beginn die Anspruchsvo-
raussetzungen für die Rente erfüllt sind. Allerdings gilt hier 
keine Dreimonatsfrist, sondern die Hinterbliebenenrente 
wird bei verspäteter Antragstellung längstens für ein Jahr 
rückwirkend gezahlt. Hatte der verstorbene Versicherte keine 
Rente zum Zeitpunkt des Todes bezogen, beginnt die Hinter-
bliebenenrente mit dem Todestag.

Behindertenbeauftragte
Bezeichnet Personen, die sich für die Belange von "Men-
schen mit Behinderungen einsetzen. Behindertenbeauf-
tragte gibt es z. B. von der Bundesregierung, den Ländern 
und von Gemeinden sowie in vielen Betrieben und an 
Hochschulen. Sie sollen sich für gleichwertige Lebensbe-
dingungen und "Teilhabe von Menschen mit Behinderun-
gen am gesellschaftlichen Leben einsetzen und sie beraten. 
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Behinderung
Ein Mensch gilt als behindert, wenn körperliche Funkti-
onen, geistige Fähigkeiten oder die seelische Gesundheit 
für eine bestimmte Dauer (in Deutschland: länger als sechs 
Monate) von dem für das Lebensalter typischen Zustand 
abweichen und deshalb die Teilhabe am gesellschaftlichen 
Leben beeinträchtigt ist. Diese Definition gilt in fast allen 
EU-Mitgliedstaaten. Die Sozialsysteme aller EU-Länder un-
terstützen Menschen mit Behinderungen bei Bedarf sowohl 
finanziell als auch durch "Eingliederungshilfen, z. B. zur 
Teilhabe am Arbeitsleben. Mit der Ratifizierung des "Über-
einkommens der Vereinten Nationen über die Rechte von 
Menschen mit Behinderungen und seine Umsetzung in 
nationales Recht würdigen die EU-Mitgliedstaaten Behin-
derung als Teil menschlicher Vielfalt und bekennen sich zu 
mehr "Inklusion in der Gesellschaft.

Beihilfe
Im weitesten Sinne bedeutet Beihilfe eine finanzielle 
Unterstützung, die Einzelpersonen, Familien oder Unter-
nehmen unter bestimmten Bedingungen vom Staat be-
kommen. Studenten erhalten z. B. Ausbildungsbeihilfe, Ar-
beitslose Arbeitslosenbeihilfe. In Deutschland wird Beihilfe 
zumeist im Sinne des Beamtenrechts verwendet: Sie wird 
zum Beispiel im Krankheitsfall an Beamte und Richter, 
teilweise auch an "Angestellte und "Arbeiter des Bundes, 
der Länder, der Gemeinden, Körperschaften und Stiftungen 
des öffentlichen Rechts gezahlt. Auf EU-Ebene bezeichnet 
Beihilfe eine Zahlung von Geldleistungen an Unternehmen.

Beitrag
Zumeist regelmäßige Abgabe an eine öffentlich-rechtliche 
Körperschaft, u. a. zur Finanzierung von "Sozialleistungen. 
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Die Abgaben von beitragspflichtigen "Arbeitnehmern und 
"Arbeitgebern zur "Sozialversicherung werden z. B. als 
Beiträge bezeichnet. Manchmal ist auch bei privaten Versi-
cherungen von Beiträgen die Rede, wobei der Begriff Ver-
sicherungsprämie geläufiger ist. Oft ist die Höhe oder der 
Zeitpunkt der Auszahlung von Sozialleistungen von den 
gezahlten Beiträgen bzw. von den Beitragszeiten (-jahren, 
-wochen, -tagen) abhängig.

Beitragsbemessungsgrenze
Die Beitragsbemessungsgrenze gibt die Einkommens-
schwelle an, über der das "Einkommen von "Sozialab-
gaben frei bleibt. Das heißt, dass die Versicherungsbeiträge 
z. B. für "Renten- oder "Krankenversicherung nur auf 
das "Einkommen erhoben werden, das unterhalb dieser 
"Bemessungsgrenze liegt. Die jeweiligen Grenzen werden 
in Deutschland von der Bundesregierung jedes Jahr neu 
festgelegt.

Beitragsbemessungsgrundlage (in der Rentenversicherung)
Betrag, von dem Beiträge ("Beitrag) z. B. zur gesetzlichen 
"Rentenversicherung zu zahlen sind. Bei pflichtversicher-
ten "Arbeitnehmern in Deutschland ist die Beitragsbe-
messungsgrundlage das beitragspflichtige Bruttoentgelt 
("Brutto), aus dem der Beitrag berechnet wird. Die Bei-
tragsbemessungsgrundlage ist gleichzeitig der Betrag, der 
im "Versicherungsverlauf und in den Anlagen zum "Ren-
tenbescheid als versichertes "Einkommen ausgeworfen ist 
und aus dem die "Rente berechnet wird.

Beitragsfreie Zeiten (in der Rentenversicherung)
Beitragsfreie Zeiten sind "Ersatzzeiten, Anrechnungszei-
ten und "Zurechnungszeiten. Sie können von Bedeutung 
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sein für die Erfüllung der Anspruchsvoraussetzung für eine 
"Rente und bei der Rentenberechnung.

Beitragsgeminderte Zeiten (in der Rentenversicherung)
In Deutschland: Kalendermonate, die sowohl mit Beitrags-
zeiten als auch mit "beitragsfreien Zeiten belegt sind. 
Maßgebend hierfür ist die Überlegung, dass ein Zusam-
mentreffen von Faktoren, die zur Anerkennung beitrags-
freier Zeit führen (z. B. "Arbeitslosigkeit, Schulausbildung), 
in aller Regel den Umfang der daneben noch möglichen 
"Erwerbstätigkeit einschränkt und demzufolge nur eine 
„geminderte“ Beitragszahlung zu erwarten ist. Für beitrags-
geminderte Zeiten werden die "Anwartschaften zunächst 
aus den gezahlten "Beiträgen ermittelt. Zusätzlich ist zu 
prüfen, ob ein Zuschlag an "Entgeltpunkten zu ermitteln 
ist, um sicherzustellen, dass diese Zeiten insgesamt den 
Wert erhalten, den sie als beitragsfreie Zeiten erhalten wür-
den. Für die "Wartezeit zählen beitragsgeminderte Zeiten 
als Beitragszeiten.

Beitragssatz (in der Rentenversicherung)
Bestimmt als Prozentsatz die Höhe der Beiträge, die von 
der "Beitragsbemessungsgrundlage zu einer "Sozialver-
sicherung zu zahlen sind, in Deutschland und den meisten 
EU-Ländern bei pflichtversicherten "Arbeitnehmern 
vom "Arbeitsentgelt bis zur "Beitragsbemessungsgren-
ze. Den aktuellen Beitragssatz zur "Rentenversicherung 
in Deutschland finden Sie unter http://www.bmas.de/
DE/Service/Rentenlexikon/Functions/glossar.html?cms_
lv2=54334&cms_lv3=54276.

http://www.bmas.de/DE/Service/Rentenlexikon/Functions/glossar.html%3Fcms_lv2%3D54334%26cms_lv3%3D54276
http://www.bmas.de/DE/Service/Rentenlexikon/Functions/glossar.html%3Fcms_lv2%3D54334%26cms_lv3%3D54276
http://www.bmas.de/DE/Service/Rentenlexikon/Functions/glossar.html%3Fcms_lv2%3D54334%26cms_lv3%3D54276
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Beitragssatzziel (in der Rentenversicherung)
Das gesetzliche Beitragssatzziel in Deutschland legt eine 
Obergrenze des Beitragssatzes in der Rentenversicherung 
fest. So darf der "Beitragssatz zur "Rentenversicherung 
20 Prozent bis zum Jahr 2020 und 22 Prozent bis zum Jahr 
2030 nicht überschreiten.

Belastungsgrenze
Gesetzlich Krankenversicherte in Deutschland müssen 
Zuzahlungen nur bis zu einem bestimmten Betrag zah-
len, der Belastungsgrenze. Dieser bemisst sich am jährli-
chen "Brutto-Einkommen, ggf. abzüglich verschiedener 
"Freibeträge. Ab Erreichen der Belastungsgrenze müssen 
Versicherte für das laufende Jahr keine Zuzahlungen mehr 
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leisten. Dafür muss eine Befreiungsbescheinigung bei der 
"Krankenversicherung beantragt werden.

Bemessungsgrenze
Begrenzt die "Bemessungsgrundlage. Das heißt, bezogen 
auf die Beitragsbemessungsgrundlage der "Sozialversiche-
rung, dass nur auf das Entgelt (Gehalt) bis zu dieser Grenze 
Sozialversicherungsbeiträge erhoben und Leistungsan-
sprüche erworben werden. Einkommen über dieser Gren-
ze bleibt unberücksichtigt. Der Begriff wird außerdem in 
Verbindung mit dem Erhalt von Leistungen aus der Sozial-
versicherung genutzt. Beispielsweise wird in Deutschland 
Arbeitslosengeld nur bis zur Höhe einer bestimmten Leis-
tungsbemessungsgrenze gezahlt.

Bemessungsgrundlage
Grundlage zur Berechnung von Steuern (Steuerbemes-
sungsgrundlage) oder von Beiträgen zur "Sozialversiche-
rung (Beitragsbemessungsgrundlage). Außerdem Grundlage 
zur Berechnung von zustehenden "Geldleistungen (z. B. 
einem Kranken- oder "Verletztengeld). In den meisten Fäl-
len bildet das ("Brutto-)"Einkommen die Bemessungs-
grundlage. Teilweise ist die Bemessungsgrundlage durch die 
"Beitragsbemessungsgrenze gedeckelt.

Berufliche Rehabilitation
Leistungen, die "Menschen mit Behinderungen die "Teil-
habe am Arbeitsleben (wieder) ermöglichen bzw. vereinfa-
chen sollen. Das umschließt z. B. Hilfe bei der Erlangung 
eines Arbeitsplatzes, eine berufliche Aus- oder "Weiter-
bildung oder berufsvorbereitende Maßnahmen wie den 
Erwerb einer Grundausbildung.
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Berufliche Weiterbildung
Dient dem Erhalt und der Auffrischung bestehender so-
wie dem Erwerb neuer Qualifikationen eines Erwerbstä-
tigen. Die berufliche Weiterbildung soll damit nachhaltig 
Beschäftigungschancen des Einzelnen erhöhen. Darüber 
hinaus soll sie den Arbeitskräftebedarf der Wirtschaft lang-
fristig sicherstellen. Weiterbildungsmaßnahmen werden 
privat oder durch den "Arbeitgeber bezahlt und teilweise 
staatlich gefördert. Auch für Erwerbslose werden häufig 
geförderte Weiterbildungsmaßnahmen angeboten, um sie 
wieder in den Arbeitsmarkt zu integrieren. In Deutschland 
ist hierfür das SGB II ("Sozialgesetzbuch) maßgeblich. Un-
ter Berücksichtigung der eigenen Fähigkeiten, insbesondere 
des bisherigen beruflichen Werdegangs und der Vorkennt-
nisse des Arbeitslosen, aber auch persönlicher Vorausset-
zungen wie körperlicher und geistiger Eignung entscheidet 
der zuständige Leistungsträger nach Beratung, inwieweit 
der Abbau von Qualifikationsdefiziten zur beruflichen Ein-
gliederung führen kann.

Berufsausbildung
Bezeichnet zumeist die Ausbildung in einem staatlich 
anerkannten Ausbildungsberuf. In Deutschland hat sich 
das duale Ausbildungssystem etabliert. Der praktische Teil 
der Ausbildung findet im Betrieb statt, während der beglei-
tende theoretische Teil in der Berufsschule absolviert wird. 
Darüber hinaus gibt es Berufe mit geregelten Ausbildungs-
gängen, z. B. Pflegeberufe oder Berufe in der öffentlichen 
Verwaltung, und Berufe, in denen ausschließlich an Berufs-
fachschulen ausgebildet wird. Zu Letzteren gehören u. a. 
Ausbildungen in den Bereichen Pädagogik, Gestaltung oder 
Fremdsprachen. Wer eine schulische Berufsausbildung er-
folgreich abgeschlossen hat, kann sich auch in einem staat-
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lich anerkannten Ausbildungsberuf prüfen lassen, wenn 
sich die Inhalte der beiden Ausbildungsberufe gleichen.

Berufsberatung
Dient der Orientierung bei der Berufswahl, bei berufli-
che Entwicklungen und bei einem Berufswechsel. Wie in 
Deutschland die "Agentur für Arbeit bieten auch in den 
anderen EU-Mitgliedsländern staatliche Arbeitsvermitt-
lungsstellen für Arbeit- oder Ausbildungsuchende kosten-
lose Berufsberatung an. Dabei wird zumeist auch über die 
Möglichkeiten der beruflichen Bildung und deren Förderung 
sowie zu Leistungen der Ausbildungs- und Arbeitsförderung 
informiert.

Berufsbildungswerk
Behinderungsgerechte Einrichtung, in der junge "Men-
schen mit Behinderungen in Deutschland eine berufliche 
Erstausbildung oder Berufsvorbereitung absolvieren kön-
nen. Die Auszubildenden erhalten ein Ausbildungsgeld. 
Übernommen werden u. a. Kosten für die "Berufsaus-
bildung, die Verpflegung und das Wohnen im Internat. 
Der praktische und theoretische Unterricht erfolgt durch 
qualifizierte Ausbilder, Meister und Lehrkräfte. Die Jugend-
lichen können ärztliche, psychologische und sozialpädago-
gische Unterstützung erhalten, außerdem gibt es Freizeit- 
und Sportangebote. Ähnliche Konzepte gibt es in anderen 
EU-Ländern, etwa in Frankreich und dem Vereinigten 
Königreich. Ausbildungsangebote für junge Menschen mit 
Behinderungen als "Eingliederungshilfe haben in der 
"Europäischen Union vielfältige Formen: von besonderen 
"Förderschulen über "Ausbildungsprogramme bis zur 
"Integration in den allgemeinen Berufsschulen.
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Berufsförderungswerk
Behindertengerechte Einrichtung, in der Erwachsene mit 
"Behinderungen in Deutschland eine Weiterbildung oder 
eine neue "Berufsausbildung machen können. Berufsför-
derungswerke unterstützen die "berufliche Rehabilitation, 
also die Wiedereingliederung ins Berufsleben, und helfen 
Erwachsenen, die aufgrund einer Behinderung ihren alten 
Beruf nicht mehr ausüben können. Der praktische und 
theoretische Unterricht erfolgt durch qualifizierte Ausbil-
der, Meister und Lehrkräfte. Die Teilnehmer können ärztli-
che, psychologische und sozialpädagogische Unterstützung 
erhalten, außerdem sind Freizeit- und Sportangebote sowie 
ein angegliedertes Internat vorhanden. Ähnliche Konzepte 
gibt es auch in anderen EU-Ländern, etwa in Frankreich 
und dem Vereinigten Königreich. "Eingliederungshilfen 
für Erwachsene mit Behinderungen haben in der "Euro-
päischen Union vielfältige Formen: von innerbetrieblichen 
Umschulungen über Angebote besonderer Integrationszen-
tren bis zu gezielten Trainingsprogrammen.
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Berufskrankheit
Hierunter werden Krankheiten verstanden, die durch 
eine berufliche Tätigkeit verursacht worden sind. In allen 
EU-Mitgliedstaaten können "Arbeitnehmer bei einer 
Berufskrankheit Leistungen aus der gesetzlichen "Un-
fallversicherung erhalten. Dabei gelten bestimmte Nach-
weisbedingungen und Meldefristen. Alle anerkannten 
Berufskrankheiten in Deutschland sind in der Berufskrank-
heiten-Verordnung (BKV) aufgeführt.

Berufsunfähigkeit,
siehe "Erwerbsunfähigkeit

Beschützte Einrichtung,
siehe "Werkstatt für Menschen mit Behinderungen

Betreutes Wohnen
Bezeichnet eine Wohnform u. a. für ältere Menschen und 
Menschen mit Behinderungen. Im Gegensatz zur Unter-
kunft in einem klassischen Wohn- oder Pflegeheim lebt 
der Mensch dabei weitgehend selbständig in einer eigenen 
Wohnung. Diese ist barrierefrei gestaltet und verfügt über 
zusätzliche Dienstleistungen wie ein Hausnotrufsystem  
o. Ä. Die Anbieter sind oft "Träger sozialer Dienste und 
bieten den Bewohnern bei Bedarf "häusliche Pflege an.

Betreuungsgeld
Auch Erziehungsgehalt genannt. Der Begriff bezeichnet eine 
"Geldleistung, die an Eltern gezahlt wird, die ihr Kind ganz 
oder teilweise zu Hause betreuen, anstatt es in einer Kinder-
tagesstätte anzumelden. In Deutschland wurde die Einfüh-
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rung des Betreuungsgeldes zum 1. August 2013 beschlossen. 
In der EU zahlen beispielsweise Finnland, Österreich und 
Schweden Kinderbetreuungsgeld.

Betriebliche Altersvorsorge
Klassischerweise eine freiwillige Leistung des "Arbeitgebers 
an seinen "Arbeitnehmer. Sie kann in einer Versorgungs-
zusage einer Alters-, Invaliden- oder/und Hinterbliebenen-
versorgung bestehen. Seit Januar 2002 haben Arbeitnehmer 
in Deutschland (mit einigen Ausnahmen im öffentlichen 
Dienst) einen individuellen Anspruch auf eine betriebliche  
"Altersvorsorge, wenn sie die Zusage des Arbeitgebers 
durch Entgeltumwandlung selbst finanzieren. Der Staat un-
terstützt dies mit Steuer- und Sozialabgabenersparnis.

Betriebsrat
Form der "Mitbestimmung der "Arbeitnehmer in einem 
Betrieb, Unternehmen oder Konzern. Der Betriebsrat ver-
tritt die Interessen der Arbeitnehmer und kann stellvertre-
tend für die Beschäftigten mit dem Arbeitgeber verhandeln. 
In den Staaten der "Europäischen Union ist das Mitspra-
cherecht der Arbeitnehmer recht unterschiedlich geregelt; 
nicht alle Staaten haben darin eine so lange Tradition wie 
etwa Deutschland, Österreich, die BeNeLux- oder die skan-
dinavischen Länder. In Deutschland können Betriebe mit 
mindestens fünf Beschäftigten einen Betriebsrat wählen. 
Der Betriebsrat hat abgestufte Rechte der Mitbestimmung 
und achtet darauf, dass alle geltenden Gesetze, Verord-
nungen, Tarifverträge und andere Schutzbestimmungen 
zugunsten von Arbeitnehmern eingehalten werden. Gesetz-
liche Grundlage ist das Betriebsverfassungsgesetz.
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Betriebsrente
Klassischerweise freiwillige Leistung eines "Arbeitgebers. 
Seit Januar 2002 haben Beschäftigte in Deutschland je-
doch grundsätzlich das Recht, einen Teil ihres Lohns oder 
Gehalts zugunsten einer betrieblichen Altersversorgung 
umzuwandeln, um später eine Betriebsrente zu erhal-
ten (Entgeltumwandlung). Der Arbeitgeber muss diesem 
Wunsch nachkommen. Eine Pflicht des Arbeitgebers, sich 
an der Alterssicherung seiner Beschäftigten finanziell zu 
beteiligen, ist durch den Rechtsanspruch auf Entgeltum-
wandlung allerdings nicht entstanden. Siehe auch "be-
triebliche Altersvorsorge, "Altersvorsorge

Bezüge,
siehe "Einkommen

Bezugsentgelt,
siehe "Einkommen

Bezugsgröße (in der Rentenversicherung)
Zentraler Wert der gesamten "Sozialversicherung in 
Deutschland. Hieraus werden andere Werte abgeleitet, die 
in den einzelnen Sozialversicherungszweigen bedeutsam 
sind. Die Bezugsgröße wird aus dem "Durchschnittsent-
gelt der gesetzlichen "Rentenversicherung in den alten 
Bundesländern des vorvergangenen Jahres ermittelt. Die 
Bezugsgröße Ost wird in Anlehnung an das in den neuen 
Bundesländern noch niedrigere Einkommensniveau festge-
setzt. Die jeweils aktuellen Bezugsgrößen finden Sie unter 
http://www.bmas.de/DE/Service/Rentenlexikon/Functions/ 
glossar.html?cms_lv2=54334&cms_lv3=54252.

http://www.bmas.de/DE/Service/Rentenlexikon/Functions/glossar.html%3Fcms_lv2%3D54334%26cms_lv3%3D54252
http://www.bmas.de/DE/Service/Rentenlexikon/Functions/glossar.html%3Fcms_lv2%3D54334%26cms_lv3%3D54252
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Brutto
Bezeichnet z. B. beim "Arbeitsentgelt den Betrag vor Ab-
zug von jeglichen Abgaben wie Steuern oder Sozialabgaben. 
Der "Arbeitgeber zieht vom im Arbeitsvertrag festgelegten 
Bruttolohn/-gehalt die Steuern und "Sozialabgaben ab 
und leitet sie an die zuständigen Stellen weiter. Das übrig 
bleibende Nettoentgelt überweist er an den "Arbeitneh-
mer. Das jährliche Bruttoeinkommen besteht also aus den 
gesamten Einkünften einer Person aus unselbständiger 
"Arbeit. Ist ein Haushalt die Bezugseinheit, spricht man 
vom Bruttohaushaltseinkommen.

Bundeszuschuss für die Rentenversicherung
Wie in vielen anderen EU-Mitgliedstaaten werden in 
Deutschland die Ausgaben der gesetzlichen "Rentenver-
sicherung nicht nur durch Beiträge finanziert, sondern 
auch durch einen steuerfinanzierten variablen Zuschuss. 
Damit garantiert der Bund in Deutschland den Fortbestand 
der gesetzlichen Rentenversicherung unter veränderten 
demografischen Rahmenbedingungen, wenn sich also das 
Verhältnis von Rentnern und Arbeitnehmern ändert. So 
wird zudem die Rentenversicherung aufgrund der für die 
Allgemeinheit erbrachten Leistungen finanziell entlastet. 
Siehe auch "Beitrag

C
Chancengleichheit

Wird oft in Verbindung mit Arbeitsmarkt, (Schul-)Ausbil-
dung und Berufswahl genannt. Chancengleichheit besteht, 
wenn jeder Mensch, unabhängig von beispielsweise sozialer 
Herkunft oder Geschlecht, die gleichen Möglichkeiten und 
Startbedingungen hat, sich z. B. auf dem Arbeitsmarkt zu 
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etablieren. Auch "Menschen mit Behinderungen dürfen 
etwa bei einer Bewerbung um einen Ausbildungsplatz nicht 
benachteiligt werden. Diese Gleichheit kann zum einen 
durch gleiche Behandlung (wie das Recht auf kostenlose 
Schulbildung), zum anderen durch Angleichung der Aus-
gangsbedingungen (z. B. persönliche Assistenz oder finan-
zielle Hilfe) erreicht werden. Mit dem "Übereinkommen 
der Vereinten Nationen über die Rechte von Menschen mit 
Behinderungen haben sich alle Staaten der EU zur Förde-
rung der Chancengleichheit verpflichtet. Siehe auch "Dis-
kriminierungsverbote

Chronisch krank
Laut den Richtlinien des Gemeinsamen Bundesausschusses 
gilt im deutschen Gesundheitswesen eine Krankheit dann 
als schwerwiegend chronisch, wenn sie wenigstens ein Jahr 
lang mindestens einmal pro Quartal ärztlich behandelt 
wurde und eines der folgenden Kriterien erfüllt ist: "Pfle-
gebedürftigkeit mit "Pflegestufe 2 oder 3; Feststellung 
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eines "Grades der "Behinderung von mindestens 60; 
Erwerbsminderung um mindestens 60 Prozent; die betrof-
fene Person muss kontinuierlich medizinisch versorgt 
werden, um zu vermeiden, dass sich die Erkrankung lebens-
bedrohlich verschlimmert, die Lebenserwartung vermin-
dert oder die Lebensqualität durch die gesundheitliche 
Beeinträchtigung dauerhaft beeinträchtigt wird. Ähnlich 
wie in Deutschland hat eine chronische Erkrankung (neben 
anderen Faktoren wie "Bedürftigkeit oder Alter) in vielen 
EU-Mitgliedstaaten eine günstigere Regelung bei den 
"Zuzahlungen (bei Arztbesuch, Arznei-, Heil- und Hilfs-
mitteln) im Gesundheitssystem zur Folge

D
DAISY-Format

Die Abkürzung DAISY steht für „Digital Accessible Infor-
mation System“ und bezeichnet einen Standard für navi-
gierbare und barrierefreie Multimedia-Dokumente. CDs im 
DAISY-Format sind in Bibliotheken für blinde Menschen 
erhältlich und enthalten bis zu 40 Stunden Audiomaterial. 
Mit speziellen Abspielgeräten oder einer Software für den 
Computer ist es möglich, in ihnen zu blättern oder zwi-
schen den Kapiteln hin- und herzuspringen.

Direktversicherung (in der betrieblichen Altersvorsorge)
In Deutschland eine Möglichkeit, die "betriebliche Al-
tersvorsorge umzusetzen. Die Direktversicherung ist eine 
besondere Form der Lebensversicherung, die der "Arbeit-
geber als Versicherungsnehmer für seine "Angestellten 
abschließt. Bezugsberechtigt sind Beschäftigte oder ihre 
Hinterbliebenen. Die Finanzierung erfolgt durch Beiträge 
des Arbeitgebers. Der "Arbeitnehmer kann sich beteiligen.
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Direktzusage (in der betrieblichen Altersvorsorge)
Die in Deutschland am weitesten verbreitete Form der 
"betrieblichen Altersvorsorge, auch Pensions- oder unmit-
telbare Versorgungszusage genannt. Die Direktzusage ist 
eine Verpflichtung des "Arbeitgebers, dem Beschäftigten 
oder dessen Angehörigen nach Beendigung des Arbeitsver-
hältnisses Versorgungsleistungen zu gewähren. "Träger 
der Versorgung ist das Unternehmen; die Leistungen dazu 
werden aus betrieblichen Mitteln finanziert. Der "Arbeit-
nehmer kann an der Finanzierung beteiligt werden.

Diskriminierungsverbote
Sie untersagen die Benachteiligung von Menschen auf-
grund ihrer Rasse oder wegen der ethnischen Herkunft, 
des Geschlechts, der Religion oder Weltanschauung, einer 
"Behinderung, des Alters oder der sexuellen Identität. So 
stellen sie rechtliche Grundlagen für die Schaffung von 
"Chancengleichheit für alle Menschen in jedem Lebens-
bereich dar und sind seit Langem im europäischen und 
nationalen Recht verankert. In Deutschland sorgen neben 
dem Grundgesetz u. a. das Bundesgleichstellungsgesetz für 
die Gleichbehandlung der Geschlechter und das Gleichbe-
handlungsgesetz für Fairness im Arbeitsumfeld. Mit dem 
"Übereinkommen der Vereinten Nationen über die Rechte 
von Menschen mit Behinderungen haben sich alle Staaten 
der EU erneut zur Förderung der Chancengleichheit ver-
pflichtet. Siehe auch "Chancengleichheit

Durchschnittsentgelt bei der Rentenberechnung
Wert, der die Berechnung der "Rente und damit die Ren-
tenhöhe beeinflussen kann. Einige EU-Staaten ("EU-Staat) 
bezeichnen damit das durchschnittliche monatliche "Ar-
beitsentgelt des einzelnen Versicherten (Ungarn); andere 
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legen ein nationales Durchschnittsentgelt zugrunde (Polen). 
In Deutschland werden bei der Rentenberechnung für die 
einzelnen Kalenderjahre "Entgeltpunkte bestimmt, indem 
das beitragspflichtige "Brutto-Arbeitsentgelt des Versi-
cherten durch das Durchschnittsentgelt aller Versicherten 
im gleichen Kalenderjahr geteilt wird.

E
Eck- und Standardrentner

Eine im Sozialrecht in Deutschland für Vergleichszwecke 
herangezogene Person, die 45 Jahre lang durchschnittlich 
verdient und in die gesetzliche "Rentenversicherung ein-
gezahlt hat. Das Verhältnis der "Rente dieser Vergleichs-
person zum aktuellen "Durchschnittsentgelt beziffert das 
"Rentenniveau.

Eheähnliche Gemeinschaft
In einer eheähnlichen Gemeinschaft leben zwei Menschen 
zusammen, die zwar nicht formal verheiratet sind, jedoch 
gewillt sind, Verantwortung füreinander zu tragen und 
füreinander einzustehen, deren Beziehung also einer Ehe 
ähnelt. Eine Gleichgeschlechtliche Lebensgemeinschaft, 
deren Partnerschaft nicht offiziell eingetragen ist ("Ein-
getragene Lebenspartnerschaft), aber einer eheähnlichen 
Gemeinschaft entspricht, heißt z. B. in Deutschland le-
benspartnerschaftsähnliche Gemeinschaft. Siehe auch 
"Bedarfsgemeinschaft

 
Eingetragene Lebenspartnerschaft

Eine Partnerschaft, die durch amtliche Eintragung recht-
lich abgesichert wird. Was der Begriff konkret bedeutet, 
ist je nach EU-Mitgliedsland sehr unterschiedlich. In 
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Eingliederung Jugendlicher
"Sach- oder Geldleistungen, die ein Staat erbringt, um 
jungen Menschen zu einer Ausbildung zu verhelfen oder 
sie in den Arbeitsmarkt zu integrieren. In Deutschland z. B. 
erhalten junge Menschen unter 25 Jahren, die erwerbsfä-
hig ("Erwerbsfähigkeit) sind und "Arbeitslosengeld II 
beziehen, eine Vielzahl von Unterstützungsangeboten: von 
intensiver Beratung und individuellen "Eingliederungs-
vereinbarungen über Einstiegsqualifizierungen und außer-
betriebliche "Berufsausbildungen bis hin zum Recht auf 
das Nachholen eines Schulabschlusses. Zur weiteren Unter-
stützung können soziale Eingliederungsmaßnahmen wie 
Sucht- oder Schuldnerberatung angeboten werden. Dabei 
ist die aktive Mitwirkung des jungen Menschen wichtig; 
von ihr kann der Erhalt von "Sozialleistungen abhängig 
gemacht werden. Siehe auch "Eingliederungshilfen

Eingliederungshilfen
Im weitesten Sinne alle "Sach- und "Geldleistungen, die 
ein Staat erbringt, um Menschen in die Gesellschaft und 
ihre Teilbereiche ("Ausbildung, "Arbeit, Wohnen usw.) zu 
integrieren. In vielen EU-Ländern Integrationshilfen oder 
auch Aktivierungsmaßnahmen genannt. In Deutschland 
sind die Eingliederungsmaßnahmen im "Sozialgesetz-
buch geregelt. So profitieren z. B. Menschen, die "Arbeits-
losengeld II beziehen, von Eingliederungsleistungen wie 
Förderung der "beruflichen Weiterbildung, Kinderbe-
treuung oder "Einstiegsgeld. "Arbeitgeber wiederum 
können einen Eingliederungszuschuss beantragen, wenn 
sie Menschen einstellen, die schwer zu vermitteln sind. 
"Menschen mit Behinderungen können Ansprüche auf 
Leistungen zur beruflichen und sozialen "Teilhabe geltend 
machen, etwa die Übernahme der Kosten für eine persön-

Deutschland wird damit eine der Ehe nicht gleichgestellte 
Beziehung zwischen gleichgeschlechtlichen Lebenspart-
nern bezeichnet. Sie ist im Lebenspartnerschaftsgesetz 
geregelt. In einigen anderen Ländern steht die eingetra-
gene Lebenspartnerschaft auch unverheirateten Partnern 
ungleichen Geschlechts offen. In wieder anderen Staaten 
ist die gleichgeschlechtliche Ehe möglich oder die einge-
tragene Lebenspartnerschaft ist mit der Ehe gleichgestellt. 
Ist die Lebenspartnerschaft nicht offiziell eingetragen, wird 
in Deutschland von einer lebenspartnerschaftsähnlichen 
Gemeinschaft (siehe auch "Eheähnliche Gemeinschaft) 
gesprochen.
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Eingliederung Jugendlicher
"Sach- oder Geldleistungen, die ein Staat erbringt, um 
jungen Menschen zu einer Ausbildung zu verhelfen oder 
sie in den Arbeitsmarkt zu integrieren. In Deutschland z. B. 
erhalten junge Menschen unter 25 Jahren, die erwerbsfä-
hig ("Erwerbsfähigkeit) sind und "Arbeitslosengeld II 
beziehen, eine Vielzahl von Unterstützungsangeboten: von 
intensiver Beratung und individuellen "Eingliederungs-
vereinbarungen über Einstiegsqualifizierungen und außer-
betriebliche "Berufsausbildungen bis hin zum Recht auf 
das Nachholen eines Schulabschlusses. Zur weiteren Unter-
stützung können soziale Eingliederungsmaßnahmen wie 
Sucht- oder Schuldnerberatung angeboten werden. Dabei 
ist die aktive Mitwirkung des jungen Menschen wichtig; 
von ihr kann der Erhalt von "Sozialleistungen abhängig 
gemacht werden. Siehe auch "Eingliederungshilfen

Eingliederungshilfen
Im weitesten Sinne alle "Sach- und "Geldleistungen, die 
ein Staat erbringt, um Menschen in die Gesellschaft und 
ihre Teilbereiche ("Ausbildung, "Arbeit, Wohnen usw.) zu 
integrieren. In vielen EU-Ländern Integrationshilfen oder 
auch Aktivierungsmaßnahmen genannt. In Deutschland 
sind die Eingliederungsmaßnahmen im "Sozialgesetz-
buch geregelt. So profitieren z. B. Menschen, die "Arbeits-
losengeld II beziehen, von Eingliederungsleistungen wie 
Förderung der "beruflichen Weiterbildung, Kinderbe-
treuung oder "Einstiegsgeld. "Arbeitgeber wiederum 
können einen Eingliederungszuschuss beantragen, wenn 
sie Menschen einstellen, die schwer zu vermitteln sind. 
"Menschen mit Behinderungen können Ansprüche auf 
Leistungen zur beruflichen und sozialen "Teilhabe geltend 
machen, etwa die Übernahme der Kosten für eine persön-
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abhängig, zu ihnen gehören in vielen Ländern individuelle 
Aktionspläne ("Aktionsplan).

Einkommen
Als Einkommen werden verschiedene Einnahmen eines 
Menschen oder eines Privathaushalts bezeichnet. Darunter 
können je nach Land und Rechtslage verschiedene Einnah-
men fallen. Bei Erwerbstätigen ("Erwerbstätigkeit) besteht  
das Einkommen häufig vor allem aus dem Lohn, dem 
Gehalt oder den Bezügen eines "Arbeitnehmers (siehe 
auch "Arbeitsentgelt) bzw. aus Einkünften ("Einkünfte) 
aus selbständiger Tätigkeit. In diesen Fällen wird auch von 
Erwerbseinkommen gesprochen. Auch andere Einkünfte  
etwa aus Immobilien oder Vermögen oder geldwerte Leis-
tungen wie Mahlzeiten werden meist als Einkommen 
verstanden. Das deutsche Einkommensteuerrecht listet 
sieben Einkunftsarten auf, die als Einkommen gelten. Das 
Einkommen ist für die Berechnung der "Einkommen-
steuer und diverser Sozialleistungen entscheidend. Für die 
Berechnung von Sozialleistungen wird teilweise auch von 
Bezugsentgelt gesprochen, womit das Einkommen eines 
bestimmten Zeitraums gemeint ist. Siehe auch "Bereinig-
tes Nettoeinkommen

Einkommensabhängigkeit
Besteht, wenn Sozialleistungen auf Grundlage des "Ein-
kommens bewilligt und berechnet werden.

Einkommensanrechnung bei Renten wegen Todes
Auf "Renten wegen Todes (Hinterbliebenenrenten) wer-
den in Deutschland eigene Einkünfte der Berechtigten wie 
Erwerbseinkommen ("Arbeitsentgelt oder Arbeitsein-
kommen), Erwerbsersatzeinkommen (z. B. "Kranken- oder 

liche "Assistenz bzw. "Arbeitsassistenz oder bestimmte 
Leistungen der Kinder- und "Jugendhilfe. Spezielle Integ-
rationsfachdienste kümmern sich um die berufliche Ein-
gliederung Schwerbehinderter.

Eingliederungsvereinbarung
In Deutschland zentrales Instrument zur Unterstützung 
der gemeinsamen Eingliederungsbemühungen von persön-
lichem Ansprechpartner im "Jobcenter und dem Bezieher 
von "Arbeitslosengeld II. Grundgedanke ist hierbei, den 
Eingliederungsprozess grundsätzlich auf der Basis gemein-
sam vereinbarter Ziele und gegenseitiger Rechte und 
Pflichten aufzubauen. Missachtet der Arbeitsuchende seine 
in der Eingliederungsvereinbarung festgelegten Pflichten, 
muss er mit einer Kürzung der "Geldleistung rechnen. Der 
Anspruch auf Leistungen bei "Arbeitslosigkeit ist in allen 
EU-Mitgliedstaaten von bestimmten Voraussetzungen 
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abhängig, zu ihnen gehören in vielen Ländern individuelle 
Aktionspläne ("Aktionsplan).

Einkommen
Als Einkommen werden verschiedene Einnahmen eines 
Menschen oder eines Privathaushalts bezeichnet. Darunter 
können je nach Land und Rechtslage verschiedene Einnah-
men fallen. Bei Erwerbstätigen ("Erwerbstätigkeit) besteht  
das Einkommen häufig vor allem aus dem Lohn, dem 
Gehalt oder den Bezügen eines "Arbeitnehmers (siehe 
auch "Arbeitsentgelt) bzw. aus Einkünften ("Einkünfte) 
aus selbständiger Tätigkeit. In diesen Fällen wird auch von 
Erwerbseinkommen gesprochen. Auch andere Einkünfte  
etwa aus Immobilien oder Vermögen oder geldwerte Leis-
tungen wie Mahlzeiten werden meist als Einkommen 
verstanden. Das deutsche Einkommensteuerrecht listet 
sieben Einkunftsarten auf, die als Einkommen gelten. Das 
Einkommen ist für die Berechnung der "Einkommen-
steuer und diverser Sozialleistungen entscheidend. Für die 
Berechnung von Sozialleistungen wird teilweise auch von 
Bezugsentgelt gesprochen, womit das Einkommen eines 
bestimmten Zeitraums gemeint ist. Siehe auch "Bereinig-
tes Nettoeinkommen

Einkommensabhängigkeit
Besteht, wenn Sozialleistungen auf Grundlage des "Ein-
kommens bewilligt und berechnet werden.

Einkommensanrechnung bei Renten wegen Todes
Auf "Renten wegen Todes (Hinterbliebenenrenten) wer-
den in Deutschland eigene Einkünfte der Berechtigten wie 
Erwerbseinkommen ("Arbeitsentgelt oder Arbeitsein-
kommen), Erwerbsersatzeinkommen (z. B. "Kranken- oder 
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"Arbeitslosengeld und Renten) und Vermögenseinkom-
men (z. B. aus Kapitalvermögen, Vermietung oder Verpach-
tung) angerechnet. Auf Hinterbliebenenrenten, die nach 
„altem“ Recht (Heirat vor dem 1. Januar 2002 und mindes-
tens ein Ehegatte vor dem 2. Januar 1962 geboren oder bei 
Tod eines Ehegatten vor dem 1. Januar 2002) berechnet wer-
den, und auf Waisenrenten an Waisen, die vor dem 1. Januar 
2002 geboren sind, werden aus Vertrauensschutzgründen 
keine Vermögenseinkommen angerechnet. Mehr Informa-
tionen zum Anrechnungsverfahren in Deutschland gibt 
es unter http://www.bmas.de/DE/Service/Rentenlexikon/
Functions/glossar.html?cms_lv2=54340&cms_lv3=54306.

Einkommensteuer
Als Einkommensteuer wird eine Abgabe bezeichnet, die auf 
Grundlage der "Einkünfte eines Menschen errechnet wird. 
In Deutschland unterliegen alle in Deutschland lebenden 
natürlichen Personen der "Steuerpflicht. Die Einkommen-
steuer ist in Deutschland im Einkommensteuergesetz 
genau geregelt. Sie wird jährlich erhoben. Das Grundgesetz 
regelt die Aufteilung der Steuereinnahmen zwischen Bund 
und Ländern.

Einkünfte
Als Einkünfte werden der Gewinn oder die Einnahmen 
nach Abzug der für die Einkünfteerzielung ausgegebenen 
Kosten bezeichnet. Letztere werden im deutschen Einkom-
mensteuerrecht auch als Werbungskosten bezeichnet und 
meist in Form eines Pauschbetrags von den Einnahmen 
abgezogen. Auf Basis der Einkünfte wird in Deutschland 
das steuerrelevante "Einkommen berechnet.

http://www.bmas.de/DE/Service/Rentenlexikon/Functions/glossar.html%3Fcms_lv2%3D54340%26cms_lv3%3D54306
http://www.bmas.de/DE/Service/Rentenlexikon/Functions/glossar.html%3Fcms_lv2%3D54340%26cms_lv3%3D54306
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Einrichtung (beschützende, geschützte),
siehe "Werkstatt für Menschen mit Behinderungen

Einstiegsgeld
In Deutschland eine Leistung für Menschen, die "Arbeits-
losengeld II empfangen und einer sozialversicherungs-
pflichtigen Tätigkeit von mindestens 15 Wochenstunden 
oder einer selbständigen Tätigkeit nachgehen wollen. Die 
Höhe dieser Leistung ist vom "Regelbedarf abhängig und 
wird nur gezahlt, wenn dadurch voraussichtlich die Hil-
febedürftigkeit beendet wird und das Einstiegsgeld dafür 
erforderlich ist.

Elterngeld
Befristete staatliche "Geldleistung nach der Geburt eines 
Kindes, die es erwerbstätigen Eltern in Deutschland im 
Anschluss an den "Mutterschaftsurlaub ermöglicht, ohne 
größere finanzielle Einbußen Beruf und Familie zu verein-
baren. Elterngeld für maximal 14 Monate bekommt, wer 
sein Kind nach der Geburt selbst betreut und nicht mehr 
als 30 Wochenstunden arbeitet und höchstens 500.000 Euro 
(Paare) bzw. 250.000 Euro (Alleinerziehende) Jahreseinkom-
men hat. Die Mehrzahl der EU-Mitgliedstaaten kennt spezi-
fische Geldleistungen für die Erziehung kleiner Kinder,  
z. T. auch unabhängig von einer Erwerbstätigkeit. Sie hei-
ßen meist Erziehungs- oder Elternschaftsgeld.

Elternzeit
Ermöglicht in Deutschland berufstätigen Eltern, sich um 
ihr Kind zu kümmern und gleichzeitig bei ihrem "Ar-
beitgeber angestellt zu bleiben. Es sind bis zu drei Jahre 
Elternzeit möglich; währenddessen kann der Elternteil bis 
zu 30 Stunden pro Woche arbeiten, und es besteht Kündi-
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gungsschutz ("Kündigung). Auch die Mitgliedschaft in der 
gesetzlichen "Kranken- und "Pflegeversicherung bleibt 
bestehen. Der Begriff gilt nur für Deutschland, für andere 
EU-Länder siehe "Mutterschaftsurlaub.

Entgeltfortzahlung
Wer krank ist und nicht zur Arbeit gehen kann, bekommt 
trotzdem für eine bestimmte Zeit sein "Arbeitsentgelt 
vom "Arbeitgeber weitergezahlt. In Deutschland besteht 
dieser Anspruch sechs Wochen lang; danach zahlt die 
"Krankenkasse für Mitglieder der gesetzlichen "Kranken-
versicherung "Krankengeld. Ähnliche Regelungen unter-
schiedlicher Dauer gelten in den meisten EU-Ländern für 
"Arbeiter und "Angestellte.

Entgeltpunkte (in der Rentenversicherung)
Bestandteil der "Rentenformel in Deutschland, anhand 
dessen die "Anwartschaften aus den individuellen "ren-
tenrechtlichen Zeiten ermittelt werden. Bei den Beitrags-
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zeiten wird das jährlich erzielte Entgelt in Entgeltpunkte 
umgerechnet, indem es durch das "Durchschnittsentgelt 
im selben Jahr geteilt wird.

Entgeltumwandlung
In Deutschland die Umwandlung von Entgeltbestandteilen 
in eine betriebliche Versorgungsanwartschaft ("Anwart-
schaften). Anspruch besteht nicht für alle "Arbeitnehmer 
des öffentlichen Dienstes; es wird jedoch sichergestellt, 
dass jeder Arbeitnehmer einen Zugang zur "betrieblichen 
Altersvorsorge erhält. 

Entschädigung
Eine Entschädigung stellt einen Ausgleich für einen erlitte-
nen Schaden dar. Sie muss z. B. bei einer unrechtmäßigen 
Kündigung (beispielsweise in Form einer "Abfindung) 
durch den "Arbeitgeber geleistet werden. Das soziale 
Entschädigungsrecht geht in Deutschland auf die Kriegs-
opferversorgung zurück. So werden etwa über das Solda-
tenversorgungsgesetz Entschädigungen an Kriegsverletzte 
oder über das Opferentschädigungsgesetz Leistungen an 
Gewaltopfer gezahlt.

Entschädigungsrecht,
siehe "Entschädigung

Ersatzzeiten
Zeiten, in denen ein Versicherter durch außergewöhnliche 
Umstände keine "Beiträge zahlen konnte. In Deutschland 
gelten z. B. der Kriegsdienst im 2. Weltkrieg und Kriegsge-
fangenschaft nach vollendetem 14. Lebensjahr als Ersatz-
zeiten. In allen EU-Staaten ("EU-Staat) werden bestimmte 
anrechenbare beitragsfreie Zeiten berücksichtigt, wie 

En - Er
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"Kindererziehungszeiten. Sie zählen bei der "Wartezeit 
und bei der Rentenberechnung mit. Siehe auch "Anrech-
nungszeiten, "Zurechnungszeiten

Erwerbseinkommen,
siehe "Einkommen

Erwerbsfähigkeit
Jeder Mensch im Alter von 15 bis 65 bzw. 67 Jahre gilt in 
Deutschland als erwerbsfähig, wenn er in der Lage ist, 
täglich mindestens drei Stunden unter den üblichen Be-
dingungen des allgemeinen Arbeitsmarkts erwerbstätig zu 
sein. Bei der Feststellung der Erwerbsfähigkeit wird auch 
prognostiziert, wie sich der Gesundheitszustand im nächs-
ten halben Jahr entwickeln wird. In den EU-Ländern gelten 
unterschiedliche Bedingungen bzgl. der Erwerbsfähigkeit. 
Siehe auch "Erwerbsunfähigkeit

Erwerbsminderung (volle, teilweise),
siehe "Erwerbsunfähigkeit und Invalidenrente

Erwerbstätigkeit
Eine auf einen wirtschaftlichen Erwerb ausgelegte Tätig-
keit. Erwerbstätig sind damit alle "Arbeitnehmer, Selb-
ständige, Unternehmer usw. Dabei sind die Dauer oder 
die Höhe der "Einkünfte irrelevant. Auch das Nachgehen 
einer Aushilfstätigkeit, etwa in Form eines „Mini-Jobs“ fällt 
also unter den Begriff Erwerbstätigkeit.

Erwerbsunfähigkeit
Liegt vor, wenn ein Mensch aus gesundheitlichen Gründen, 
etwa durch einen Unfall oder eine "Behinderung, nicht 
mehr oder nur noch teilweise arbeiten kann. In der "Sozi-
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alversicherung in Deutschland wurde der Begriff durch die 
volle bzw. teilweise Erwerbsminderung ersetzt. Gelegent-
lich wird auch der in Deutschland veraltete, aber in ande-
ren Sprachen gebräuchliche Begriff Invalidität verwendet. 
In der "Krankenversicherung wird von Arbeitsunfähigkeit 
gesprochen. Davon abzugrenzen ist die Berufsunfähigkeit. 
Diese liegt vor, wenn ein Mensch den Beruf, dem er auf-
grund seiner Ausbildung und Erfahrung entspricht, voraus-
sichtlich über eine längere Dauer nicht ausüben kann. Siehe 
auch "Erwerbsfähigkeit

Erziehungsgeld
Bezeichnet eine Geldleistung für Eltern, die ihr Kind zu Hau-
se erziehen. Der Erhalt und die Höhe des Geldes sind je nach 
Land in der EU sehr unterschiedlich. Meist wird es bis zu ei-
ner Altersgrenze des Kindes zwischen einem und drei Jahren 
gewährt und ist einkommensabhängig ("Einkommensab-
hängigkeit). In Deutschland wurde das Erziehungsgeld, das 

"Kindererziehungszeiten. Sie zählen bei der "Wartezeit 
und bei der Rentenberechnung mit. Siehe auch "Anrech-
nungszeiten, "Zurechnungszeiten

Erwerbseinkommen,
siehe "Einkommen

Erwerbsfähigkeit
Jeder Mensch im Alter von 15 bis 65 bzw. 67 Jahre gilt in 
Deutschland als erwerbsfähig, wenn er in der Lage ist, 
täglich mindestens drei Stunden unter den üblichen Be-
dingungen des allgemeinen Arbeitsmarkts erwerbstätig zu 
sein. Bei der Feststellung der Erwerbsfähigkeit wird auch 
prognostiziert, wie sich der Gesundheitszustand im nächs-
ten halben Jahr entwickeln wird. In den EU-Ländern gelten 
unterschiedliche Bedingungen bzgl. der Erwerbsfähigkeit. 
Siehe auch "Erwerbsunfähigkeit

Erwerbsminderung (volle, teilweise),
siehe "Erwerbsunfähigkeit und Invalidenrente

Erwerbstätigkeit
Eine auf einen wirtschaftlichen Erwerb ausgelegte Tätig-
keit. Erwerbstätig sind damit alle "Arbeitnehmer, Selb-
ständige, Unternehmer usw. Dabei sind die Dauer oder 
die Höhe der "Einkünfte irrelevant. Auch das Nachgehen 
einer Aushilfstätigkeit, etwa in Form eines „Mini-Jobs“ fällt 
also unter den Begriff Erwerbstätigkeit.

Erwerbsunfähigkeit
Liegt vor, wenn ein Mensch aus gesundheitlichen Gründen, 
etwa durch einen Unfall oder eine "Behinderung, nicht 
mehr oder nur noch teilweise arbeiten kann. In der "Sozi-
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demjenigen Elternteil gewährt wurde, der das Kind überwie-
gend erzieht, durch sogenanntes "Elterngeld ersetzt. Einige 
Bundesländer gewähren jedoch ein Landeserziehungsgeld. 
Siehe auch "Betreuungsgeld und "Kindergeld

Erziehungsrente
In Deutschland eine "Rente wegen Todes, die aus der 
eigenen Versicherung des Anspruchsberechtigten abgeleitet 
wird. Diese Leistung können Geschiedene nach dem Tod 
des regelmäßig unterhaltsverpflichteten früheren Ehe-
gatten erhalten, wenn sie wegen der Erziehung eines oder 
mehrerer Kinder keine Berufstätigkeit ausüben können. 
Wird längstens bis zum Ende der Erziehung des Kindes  
(d. h. bis zum 18. Lebensjahr) gewährt.

EU-Staat
Mitgliedstaat der "Europäischen Union

Europäische Union (EU)
Ein seit dem 1. Juli 2013 insgesamt 28 Mitgliedstaaten um-
fassender Staatenverbund mit Ursprung in der Zeit nach 
dem Zweiten Weltkrieg. Ziel ist es, im Rahmen einer wirt-
schaftlichen und politischen Partnerschaft ein friedliches 
und stabiles Europa zu schaffen bzw. zu sichern. In von den 
Mitgliedstaaten seit 1958 unterzeichneten völkerrechtli-
chen Verträgen bekennen sich die Staaten zu den demokra-
tischen Grundsätzen und versichern sich Zusammenarbeit. 
Viele in den Gremien der EU verabschiedeten Entschei-
dungen sind für alle Mitgliedstaaten rechtlich verbindlich. 
Grundsätzlich können der EU weitere Staaten beitreten. 
Richtlinien und Abstimmungsverfahren regeln den Beitritt.
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EWR-Staat
Ein Land, das dem Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) 
angehört. EWR-Staaten sind zurzeit alle Staaten der "Euro-
päischen Union sowie Island, Liechtenstein und Norwegen. 
Der EWR ist eine Freihandelszone, sodass freier Waren-, 
Personen-, Dienstleistungs- und Kapitalverkehr herrscht und 
die Zölle zwischen den Mitgliedern abgeschafft sind.

Existenzminimum
Als (sächliches oder physisches) Existenzminimum wird der 
Geldbetrag bezeichnet, den ein Mensch mindestens benö-
tigt, um seinen Lebensunterhalt zu bestreiten. Unter dem 
sozio-kulturellen Existenzminimum wird darüber hinaus ein 
Minimum an gesellschaftlicher Teilhabe verstanden, das in 
Deutschland laut Sozialgesetzbuch (SGB) ermöglicht werden 
muss.

demjenigen Elternteil gewährt wurde, der das Kind überwie-
gend erzieht, durch sogenanntes "Elterngeld ersetzt. Einige 
Bundesländer gewähren jedoch ein Landeserziehungsgeld. 
Siehe auch "Betreuungsgeld und "Kindergeld

Erziehungsrente
In Deutschland eine "Rente wegen Todes, die aus der 
eigenen Versicherung des Anspruchsberechtigten abgeleitet 
wird. Diese Leistung können Geschiedene nach dem Tod 
des regelmäßig unterhaltsverpflichteten früheren Ehe-
gatten erhalten, wenn sie wegen der Erziehung eines oder 
mehrerer Kinder keine Berufstätigkeit ausüben können. 
Wird längstens bis zum Ende der Erziehung des Kindes  
(d. h. bis zum 18. Lebensjahr) gewährt.

EU-Staat
Mitgliedstaat der "Europäischen Union

Europäische Union (EU)
Ein seit dem 1. Juli 2013 insgesamt 28 Mitgliedstaaten um-
fassender Staatenverbund mit Ursprung in der Zeit nach 
dem Zweiten Weltkrieg. Ziel ist es, im Rahmen einer wirt-
schaftlichen und politischen Partnerschaft ein friedliches 
und stabiles Europa zu schaffen bzw. zu sichern. In von den 
Mitgliedstaaten seit 1958 unterzeichneten völkerrechtli-
chen Verträgen bekennen sich die Staaten zu den demokra-
tischen Grundsätzen und versichern sich Zusammenarbeit. 
Viele in den Gremien der EU verabschiedeten Entschei-
dungen sind für alle Mitgliedstaaten rechtlich verbindlich. 
Grundsätzlich können der EU weitere Staaten beitreten. 
Richtlinien und Abstimmungsverfahren regeln den Beitritt.
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F
Fallmanagement

Ansatz in Deutschland, um Langzeitarbeitslose mit schwer-
wiegenden persönlichen und sozialen Problemen erfolg-
reich in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Ein Fallmanager 
unterstützt die "Eingliederung in "Arbeit durch Betreu-
ung, Beratung und Steuerung.

Familie,
siehe "Haushalt

Fondssparplan
Ein Sparplan, bei dem die Anlage des Kapitals in Invest-
mentfonds wie Aktien-, Renten- oder gemischten Fonds 
erfolgt. Derartige Sparpläne sind, wenn sie bestimmte 
Kriterien erfüllen, förderfähige Altersvorsorgeprodukte im 
Rahmen der Riester-Rente. Keine garantierte Mindestrendi-
te; lediglich der Kapitalerhalt muss bei geförderten Fonds-
sparplänen zugesagt werden. Siehe auch "Pensionsfonds, 
"Riester-Förderung und "Zusätzliche Altersvorsorge

Förderschule
Auch: Sonderschule, Förderzentrum. Sozialpädagogische 
Schulform, an der Kinder und Jugendliche mit Einschrän-
kungen ihrer Bildungs-, Entwicklungs- und Lernmöglich-
keiten unterrichtet werden. Es gibt verschiedene Formen 
der Förderschule, z. B. Förderschulen für sehbehinderte 
Menschen, gehörlose Menschen usw. Das Konzept der 
Förderschule ist umstritten. Die "UN-Konvention über 
die Rechte von Menschen mit Behinderungen zielt auf eine 
inklusive Förderung von Kindern und Jugendlichen mit 
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Behinderungen ab, d. h. den Unterrichtsbesuch in Schul-
klassen an "Regelschulen. Viele Bundesländer der Bundes-
republik orientieren sich an dieser Konvention und sehen 
einen Vorrang gemeinsamen Unterrichts vor dem Besuch 
einer Förderschule vor.

Freibetrag
Ein Freibetrag ist ein Betrag, der bei der Besteuerung nicht 
berücksichtigt wird und damit die "Bemessungsgrundlage 
der Steuer mindert. Das deutsche Einkommensteuerrecht 
sieht z. B. einen Grundfreibetrag mindestens in Höhe des 
errechneten "Existenzminimums vor. In den Mitgliedstaa-
ten der EU gibt es außerdem z. B. "Kinderfreibeträge und 
Freibeträge für "Menschen mit Behinderungen.

Freie Wahl,
siehe "Wahlfreiheit

Freistellung
Durch eine Freistellung nach deutschem Arbeitsrecht wird 
ein "Arbeitnehmer dauerhaft oder zeitweise von der 
Pflicht zur Erbringung seiner Arbeitsleistung entbunden. 
Die Freistellung kann bezahlt oder unbezahlt erfolgen und 
widerruflich oder unwiderruflich sein. Beispielsweise muss 
in Deutschland der Ausbildende dem Auszubildenden frei 
geben, damit er am Unterricht oder an Prüfungen in der 
Berufsschule teilnehmen kann. Ein "Arbeitgeber kann 
nach einer fristgerechten "Kündigung einen Arbeitneh-
mer freistellen; das "Arbeitsentgelt wird dann bis zum 
Ende des Arbeitsverhältnisses weiter gezahlt. Freistellung 
auf Wunsch des Arbeitnehmers ist in der Regel unbezahlt.
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Freistellung, steuerliche
Werden bestimmte Beträge bei der Berechnung der Steuer 
nicht berücksichtigt, so spricht man von der steuerlichen 
Freistellung. So ist in Deutschland beispielsweise das Exis-
tenzminimum eines Kindes bei der Einkommensteuererhe-
bung der Eltern freigestellt ("Kinderfreibetrag). Außerdem 
ist es beispielsweise möglich, mithilfe von Freistellungsauf-
trägen Kapitalerträge vom automatischen Steuerabzug der 
Kapitalertragssteuer freizustellen, oder es werden verschie-
dene "Freibeträge bei der Besteuerung gewährt.

Freiwillige Versicherung
Nicht Versicherungspflichtige können in vielen EU-Ländern 
freiwillige "Beiträge zu verschiedenen Versicherungen 
entrichten, wenn sie bestimmte Voraussetzungen erfüllen; 
in Deutschland beispielsweise für die "Alters-, "Inva-
liden- und "Arbeitsunfallrente. Für Versicherungsfreie 
oder von der "Versicherungspflicht Befreite besteht dieses 
Recht nur unter bestimmten Voraussetzungen. In Frank-
reich etwa sind u. U. freiwillige Beiträge zur Invalidenver-
sicherung und "Arbeitslosenversicherung möglich, in 
Estland zur "Rentenversicherung.

Freiwilligendienst
Der Freiwilligendienst ist eine Form gesellschaftlichen Enga-
gements. Er kann sowohl auf nationaler als auch auf interna-
tionaler Ebene stattfinden. In Deutschland gibt es beispiels-
weise den Bundesfreiwilligendienst (BFD) und das Freiwillige 
Soziale Jahr (FSJ) bzw. das Freiwillige Ökologische Jahr (FÖJ). 
Internationale Freiwilligendienste für Deutsche sind z. B. 
„weltwärts“ und „kulturweit“. Die "Europäische Union bietet 
mit dem Europäischen Freiwilligendienst (European Volun-
tary Service) ebenfalls einen Freiwilligendienst an.
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Freizügigkeitsberechtigt
Alle Bürger der "Europäischen Union genießen innerhalb 
der Mitgliedstaaten Freizügigkeit. Dies bedeutet, dass sich 
jeder Bürger innerhalb und zwischen den EU-Staaten frei 
bewegen darf und sich in jedem "EU-Staat aufhalten und 
(selbständig oder unselbständig) wirtschaftlich tätig sein 
darf. Bei einem Aufenthalt von über drei Monaten ist die 
Freizügigkeit jedoch an Voraussetzungen wie z. B. ausrei-
chende Geldmittel gebunden.

Fremdrentenrecht
Deutsches Recht, das durch das Fremdrentengesetz (FRG) 
die Rentenansprüche von Vertriebenen, Flüchtlingen und 
(Spät-)Aussiedlern aus den Ländern Osteuropas regelt. 
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Gemeinsame Einrichtungen des SGB II
In einer gemeinsamen Einrichtung nehmen in Deutsch-
land verschiedene Leistungsträger ("Träger) der sozialen 
Sicherung Aufgaben unter einem Dach wahr, damit die An-
spruchsberechtigten Leistungen aus einer Hand beantragen 
können, so etwa der kommunale Träger, also Kreis und 
kreisfreie Stadt, und die "Agentur für Arbeit im Rahmen 
der Grundsicherung für Arbeitsuchende. Nach dem glei-
chen Prinzip arbeiten die Gemeinsamen Servicestellen der 
Rehabilitationsträger für "Menschen mit Behinderungen 
("Servicestellen für Menschen mit Behinderungen). Viele 
Länder in der "Europäischen Union verfolgen diese Art 
des Bürokratieabbaus, um Hilfesuchenden durch ein mög-
lichst ganzheitliches Unterstützungsangebot die (Wieder-)
Eingliederung in Arbeit oder in die Gesellschaft zu erleich-
tern.

Generationengerechtigkeit (in der Rentenversicherung)
Dieser Begriff bezeichnet einen entscheidenden Aspekt der 
gesetzlichen "Rentenversicherung in Deutschland und in 
allen anderen Ländern der EU. Die jeweils arbeitende Gene-
ration finanziert durch ihre "Beiträge die "Renten ihrer 
Eltern- und Großelterngeneration (Solidargemeinschaft). 
Generationengerechtigkeit bedeutet, dass junge Menschen 
nicht durch zu hohe Rentenbeiträge belastet werden dür-
fen und ältere Menschen eine angemessene Rente erhalten 
müssen. Dabei entsteht ein sogenannter Generationenver-
trag bzw. ein unausgesprochenes gesellschaftliches Über-
einkommen zwischen diesen Menschen, da die Beitrags-
zahlenden erwarten, dass die nachfolgenden Generationen 
wiederum dazu bereit sind, ihre Renten zu finanzieren. 
Siehe auch "Umlageverfahren

Durch das FRG wird ein genau festgelegter Personenkreis 
in die gesetzliche "Rentenversicherung integriert und so 
gestellt, als sei das Erwerbsleben in Deutschland verbracht 
worden.

G
Gefährlichkeitsgrad,

siehe "Arbeitsunfall

Geldleistung
Der Begriff bezeichnet alle in Form von Geld erbrachten 
Leistungen. Das können beispielsweise Steuern oder Abga-
ben eines Bürgers an den Staat, aber auch die Auszahlung 
von Gehalt an den Arbeitnehmer sein. Der Begriff wird vor 
allem in Verbindung mit der Kranken- oder Pflegeversiche-
rung benutzt. Eine Geldleistung ist hier z. B. das Kranken-
geld. In diesem Zusammenhang werden Geldleistungen oft 
neben oder anstelle von "Sachleistungen erbracht.
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Gemeinsame Einrichtungen des SGB II
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Geringfügige Beschäftigung
Beschäftigungsverhältnis, in dem der "Arbeitnehmer kei-
ne "Sozialabgaben zahlen muss. Dieses Modell ist in meh-
reren EU-Ländern möglich, z. B. in Luxemburg, Österreich, 
Spanien und der Slowakei. In Deutschland ist die geringfü-
gige Beschäftigung auch unter den Bezeichnungen Minijob 
oder 450-Euro-Job bekannt. Kann bei einem gewerblichen 
Arbeitgeber oder in einem privaten Haushalt ausgeübt wer-
den. Für geringfügig Beschäftigte in Deutschland besteht 
das Anrecht auf Erholungsurlaub, "Entgeltfortzahlung im 
Krankheitsfall und an Feiertagen sowie eine Versicherung 
gegen "Arbeitsunfälle.

Geschützte Beschäftigung
Bezeichnet ein geschütztes Arbeitsumfeld für "Menschen 
mit Behinderungen. Regelmäßig findet geschützte Beschäf-
tigung in "Werkstätten für Menschen mit Behinderungen 
und in Unternehmen statt, die eine größere Anzahl von 
Stellen für Beschäftigte mit Behinderungen vorhalten. Aber 
auch in anderen Unternehmen können geschützte Arbeits-
plätze für Menschen mit Behinderungen eingerichtet und 
durch "Eingliederungshilfen gefördert werden.

Geschützte Einrichtung,
siehe "Werkstatt für Menschen mit Behinderungen

Gesetzliche Rentenversicherung
Sichert in allen EU-Ländern als "Pflichtversicherung "Ar-
beitnehmer im Alter nach dem Ende ihrer "Erwerbstätig-
keit ab. In den meisten Ländern zahlen Arbeitnehmer und 
"Arbeitgeber "Beiträge an die "Rentenversicherung. Der 
Staatsanteil ist dabei gering. In wenigen Ländern, z. B. Däne-
mark und Estland, gibt es steuerfinanzierte "Renten mit der 
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Option einer beitragsfinanzierten Zusatzrente. In Deutsch-
land gilt die "Versicherungspflicht für alle Arbeitnehmer 
sowie bestimmte "Selbständige und andere Personengrup-
pen. "Freiwillige Versicherung bzw. Versicherungspflicht 
auf Antrag sind für nicht Versicherungspflichtige möglich.

Gesundheitswesen
Umfasst alle Einrichtungen, die in der Gesellschaft der 
Förderung, dem Erhalt oder der Wiederherstellung der Ge-
sundheit dienen. Dazu gehören z. B. Ärzte, Krankenhäuser, 
Pflegepersonen, aber auch private und gesetzliche Kran-
kenversicherungen sowie Pflegeversicherungen.

Gewerkschaft
Bezeichnet eine Vereinigung von "Arbeitnehmern zur 
Vertretung ihrer sozialen und wirtschaftlichen Interessen. 

Geringfügige Beschäftigung
Beschäftigungsverhältnis, in dem der "Arbeitnehmer kei-
ne "Sozialabgaben zahlen muss. Dieses Modell ist in meh-
reren EU-Ländern möglich, z. B. in Luxemburg, Österreich, 
Spanien und der Slowakei. In Deutschland ist die geringfü-
gige Beschäftigung auch unter den Bezeichnungen Minijob 
oder 450-Euro-Job bekannt. Kann bei einem gewerblichen 
Arbeitgeber oder in einem privaten Haushalt ausgeübt wer-
den. Für geringfügig Beschäftigte in Deutschland besteht 
das Anrecht auf Erholungsurlaub, "Entgeltfortzahlung im 
Krankheitsfall und an Feiertagen sowie eine Versicherung 
gegen "Arbeitsunfälle.

Geschützte Beschäftigung
Bezeichnet ein geschütztes Arbeitsumfeld für "Menschen 
mit Behinderungen. Regelmäßig findet geschützte Beschäf-
tigung in "Werkstätten für Menschen mit Behinderungen 
und in Unternehmen statt, die eine größere Anzahl von 
Stellen für Beschäftigte mit Behinderungen vorhalten. Aber 
auch in anderen Unternehmen können geschützte Arbeits-
plätze für Menschen mit Behinderungen eingerichtet und 
durch "Eingliederungshilfen gefördert werden.

Geschützte Einrichtung,
siehe "Werkstatt für Menschen mit Behinderungen

Gesetzliche Rentenversicherung
Sichert in allen EU-Ländern als "Pflichtversicherung "Ar-
beitnehmer im Alter nach dem Ende ihrer "Erwerbstätig-
keit ab. In den meisten Ländern zahlen Arbeitnehmer und 
"Arbeitgeber "Beiträge an die "Rentenversicherung. Der 
Staatsanteil ist dabei gering. In wenigen Ländern, z. B. Däne-
mark und Estland, gibt es steuerfinanzierte "Renten mit der 
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Die Mitgliedschaft ist freiwillig. In Deutschland schließen 
Gewerkschaften "Tarifverträge ab, unterstützen die be-
triebliche "Mitbestimmung, wirken bei der sozialpoliti-
schen Gesetzgebung mit, vertreten ihre Mitglieder vor den 
Arbeits- und Sozialgerichten und arbeiten in Ausschüssen 
mit. In den EU-Ländern gibt es viele unterschiedlich ausge-
richtete Gewerkschaften, z. B. christlich-soziale in Belgien 
und politische in Italien und Frankreich.

Gleitzone
Entgeltbereich, innerhalb dessen besondere Regelungen bei 
der Beitragstragung gelten. Das Einkommen bei einem so-
genannten Midijob (bis 850 Euro im Monat) liegt oberhalb 
des Einkommens bei "geringfügiger Beschäftigung. In der 
Gleitzone besteht "Versicherungspflicht in allen Zweigen 
der "Sozialversicherung, und der Arbeitnehmerbeitrag 
steigt linear von rund 11 Prozent bis zum vollen "Arbeit-
nehmeranteil.

Globalbeitrag
Bezeichnet einen "Beitrag, der alle Zweige der sozialen 
Sicherung abdeckt. Mit dem Globalbeitrag werden u. a. 
zugleich Alters-, "Erwerbsunfähigkeits-, Erwerbsminde-
rungs-, Invaliden-, Hinterbliebenen- und Arbeitslosenleis-
tungen finanziert.

Grad der Behinderung (GdB)
Dieser Grad bewertet die seelische, geistige und körperli-
che Auswirkung einer bestimmten "Behinderung auf die 
Teilnahme am gesellschaftlichen Leben. Alterstypische Be-
einträchtigungen werden nicht bei der Bewertung berück-
sichtigt. Die Grade sind in den EU-Ländern unterschiedlich 
definiert; in manchen Staaten wie Schweden und Finnland 
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gibt es keine solche Unterteilung. In Deutschland gibt es 
neun Grade, von 20 Prozent bis 100 Prozent.

Grundsicherung für Arbeitsuchende,
siehe "Arbeitslosengeld II

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Bedürftigkeitsabhängige Leistung in Deutschland für über 
65-Jährige und aus medizinischen Gründen dauerhaft voll 
Erwerbsgeminderte ab dem 18. Lebensjahr. Siehe auch 
"Erwerbsunfähigkeit, "Mindestsicherung

H
Hartz IV,

siehe "Arbeitslosengeld II



Glossar368

Haushalt
Menschen, die gemeinsam wohnen und wirtschaften und 
so eine Einheit bilden. Diese müssen nicht, können aber in 
einem verwandtschaftlichen Verhältnis stehen. Außerdem 
bilden auch allein wohnende Menschen für sich einen 
Haushalt. Das Mitglied des Haushalts, das den größten 
finanziellen Beitrag zum Haushaltseinkommen leistet, wird 
als Haushaltsvorstand bezeichnet.

Haushaltsgemeinschaft nach SGB II
Zur Haushaltsgemeinschaft eines Antragstellers von "Ar-
beitslosengeld II gehören in Deutschland alle Personen, mit 
denen er sich Wohnraum teilt und gemeinsam wirtschaf-
tet; kann auch aus mehreren "Bedarfsgemeinschaften 
bestehen. Dazu zählen Verwandte und Schwäger sowie 
die eigenen Kinder, wenn sie das 25. Lebensjahr vollendet 
haben oder ihren Lebensunterhalt selbst verdienen. Bei der 
Berechnung der "Geldleistung wird eine anteilige Miete 
zugrunde gelegt; "Einkommen der Verwandten, die Teil 
der Haushaltsgemeinschaft sind, wird unter bestimmten 
Voraussetzungen einbezogen. Die Zusammensetzung des 
"Haushalts wird in fast allen EU-Ländern bei der Berech-
nung von Leistungen der "Arbeitslosenhilfe und "Min-
destsicherung berücksichtigt.

Haushaltsvorstand,
siehe "Haushalt

Häusliche Pflege
Unter häuslicher Pflege versteht man die Versorgung eines 
pflegebedürftigen Menschen in seiner häuslichen Umge-
bung. Die Pflege wird dabei in der Regel von ambulanten 
Pflegediensten oder von Familienangehörigen geleistet. 
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Häusliche Pflege wird durch Pflege-, Kranken- und andere 
Sozialversicherungen bezahlt oder unterstützt.

Heilmittel
Als Heilmittel werden Maßnahmen zur Beseitigung oder 
Milderung von Krankheitserscheinungen bezeichnet. Dazu 
gehören etwa die physikalische Therapie (wie Krankengym-
nastik) oder die Stimm-, Sprach- oder Sprechtherapie. Da-
von abzugrenzen sind Arzneimittel und Hilfsmittel. Letzte-
re ersetzen, erleichtern oder ergänzen eine beeinträchtigte 
Funktion des Körpers. Hilfsmittel sind z. B. Seh-, Hör- oder 
Gehhilfen. 

Hilfe zum Lebensunterhalt,
siehe "Mindestsicherung

Hilfe zur Pflege,
siehe "Mindestsicherung

Hilfsmittel,
siehe "Heilmittel

Hinterbliebenenrente,
siehe "Rente

Hinzuverdienstgrenzen (bei der Rente)
Existieren in einigen EU-Ländern für "Altersrenten und 
"Invaliden- bzw. "Erwerbsminderungsrenten, da diese 
einen Ersatz für ausgefallene "Arbeitsentgelte darstellen. 
Wird zusätzlich zur "Rente "Erwerbseinkommen (oder 
eine Entgeltersatzleistung) bezogen und übersteigt dies die 
Hinzuverdienstgrenzen, kann die Rente, wie in Deutschland, 
gekürzt werden oder entfällt. In anderen Länden der EU, z. B. 
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I
Indexanpassung,

siehe "Leistungsanpassung

Inklusion
Der Begriff Inklusion bezeichnet die gleichberechtigte  
"Teilhabe aller Menschen an der Gesellschaft. Dabei wer-
den Menschen bei der Inklusion nicht, wie noch bei der 
Integration, gemäß ihren Unterschieden in Gruppen un-
terteilt, sondern die Vielfalt aller Menschen wird als Nor-
malität angesehen. Inklusion kann z. B. in der Schule durch 
Beschulung von Kindern und Jugendlichen mit Behinde-
rungen in Klassen an "Regelschulen erfolgen. Inklusion ist 
wesentlicher Bestandteil der von allen Mitgliedstaaten der 
EU unterzeichneten "UN-Behindertenrechtskonvention.

Integration
Dieser Begriff bezeichnet den Einbezug von Menschen in 
eine Lebens- und Arbeitsgemeinschaft, von der sie zuvor 
ausgeschlossen waren. Wird meist im Zusammenhang mit 
Menschen mit Migrationshintergrund und "Menschen 
mit Behinderungen verwendet. Bei Menschen mit Migra-
tionshintergrund bedeutet Integration nicht die Aufgabe 
der eigenen kulturellen Identität, sondern beispielsweise 
Annäherung und Kommunikation mit der Mehrheitsbe-
völkerung. In Deutschland wird dies durch Maßnahmen 
wie kostenlose Deutsch-Sprachkurse und Kurse für auslän-
dische Jugendliche sowie sozialpädagogische Hilfe unter-
stützt. Menschen mit Behinderungen sind dann in die Ge-
sellschaft integriert, wenn sie an der Kommunikations- und 
Arbeitsgemeinschaft teilnehmen können. Dies ist durch die 

in Irland und Italien, sind für Invalidenrenten keine Hinzu-
verdienste gestattet; in Litauen und Bulgarien ist "Kumulie-
rung mit Erwerbseinkommen uneingeschränkt möglich.

Höchstbeitrag (zur Rentenversicherung)
"Beiträge zur "Rentenversicherung dürfen in vielen EU-
Ländern nur bis zu einer bestimmten Höhe gezahlt werden. 
Der Höchstbetrag entspricht der "Beitragsbemessungs-
grenze. In Deutschland gelten für die Pflichtbeiträge in den 
alten und neuen Bundesländern unterschiedliche Höchst-
beiträge; beispielsweise in Portugal und Italien ist kein 
Höchstbeitrag festgesetzt.

Höchstrente
Bezeichnet die "Rente, die einem Rentenempfänger ma-
ximal zusteht. Diese kann gesetzlich festgelegt sein oder 
sich durch die maximale Beitragshöhe ("Beitrag) und die 
Beitragsdauer ergeben. Siehe auch "Mindestrente
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I
Indexanpassung,

siehe "Leistungsanpassung

Inklusion
Der Begriff Inklusion bezeichnet die gleichberechtigte  
"Teilhabe aller Menschen an der Gesellschaft. Dabei wer-
den Menschen bei der Inklusion nicht, wie noch bei der 
Integration, gemäß ihren Unterschieden in Gruppen un-
terteilt, sondern die Vielfalt aller Menschen wird als Nor-
malität angesehen. Inklusion kann z. B. in der Schule durch 
Beschulung von Kindern und Jugendlichen mit Behinde-
rungen in Klassen an "Regelschulen erfolgen. Inklusion ist 
wesentlicher Bestandteil der von allen Mitgliedstaaten der 
EU unterzeichneten "UN-Behindertenrechtskonvention.

Integration
Dieser Begriff bezeichnet den Einbezug von Menschen in 
eine Lebens- und Arbeitsgemeinschaft, von der sie zuvor 
ausgeschlossen waren. Wird meist im Zusammenhang mit 
Menschen mit Migrationshintergrund und "Menschen 
mit Behinderungen verwendet. Bei Menschen mit Migra-
tionshintergrund bedeutet Integration nicht die Aufgabe 
der eigenen kulturellen Identität, sondern beispielsweise 
Annäherung und Kommunikation mit der Mehrheitsbe-
völkerung. In Deutschland wird dies durch Maßnahmen 
wie kostenlose Deutsch-Sprachkurse und Kurse für auslän-
dische Jugendliche sowie sozialpädagogische Hilfe unter-
stützt. Menschen mit Behinderungen sind dann in die Ge-
sellschaft integriert, wenn sie an der Kommunikations- und 
Arbeitsgemeinschaft teilnehmen können. Dies ist durch die 
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"UN-Behindertenrechtskonvention geregelt; außerdem 
gibt es in den EU-Ländern zahlreiche "Nachteilsausgleiche 
für Menschen mit Behinderungen sowohl in der Bildung 
als auch in Form von Gebühren- und Steuerermäßigungen. 
Die Integration in das Arbeitsleben wird in vielen EU-
Ländern ebenfalls finanziell und/oder durch Maßnahmen 
gefördert. Siehe auch "Chancengleichheit, "Eingliede-
rungshilfen, "Inklusion, "Integrationshelfer

Integrationshelfer
Auch: Schulbegleiter. Integrationshelfer unterstützen Kin-
der und Jugendliche mit Behinderungen bei der "Teilhabe 
am Unterricht in "Regelschulen. Dabei helfen sie je nach 
individuellem Förderbedarf bei der Organisation des Schul-
alltags und der Aneignung der Lerninhalte und fördern die 
Erweiterung der Sozialkompetenz. Sie sollen so zu einer 
besseren "Inklusion von "Menschen mit Behinderungen 
in die Gesellschaft beitragen.

Integrationshilfen,
siehe "Eingliederungshilfen

Invalidenrente
Gleicht in allen EU-Staaten ("EU-Staat) Einkommens-
lücken aus, die infolge von teilweiser oder vollständiger 
"Erwerbsminderung entstehen. In manchen Ländern, wie 
Griechenland und Italien, gibt es Sondersysteme für 
(bestimmte) "Selbständige.
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J
Jahresarbeitsverdienst

Bezeichnet das Geld, das ein "Arbeitnehmer innerhalb 
eines Jahres durch sozialversicherungspflichtige Beschäf-
tigung einnimmt. Im Steuerrecht wird von Jahreseinkom-
men gesprochen.

Jahreseinkommen,
siehe "Jahresarbeitsverdienst

Jobcenter
Bezeichnung für die "gemeinsamen Einrichtungen des 
"SGB II und die zugelassenen kommunalen "Träger.

K
Kampfmaßnahmen,

siehe "Arbeitskampf
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Kapitaldeckungsverfahren
Auszahlung aus einem verzinsten "Vermögen, das bei 
Banken, Fondsgesellschaften oder privaten Versicherungen 
von einem Einzahler angespart wird. In Deutschland, Est-
land und Ungarn können dies beispielsweise Auszahlungen 
aus einer privaten "Rentenversicherung sein. Siehe auch 
"Fondssparplan und "Freiwillige Versicherung

Karenztage
Frist, die nach Eintreten einer krankheitsbedingten Arbeits-
unfähigkeit vergehen muss, bis Entgeltfortzahlung gewährt 
wird. In Deutschland gibt es keine Karenztage. Der Arbeit-
geber muss vom ersten Krankheitstag an für sechs Wochen 
Entgeltfortzahlung leisten. In Kroatien gibt es ebenfalls 
keine Frist; in einigen anderen Ländern der EU (z. B. Grie-
chenland, Irland, Österreich) sind drei Karenztage üblich. 
Bei Arbeitsunfähigkeit durch Arbeitsunfall gelten zum Teil 
andere Karenzfristen (z. B. Griechenland).

Kindbezogene Höherbewertung von Beitragszeiten 
(in der Rentenversicherung)

Kindererziehende in Deutschland, die in der "Kinderbe-
rücksichtigungszeit bzw. während der nicht erwerbsmäßi-
gen Pflege eines pflegebedürftigen Kindes unter 18 Jahren 
erwerbstätig sind, erhalten zusätzliche "Entgeltpunkte für 
Pflichtbeiträge. Erziehende von zwei oder mehr Kindern 
unter zehn Jahren, die nicht erwerbstätig sind, erhalten 
Entgeltpunkte für jedes Jahr der Mehrfacherziehung außer-
halb der "Kindererziehungszeiten. Dies gilt für Beitrags-
zeiten ab 1992 und bei 25 Jahren "Wartezeit bis Rentenbe-
ginn. Siehe auch "Anrechnungszeiten, "Pflegezeiten.
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Kinder- und Jugendhilfe
Umfasst alle Leistungen, die der Bildung, Erziehung und 
Entwicklung von Kindern und Jugendlichen dienen. Das 
können z. B. Jugendarbeit oder Hilfe zur Erziehung für Fa-
milien sein. Die Kinder- und Jugendhilfe ist in Deutschland 
im Achten "Sozialgesetzbuch (SGB VIII) geregelt. Träger 
der Kinder- und Jugendhilfe sind in der Regel Kinder- und 
Jugendämter.

Kinderberücksichtigungszeiten (in der Rentenversicherung)
Bewirken in allen EU-Ländern eine günstigere Bewertung 
von beitragsfreien und -geminderten Zeiten ("Beitrags-
freie Zeiten) bei der Rentenberechnung. In Deutschland 
zählt die Zeit von der Geburt bis zum zehnten Lebensjahr 
eines Kindes; bei gleichzeitiger Erziehung mehrerer Kin-
der die Zeit von der Geburt des ältesten bis zum zehnten 
Lebensjahr des jüngsten Kindes. Bei 35 Jahren "Wartezeit 
auch Berücksichtigung für die vorzeitige "Altersrente und 
die "Rente nach Mindesteinkommen. Beispielsweise in 
Griechenland werden maximal fünf Jahre für bis zu drei 
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Kinder angerechnet, in Luxemburg die Erziehung eines 
Kindes bis sechs Jahre. In manchen Ländern, z. B. in Finn-
land, kann sich auch der Vater die Zeiten anrechnen lassen.

Kindererziehungszeiten (in der Rentenversicherung)
Kindererziehungszeit wird in Deutschland für maximal 
drei Jahre dem Elternteil angerechnet, der das Kind erzo-
gen hat. Bei gemeinsamer Erziehung können die Eltern 
bestimmen, bei wem die Anrechnung erfolgt; dies kann 
auf einen Teil der Erziehungszeit beschränkt werden. Wird 
keine Erklärung abgegeben, gelten die Zeiten für die Mut-
ter; Anrechnung ist auch für Adoptiveltern sowie Stief- und 
Pflegeeltern möglich. In den meisten EU-Ländern werden 
Kindererziehungszeiten angerechnet. Siehe auch "An-
rechnungszeiten, "Kinderberücksichtigungszeiten

 
Kinderfreibetrag

Ist ein "Freibetrag, der bei der Berechnung der Einkom-
mensteuer gewährt wird. Er soll das "Existenzminimum 
eines Kindes vom "Einkommen freistellen. In Deutsch-
land gibt es neben Kinderfreibeträgen das "Kindergeld. Da 
das Kindergeld in Deutschland bereits eine Steuervergü-
tung darstellt, sind Kinderfreibeträge bei der Einkommen-
steuerveranlagung nur dann relevant, wenn sich diese für 
den Steuerpflichtigen als günstiger herausstellen. In ande-
ren Ländern der EU (z. B. im Vereinigten Königreich und 
Österreich) wird unabhängig vom Kindergeld ein Kinder-
freibetrag gewährt.

Kindergeld
Leistung in allen EU-Staaten ("EU-Staat) für Erziehungs-
berechtigte eines Kindes, die den Lebensbedarf des Kindes 
unterstützt. Es gelten bestimmte "Altersgrenzen, außer in 
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Sonderfällen; so gibt es in Deutschland keine Altersgren-
ze für erwerbsunfähige Kinder mit "Behinderungen. In 
Deutschland ist das Kindergeld nach der Zahl der Kinder 
gestaffelt; in manchen Ländern wie Malta und Slowenien 
nach dem "Einkommen der Eltern und beispielsweise 
in Belgien, Dänemark und Frankreich nach dem Alter des 
Kindes.

Kinderzulage bei der zusätzlichen privaten Altersvorsorge
Wird in Deutschland bei der Förderung der zusätzlichen 
privaten "Altersvorsorge für jedes kindergeldberechtigte 
Kind gezahlt. Auch in Dänemark, dem Vereinigten König-
reich, Finnland und Frankreich gibt es eine Kinderzulage 
zur "Altersrente.

Kinderzuschlag nach SGB II
In Deutschland eine "Geldleistung für Eltern, die mit ih-
ren "Einkünften nur ihren eigenen "Unterhalt bestreiten 
können, aber nicht den ihrer Kinder. Die Kinder müssen 
im "Haushalt leben, unverheiratet sein und dürfen das 
25. Lebensjahr nicht vollendet haben. Durch den Zuschlag 
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entfällt der Anspruch auf "Arbeitslosengeld II. Zusammen 
mit "Kindergeld und ggf. "Wohngeld deckt er den durch-
schnittlichen "Bedarf von Kindern.

Kollektivvertrag,
siehe "Tarifvertrag

Kompensation/-szahlung
Bedeutet Ausgleich oder Ersatz und wird u. a. im Zusam-
menhang mit der Zahlung eines Kompensationslohns an 
erwerbsunfähige "Arbeitnehmer verwendet. Mit diesem 
wird der durch die "Erwerbsunfähigkeit ausfallende Lohn 
ausgeglichen. Eine andere Bedeutung hat die Ausgleichs-
abgabe, die ein "Arbeitgeber entrichten muss, wenn er 
eine gesetzliche Quote zur Beschäftigung von "Menschen 
mit Behinderungen nicht erfüllt (z. B. in Deutschland und 
Österreich).

Krankengeld
"Geldleistung, die in allen EU-Staaten ("EU-Staat) im 
Krankheitsfall (in den meisten Ländern nach Ende der 
"Entgeltfortzahlung) an einen "Arbeitnehmer gezahlt 
wird. In Deutschland beginnt die Zahlung durch die 
"Krankenkasse nach sechs Wochen "Erwerbsunfähigkeit; 
auch Auszubildende erhalten die Leistung. Krankengeld 
entspricht nicht dem vollen "Arbeitsentgelt, wird nur 
begrenzt gezahlt, und es müssen "Beiträge zur "Renten-, 
"Pflege- und "Arbeitslosenversicherung entrichtet wer-
den. Auch bei der Pflege von kranken Kindern wird u. U. die 
Leistung gezahlt. In den EU-Staaten gelten unterschiedliche 
Bedingungen (z. B. "Wartezeiten) für den Leistungsbezug, 
auch die Leistungsdauer unterscheidet sich erheblich.
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Krankenkasse
"Träger der "Krankenversicherung, der zum System der 
"Sozialversicherung gehört. Es gibt private und gesetzliche 
Krankenkassen. Sie sind erster Ansprechpartner bei allen 
Fragen von Gesundheit, Krankheit, Vorsorge und "Rehabi-
litation. In Deutschland können Pflichtversicherte  
( " Pflichtversicherung) ihre Krankenkasse frei auswählen. 
Alle Auszubildenden und die meisten "Arbeitnehmer sind 
in einer gesetzlichen Krankenkasse pflichtversichert. In 
manchen EU-Ländern gibt es eine nationale Krankenkasse, 
z. B. in Estland und Luxemburg.

Krankenversicherung der Rentnerinnen und Rentner
In Deutschland finanziert durch "Beiträge der pflichtver-
sicherten Rentner sowie der "Rentenversicherungsträ-
ger. Bei freiwilliger oder privater "Krankenversicherung 
müssen die Beiträge vollständig selbst getragen werden; auf 
Antrag ist jedoch ein Beitragszuschuss in gleicher Höhe wie 
bei Pflichtversicherten (" Pflichtversicherung) möglich. 
Auch z. B. in Belgien und Finnland werden von der "Al-
tersrente Beiträge zur Krankenversicherung abgezogen; 
in vielen EU-Ländern wie Dänemark, Malta und Estland 
müssen Rentner keine Beiträge zahlen.

Krankenversicherung, gesetzliche/öffentliche/private
Sichert alle EU-Bürger bei Krankheit oder Mutterschaft 
ab und garantiert die medizinische Versorgung. Die meis-
ten Auszubildenden und "Arbeitnehmer sind gesetzlich 
pflichtversichert; in vielen Ländern ist ab einem bestimm-
ten "Jahresarbeitsverdienst eine private Krankenversiche-
rung möglich. In Deutschland können auch "Selbständige, 
Freiberufler und Beamte eine private Krankenversicherung 
abschließen; nicht Pflichtversicherte (" Pflichtversiche-
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einem anderen "Einkommen. Während die Kumulierung 
von mehreren Ansprüchen der sozialen Sicherung oft ein-
geschränkt oder unmöglich ist (man kann also häufig nur 
einen gesetzlichen Rentenanspruch geltend machen), ist 
die Kumulierung von altersbedingter Rente mit Erwerbs-
einkommen meistens möglich.

Kündigung
Beendigung eines Arbeitsverhältnisses durch den "Arbeit-
geber oder "Arbeitnehmer. Kann je nach Situation bzw. 
Dauer des Arbeitsverhältnisses mit oder ohne Kündigungs-
frist erfolgen. Das Kündigungsschutzgesetz (KSchG) schützt 
Arbeitnehmer in Deutschland vor sozial nicht gerechtfer-
tigten Kündigungen; auch in allen anderen EU-Ländern 
gibt es entsprechende Arbeitsgesetze oder Regelungen in 
"Tarifverträgen wie in Dänemark. U. U. muss dem Arbeit-
nehmer eine "Abfindung gezahlt werden; z. B. in Frank-
reich und Griechenland sind Abfindungen ab einer be-
stimmten Beschäftigungsdauer gesetzlich vorgeschrieben.

Kündigungsfrist,
siehe "Kündigung

Kündigungsschutzgesetz,
siehe "Kündigung

Kurzarbeit
Reduzierte Arbeitszeit. Kurzarbeitergeld kann vom "Ar-
beitgeber beantragt werden, wenn es in einem Betrieb 
vorübergehend weniger Arbeit gibt. In Deutschland eine 
Leistung aus der "Arbeitslosenversicherung mit dem Ziel, 
bestehende Arbeitsplätze auch in wirtschaftlich schlechten 
Zeiten zu erhalten; muss mit dem "Betriebsrat oder dem 

rung) müssen sich gesetzlich oder privat versichern. In 
vielen EU-Staaten ("EU-Staat) wie Estland und Irland sind 
bestimmte Familienangehörige u. U. mitversichert. Die 
Finanzierung der gesetzlichen Krankenversicherung be-
steht in Ländern wie Deutschland, Belgien und Litauen aus 
"Beiträgen der "Arbeitgeber und "Arbeitnehmer sowie 
Steuermitteln; beispielsweise in Dänemark gibt es eine 
öffentliche, steuerfinanzierte Krankenversicherung.

Kumulierung
Bedeutet wörtlich Anhäufung und meint im weiteren Sin-
ne die Summierung von Geldleistungen ("Geldleistung). 
Kumulierung bezeichnet die Kombination einer Leistung 
mit einer anderen Leistung der sozialen Sicherung oder mit 
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einem anderen "Einkommen. Während die Kumulierung 
von mehreren Ansprüchen der sozialen Sicherung oft ein-
geschränkt oder unmöglich ist (man kann also häufig nur 
einen gesetzlichen Rentenanspruch geltend machen), ist 
die Kumulierung von altersbedingter Rente mit Erwerbs-
einkommen meistens möglich.

Kündigung
Beendigung eines Arbeitsverhältnisses durch den "Arbeit-
geber oder "Arbeitnehmer. Kann je nach Situation bzw. 
Dauer des Arbeitsverhältnisses mit oder ohne Kündigungs-
frist erfolgen. Das Kündigungsschutzgesetz (KSchG) schützt 
Arbeitnehmer in Deutschland vor sozial nicht gerechtfer-
tigten Kündigungen; auch in allen anderen EU-Ländern 
gibt es entsprechende Arbeitsgesetze oder Regelungen in 
"Tarifverträgen wie in Dänemark. U. U. muss dem Arbeit-
nehmer eine "Abfindung gezahlt werden; z. B. in Frank-
reich und Griechenland sind Abfindungen ab einer be-
stimmten Beschäftigungsdauer gesetzlich vorgeschrieben.

Kündigungsfrist,
siehe "Kündigung

Kündigungsschutzgesetz,
siehe "Kündigung

Kurzarbeit
Reduzierte Arbeitszeit. Kurzarbeitergeld kann vom "Ar-
beitgeber beantragt werden, wenn es in einem Betrieb 
vorübergehend weniger Arbeit gibt. In Deutschland eine 
Leistung aus der "Arbeitslosenversicherung mit dem Ziel, 
bestehende Arbeitsplätze auch in wirtschaftlich schlechten 
Zeiten zu erhalten; muss mit dem "Betriebsrat oder dem 
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"Arbeitnehmer vor der Beantragung schriftlich vereinbart 
werden. In einigen anderen EU-Ländern gibt es ebenfalls 
Regelungen zur Kurzarbeit, beispielsweise in Österreich, 
Luxemburg und Belgien.

Kurzarbeitergeld,
siehe "Kurzarbeit

L
Lebenshaltungskosten

Umfasst alle Ausgaben der täglichen Lebensführung, also  
z. B. Kosten für Unterkunft, Lebensmittel, Mobilität, Beklei-
dung, Unterhaltung usw. Die durchschnittlichen Lebens-
haltungskosten sind je nach Land sehr unterschiedlich. Das 
Statistische Bundesamt veröffentlicht die durchschnittli-
chen Lebenshaltungskosten für Deutschland im "Verbrau-
cherpreisindex. Die Lebenshaltungskosten sind u. a. für die 
Einkommensteuerermittlung relevant, da sie im Gegensatz 
zu beruflichen Aufwendungen nicht von der "Bemessungs-
grundlage abgezogen werden können.

Lebenspartner,
siehe "Eingetragene Lebenspartnerschaft

Lebenspartnerschaftsähnliche Gemeinschaft,
siehe "Eingetragene Lebenspartnerschaft

Leibrente
Die Leibrente ist eine Leistung regelmäßiger Geldzahlun-
gen an eine Person, die mit dem Eintritt eines bestimmten 
Ereignisses, meistens mit dem Tod der Person, endet. Eine 
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typische Form der Leibrente sind die Leistungen der ge-
setzlichen "Rentenversicherung. Dazu abgegrenzt werden 
muss die Zeitrente, die befristet während eines bestimmten 
Zeitraums gezahlt wird. Das sind in Deutschland etwa die 
Witwen- oder Witwerrente und die Rente wegen Erwerbs-
minderung. Siehe auch "Rente

Leichte Sprache
Besonders leicht verständliche sprachliche Ausdrucksweise, 
die durch Bilder illustriert wird. Zielgruppe sind beispiels-
weise ältere Menschen, Menschen mit Lernschwierig-
keiten und Menschen mit geistigen Behinderungen oder 
gehörlose Menschen, die Schwierigkeiten beim Lesen und 
Verstehen von Texten haben. Leichte Sprache trägt durch 
ihre einfache Verständlichkeit zur "Barrierefreiheit und 
"Inklusion bei. Texte in Leichter Sprache sind durch ein 
Symbol gekennzeichnet, das ein fröhliches lesendes Ge-
sicht und die Geste eines erhobenen Daumens auf blauem 
Hintergrund zeigt. Urheber des Signets ist die Vereinigung 
Inclusion Europe, die sich für Menschen mit geistigen Be-
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hinderungen und ihre Familien einsetzt. Siehe auch "Be-
hinderung "Menschen mit Behinderungen "Nachteils-
ausgleiche, "Übereinkommen der Vereinten Nationen über 
die Rechte von Menschen mit Behinderungen

Leistungsanpassung
Als Leistungsanpassung wird die Anpassung von Geldbe-
trägen bezogener "Sozialleistungen an bestimmte Ent-
wicklungen bezeichnet, etwa im Rahmen der gesetzlichen 
"Rente bei Erwerbsunfähigkeit. Eine Leistungsanpassung 
erfolgt u. a. auf Grundlage der Lohnentwicklung oder des 
"Verbraucherpreisindex. In letzterem Fall spricht man 
auch von Indexanpassung.

Leistungsbemessungsgrenze,
siehe "Bemessungsgrenze

Lohnausgleich
Mit Lohnausgleich sind Zahlungen gemeint, die z. B. bei 
einer Änderung der Arbeitszeiten an den "Arbeitnehmer 
gezahlt werden. Bei einer Arbeitszeitverkürzung mit Lohn-
ausgleich wird der Stundenlohn also angehoben, um den 
ursprünglichen Lohn beizubehalten; bei einer Verlänge-
rung der Arbeitszeiten mit Lohnausgleich erhöht sich der 
Lohn ebenfalls. Außerdem ist ein witterungs- oder kon-
junkturbedingter Lohnausgleich in bestimmten Branchen 
gebräuchlich. Ein Lohnausgleich ist auch möglich, wenn ein 
Arbeitnehmer krankheitsbedingt ausfällt und nur einen Teil 
seines eigentlichen Lohns erhält (etwa in Form von "Kran-
kengeld). In Deutschland ist ein krankheitsbedingter Lohn-
ausgleich durch den Arbeitgeber nach der "Entgeltfortzah-
lung jedoch freiwillig.
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Lohnnebenkosten
Differenz zwischen den gesamten beim "Arbeitgeber an-
fallenden Arbeitskosten und dem "Arbeitsentgelt für tat-
sächlich geleistete "Arbeit. Es gibt tarifliche (z. B. Urlaubs- 
und Weihnachtsgeld) und gesetzliche Lohnnebenkosten  
(z. B. Bezahlung während Feiertagen, "Arbeitgeberanteile 
an Sozialversicherungsbeiträgen).

M
Medizinische Rehabilitation,

siehe "Rehabilitation

Mehrbedarf
Wird eine "Sozialleistung "bedarfsorientiert gezahlt, kann 
dem Empfänger unter bestimmten Voraussetzungen ein über 
den "Regelbedarf hinausgehender Mehrbedarf gewährt 
werden. Dies kann etwa bei einer "Behinderung, einer "Er-
werbsminderung oder bei "Alleinerziehenden gelten.

Mehrbedarfszuschlag,
siehe "Mehrbedarf

Mehrsäulensystem
Auch: Drei-Säulen-System, Drei-Schichten-System bzw. 
Zwei-Säulen-System. Bezeichnet ein auf mehreren Ebenen 
aufgebautes Rentenkonzept. In Deutschland wird auf das 
Drei-Säulen-System gesetzt, dessen Erste Säule die gesetz-
liche Rentenversicherung darstellt; die Zweite wird durch 
die betriebliche Altersvorsorge realisiert und die Dritte 
durch die private Altersvorsorge. Ähnliche Systeme gibt es 
in weiteren Staaten der EU (z. B. Dänemark, Niederlande, 
Kroatien).



Glossar386

Dem "Beitrag liegt ein bestimmter Prozentsatz des maß-
geblichen Vorjahreseinkommens zugrunde, von welchem 
Zulagen abzuziehen sind. Somit ist der tatsächliche Min-
desteigenbeitrag immer niedriger als der Prozentsatz. Un-
abhängig von diesem Beitrag muss wenigstens ein jährli-
cher Sockelbetrag gezahlt werden. Siehe auch "Zulagen bei 
der Riester-Rente

Mindestlohn
Bildet die gesetzliche oder tarifvertraglich festgelegte Un-
tergrenze der Bezahlung von "Arbeitnehmern. Besteht ein 
Mindestlohn, darf kein "Arbeitgeber diesen unterschreiten. 
Ein Mindestlohn kann sich auf den Stundenlohn oder auf 
den Lohn eines Monats beziehen. Während in vielen anderen 
Ländern der EU ein gesetzlicher Mindestlohn existiert, ist 

Menschen mit Behinderungen
Menschen, deren körperliche Funktionen, geistige Fähig-
keiten oder seelische Gesundheit die "Teilhabe am gesell-
schaftlichen Leben langfristig (in Deutschland länger als 
sechs Monate) beeinträchtigen. Behinderungen lassen sich 
grob in die Bereiche körperliche "Behinderung, Sinnes-, 
Sprach- und Lernbehinderung sowie psychische (seelische) 
und geistige Behinderung unterteilen. Sie können erwor-
ben (z. B. durch Krankheiten oder Alterungsprozesse) oder 
angeboren sein (vererbt bzw. chromosomal, Schädigungen 
vor der Geburt). In allen EU-Ländern gibt es Leistungen, 
Hilfen wie "Nachteilsausgleiche und beispielsweise Maß-
nahmen und Programme zur "Barrierefreiheit, um Men-
schen mit Behinderungen die Teilhabe zu ermöglichen; 
zudem stärkt die "UN-Behindertenrechtskonvention ihre 
Rechte. Siehe auch "Schwerbehinderung

Merkzeichen im Schwerbehindertenausweis
Für bestimmte gesundheitliche Beeinträchtigungen wer-
den im Schwerbehindertenausweis in Deutschland soge-
nannte Merkzeichen eingetragen, z. B. „H“ für „Hilflos“. 
Diese berechtigen zu besonderen Hilfen, um behinderungs-
bedingte Nachteile auszugleichen. Siehe auch "Menschen 
mit Behinderungen, "Nachteilsausgleiche, "Schwerbe-
hinderung

Mindestbeitrag
Freiwillig Versicherte ("Freiwillige Versicherung) müssen 
Beiträge in einer Mindesthöhe zahlen.

Mindesteigenbeitrag
Erforderliche Zahlung in Deutschland für den Erhalt der 
vollen Zulagenförderung der privaten "Altersvorsorge.  
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Dem "Beitrag liegt ein bestimmter Prozentsatz des maß-
geblichen Vorjahreseinkommens zugrunde, von welchem 
Zulagen abzuziehen sind. Somit ist der tatsächliche Min-
desteigenbeitrag immer niedriger als der Prozentsatz. Un-
abhängig von diesem Beitrag muss wenigstens ein jährli-
cher Sockelbetrag gezahlt werden. Siehe auch "Zulagen bei 
der Riester-Rente

Mindestlohn
Bildet die gesetzliche oder tarifvertraglich festgelegte Un-
tergrenze der Bezahlung von "Arbeitnehmern. Besteht ein 
Mindestlohn, darf kein "Arbeitgeber diesen unterschreiten. 
Ein Mindestlohn kann sich auf den Stundenlohn oder auf 
den Lohn eines Monats beziehen. Während in vielen anderen 
Ländern der EU ein gesetzlicher Mindestlohn existiert, ist 
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dies in Deutschland zurzeit nicht der Fall. Es bestehen jedoch 
tarifvertragliche Mindestlöhne für bestimmte Branchen.

Mindestrente
Die niedrigste gesetzlich zulässige Rente. Ziel einer Min-
destrente ist die Deckung des Existenzminimums ("Exis-
tenzminimum). In Deutschland gibt es keine solche 
Mindestrente. Niedrige Renten werden jedoch ggf. mit 
der "Grundsicherung im Alter aufgestockt. Siehe auch 
"Höchstrente

Mindestsicherung
Auch Grundsicherung genannt. Bezeichnet "Geldleistun-
gen, die Menschen unterstützen, die nicht in der Lage sind, 
ihren Lebensunterhalt selbst zu bestreiten. Die Mindest- 
oder Grundsicherung versorgt damit diejenigen, die nicht 
durch eine andere Leistung der sozialen Sicherung ausrei-
chend gesichert sind (z. B. eine ausreichende gesetzliche 
"Rente empfangen). Beispiele für Mindest- oder Grund-
sicherungen sind die "Hilfe zum Lebensunterhalt (früher 
Sozialhilfe genannt), die "Grundsicherung im Alter und 
bei Erwerbsminderung und die Grundsicherung für Arbeit-
suchende ("Arbeitslosengeld II).

Mindestversicherungszeit in der Rente,
siehe "Wartezeit

Minijob,
siehe "geringfügige Beschäftigung

Mitarbeitervertretung,
siehe "Arbeitnehmervertretung
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Mitbestimmung
Stärkt Arbeitnehmerrechte und ist in den EU-Staaten 
("EU-Staat) unterschiedlich geregelt. Betriebliche Mitbe-
stimmung ist in Deutschland in Betrieben mit mindestens 
fünf ständigen Mitarbeitern durch einen "Betriebsrat 
(im öffentlichen Dienst durch Personalräte) möglich. Er 
vertritt die Interessen der "Arbeitnehmer und bestimmt 
bei Angelegenheiten mit, die den Arbeitsplatz betreffen. 
Unternehmensmitbestimmung in Unternehmen mit mehr 
als 500 Mitarbeitern bezieht sich auf wirtschaftliche und 
unternehmerische Fragen. Der "Aufsichtsrat, der von den 
Arbeitnehmern und den Aktionären des Unternehmens 
gewählt wird, kontrolliert dabei den Vorstand. Eine lange 
Mitbestimmungstradition gibt es außerdem in Österreich, 
BeNeLux und den skandinavischen Ländern.

Mutterschaftsgeld
In allen EU-Staaten ("EU-Staat) eine "Geldleistung für 
Mütter kurz vor und nach der Geburt, die wegfallendes 
Gehalt, beispielsweise während des gesetzlichen Mut-
terschaftsurlaubs ("Mutterschaftsurlaub), mindestens 
14 Wochen lang ausgleichen soll. Viele Länder haben diese 
Mindestdauer verlängert, z. B. Dänemark und Spanien. 
In Deutschland zahlen die "Krankenkassen und ggf. der 
"Arbeitgeber tägliches Mutterschaftsgeld an gesetzlich 
krankenversicherte "Arbeitnehmerinnen; andere Mütter 
erhalten eine einmalige Zahlung. Im Anschluss an diese 
Leistung ist die Zahlung von "Elterngeld möglich.

Mutterschaftsurlaub
Bezeichnet die (bezahlte oder unbezahlte) "Freistellung 
einer erwerbstätigen Frau von ihrer Arbeit nach der Geburt 
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ihres Kindes. In Deutschland wurde diese Freistellung frü-
her als Erziehungsurlaub bezeichnet. Heute ist der Begriff 
"Elternzeit gebräuchlicher.

N
Nachhaltigkeitsfaktor (in der Rentenversicherung)

Wird bei der Rentenanpassung ("Rente) in Deutschland 
berücksichtigt und umfasst die Entwicklung des zahlenmä-
ßigen Verhältnisses von Leistungsbeziehern und versiche-
rungspflichtig Beschäftigten ("Versicherungspflicht). Die 
Anpassung ist bei einer sinkenden Anzahl der Beitragszah-
lenden geringer, bei Anstieg höher. Durch den Nachhaltig-
keitsfaktor werden in Deutschland die Auswirkungen der 
höheren Lebenserwartung und die Entwicklung der Gebur-
ten und der "Erwerbstätigkeit auf die Finanzierung der 
gesetzlichen "Rentenversicherung zu einem Teil auf die 
Rentner übertragen. Auch in EU-Staaten ("EU-Staat) wie 
Bulgarien, Dänemark und Portugal ist die durchschnittliche 
Lebenserwartung bestimmend für die Rentenhöhe. Siehe 
auch "Leistungsanpassung

Nachhaltigkeitsrücklage
Finanzielle Reserve der "Rentenversicherung in Deutsch-
land zum Ausgleich unterjähriger Einnahme- und Ausgabe-
schwankungen. Der Beitragssatz ist jeweils so festzusetzen, 
dass die Rücklage am Jahresende das 0,2-Fache einer Mo-
natsausgabe nicht unterschreitet und das 1,5-Fache nicht 
überschreitet.

Nettoentgelt,
siehe "Brutto
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Nettoeinkommen,
siehe "Brutto

Nachteilsausgleiche
Hilfen für "Menschen mit Behinderungen zum Ausgleich 
von behinderungsbedingten Nachteilen oder von Mehr-
aufwendungen, die sich nach der Art und Schwere der 
"Behinderung richten. Ziel der Nachteilsausgleiche ist es, 
ein selbstbestimmtes und eigenverantwortliches Leben 
zu ermöglichen. Dies wird in den EU-Staaten ("EU-Staat) 
durch unterschiedliche Rechte, Hilfen und Ermäßigungen 
umgesetzt. Sie reichen von Steuerfreibeträgen über bevor-
zugte Beschäftigung, Zusatzurlaub und Parkplatzreservie-
rungen bis hin zu Hilfen in der Bildung wie Zeitzugaben 
und Verwendung von "Hilfsmitteln. Siehe auch "Chan-
cengleichheit, "Übereinkommen der Vereinten Nationen 
über die Rechte von Menschen mit Behinderungen

Nachrangregelungen,
siehe "Vorrangregelungen

Nichtregierungsorganisation (NGO)
Zivilgesellschaftlich zustande gekommener Interessenver-
band, der sich meist sozial- und umweltpolitisch engagiert. 
Andere Bezeichnungen sind nichtstaatliche Organisation 
oder Verband, kurz NGO. Bei der Erfüllung bestimmter 
Voraussetzungen können NGOs von internationalen In-
stitutionen wie UNO, UNESCO, Europäischem Rat oder 
EU-Kommission anerkannt werden. Finanziert durch Mit-
gliedsbeiträge, Spenden, Erlöse sowie staatliche Zuwendun-
gen. Ein Beispiel für eine internationale NGO ist die Nothil-
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P
Pauschalbetrag,

siehe "Pauschalleistung

Pauschalleistung
Bezeichnet einen festen Betrag, der nicht von Parametern 
wie dem "Einkommen oder gezahlten Beiträgen abhängt, 
auch Pauschalleistung oder Pauschalbetrag genannt. Eine 
Pauschalleistung wird z. B. in Schweden und Dänemark als 
Wohnkostenzuschuss in Notlagen gezahlt; in Belgien kann 
als Anpassung älterer Bestandsrenten an die Entwicklung 
des allgemeinen Lebensstandards ein Pauschalbetrag ge-
währt werden.

Pension
Form der "Altersvorsorge, die in der Regel am Ende des 
Arbeitslebens steht. Im Gegensatz zur gesetzlichen "Rente 
wird die Pension in Deutschland nur an Beamte und an-
dere Personen, die in einem öffentlich-rechtlichen Dienst-
verhältnis stehen, geleistet, wenn sie das Pensionsalter 
erreicht haben. Sie wird auch als Ruhegehalt bezeichnet. 
Rechtliche Grundlage sind das Gesetz über die Versorgung 
der Beamten und Richter des Bundes (BeamtVG) bzw. die 
entsprechenden Landesbeamtenversorgungsgesetze. Auch 
in anderen Ländern der EU gibt es Pensionssysteme, z. B. in 
Irland und Polen.

Pensionsfonds
Durchführungsweg der "betrieblichen Altersvorsorge. In 
Deutschland eine rechtlich selbständige Einrichtung, die 
gegen Zahlung von Beiträgen ("Beitrag) betriebliche Alters-

fe- und Entwicklungsorganisation Oxfam; in Deutschland 
gibt es z. B. die Malteser und das Deutsche Rote Kreuz.

Niveausicherungsklausel (in der Rentenversicherung)
Soll verhindern, dass das durchschnittliche Niveau der 
"Renten in Deutschland im Verhältnis zu den "Einkom-
men der Erwerbstätigen unter eine bestimmte Grenze fällt. 
Danach beträgt das als Nettorentenniveau vor Steuern 
definierte Mindestniveau 46 Prozent bis zum Jahr 2020 bzw. 
43 Prozent bis zum Jahr 2030. Die Niveausicherungsklausel 
gewährleistet, dass die heutigen Beitragszahler wissen, wel-
ches Sicherungsniveau sie im Alter erwarten können und 
in welchem Umfang sie ergänzend vorsorgen müssen, um 
ihren Lebensstandard im Alter zu halten.

Notlagen (soziale),
siehe "Mindestsicherung
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P
Pauschalbetrag,

siehe "Pauschalleistung

Pauschalleistung
Bezeichnet einen festen Betrag, der nicht von Parametern 
wie dem "Einkommen oder gezahlten Beiträgen abhängt, 
auch Pauschalleistung oder Pauschalbetrag genannt. Eine 
Pauschalleistung wird z. B. in Schweden und Dänemark als 
Wohnkostenzuschuss in Notlagen gezahlt; in Belgien kann 
als Anpassung älterer Bestandsrenten an die Entwicklung 
des allgemeinen Lebensstandards ein Pauschalbetrag ge-
währt werden.

Pension
Form der "Altersvorsorge, die in der Regel am Ende des 
Arbeitslebens steht. Im Gegensatz zur gesetzlichen "Rente 
wird die Pension in Deutschland nur an Beamte und an-
dere Personen, die in einem öffentlich-rechtlichen Dienst-
verhältnis stehen, geleistet, wenn sie das Pensionsalter 
erreicht haben. Sie wird auch als Ruhegehalt bezeichnet. 
Rechtliche Grundlage sind das Gesetz über die Versorgung 
der Beamten und Richter des Bundes (BeamtVG) bzw. die 
entsprechenden Landesbeamtenversorgungsgesetze. Auch 
in anderen Ländern der EU gibt es Pensionssysteme, z. B. in 
Irland und Polen.

Pensionsfonds
Durchführungsweg der "betrieblichen Altersvorsorge. In 
Deutschland eine rechtlich selbständige Einrichtung, die 
gegen Zahlung von Beiträgen ("Beitrag) betriebliche Alters-
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vorsorge für den "Arbeitgeber durchführt; eine Beteiligung 
des "Arbeitnehmers an der Finanzierung der Beiträge ist 
dabei möglich. Angesammeltes Versorgungskapital kann 
relativ frei auf dem Kapitalmarkt investiert werden; die Höhe 
der späteren Leistung hängt somit auch von der erzielten 
Kapitalrendite ab. Der Ausfall einer Versorgungsleistung bei 
Kapitalverlust ist ausgeschlossen, da im Versorgungsfall die 
Summe der eingezahlten Beiträge zur Verfügung steht. Auch 
in anderen EU-Ländern wie Lettland und Ungarn gibt es 
Pensionsfonds. Siehe auch "Pensionskasse, "Rentenversi-
cherung

Pensionskasse
Durchführungsweg der "betrieblichen Altersvorsorge. In 
Deutschland eine Versorgungseinrichtung ähnlich einer 
Versicherung, die von einem oder mehreren Unternehmen 
getragen wird. Der wesentliche Unterschied zur Direkt-
versicherung liegt darin, dass der versorgungsberechtigte 
"Arbeitnehmer selbst Mitglied der Versorgungseinrichtung 
wird. Der "Arbeitgeber leistet "Beiträge, an denen sich 
die Arbeitnehmer beteiligen können. Die Pensionskassen 
unterliegen dabei strengen Anlagebeschränkungen: Nur ein 
begrenzter Teil der Anlagemittel kann in Aktien investiert 
werden. Damit wird das Risiko minimiert; gleichzeitig wer-
den aber auch Gewinnmöglichkeiten eingeschränkt. Auch in 
Ungarn gibt es eine Pensionskasse. Siehe auch "Pensions-
fonds

Persönliche Assistenz,
siehe "Assistenz

Persönliches Budget
Pauschale "Geldleistung im Rahmen der "Eingliederungs-
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hilfe für "Menschen mit Behinderungen oder mit einer 
chronischen Erkrankung. Das Persönliche Budget soll das 
Wunsch- und Wahlrecht der Menschen mit Behinderungen 
stärken. Mit dem Persönlichen Budget können sie selbstän-
dig entscheiden, welche Leistung sie wann, wie und durch 
wen (z. B. "Krankenkasse, Pflegekasse, "Rentenversiche-
rung) in Anspruch nehmen wollen. In Deutschland besteht 
Rechtsanspruch auf das Persönliche Budget. Das Persönli-
che Budget gibt es (noch) nicht in allen EU-Ländern; bisher 
haben es beispielsweise die Niederlande, Luxemburg und 
Österreich eingeführt.

Pflegebedürftigkeit
Zustand eines Menschen, in dem er wegen einer körperli-
chen, geistigen oder seelischen Krankheit oder "Behin-
derung für gewöhnliche und regelmäßige Tätigkeiten des 
Alltags dauernde Hilfe benötigt. Das Ausmaß der Pflege-
bedürftigkeit wird in einigen EU-Staaten ("EU-Staat) 
wie Spanien, Portugal, Österreich und Deutschland durch 
"Pflegestufen definiert. Gesetzliche Bereiche der Hilfe sind 
Körperpflege, Ernährung, Mobilität und hauswirtschaftli-
che Versorgung.

Pflegegeld
"Sozialleistung für pflegebedürftige Menschen, die stän-
dig und regelmäßig Betreuung und Pflege benötigen (wie 
ältere Menschen oder "Menschen mit Behinderungen). 
In Deutschland wird es z. B. im Rahmen der gesetzlichen 
"Pflegeversicherung für selbstbeschaffte Pflegehilfen geleis-
tet. Das Pflegegeld ist steuerfrei. In den meisten EU-Ländern 
gibt es kein eigenständiges Sicherungssystem für Pflege-
leistungen; diese werden durch andere Zweige der sozialen 
Sicherung gedeckt.
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Pflegestufen
Bei der Gewährung von Leistungen an pflegebedürftige 
Menschen unterscheiden einige Staaten (darunter Deutsch-
land) zwischen verschiedenen Pflegestufen. In Deutschland 
gibt es drei Pflegestufen (I: Erhebliche Pflegebedürftigkeit, 
II: Schwerpflegebedürftigkeit, III: Schwerstpflegebedürftig-
keit). Dabei fließen z. B. die Dauer und die Art der notwen-
digen Hilfen in die Beurteilung der Pflegestufe ein. Siehe 
auch "Pflegebedürftigkeit

Pflegeversicherung der Rentner
Die Soziale "Pflegeversicherung folgt in Deutschland den 
Grundsätzen der gesetzlichen "Krankenversicherung. 
Folglich sind in der gesetzlichen Krankenversicherung 
pflichtversicherte Rentner auch in der Sozialen Pflegeversi-
cherung pflichtversichert ("Pflegeversicherung).

Pflegeversicherung
Hilft pflegebedürftigen Menschen mit "Geld- und 
"Sachleistungen. In Deutschland handelt es sich um eine 
"Pflichtversicherung, die ein Teil der gesetzlichen "So-
zialversicherung ist. Alle gesetzlich Krankenversicherten 
("Krankenversicherung ) sind automatisch versichert; 
privat Versicherte müssen eine private Pflegepflichtversi-
cherung abschließen. In den meisten Ländern werden Pfle-
geleistungen durch andere Zweige der sozialen Sicherung 
erbracht und nicht durch eine Pflegeversicherung. Siehe 
auch "Pflegebedürftigkeit, "Pflegestufe, "Pflegezusatz-
versicherung, "Stationär, "Wohnen, betreutes

Pflegezeiten (anerkennen in der Rentenversicherung)
Seit 1. April 1995 entrichten in Deutschland Pflegeleis-
tungsträger ("Träger) für Pflegepersonen "Beiträge zur 
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"Rentenversicherung, d. h. für Personen, die nicht er-
werbsmäßig einen Pflegebedürftigen wenigstens 14 Stun-
den pro Woche in seiner häuslichen Umgebung pflegen. 
Für die Zeit der Pflege werden bei der Rentenberechnung 
fiktive Verdienste zugrunde gelegt. Sie sind gestaffelt nach 
der "Pflegestufe und nach dem Umfang der Pflegetätig-
keit. Bei der Betreuung eines pflegebedürftigen Kindes 
bis zu dessen 18. Lebensjahr erfolgt eine Höherbewertung 
der durch die Pflegekasse gezahlten Beiträge. Siehe auch 
"Kindbezogene Höherbewertung von Beitragszeiten

Pflegezusatzversicherung
In Deutschland eine Ergänzung zur gesetzlichen "Pflege-
versicherung. Die private Pflegezusatzversicherung wird 
freiwillig abgeschlossen und soll private Zuzahlungen 
("Zuzahlung) verringern. Ein Beispiel dafür ist die Pflege-
rentenversicherung.

Pflichtversicherung
Eine Versicherung, deren Abschluss gesetzlich vorgeschrie-
ben ist. Sie dient meist dem Schutz Dritter, dem Verbrau-
cherschutz oder – im Bereich der "Sozialversicherung –  
dem Gesundheitsschutz. In Deutschland gilt z. B. für alle 
Bürger eine gesetzliche "Versicherungspflicht für die 
"Krankenversicherung und die "Pflegeversicherung. In 
Europa haben die skandinavischen Länder sowie Italien 
und das Vereinigte Königreich keine Pflichtversicherungs-
systeme; in diesen Ländern gibt es stattdessen ein öffentli-
ches Gesundheitssystem für die gesamte Bevölkerung.

Praktikum
Eine Tätigkeit in einem bestimmten Zeitraum, die prak-
tische Erfahrungen im künftigen Beruf vermitteln soll. 
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Praktika können vergütet oder unvergütet sein; sie können 
während der Schulzeit, des Studiums oder der Arbeitsuche 
absolviert werden. In allen EU-Ländern sind Praktika unter 
bestimmten Voraussetzungen möglich, z. B. darf in Italien 
ein Praktikum nur innerhalb von 12 Monaten nach dem 
Studium absolviert werden.

Private Rentenversicherung
In Deutschland eine Verbindung von Kapitalanlage und Ver-
sicherung. Die Beiträge ("Beitrag) werden dabei in der Regel 
mit einer garantierten Mindestverzinsung angelegt. Hinzu 
können Überschussbeteiligungen kommen, die jedoch nicht 
garantiert sind. Private Rentenversicherungen haben im All-
gemeinen ein eher geringes Risiko und mittlere Ertragschan-
cen. Die Abschlusskosten werden auf die ersten fünf Jahre 
der Laufzeit verteilt. Private Rentenversicherungen gehören 
zu den im Rahmen der "Riester-Förderung förderfähigen 
Altersvorsorgeprodukten. Siehe auch "Fondssparplan, 
"Kapitaldeckungsverfahren, "Rentenversicherung

Profiling eines Arbeitsuchenden
Umfassende Bestandsaufnahme aller persönlichen Eigen-
schaften, Stärken, Schwächen und Probleme eines Arbeit-
suchenden ("Arbeitsuche), die positiven oder negativen 
Einfluss auf die Chancen bei der Jobsuche haben. Ein Bera-
ter prüft neben der beruflichen Qualifikation auch außer-
berufliche Merkmale wie Gesundheitszustand, Motivation, 
Auftreten, Mobilität und familiäre Bindungen. Das Ergebnis 
zeigt, wie hoch das Risiko einer längeren "Arbeitslosigkeit 
ist und mit welchen unterstützenden Maßnahmen der 
Arbeitsuchende seine Chancen verbessern kann.
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Progressionsvorbehalt
Im Steuerrecht das wirtschaftliche Prinzip, wodurch steu-
erfreie "Einkünfte zwar nicht besteuert, aber bei Bestim-
mung des Steuersatzes für die übrigen Einkünfte berück-
sichtigt werden. Dies führt indirekt zu einer Erhöhung des 
Steuersatzes. In Deutschland unterliegen dem Progressi-
onsvorbehalt Einkünfte wie "Elterngeld, "Mutterschafts-
geld und "Krankengeld. Auch andere Länder folgen die-
sem Prinzip; z. B. in Ungarn unterliegen die "Renten dem 
Progressionsvorbehalt bei "Kumulierung mit anderen 
Einkünften.

Praktika können vergütet oder unvergütet sein; sie können 
während der Schulzeit, des Studiums oder der Arbeitsuche 
absolviert werden. In allen EU-Ländern sind Praktika unter 
bestimmten Voraussetzungen möglich, z. B. darf in Italien 
ein Praktikum nur innerhalb von 12 Monaten nach dem 
Studium absolviert werden.

Private Rentenversicherung
In Deutschland eine Verbindung von Kapitalanlage und Ver-
sicherung. Die Beiträge ("Beitrag) werden dabei in der Regel 
mit einer garantierten Mindestverzinsung angelegt. Hinzu 
können Überschussbeteiligungen kommen, die jedoch nicht 
garantiert sind. Private Rentenversicherungen haben im All-
gemeinen ein eher geringes Risiko und mittlere Ertragschan-
cen. Die Abschlusskosten werden auf die ersten fünf Jahre 
der Laufzeit verteilt. Private Rentenversicherungen gehören 
zu den im Rahmen der "Riester-Förderung förderfähigen 
Altersvorsorgeprodukten. Siehe auch "Fondssparplan, 
"Kapitaldeckungsverfahren, "Rentenversicherung

Profiling eines Arbeitsuchenden
Umfassende Bestandsaufnahme aller persönlichen Eigen-
schaften, Stärken, Schwächen und Probleme eines Arbeit-
suchenden ("Arbeitsuche), die positiven oder negativen 
Einfluss auf die Chancen bei der Jobsuche haben. Ein Bera-
ter prüft neben der beruflichen Qualifikation auch außer-
berufliche Merkmale wie Gesundheitszustand, Motivation, 
Auftreten, Mobilität und familiäre Bindungen. Das Ergebnis 
zeigt, wie hoch das Risiko einer längeren "Arbeitslosigkeit 
ist und mit welchen unterstützenden Maßnahmen der 
Arbeitsuchende seine Chancen verbessern kann.
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R
Referenzbetrag,

siehe "Referenzeinkommen

Referenzeinkommen
Ein "Einkommen bzw. Betrag, der als Basis zur Berech-
nung der Höhe einer "Geldleistung dient. Z. B. erhält 
ein "Arbeitnehmer in Rumänien bei vorübergehender 
"Erwerbsunfähigkeit durch einen "Arbeitsunfall einen 
prozentualen Anteil seines durchschnittlichen monatlichen 
Bruttoeinkommens ("Brutto), das hier das Referenzein-
kommen darstellt. Manche Länder wie Spanien legen für 
ihre Leistungen staatliche Referenzbeträge fest, z. B. für 
Arbeitslosenleistungen. Hinzu kommen meist flexible Fak-
toren wie die Anzahl der unterhaltspflichtigen Kinder.

Regelaltersgrenze
Die Regelaltersgrenze ist die "Altersgrenze, ab der eine 
"Regelaltersrente bezogen werden kann.

Regelaltersrente
Bezeichnet die Leistung der gesetzlichen Rentenversiche-
rung im Alter. Das Renteneintrittsalter ist innerhalb der EU 
unterschiedlich und wird als "Regelaltersgrenze bezeich-
net.

Regelbedarf zur Sicherung des Lebensunterhalts
Umfasst in Deutschland insbesondere Ernährung, Kleidung, 
Körperpflege, Hausrat, Haushaltsenergie (ohne die auf die 
Heizung und Erzeugung von Warmwasser entfallenen Antei-
le) sowie Bedarfe zur Teilnahme am sozialen und kulturellen 
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Leben in der Gemeinschaft (sogenanntes sozio-kulturelles 
"Existenzminimum). Der Regelbedarf ist ein monatlicher 
"Pauschalbetrag, den der Leistungsberechtigte eigenverant-
wortlich verwenden kann. Neben regelmäßigen Bedarfen, 
z. B. für Lebensmittel, sind auch unregelmäßige Bedarfe 
für Bekleidung aus dem Regelbedarf zu decken. Siehe auch 
"Arbeitslosengeld II, "Mindestsicherung

Regelbeitrag
Pflichtversicherte "Selbständige können in Deutschland 
unabhängig von ihrem "Arbeitseinkommen grundsätzlich 
einen Regelbeitrag zur gesetzlichen "Rentenversicherung 
zahlen. Dieser „mittlere“ Beitrag errechnet sich aus einem 
fiktiven "Einkommen in Höhe der "Bezugsgröße. Im Jahr 
des Beginns der selbständigen Tätigkeit und in den drei 
folgenden Kalenderjahren müssen Selbständige ebenfalls 
unabhängig vom tatsächlichen Einkommen nur den hal-
ben Regelbeitrag pro Monat zahlen.

Regelschule
Als Regelschulen werden in Deutschland alle allgemeinbil-
denden Schulen, etwa die Grund-, Haupt- und Realschulen, 
das Gymnasium oder die Gesamtschule bezeichnet. Nicht 
unter diesen Begriff fallen "Förderschulen. Das Bundes-
land Thüringen benennt mit dem Begriff abweichend eine 
gemeinsame Schulform von Haupt- und Realschule.

Rehabilitation
"Menschen mit Behinderungen oder eingeschränkter 
"Erwerbsfähigkeit haben Anspruch auf Unterstützung zur 
"Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Diese umfasst Leis-
tungen zur medizinischen Rehabilitation (z. B. ärztliche Be-
handlungen, Kuren, Therapien), Leistungen zur Teilhabe am 
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Arbeitsleben und am Leben in der Gesellschaft. Alle Rehabili-
tationsträger (in Deutschland, beispielweise die Bundesagen-
tur für "Arbeit, "Träger der gesetzlichen "Krankenversi-
cherung und Träger der öffentlichen Kinder und Jugendhilfe) 
sind verpflichtet, Menschen mit Behinderungen umfassend 
über mögliche Maßnahmen zu informieren und zu beraten. 
In Deutschland versteht man zudem unter Rehabilitation 
alle medizinischen, berufsfördernden und ergänzenden 
Maßnahmen, die die "Rentenversicherung zur Besserung 
und Wiederherstellung der "Erwerbsfähigkeit erbringt. 
Siehe auch "Chancengleichheit, "Eingliederungshilfen, 
"Inklusion, "Integration, "Nachteilsausgleiche

Rehabilitationsleistungen,
siehe "Rehabilitation

Rehabilitationsträger,
siehe "Rehabilitation

Rente
In allen EU-Staaten ("EU-Staat) gibt es zur sozialen Siche-
rung der Bürger Altersrenten, Renten wegen Erwerbsmin-
derung sowie Hinterbliebenenrenten. Altersrenten erhalten 
Versicherte, die eine vorgeschriebene "Altersgrenze erreicht 
und bestimmte Beiträge ("Beitrag) entrichtet haben. Wer 
durch eine Krankheit, "Behinderung oder einen Unfall 
weniger oder gar nicht arbeiten kann, erhält eine Erwerbs-
minderungsrente bzw. "Invalidenrente. Auch hier muss 
eine bestimmte "Wartezeit erfüllt sein. "Witwenrente wird 
an Männer und Frauen nach dem Tod ihres Ehepartners 
oder, in einigen EU-Staaten, des Lebenspartners, gezahlt. 
"Waisenrente erhalten Kinder, die einen oder beide Eltern-
teile verloren haben. Bei der Rentenberechnung werden ggf. 
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"Anrechnungszeiten berücksichtigt. Siehe auch "Kinder-
berücksichtigungszeiten, "Kindererziehungszeiten, "Kind-
bezogene Höherwertung von Beitragszeiten

Rentenabschlag
Minderungen der Rentenhöhe, wenn die Altersrente vor 
Erreichen der "Regelaltersgrenze bezogen wird, z. B. bei 
der vorgezogenen Altersrente in Deutschland, Österreich, 
Kroatien und Litauen. U. U. sind Abschläge auch bei "Inva-
lidenrente und Hinterbliebenenrente möglich. Siehe auch 
"Rente

Rentenantrag
Alle "Renten und übrigen Leistungen der gesetzlichen 
"Rentenversicherung müssen in Deutschland beim Renten-
versicherungsträger ("Träger), bei einer seiner Auskunfts- 
und Beratungsstellen oder beim Versichertenältesten bzw. 
bei dem für den Wohnsitz zuständigen Versicherungsamt 
oder den Gemeindebehörden (Ortsbehörden) beantragt wer-
den. Diese Stellen halten die erforderlichen Formulare bereit. 
Antragsberechtigung besteht ab Vollendung des 15. Lebens-
jahrs. Der "Beginn der Rente hängt von der rechtzeitigen 
Antragstellung ab. Renten wegen verminderter "Erwerbsfä-
higkeit und die "Erziehungsrente werden nach Vollendung 
der "Regelaltersgrenze als "Regelaltersrente gezahlt, ohne 
dass dies beantragt werden muss.

Rentenbescheid
Bewilligt in Deutschland eine Rentenleistung ganz oder 
teilweise bzw. lehnt diese ab. Der Bescheid des "Renten-
versicherungsträgers ist anfechtbar, d. h. der Berechtigte 
kann gegen den Bescheid Widerspruch einlegen.
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Rentenformel
In den meisten EU-Ländern, so auch in Polen, Lettland 
und Estland, wird die Höhe der "Rente mit einer Formel 
errechnet. Diese lautet in Deutschland: persönliche "Ent-
geltpunkte x Rentenartfaktor x "aktueller Rentenwert = 
Monatsrente. Dabei spiegelt die Zahl der persönlichen Ent-
geltpunkte wider, in welchem Umfang der bzw. die Einzel-
ne versichert war. Der Rentenartfaktor bestimmt, ob es sich 
um eine Alters-, "Invaliden-, Witwen- oder Waisenrente 
handelt. Der aktuelle Rentenwert ("aktueller Renten-
wert) ist ein bestimmter Betrag in Euro. Er entspricht der 
Monatsrente, die ein Durchschnittsverdiener für ein Jahr 
Beiträge ("Beitrag) erhält.

Rentengarantie
In den Medien verwendete Bezeichnung für die erweiterte 
Schutzklausel in Deutschland. Diese verhindert, dass die an 
die Entwicklung der Löhne und Gehälter gekoppelte Ren-
tenanpassung im Fall einer rückläufigen Lohnentwicklung 
zu einer Rentenminderung führt. Die Bundesregierung 
geht jedoch davon aus, dass es auch in den kommenden 
Jahren nicht zu sinkenden Löhnen kommt und insofern 
die Rentengarantie keine Anwendung findet. Siehe auch 
"Leistungsanpassung

Renteninformation
Jährliche schriftliche Benachrichtigung für Versicherte 
in Deutschland, die das 27. Lebensjahr vollendet haben. 
Dadurch schaffen die "Rentenversicherungsträger Trans-
parenz bei der persönlichen Altersrente und bieten ihren 
Versicherten eine solide Grundlage für die eigenverant-
wortliche Planung einer zusätzlichen Altersvorsorge  
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("zusätzliche Altersvorsorge). Die Renteninformation wird 
auf der Basis der im Versicherungskonto gespeicherten ren-
tenrechtlichen Zeiten ("rentenrechtliche Zeiten) erstellt 
und enthält u. a. eine Hochrechnung der zu erwartenden 
"Rente bei Erreichen der "Regelaltersgrenze ohne Be-
rücksichtigung von Rentenanpassungen sowie mit fiktiven 
Rentenanpassungen. Nach Vollendung des 55. Lebensjahres 
wird die Renteninformation alle drei Jahre durch eine Ren-
tenauskunft mit noch detaillierteren Informationen ersetzt.

Rentenniveau
Das früher gebräuchliche Netto-Rentenniveau ("Brutto, 
"Rente) beschreibt das prozentuale Verhältnis der Netto-
rente eines Standardrentners ("Eck- oder Standardrentner) 
gegenüber dem jeweils aktuellen Nettoarbeitsentgelt eines 
Durchschnittsverdieners. Aufgrund der stufenweisen Ein-
führung der nachgelagerten Besteuerung von Renten kann 
nicht mehr für alle Rentenzugangsjahre ein einheitliches 
Nettorentenniveau ausgewiesen werden. Stattdessen wird 
ein Rentenniveau ohne Berücksichtigung von Steuern als 
Verhältnis zwischen Standardrente (vermindert um die So-
zialabgaben der Rentner) und dem "Durchschnittsentgelt 
(vermindert um die durchschnittlich geleisteten Beiträge 
("Beitrag) der "Arbeitnehmer zur "Sozialversicherung 
sowie um den durchschnittlichen Aufwand zur geförder-
ten privaten "Altersvorsorge) ausgewiesen. Sowohl beim 
Arbeitnehmer als auch beim Rentner werden die zu zahlen-
den Steuern nicht berücksichtigt.

Rentenrechtliche Zeiten
Umfassen Beitragszeiten, "beitragsfreie Zeiten und "Kin-
derberücksichtigungszeiten. Diese bestimmen die Höhe der 
"Rente. Siehe auch "Beitrag, "Wartezeit
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Rentenversicherung
Die gesetzliche Rentenversicherung zahlt in Deutschland 
Renten ("Rente) an Versicherte und unterstützt sie bei der 
"Wiedereingliederung ins Arbeitsleben. Sie gehört zur 
"Sozialversicherung und bietet neben der Sicherung im 
Alter finanzielle Unterstützung bei Risiken wie "Erwerbs-
minderung, Tod des Ehepartners oder Tod der Eltern. Au-
ßerdem werden Kuren, Maßnahmen der beruflichen "Re-
habilitation sowie für Rentner der "Arbeitgeberanteil zur 
"Kranken- und "Pflegeversicherung geleistet. Fast alle 
"Arbeitnehmer sind verpflichtet, Beiträge ("Beitrag) zu 
zahlen. Arbeitnehmer und "Arbeitgeber tragen jeweils die 
Hälfte des Betrags, der Bund zahlt Zuschüsse ("Zuschuss). 
In den meisten EU-Staaten ("EU-Staat) wie Belgien, Frank-
reich, Lettland und Luxemburg gibt es eine gesetzliche 
Rentenversicherung. Siehe auch "Rehabilitation

Rentenversicherungsträger,
siehe "Träger
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Rentenzahlung ins Ausland
Renten der deutschen Rentenversicherungsträger ("Trä-
ger) können grundsätzlich auch bei gewöhnlichem Aufent-
halt im Ausland gezahlt werden. Dabei sind jedoch beson-
dere Regelungen zu beachten, durch die u. U. eine "Rente 
nur zum Teil zu zahlen ist oder entfällt.

Riester-Förderung
Seit 2002 fördert der deutsche Staat den Aufbau einer zu-
sätzlichen kapitalgedeckten "Altersvorsorge in Form von 
Zulagen und Steuervorteilen. Dafür stellt der Staat ab 2008 
rund 12 Mrd. Euro zur Verfügung. Siehe auch "Zulagen bei 
der Riester-Rente

Rückgriff
Eine Rückzahlung der Leistungen zur "Mindestsicherung 
durch den Leistungsempfänger, z. B. in Ungarn bei nicht 
gerechtfertigtem Anspruch und Täuschung, in Zypern bei 
Betrug und unterlassener Information über veränderte Le-
bensumstände. Die Rückgriffsforderung erfolgt durch den 
jeweiligen "Träger. Wer in Deutschland vorsätzlich oder 
grob fahrlässig die Voraussetzungen für seine Hilfebedürf-
tigkeit ohne wichtigen Grund herbeiführt, ist zum Ersatz 
der deswegen gezahlten Leistungen verpflichtet (SGB II). 
Nach "SGB XII ist beim Leistungsberechtigten ein Rück-
griff grundsätzlich ausgeschlossen, außer etwa bei schuld-
haftem Verhalten (wie begangener Straftat). Siehe auch 
"Unterhaltsrückgriff

Rückgriffsforderung,
siehe "Rückgriff

Rentenversicherung
Die gesetzliche Rentenversicherung zahlt in Deutschland 
Renten ("Rente) an Versicherte und unterstützt sie bei der 
"Wiedereingliederung ins Arbeitsleben. Sie gehört zur 
"Sozialversicherung und bietet neben der Sicherung im 
Alter finanzielle Unterstützung bei Risiken wie "Erwerbs-
minderung, Tod des Ehepartners oder Tod der Eltern. Au-
ßerdem werden Kuren, Maßnahmen der beruflichen "Re-
habilitation sowie für Rentner der "Arbeitgeberanteil zur 
"Kranken- und "Pflegeversicherung geleistet. Fast alle 
"Arbeitnehmer sind verpflichtet, Beiträge ("Beitrag) zu 
zahlen. Arbeitnehmer und "Arbeitgeber tragen jeweils die 
Hälfte des Betrags, der Bund zahlt Zuschüsse ("Zuschuss). 
In den meisten EU-Staaten ("EU-Staat) wie Belgien, Frank-
reich, Lettland und Luxemburg gibt es eine gesetzliche 
Rentenversicherung. Siehe auch "Rehabilitation

Rentenversicherungsträger,
siehe "Träger
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S
Sachleistung

Der Begriff bezeichnet die ärztliche Heilbehandlung sowie 
die Bereitstellung von Arznei-, "Heil- und Hilfsmitteln 
durch die Sozialversicherung. Neben Sachleistungen wer-
den bei Bedarf auch "Geldleistungen, z. B. "Krankengeld, 
gewährt.

Sanktion
Durch Gesetze angedrohte Strafmaßnahme zur Abschre-
ckung vor Fehlverhalten wie z. B. Leistungskürzungen 
im Rahmen der "Arbeitslosenhilfe. Die Regelungen un-
terscheiden sich in den EU-Staaten ("EU-Staat) stark; in 
Deutschland sind Sanktionen beispielsweise "Sperrzeiten 
und Kürzungen, in Slowenien Entfall und Kürzung der 
Leistungen und in Zypern Streichung, Aussetzung oder 
"Rückgriff der Leistungen sowie Haftstrafen und Bußgeld. 
Länder wie Slowenien, Tschechien und Zypern verhängen 
Sanktionen nur beim "Arbeitslosengeld, nicht aber bei der 
"Mindestsicherung.

Schiedsverfahren,
siehe "Arbeitskampf

Schlichtung,
siehe "Arbeitskampf

Schonvermögen
Bezeichnet den Teil des Vermögens ("Vermögen), der bei 
der Beantragung von "Sozialleistungen (z. B. "Arbeitslo-
sengeld) nicht berücksichtigt („geschont“) wird. Es gibt in 
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Deutschland kein einheitlich festgelegtes Schonvermögen. 
Die Höhe variiert je nach der beantragten Sozialleistung.

Schwerbehindertenvertretung
Vertritt die Interessen Schwerbehinderter in einem Betrieb 
und hilft bei der Eingliederung. Wird in Betrieben gewählt, 
in denen mindestens fünf Schwerbehinderte dauerhaft 
beschäftigt sind. Sie achtet darauf, dass alle Gesetze, Verord-
nungen und "Tarifverträge zugunsten Schwerbehinderter 
eingehalten werden. Siehe auch "Inklusion, "Integrati-
on, "Menschen mit Behinderungen, "Mitbestimmung, 
"Schwerbehinderung

Schwerbehinderung
Liegt in Deutschland vor, wenn "Menschen mit Behinde-
rungen einen "Grad der Behinderung (GdB) von 50 oder 
mehr haben und ihren Wohnsitz, den gewöhnlichen Aufent-
halt oder eine Beschäftigung auf einem Arbeitsplatz recht-
mäßig im Bundesgebiet haben (bei besonderen Umständen 
auch bei Asylbewerbern und geduldeten Ausländern). Bei 
einem GdB zwischen 30 und 50 kann eine Gleichstellung mit 
Schwerbehinderten beantragt werden. Schwerbehinderte 
erhalten einen Schwerbehindertenausweis, der je nach GdB 
und gesundheitlichen Voraussetzungen zur Inanspruchnah-
me von bestimmten "Nachteilsausgleichen berechtigt. Auch 
in einigen anderen EU-Ländern gibt es die Abstufung von 
Behinderung und Schwerbehinderung, z. B. in Griechenland, 
Luxemburg und Finnland. Siehe auch "Chancengleichheit, 
"Merkzeichen im Schwerbehindertenausweis

Selbstbestimmungsrecht
Menschenrecht, das jedem Menschen und jeder Gruppe die 
Freiheit gibt, eigene Angelegenheiten selbst und ohne (ins-
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Erfolg), Verfügungsmöglichkeit über die eigene Arbeitskraft 
und die im Wesentlichen frei wählbare Tätigkeit und Ar-
beitszeit. Übergänge in die Selbständigkeit werden in vielen 
Ländern gefördert, in Deutschland und Frankreich beispiels-
weise besonders zur Bekämpfung der "Arbeitslosigkeit.

Selbstbeteiligung
Der Anteil, den ein Versicherter im Versicherungsfall selbst 
zu tragen hat. Siehe auch "Zuzahlung

Servicestellen für Menschen mit Behinderungen
Gemeinsame örtliche Servicestellen der Rehabilitationsträ-
ger ("Träger) bieten "Menschen mit Behinderungen und 
von "Behinderung bedrohten Menschen Unterstützung 
und Beratung, insbesondere zu Leistungsvoraussetzungen, 
Zuständigkeit des Rehabilitationsträgers und unterstützen-
der Begleitung.

besondere staatliche) Einmischung zu regeln. Dabei müssen 
die anerkannten Regeln der Gemeinschaft eingehalten wer-
den. In Deutschland wird jedem Menschen im Grundgesetz 
das Recht auf die „freie Entfaltung seiner Persönlichkeit“ 
garantiert, soweit die Rechte anderer, die Verfassung und 
das Sittengesetz gewahrt bleiben. Die Selbstbestimmung 
von "Menschen mit Behinderungen wird in den EU-Staa-
ten ("EU-Staat) besonders durch "Nachteilsausgleiche 
ermöglicht. Siehe auch "Chancengleichheit

Selbständige (in der Rentenversicherung)
Grundsätzlich sind Selbständige in Deutschland nicht 
versicherungspflichtig ("Versicherungspflicht), es gibt aber 
Ausnahmen. Seit dem 1. Januar 1999 sind auch Selbstän-
dige pflichtversichert, die auf Dauer und im Wesentlichen 
nur für einen Auftraggeber tätig sind und niemanden 
beschäftigen, der aus dieser Tätigkeit mehr als 450 Euro 
bezieht. Alle übrigen Selbständigen können ihre Aufnah-
me in die gesetzliche "Rentenversicherung beantragen; 
Existenzgründer können sich in den ersten drei Jahren von 
der "Versicherungspflicht befreien lassen. Selbständige 
Künstler und Publizisten sind nach dem Künstlersozialver-
sicherungsgesetz pflichtversichert, wenn ihr "Jahresein-
kommen aus der selbständigen Tätigkeit einen bestimmten 
Betrag übersteigt.

Selbständigkeit
Liegt vor, wenn Personen alleinige oder gemeinsame Eigen-
tümer eines Unternehmens ohne eigene Rechtspersönlich-
keit sind, in dem sie arbeiten. Die Aufnahme einer selbstän-
digen Tätigkeit wird auch als Existenzgründung bezeichnet; 
die Vergütung ist das Selbständigeneinkommen. Selbstän-
digkeit umfasst das eigene Unternehmerrisiko (ungewisser 
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Erfolg), Verfügungsmöglichkeit über die eigene Arbeitskraft 
und die im Wesentlichen frei wählbare Tätigkeit und Ar-
beitszeit. Übergänge in die Selbständigkeit werden in vielen 
Ländern gefördert, in Deutschland und Frankreich beispiels-
weise besonders zur Bekämpfung der "Arbeitslosigkeit.

Selbstbeteiligung
Der Anteil, den ein Versicherter im Versicherungsfall selbst 
zu tragen hat. Siehe auch "Zuzahlung

Servicestellen für Menschen mit Behinderungen
Gemeinsame örtliche Servicestellen der Rehabilitationsträ-
ger ("Träger) bieten "Menschen mit Behinderungen und 
von "Behinderung bedrohten Menschen Unterstützung 
und Beratung, insbesondere zu Leistungsvoraussetzungen, 
Zuständigkeit des Rehabilitationsträgers und unterstützen-
der Begleitung.
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Solidarität
Zusammengehörigkeitsgefühl und unbedingtes Eintreten 
füreinander; Fundament der gesetzlichen "Rentenversiche-
rung. Die Jungen üben Solidarität mit den Alten, die Gesun-
den mit den Kranken, die Leistungsstarken mit den Leis-
tungsschwachen. Siehe auch "Generationengerechtigkeit

Sonderpädagogischer Förderbedarf
Kinder und Jugendliche mit sonderpädagogischem Förder-
bedarf benötigen besondere Unterstützung in der Schule 
oder beim Übergang in den Beruf, z. B. aufgrund einer 
"Behinderung. Richtet sich nach den individuellen För-
derbedürfnissen für erfolgreiches schulisches Lernen des 
einzelnen Schülers. Die Auswirkungen einer Behinderung 
werden berücksichtigt; aufgrund dessen wird über Hilfen 
zur "Teilhabe und zum Erreichen von Bildungszielen ent-
schieden. In vielen EU-Staaten ("EU-Staat) gibt es spezielle 
"Förderschulen für Schüler mit Lernschwierigkeiten und 
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anderweitigen Behinderungen, z. B. in Deutschland, Polen 
und Schweden. Generell geht die Tendenz jedoch zur "In-
klusion, also zu gemeinsamen Schulen für Schüler mit und 
ohne Behinderungen oder Lernschwierigkeiten.

Sozialabgaben
"Beiträge zur gesetzlichen "Sozialversicherung, die in 
allen EU-Staaten ("EU-Staat) gezahlt werden müssen. In 
Deutschland tragen "Arbeitnehmer und "Arbeitgeber 
diese in der Regel jeweils zur Hälfte. Der Arbeitnehmeran-
teil ("Arbeitgeber-/Arbeitnehmeranteil) wird direkt vom 
"Arbeitsentgelt abgezogen; für Arbeitslose übernimmt die 
"Agentur für Arbeit die Beiträge. Die meisten Arbeitneh-
mer und alle Auszubildenden sind pflichtversichert. Siehe 
auch "Beitragsbemessungsgrenze, "Soziale Sicherheit

Soziale Sicherheit
Schutz, den die Versicherungssysteme der "Sozialversiche-
rung allen EU-Bürgern bieten. Bei Krankheit, Mutterschaft, 
"Arbeitslosigkeit, Invalidität, "Behinderung, Todesfall 
des Partners oder der Eltern, in sozialen "Notlagen und im 
Alter besteht Absicherung. Diese ist jedoch an bestimmte 
Voraussetzungen gekoppelt. Siehe auch "Renten, "Ren-
tenversicherung

Sozialgeld
In Deutschland eine "Geldleistung für Menschen, die 
nicht erwerbsfähig sind und in einer "Bedarfsgemein-
schaft mit einem Erwerbsfähigen leben. Die Leistung 
entspricht dem "Arbeitslosengeld II. Nicht Erwerbsfähige, 
die keiner Bedarfsgemeinschaft mit einem Erwerbsfähigen 
angehören, können Sozialhilfe nach "SGB XII beantragen. 
Siehe auch "Erwerbsfähigkeit, "Mindestsicherung

Solidarität
Zusammengehörigkeitsgefühl und unbedingtes Eintreten 
füreinander; Fundament der gesetzlichen "Rentenversiche-
rung. Die Jungen üben Solidarität mit den Alten, die Gesun-
den mit den Kranken, die Leistungsstarken mit den Leis-
tungsschwachen. Siehe auch "Generationengerechtigkeit

Sonderpädagogischer Förderbedarf
Kinder und Jugendliche mit sonderpädagogischem Förder-
bedarf benötigen besondere Unterstützung in der Schule 
oder beim Übergang in den Beruf, z. B. aufgrund einer 
"Behinderung. Richtet sich nach den individuellen För-
derbedürfnissen für erfolgreiches schulisches Lernen des 
einzelnen Schülers. Die Auswirkungen einer Behinderung 
werden berücksichtigt; aufgrund dessen wird über Hilfen 
zur "Teilhabe und zum Erreichen von Bildungszielen ent-
schieden. In vielen EU-Staaten ("EU-Staat) gibt es spezielle 
"Förderschulen für Schüler mit Lernschwierigkeiten und 
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Sozialgesetzbuch
Regelt in Deutschland das Sozialrecht; im Einzelnen die 
Bereiche "Arbeit, Sozialversicherungen ("Sozialversi-
cherung), "Kinder- und Jugendhilfe, "Rehabilitation und 
Teilhabe von "Menschen mit Behinderungen, Verwal-
tungsverfahren und Sozialdatenschutz und "Sozialhilfe. 
Derzeit gliedert es sich in zwölf Bücher (SGB I – XII); das 
Erste Buch trat 1976 in Kraft, das Zwölfte im Jahr 2005. Sie-
he auch "Soziale Sicherheit

SGB,
siehe "Sozialgesetzbuch

Sozialhilfe,
siehe "Mindestsicherung

Sozialleistungen
Dienstleistungen, "Geldleistungen und "Sachleistungen 
eines Staats, die dazu beitragen sollen, ein menschenwür-
diges Dasein zu sichern, gleiche Voraussetzungen für die 
freie Entfaltung der Persönlichkeit zu schaffen ("Selbstbe-
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stimmungsrecht), die Familie zu schützen und zu fördern, 
den Erwerb des Lebensunterhalts durch eine frei gewählte 
Tätigkeit zu ermöglichen und besondere Belastungen bzw. 
Notlagen des Lebens abzuwenden. Dazu gehören in den 
EU-Staaten ("EU-Staat) beispielsweise die Sozialversiche-
rungen ("Sozialversicherung). Siehe auch "Soziale Sicher-
heit

Sozialversicherung
Sichert in den EU-Staaten ("EU-Staat) alle Bürger gegen 
die wichtigsten Lebensrisiken ab und hilft in "Notlagen. 
Die Leistungen werden hauptsächlich durch "Beiträge 
("Lohnnebenkosten, "Sozialabgaben) der Versicherten 
und der "Arbeitgeber sowie staatliche Zuschüsse finan-
ziert. In Deutschland besteht die gesetzliche Sozialversi-
cherung aus fünf Versicherungszweigen: "Krankenver-
sicherung, "Rentenversicherung, "Unfallversicherung, 
"Arbeitslosenversicherung und "Pflegeversicherung. Dies 
ist in den meisten EU-Staaten ähnlich, jedoch gibt es bisher 
in nur wenigen Ländern eine Pflegeversicherung.

Sperrzeit
Zeitraum, für den der Anspruch auf "Arbeitslosengeld 
wegen versicherungswidrigen Verhaltens ruht. In Deutsch-
land tritt eine Sperrzeit beispielsweise ein, wenn ein "Ar-
beitnehmer ein Beschäftigungsverhältnis ohne wichtigen 
Grund beendet oder wenn die "Arbeitslosigkeit grob 
fahrlässig herbeigeführt wurde. Siehe auch "Sanktion
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Stationär
Im Gesundheitswesen die Unterbringung in einer Einrich-
tung, z. B. in einem Krankenhaus oder Pflegeheim rund um 
die Uhr. Teilstationäre Behandlung und Pflege in Einrichtun-
gen umfasst mehrere Stunden am Tag ohne Übernachtung. 
Das Gegenteil der vollstationären Versorgung sind bestimm-
te ambulante Behandlungen (z. B. Operationen), für die der 
Patient nicht über Nacht in einer medizinischen Einrichtung 
bleibt, sondern bereits am selben Tag wieder nach Hause 
gehen kann. Auch ambulante Pflege in der Wohnung eines 
Bedürftigen ist möglich, z. B. durch Pflegedienste oder Pfle-
gepersonen. In allen Ländern wird stationäre und ambulante 
Pflege angeboten. In Deutschland und einigen anderen EU-
Staaten ("EU-Staat) ist jedoch die ambulante der stationä-
ren Behandlung vorzuziehen, solange dies möglich ist.

Steueraufkommen
Summe der in einem bestimmten Zeitraum in einer be-
stimmten Region (Gemeinden, Länder, Bund) von den öf-
fentlichen Kassen eingenommenen Steuern. Finanziert den 
größten Teil der öffentlichen Hand. In Deutschland tragen 
besonders "Einkommen- und Umsatzsteuer zum Steuer-
aufkommen bei.

Steuerfreistellung,
siehe "Freistellung, steuerliche

Steuerpflicht
Bezeichnet die Pflicht, Abgaben (Steuern) an das Gemein-
wesen (den Staat) zu zahlen. Generell gilt jeder Mensch, der 
seinen Wohnsitz in Deutschland hat, als steuerpflichtig. 
Auch Deutsche, die ihren Wohnsitz außerhalb Deutsch-
lands haben, können steuerpflichtig sein, wobei dann 
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spezielle Vorschriften gelten. In welchem Umfang Steuern 
gezahlt werden müssen, regelt in Deutschland das Einkom-
mensteuergesetz bzw. das Körperschafts- und das Erb-
steuerrecht. Auch Sozialleistungen, z. B. "Renten, können 
unter die Besteuerung fallen.

Streik,
siehe "Arbeitskampf

Studium
Ein Studium ist eine Ausbildung an einer Hochschule. Es 
gibt in Deutschland verschiedene Arten von Hochschu-
len in staatlicher, privater oder kirchlicher Trägerschaft: 
Universitäten (einschließlich Technischer Universitäten), 
Fachhochschulen, Kunst- und Musikhochschulen, Verwal-
tungshochschulen und andere mehr.

Subvention
Staatliche "Beihilfe mit politischer oder gesellschaftlicher 
Zielsetzung. Subventionen sind wirtschaftliche Aktionen, 
im Einzelnen eine Zuwendung, Bevorteilung oder Vergüns-
tigung. Vor allem die Beschäftigung wird in einigen EU-
Staaten ("EU-Staat) subventioniert; so subventioniert der 
Staat in Frankreich die "Arbeitslosenhilfe, in der Slowakei 
Arbeitsmarktmaßnahmen und in Estland "Arbeitgeber, 
die "Menschen mit Behinderungen einstellen.

T
Tarifpartner
"Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände, die die Inte-
ressen der "Arbeitnehmer und "Arbeitgeber vertreten. 
Die sogenannten Tarifvertragsparteien führen Tarifver-
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handlungen, in denen sie sich auf einen "Tarifvertrag 
einigen. Auch ein einzelner Arbeitgeber, der keinem Arbeit-
geberverband angehört, kann mit einer Gewerkschaft einen 
Tarifvertrag abschließen.

Tarifvertrag
Legt die Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen fest, auf die 
sich "Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände oder ein-
zelne "Arbeitgeber geeinigt haben. Dazu gehören z. B. Re-
geln über die Höhe der Löhne und Gehälter, Arbeitszeiten 
und Urlaub. Die Anwendung der Regeln kann im "Arbeits-
vertrag vereinbart werden. Tarifverträge gelten zwingend, 
wenn dies staatlich festgesetzt ist oder wenn "Arbeitgeber 
und "Arbeitnehmer Mitglieder der Tarifvertragsparteien 
("Tarifpartner) sind.

Teilarbeitslosigkeit
Liegt vor, wenn ein "Arbeitnehmer eine von mehreren 
nebeneinander ausgeführten versicherungspflichtigen 
Beschäftigungen verloren hat. Er erhält dann Teilarbeitslo-
sengeld als Entgeltersatzleistung für das ausgefallene "Ar-
beitsentgelt. In Deutschland besteht der Anspruch auf diese 
Leistung sechs Monate lang; die Voraussetzungen gleichen 
denen für das "Arbeitslosengeld. In manchen EU-Staaten 
("EU-Staat), z. B. Polen und Rumänien, gibt es keine beson-
deren Bestimmungen zur Teilarbeitslosigkeit.

Teilhabe
Wird in Deutschland oft mit den Begriffen "Rehabilita-
tion und "Behinderung ("Menschen mit Behinderungen) 
in Verbindung gebracht und meint die Teilhabe am Leben 
in der Gesellschaft und am Arbeitsleben. In allen EU-
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Staaten ("EU-Staat) regelt die "UN-Behindertenrechts-
konvention die gleichberechtigte Teilhabe aller Menschen. 
Zu Teilhabeleistungen gehören Leistungen zur medizini-
schen Rehabilitation und zur Teilhabe am Arbeitsleben. In 
Deutschland wird bei jedem Antrag auf "Invalidenrente 
nach dem Prinzip „Rehabilitation vor Rente“ zunächst 
geprüft, ob Leistungen zur Teilhabe voraussichtlich erfolg-
reich sind. Siehe auch "Eingliederungshilfen

Teilstationär,
siehe "Stationär

Teilrente,
siehe "Teilruhestandsrente

Teilruhestandsrente
Soll in einigen EU-Staaten ("EU-Staat) wie z. B. Belgien, 
Dänemark und Frankreich den Übergang in den Ruhestand 
erleichtern, indem Versicherte ihre "Erwerbstätigkeit ein-
schränken können. In Deutschland kann die Teilrente ein 
Drittel, die Hälfte oder zwei Drittel der vollen "Altersrente 
betragen; erworbene "Entgeltpunkte wirken sich renten-
steigernd auf die Altersvollrente aus. Auch bei "Invaliden-
renten ist eine Auszahlung als Teilrente möglich. Siehe auch 
"Altersteilzeit

Teilzeit
Beschäftigung, die keinen vollen Arbeitstag bzw. alle Tage 
der Woche umfasst. In Deutschland besteht unter bestimm-
ten Voraussetzungen Anspruch auf Teilzeitbeschäftigung in 
einem Unternehmen mit mehr als 15 Beschäftigten; auch 
eine Berufsausbildung kann in Teilzeit erfolgen.
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U
Übereinkommen der Vereinten Nationen über die Rechte von 
Menschen mit Behinderungen

Konkretisiert die allgemeinen Menschenrechte und stärkt 
die Rechte von "Menschen mit Behinderungen. Die Kon-
vention ist am 3. Mai 2008 in Kraft getreten und damit 
völkerrechtlich wirksam. Ziel ist es, den gleichberechtigten 
Genuss aller Menschenrechte und Grundfreiheiten durch 
alle Menschen mit Behinderungen zu fördern und zu 
schützen. Sie würdigt "Behinderung als Teil menschlicher 
Vielfalt und mahnt zu mehr "Inklusion von Menschen 
mit Behinderungen in die Gesellschaft. Um rechtlich ver-
bindlich zu sein, muss das Übereinkommen von den Unter-
zeichnerstaaten in nationales Recht umgesetzt werden.

Übergangsgeld
In Deutschland eine "Geldleistung während medizini-
scher oder beruflicher "Rehabilitation. "Arbeitnehmer 
haben für die Zeit der Rehabilitationsleistung meist sechs 
Wochen lang Anspruch auf "Entgeltfortzahlung. Ist der 
Anspruch bereits ganz oder teilweise verbraucht, zahlt der 
"Rentenversicherungsträger Übergangsgeld. Die "Agen-
tur für Arbeit zahlt dieses im Rahmen der Förderung der 
"Teilhabe von "Menschen mit Behinderungen am Ar-
beitsleben für die Zeiten von beruflichen Bildungsmaßnah-
men wie "Weiterbildung, "Berufsausbildung und Berufs-
vorbereitung. Das Übergangsgeld wird dann für die Dauer 
des Unterrichts bzw. eines für die Maßnahme zu absolvie-
renden "Praktikums gezahlt.

Träger
Leistungsträger sind zuständig für "Sozialleistungen. In 
Deutschland sind die Träger Körperschaften, Anstalten und 
Behörden, z. B. die Bundesagentur für Arbeit. Sozialver-
sicherungsträger sind Institutionen und Stellen, die Leis-
tungen der "sozialen Sicherheit innerhalb eines Versiche-
rungsverhältnisses erbringen. In Deutschland sind dies die 
gesetzlichen "Krankenkassen, die Deutsche "Rentenver-
sicherung Bund sowie die Berufsgenossenschaften. Siehe 
auch "Sozialversicherung
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U
Übereinkommen der Vereinten Nationen über die Rechte von 
Menschen mit Behinderungen

Konkretisiert die allgemeinen Menschenrechte und stärkt 
die Rechte von "Menschen mit Behinderungen. Die Kon-
vention ist am 3. Mai 2008 in Kraft getreten und damit 
völkerrechtlich wirksam. Ziel ist es, den gleichberechtigten 
Genuss aller Menschenrechte und Grundfreiheiten durch 
alle Menschen mit Behinderungen zu fördern und zu 
schützen. Sie würdigt "Behinderung als Teil menschlicher 
Vielfalt und mahnt zu mehr "Inklusion von Menschen 
mit Behinderungen in die Gesellschaft. Um rechtlich ver-
bindlich zu sein, muss das Übereinkommen von den Unter-
zeichnerstaaten in nationales Recht umgesetzt werden.

Übergangsgeld
In Deutschland eine "Geldleistung während medizini-
scher oder beruflicher "Rehabilitation. "Arbeitnehmer 
haben für die Zeit der Rehabilitationsleistung meist sechs 
Wochen lang Anspruch auf "Entgeltfortzahlung. Ist der 
Anspruch bereits ganz oder teilweise verbraucht, zahlt der 
"Rentenversicherungsträger Übergangsgeld. Die "Agen-
tur für Arbeit zahlt dieses im Rahmen der Förderung der 
"Teilhabe von "Menschen mit Behinderungen am Ar-
beitsleben für die Zeiten von beruflichen Bildungsmaßnah-
men wie "Weiterbildung, "Berufsausbildung und Berufs-
vorbereitung. Das Übergangsgeld wird dann für die Dauer 
des Unterrichts bzw. eines für die Maßnahme zu absolvie-
renden "Praktikums gezahlt.
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Umlageverfahren
Verfahren, mit dem die "Rente in den EU-Staaten ("EU-
Staat) finanziert wird. Die "Arbeitnehmer und "Arbeitge-
ber finanzieren durch ihre Rentenbeiträge die Renten der 
derzeitigen Ruheständler. Siehe auch "Generationenge-
rechtigkeit, "Kapitaldeckungsverfahren

Umschulung
Im Bereich Erwachsenen- und "Weiterbildung eine Aus- 
bzw. Weiterbildung für eine andere als die zuvor ausgeübte 
oder erlernte Tätigkeit. Gründe dafür können beispielsweise 
eine "Berufskrankheit, ungenügende Nachfrage im alten 
Beruf oder technische Neuorientierung eines gesamten 
Berufes sein. In vielen EU-Ländern können "Arbeitneh-
mer eine Umschulung im Rahmen der Invaliditäts- bzw. 
"Rehabilitationsleistungen beginnen. In Deutschland 
dauert eine Umschulung zwischen drei und dreieinhalb 
Jahren und wird von "Trägern wie Jobcentern ("Jobcen-
ter), der Bundesagentur für Arbeit, der Bundeswehr oder als 
Rehabilitationsleistung finanziert. Eine Umschulung kann 
betrieblich, schulisch oder überbetrieblich in einem "Be-
rufsförderungswerk erfolgen.

UN-Behindertenrechtskonvention,
siehe "Übereinkommen der Vereinten Nationen über die 
Rechte von Menschen mit Behinderungen

Unfallversicherung
"Sozialversicherung, die in den meisten EU-Staaten 
("EU-Staat) "Arbeitnehmer gegen die Folgen von "Ar-
beitsunfällen und Berufskrankheiten ("Berufskrankheit) 
absichert. Sie soll Arbeits- und "Wegeunfälle, Berufskrank-
heiten sowie arbeitsbedingte Gefahren verhüten, nach ei-
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nem Unfall die Gesundheit des Betroffenen durch ärztliche 
Behandlung und medizinische "Rehabilitation wieder-
herstellen und zahlt im Versicherungsfall "Geldleistungen 
("Verletztengeld, "Rente) sowie Kosten für "Umschu-
lungen. Manche EU-Staaten haben kein eigenständiges 
"Versicherungssystem für Arbeitsunfälle und Berufs-
krankheiten; z. B. Estland, die Niederlande und Ungarn. 
Dort decken Sozialversicherungen wie die "Krankenversi-
cherung und Invaliditätsversicherung diese Risiken ab.

Unterhalt
Finanzielle Unterstützung durch eine Person, um die Exis-
tenz bzw. den Lebensbedarf eines anderen Menschen ganz 
oder teilweise zu sichern. Unterhaltspflicht besteht durch 
eine vertragliche Vereinbarung oder gesetzlich; sie beruht 
aber auch darauf, dass sich Familienmitglieder gegenseitig 
materiell und finanziell unterstützen. Unterhaltsberechtigt 
sind unter bestimmten Bedingungen in den EU-Ländern 
meist Kinder, Ehepartner und andere Partnerschaften und 
Pflegeverhältnisse. Dem Unterhaltspflichtigen wird ein 
Selbstbehalt oder Eigenbedarf zugesichert, damit er trotz der 
Unterhaltszahlung einen gewissen Lebensstandard halten 
kann. In Deutschland können z. B. Kinder alleinerziehender 
Eltern bis zwölf Jahre einen staatlichen Unterhaltsvorschuss 
erhalten, wenn der Unterhaltspflichtige nicht zahlt. Diesen 
kann der Staat vom anderen Elternteil u. U. zurückfordern.

Unterhaltsrückgriff
Beantragen hilfebedürftige Menschen in Deutschland 
Sozialhilfeleistungen nach dem Zwölften Buch "Sozi-
algesetzbuch (SGB XII), müssen wegen des Grundsatzes 
der Nachrangigkeit ("Vor- und Nachrangregelungen) der 
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"Sozialhilfe deren Kinder oder Eltern für den "Unterhalt 
aufkommen. Dieser Unterhaltsrückgriff ist die Hauptur-
sache für "verschämte Altersarmut, welche durch die 
"Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung 
verhindert werden soll.

Unterstützungskasse zum Durchführungsweg der betrieblichen 
Altersvorsorgung

Selbständige Versorgungseinrichtung, die dem "Arbeit-
nehmer formal keinen Rechtsanspruch auf ihre Leistungen 
gewährt. Reicht das Kassenvermögen zur Einbringung der 
zugesagten Leistungen nicht aus, ist der "Arbeitgeber ver-
pflichtet, für die versprochene Leistung einzustehen. Das 
Vermögen wird durch Zuwendungen des Trägerunterneh-
mens oder durch eigene Vermögenserträge der Unterstüt-
zungskasse aufgebaut und erhalten; dabei kann der Arbeit-
nehmer an der Finanzierung beteiligt werden.

V
Verbraucherpreisindex

Der Verbraucherpreisindex stellt die Entwicklung der "Le-
benshaltungskosten dar. Er ist ein Hinweis für die Beurtei-
lung der Geldwertstabilität, weshalb seine Veränderungsrate 
oft als „Inflationsrate“ bezeichnet wird. Außerdem fließt der 
Verbraucherpreisindex häufig in die Berechnung z. B. von 
"Sozialleistungen ein ("Leistungsanpassung). Der Verbrau-
cherpreisindex für Deutschland wird monatlich auf Basis ei-
nes Warenkorbs berechnet, der Waren und Dienstleistungen 
eines deutschen Durchschnittshaushalts beeinhaltet. Ver-
braucherpreisindizes gibt es in allen Mitgliedstaaten der EU. 
Außerdem existiert mit dem Europäischen Verbraucherpreis-
index ein gemeinsamer Preisindex aller Mitgliedsstaaten.
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Verletztengeld
In Deutschland eine Entgeltersatzleistung der gesetzlichen 
"Unfallversicherung nach "Arbeitsunfällen und bei 
"Berufskrankheiten. Die Zahlung beginnt mit Ablauf der 
"Entgeltfortzahlung und endet mit Wiederaufnahme der 
"Erwerbstätigkeit bzw. geht in eine "Rente über, wenn 
mit einer erneuten Erwerbstätigkeit nicht mehr gerechnet 
werden kann. Auch in der Slowakei wird Verletztengeld 
gezahlt.

Vermögen
Bezeichnet die Summe aller Güter, Rechte und Forderun-
gen mit materiellem Wert, die sich im Eigentum eines 
Menschen oder einer Körperschaft (etwa eines Unterneh-
mens) befinden. Z. B. werden beim Bezug von Leistungen 
der "Mindestsicherung bestimmte bewegliche Vermö-
genswerte bei der Bedürftigkeitsprüfung ("Bedürftigkeit) 
berücksichtigt. Diese unterscheiden sich in den EU-Staaten 
("EU-Staat); beispielsweise umfassen sie in Luxemburg 
Bargeld, Sparguthaben, Aktien, Anleihen usw. und in Li-

"Sozialhilfe deren Kinder oder Eltern für den "Unterhalt 
aufkommen. Dieser Unterhaltsrückgriff ist die Hauptur-
sache für "verschämte Altersarmut, welche durch die 
"Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung 
verhindert werden soll.

Unterstützungskasse zum Durchführungsweg der betrieblichen 
Altersvorsorgung

Selbständige Versorgungseinrichtung, die dem "Arbeit-
nehmer formal keinen Rechtsanspruch auf ihre Leistungen 
gewährt. Reicht das Kassenvermögen zur Einbringung der 
zugesagten Leistungen nicht aus, ist der "Arbeitgeber ver-
pflichtet, für die versprochene Leistung einzustehen. Das 
Vermögen wird durch Zuwendungen des Trägerunterneh-
mens oder durch eigene Vermögenserträge der Unterstüt-
zungskasse aufgebaut und erhalten; dabei kann der Arbeit-
nehmer an der Finanzierung beteiligt werden.

V
Verbraucherpreisindex

Der Verbraucherpreisindex stellt die Entwicklung der "Le-
benshaltungskosten dar. Er ist ein Hinweis für die Beurtei-
lung der Geldwertstabilität, weshalb seine Veränderungsrate 
oft als „Inflationsrate“ bezeichnet wird. Außerdem fließt der 
Verbraucherpreisindex häufig in die Berechnung z. B. von 
"Sozialleistungen ein ("Leistungsanpassung). Der Verbrau-
cherpreisindex für Deutschland wird monatlich auf Basis ei-
nes Warenkorbs berechnet, der Waren und Dienstleistungen 
eines deutschen Durchschnittshaushalts beeinhaltet. Ver-
braucherpreisindizes gibt es in allen Mitgliedstaaten der EU. 
Außerdem existiert mit dem Europäischen Verbraucherpreis-
index ein gemeinsamer Preisindex aller Mitgliedsstaaten.
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tauen u. a. eingetragene Kraftfahrzeuge und landwirt-
schaftliche Maschinen, aber auch vorhandene Nutztiere. 
In Deutschland wird (mit bestimmten Ausnahmen) das 
gesamte Vermögen bis auf das "Schonvermögen berück-
sichtigt.

Versicherungslücken
Zeiten, in denen keine Beiträge ("Beitrag) zur "Rentenver-
sicherung gezahlt wurden und die nicht als sonstige "ren-
tenrechtliche Zeiten anerkannt sind; in Deutschland häufig 
Zeiten als Selbständiger ("Selbständigkeit), mithelfender 
Familienangehöriger in der Landwirtschaft oder im eigenen 
Haushalt. Versicherungslücken wirken rentenmindernd.

Versicherungspflicht
Besteht für alle "Arbeitnehmer und "Arbeiter sowie 
Auszubildende in der "Sozialversicherung und gewähr-
leistet somit die "soziale Sicherheit in allen EU-Staaten 
("EU-Staat). In Deutschland sind Beamte, Schüler und 
Bezieher von Altersvollrenten ("Rente) versicherungsfrei; 
für "Selbständigkeit und "geringfügige Beschäftigung 
gelten besondere Regelungen. Die Jahresarbeitsentgeltgrenze 
oder Versicherungspflichtgrenze bestimmt in Deutschland, 
ab welchem "Brutto-"Arbeitsentgelt ein deutscher Ar-
beitnehmer nicht mehr pflichtversichert ist. Diese Grenze 
ändert sich jährlich. In den meisten EU-Ländern, bis auf die 
Ausnahmen Bulgarien und Irland, sind solche Regelungen 
unbekannt. 

Versicherungspflichtgrenze,
siehe "Versicherungspflicht
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Versicherungssystem
Im Sozialkompass Europa der Oberbegriff für die Systeme 
der "Sozialversicherung bzw. der "sozialen Sicherheit wie 
die "Krankenversicherung und die "Rentenversicherung.

Versicherungsträger,
siehe "Träger

Versicherungsverlauf (in der Rentenversicherung)
Führt in Deutschland und einigen anderen Ländern der 
"Europäischen Union wie Österreich und Frankreich 
die dem Rentenversicherungsträger ("Träger) bekannten 
"rentenrechtlichen Zeiten auf, die für die Feststellung der 
Höhe einer "Anwartschaft erheblich sind.

Versorgungsausgleich für die Rente
In Deutschland die Aufteilung der während der Ehe erwor-
benen Versorgungsanwartschaften auf beide Ehegatten zu 
gleichen Teilen im Falle einer Scheidung. Ausgleichspflich-
tig ist der Ehegatte mit den höheren "Anwartschaften. 
Dem anderen Ehegatten steht als Ausgleich die Hälfte des 
Unterschieds zu.

Versorgungsamt
Erfüllt in Deutschland Aufgaben im Rahmen der "sozialen 
Sicherheit und der Entschädigung besonders betroffener 
Menschen (etwa Kriegsopfer, Versorgung bei Impfschäden). 
Es ist auch bei "Schwerbehinderung zuständig, z. B. bei der 
Feststellung des Grades der Behinderung ("Grad der Behin-
derung). In manchen Bundesländern sind die Versorgungs-
ämter auch "Träger des "Erziehungs- bzw. "Elterngeldes. 
Siehe auch "„Versorgungsmedizinische Grundsätze" als 
Anlage zur Versorgungsmedizin-Verordnung (VersMedV)
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„Versorgungsmedizinische Grundsätze“ als Anlage zur Versor-
gungsmedizin-Verordnung (VersMedV)

Diese Verordnung gibt die Vorgaben für die Versorgungs-
ämter ("Versorgungsamt), um gesundheitliche Beein-
trächtigungen bundesweit einheitlich bewerten zu können. 
Die Grundsätze ordnen den verschiedenen gesundheitli-
chen Beeinträchtigungen einen entsprechenden "Grad 
der Behinderung zu.

Verstetigungsregelung
Besagt, dass der "Beitragssatz in der allgemeinen "Ren-
tenversicherung in Deutschland erst dann zu Beginn 
eines Jahres verändert wird, wenn die Mittel der "Nach-
haltigkeitsrücklage ansonsten – also bei unverändertem 
Beitragssatz – zum Jahresende voraussichtlich entweder 
eine bestimmte untere oder obere Grenze der allgemeinen 
Rentenversicherung überschreiten. 

Vertragsstaaten mit Fürsorgeabkommen
Alle Staaten, die bereits vor 2004 zur "Europäischen Uni-
on gehört haben (außer Österreich und Finnland) sowie 
Estland, Malta, die Türkei, Island und Norwegen. Das Euro-
päische Fürsorgeabkommen regelt den Bezug von Fürsor-
geleistungen von Staatsangehörigen, die sich rechtmäßig in 
einem anderen Vertragsstaat aufhalten. Das heißt: Die Ver-
tragsstaaten haben sich verpflichtet, Fürsorgeleistungen (in 
Deutschland z. B. "Sozialhilfe) in gleicher Weise und unter 
den gleichen Bedingungen zu gewähren wie den eigenen 
Staatsangehörigen.

Vollarbeitslosigkeit,
siehe "Arbeitslosigkeit
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Vollstationär,
siehe "Stationär

Vorrangregelungen
Vorrang vor der "Sozialhilfe bzw. "Mindestsicherung 
haben in Deutschland, mit wenigen Ausnahmen, andere 
"Sozialleistungen, die die Hilfebedürftigkeit verringern. 
Das heißt: Leistungsempfänger müssen erst Sozialleis-
tungen anderer "Träger in Anspruch nehmen bzw. dafür 
erforderliche Anträge stellen. Erst wenn dieser Anspruch 
endet, kann Sozialhilfe bezogen werden; die Sozialhilfe ist 
also nachrangig. Ebenfalls vorrangig müssen Verwandte für 
den "Unterhalt aufkommen. Auch in anderen EU-Ländern 
müssen zuerst andere Ansprüche ausgeschöpft werden, so 
z. B. in Zypern und Estland.

Vormundschaft
Deutscher Rechtsbegriff. Wird vom deutschen Staat ange-
ordnet, wenn Kinder durch ihre Familien nicht ausreichend 
geschützt sind. Dies gilt nicht nur für Waisen, sondern auch 
für Kinder, deren Eltern das Sorgerecht entzogen wird. Der 
Vormund ist in diesen Fällen anstelle der Eltern verpflich-
tet, für Person und "Vermögen des Kindes zu sorgen.

Vorsorgeleistungen
Medizinische Leistungen zur Vorbeugung von Krankheiten 
bzw. zum Erhalt der Gesundheit. Die Kosten werden un-
ter bestimmten Voraussetzungen (z. B. Alter, Zeitabstand 
zwischen den Untersuchungen) von der "Krankenkasse 
übernommen. In manchen EU-Staaten ("EU-Staat) ist die 
regelmäßige Teilnahme an Vorsorgeuntersuchungen Vor-
aussetzung für eine Kostenübernahme der Krankenkasse 



Glossar430

im Krankheitsfall, so z. B. in Luxemburg die Teilnahme an 
zahnmedizinischen Vorsorgeuntersuchungen für Zahner-
satz.

Vorversicherungszeiten,
siehe "Wartezeit

W
Wahlfreiheit

In einigen EU-Staaten ("EU-Staat) können Leistungsbe-
rechtigte von Pflegeleistungen zwischen mehreren Leistun-
gen frei wählen. Dies ist z. B. in Deutschland, der Slowakei 
und in Luxemburg zwischen "Geld- und "Sachleistungen 
möglich; in Deutschland besteht außerdem eine freie Wahl 
zwischen häuslicher und stationärer Pflege ("Stationär) so-
wie zwischen den zugelassenen Einrichtungen und Diens-
ten verschiedener "Träger.

Waisenrente
In allen EU-Staaten ("EU-Staat) eine Leistung für Kin-
der, deren unterhaltspflichtiger Elternteil bzw. Elternteile 
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gestorben sind. In den meisten Ländern wird diese "Rente 
nur bis zu einer bestimmten "Altersgrenze gezahlt; eine 
Ausnahme besteht beispielsweise in Slowenien, wo für voll-
ständig erwerbsunfähige Kinder keine Altersgrenze gilt.

Wartezeit
Leistungen aus der "Rentenversicherung können nur 
beansprucht werden, wenn der Versicherte mindestens für 
einen bestimmten Zeitraum der Versicherung angehört 
hat. Diese Mindestversicherungszeit ist die Wartezeit und je 
nach "EU-Staat und "Rente unterschiedlich. In Deutsch-
land ist die allgemeine Wartezeit von fünf Jahren Voraus-
setzung für den Anspruch auf die "Regelaltersrente, die 
Renten wegen "Erwerbsminderung und die Renten wegen 
Todes. Für die anderen Renten ist die Wartezeit je nach 
Rentenart höher. Siehe auch "Anwartschaften

Wegeunfall
Unfälle auf dem Weg von und zur "Arbeit, in Deutschland 
auch von und zur Schule oder Hochschule. Sie zählen zu 
den Arbeitsunfällen ("Arbeitsunfall) und sind in vielen 
EU-Ländern über die "Unfallversicherung abgesichert. In 
Tschechien und der Slowakei beispielsweise sind Wegeun-
fälle nicht gedeckt.

Weiterbildung
Möglichkeit, berufliche Aussichten zu verbessern, indem ein 
"Arbeitnehmer z. B. auf den aktuellen Wissensstand eines 
Gebiets gebracht wird. Ziel kann auch das Nachholen eines 
Berufabschlusses oder die Vorbereitung auf einen anderen 
Beruf sein. In Deutschland ist unter bestimmten Voraus-
setzungen finanzielle Förderung durch "Jobcenter und die 
"Agentur für Arbeit möglich. Siehe auch "Umschulung
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Werkstatt für Menschen mit Behinderungen
Auch beschützende, beschützte oder geschützte Einrich-
tung genannt. Eine Einrichtung, die "Menschen mit Be-
hinderungen die "Teilhabe am Arbeitsleben ermöglichen 
soll. 2011 gab es 721 Werkstätten für Menschen mit Behin-
derungen in Deutschland. Ihre Aufgaben sind im "Sozial-
gesetzbuch IX (SGB IX) und der Werkstättenverordnung 
(WVO) festgelegt. Danach müssen Werkstätten berufsbil-
dende und persönlichkeitsfördernde Maßnahmen anbieten 
und, wenn möglich, den Übergang auf den allgemeinen 
Arbeitsmarkt fördern. Außerdem bieten Werkstätten sozia-
le, psychologische und medizinische Betreuung an.

Wiedereingliederung (berufliche, stufenweise)
Maßnahme zur Wiedereingliederung ins Arbeitsleben nach 
längerer krankheitsbedingter "Erwerbsunfähigkeit in 
vielen EU-Ländern; oft nach einer Krankenhausbehand-
lung oder Rehabilitationsbehandlung ("Rehabilitation). 
In Deutschland erfolgt sie stufenweise; "Arbeitgeber 
und "Krankenkasse müssen der Maßnahme vor Beginn 
zustimmen. Der "Arbeitnehmer erhält während der 
Wiedereingliederung, die zwischen wenigen Wochen und 
mehreren Monaten dauert, weiterhin "Krankengeld bzw. 
"Übergangsgeld.

Witwenrente
Ersatz für entfallenen Unterhalt durch den Tod eines Ehe-
partners, in manchen EU-Staaten ("EU-Staat) auch des 
(ehemaligen) Lebenspartners oder geschiedenen Ehepart-
ners. Die Bedingungen für den Bezug der "Rente unter-
scheiden sich in den EU-Staaten.
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Witwerrente,
siehe "Witwenrente

Wohlfahrtspflege
Wohlfahrtsverbände sind gemeinnützige Organisationen. 
Sie sind in Deutschland neben der staatlichen Wohlfahrts-
pflege von Städten und Landkreisen sowie Jugend- und 
Gesundheitsämtern die wichtigsten Betreiber öffentlicher 
"Sozialhilfe-, Kranken- und Pflegeeinrichtungen. Wohl-
fahrtsverbände wie der Deutsche Caritasverband und das 
Deutsche Rote Kreuz sind zu einem großen Teil staatlich 
finanziert. 
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Wohlfahrtspflegeverbände,
siehe "Wohlfahrtspflege

Wohnen (betreutes)
Wohnform in vielen EU-Ländern, in der Menschen auf-
grund ihrer Lebenssituation Pflege und/oder Unterstüt-
zung erhalten. Im betreuten Wohnen leben beispielsweise 
"Menschen mit Behinderungen, ältere Menschen, psy-
chisch erkrankte Menschen, Obdachlose oder Jugendliche. 
Die Betreuung wird entsprechend dem Bedarf erbracht, 
beispielsweise durch Sozialarbeiter, Psychologen, Erzieher, 
Therapeuten oder Pflegekräfte. Sie soll eine größtmögliche 
Autonomie gewährleisten. In Europa wird die Qualität des 
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betreuten Wohnens seit 2012 durch einen europäischen 
Qualitätsstandard (CEN / TS 16118 – Sheltered Housing) 
gesichert.

Wohngeld
"Zuschuss zur wirtschaftlichen Sicherung und zum fami-
liengerechten Wohnen in vielen EU-Staaten ("EU-Staat).

Wohnsitzprinzip
Finanzwissenschaftliches Prinzip. Steuererträge fließen 
dem Land oder der Region zu, in dem der Steuerpflichti-
ge ("Steuerpflicht) seinen Wohnsitz bzw. gewöhnlichen 
Aufenthalt oder Daueraufenthalt hat. Dadurch sollen 
Doppelbesteuerungen vermieden werden. Das Wohnsitz-
prinzip gilt beispielsweise in Irland und Lettland für die 
"Krankenversicherung; diese ist in beiden EU-Staaten 
("EU-Staat) ein steuerfinanziertes Gesundheitssystem für 
alle Einwohner.

Z
Zeit (beitragsfreie),

siehe "Ersatzzeiten

Zeitrente
Bezeichnung für eine befristete "Rente. In Deutschland 
wird beispielsweise die Erwerbsminderungsrente grund-
sätzlich nur auf Zeit gezahlt, zunächst für drei Jahre ab 
Rentenbeginn. Ist eine Besserung der Erwerbsminderung 
unwahrscheinlich und besteht der Anspruch unabhängig 
von der Arbeitsmarktlage und nur aufgrund des Gesund-
heitszustands, kann die Rente allerdings unbefristet gezahlt 

Wohlfahrtspflegeverbände,
siehe "Wohlfahrtspflege

Wohnen (betreutes)
Wohnform in vielen EU-Ländern, in der Menschen auf-
grund ihrer Lebenssituation Pflege und/oder Unterstüt-
zung erhalten. Im betreuten Wohnen leben beispielsweise 
"Menschen mit Behinderungen, ältere Menschen, psy-
chisch erkrankte Menschen, Obdachlose oder Jugendliche. 
Die Betreuung wird entsprechend dem Bedarf erbracht, 
beispielsweise durch Sozialarbeiter, Psychologen, Erzieher, 
Therapeuten oder Pflegekräfte. Sie soll eine größtmögliche 
Autonomie gewährleisten. In Europa wird die Qualität des 
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werden. Auch die "Waisenrente und kleine "Witwenren-
te sind seit 2002 immer befristet. Siehe auch "Erwerbsun-
fähigkeit, "Invalidenrente

Zulagen bei der Riester-Rente
Die private kapitalgedeckte "Altersvorsorge im Rahmen 
der Riester-Rente wird durch den Staat mittels Zulagen 
gefördert. Ermittlung und Auszahlung erfolgen durch 
die Zentrale Zulagenstelle für Altersvermögen (ZfA) nach 
Abschluss eines förderfähigen Altersvorsorgevertrags. Siehe 
auch "Riester-Förderung

Zumutbare Arbeit
Eine "Arbeit wird als zumutbar bezeichnet, wenn ein 
Mensch geistig, seelisch und körperlich in der Lage ist, 
diese Arbeit auszuüben. Zumutbarkeitsregelungen greifen 
in einigen Ländern für Empfänger von "Geldleistungen 
bei "Arbeitslosigkeit, z. B. in Deutschland, Lettland und 
den Niederlanden. Lehnen Leistungsempfänger zumutbare 
Arbeit ohne wichtigen Grund ab, werden Geldleistungen 
gekürzt. In Deutschland wird beispielsweise für alleinste-
hende Bezieher von "Arbeitslosengeld II der Umzug in 
eine andere Stadt als zumutbar angesehen, in den Nieder-
landen die Ausübung einer gemeinnützigen Arbeit.

Zumutbarkeitsregelung,
siehe "Zumutbare Arbeit

Zurechnungszeit
Eine (fiktive) Zurechnungszeit verhindert eine zu geringe 
Rentenhöhe aufgrund von kurzer Beitragsdauer, etwa bei 
Erwerbsminderung in jungen Jahren. Zurechnungszeiten 
gibt es beispielsweise in Deutschland, Slowenien und Polen. 
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In Deutschland wird die Zeit zwischen Versicherungsfall 
(Erwerbsminderung oder Tod) und dem 60. Lebensjahr als 
"beitragsfreie Zeit hinzugerechnet. Die Bewertung der 
Zurechnungszeit wird individuell festgelegt. Siehe auch 
"Beitrag

Zusätzliche Altersvorsorge
Die zusätzliche "Altersvorsorge bzw. die Eigenvorsorge 
soll die Leistungen der gesetzlichen "Rente ergänzen. 
Sie umfasst die betriebliche und die private Altersvorsor-
ge. "Betriebliche Altersvorsorge ist traditionell z. B. in 
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Deutschland, dem Vereinigten Königreich und Schwe-
den üblich. In Deutschland werden beide Wege staatlich 
gefördert: mit Zulagen und Steuervorteilen ("Riester-
Förderung, privat oder über den Betrieb) bzw. Steuer- und 
Sozialversicherungsfreiheit der Aufwendungen (betriebli-
che Altersvorsorge). Während die private kapitalgedeckte 
Vorsorge in Deutschland zwar gefördert, aber freiwillig ist, 
schreiben einige EU-Länder – etwa die baltischen Länder 
sowie Bulgarien und Schweden – für Erwerbstägige die ka-
pitalgedeckte Rentenvorsorge (z. B. durch "Pensionsfonds) 
als zweite Säule neben der beitragsfinanzierten Alterssiche-
rung gesetzlich vor.

Zusatzversorgung
Zusatzversorgungssysteme waren eine Ergänzung der 
Sozialpflichtversicherung in der DDR. Zusatzversorgung 
wurde neben der "Rente an Berechtigte (z. B. technische 
und wissenschaftliche Intelligenz, Mitarbeiter des Staats-
apparats) gezahlt; meist als fester Prozentsatz des letzten 
"Erwerbseinkommens unter Anrechnung der Rente aus 
der Sozialpflichtversicherung. Zum 1. Januar 1992 wurden 
die Leistungen in die gesetzliche "Rentenversicherung 
überführt und nach "SGB VI neu berechnet. Parallel dazu 
Anrechnung einer Vergleichsrente auf Grundlage der 
letzten 20 Kalenderjahre vor dem Ende der letzten versi-
cherungspflichtigen Beschäftigung oder Tätigkeit, wenn sie 
höher ist als die Rente nach SGB VI. Zeiten der Zugehörig-
keit zur Zusatzversorgung werden bei der Rentenberech-
nung berücksichtigt.
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Zuschuss
Als Zuschuss wird eine zumeist öffentliche "Geldleistung 
bezeichnet, die eine finanzielle Hilfe darstellt. In Deutsch-
land zahlen beispielsweise Rehabilitationsträger ("Träger) 
Zuschüsse an "Arbeitgeber, die "Menschen mit Behinde-
rungen beschäftigen (Eingliederungszuschuss im Rahmen 
der Leistungen zur "Teilhabe am Arbeitsleben); Rentner 
können unter bestimmten Bedingungen einen Zuschuss 
zur gesetzlichen oder privaten "Krankenversicherung er-
halten, Bezieher von "Arbeitslosengeld II einen Zuschuss 
für Klassenfahrten ihrer Kinder.

Zuzahlung
Zuzahlungen müssen in fast allen EU-Ländern erbracht 
werden, z. B. für medizinische Sachleistungen wie "Heil-
mittel und "Hilfsmittel und bestimmte Behandlungen. 
In Deutschland besteht Zuzahlungspflicht beispielsweise 
für Versicherte und ggf. Rentner, die das 18. Lebensjahr 
vollendet haben und aus der "Rentenversicherung eine 
stationäre ("Stationär) Leistung zur medizinischen "Re-
habilitation erhalten. In vielen Ländern Europas sind z. B. 
versicherte Geringverdiener und Kinder bis zu einer be-
stimmten Altersgrenze von Zuzahlungen befreit. Siehe auch 
"Selbstbeteiligung

Zu





Der „Sozialkompass Europa“ ist eine interaktive Datenbank, die 
eine Fülle von Informationen über die sozialen Sicherungssys-
teme der Europäischen Union bietet. In den 28 Mitgliedslän-
dern der EU leben im Jahre 2014 mehr als eine halbe Milliarde 
Menschen. Die Staaten der EU sind in den vergangenen Jahren 
immer stärker zusammengewachsen und haben gemeinsame 
politische Standards erreicht. Die Datenbank schlüsselt diese 
nach Themen auf und macht sie dem Nutzer leicht zugänglich.

Teil V 
Die Datenbank
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Aufbau und Nutzung

Im gemeinsamen Binnenmarkt zwischen den Mitgliedstaaten der 
EU herrscht heute nahezu uneingeschränkte Freizügigkeit, seit dem 
1. Januar 2014 gilt diese auch für die 2007 beigetretenen Länder 
Bulgarien und Rumänien. Staatsangehörige Kroatiens, das seit dem 
1. Juli 2013 ebenfalls EU-Mitglied ist, genießen allerdings für die 
ersten beiden Jahre nach dem Beitritt noch keine Arbeitnehmerfrei-
zügigkeit. Auch in den Bereichen Arbeit und Soziales sind die EU-
Staaten weiter zusammengewachsen und erkennen wechselseitig die 
jeweiligen Regelungen und Bestimmungen an. So können sich heute 
bereits über eine halbe Milliarde Menschen in Europa ohne Ein-
schränkungen bewegen. Das heißt aber auch, dass Transparenz und 
Kenntnis der unterschiedlichen Arbeitsmarkt-, Sozial- und Rechts-
systeme für ein Europa der freien Bürger immer wichtiger werden.
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In einer zunehmend durch Mobilität und Information gepräg-
ten Gesellschaft kommt es immer häufiger darauf an, mehr 
über die Lebensbedingungen in den einzelnen Ländern zu 
wissen.

Der „Sozialkompass Europa“ mit seiner umfangreichen Da-
tenbank liefert online und offline einen genauen Einblick in 
die Felder „Arbeit und Soziales“ von 28 EU-Mitgliedsländern 
und zeigt, wie das soziale Europa weiter zusammenwächst. In 
insgesamt 15 Themenblöcke gliedert die Datenbank des Sozi-
alkompass Europa die Informationen über die sozialen Sicher-
ungssysteme:

1. Familie
2. Mutterschaft
3. Krankheit
4. Pflege
5. Behinderung
6. Entgeltfortzahlung
7. Arbeitslosigkeit
8. Arbeitsunfall
9. Invalidität
10. Alter
11. Hinterbliebene
12. Kündigung
13. Mitbestimmung
14. Arbeitsstreitigkeiten
15. Soziale Notlagen

Thema Behinderung

Einen besonderen Stellenwert innerhalb der Datenbank „So-
zialkompass Europa“ hat der Themenblock „Behinderung“, 
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denn die Regelungen und Angebote in diesem Bereich sind 
in den EU-Mitgliedstaaten zum Teil sehr unterschiedlich und 
komplex. Diese umfangreichen Daten sind 2013 zur Datenbank 
hinzugekommen. Damit steht auch dieses wichtige Thema der 
sozialen Sicherung in der Datenbank „Sozialkompass Europa“ 
zur Verfügung.

Zur Benutzung der Datenbank

Der Sozialkompass Europa liegt hier in der Version 3.1 in inter-
aktiver Form als Datenbank vor. Das bedeutet, dass der Nutzer 
selbst auswählen kann, welche Informationen er abruft, und 
zwar sowohl bei der Auswahl der Länder als auch der Themen 
und ihrer Unterpunkte.

Die abgerufenen Informationen sind so in ihrer Zusammen-
stellung immer konkret auf das Informationsbedürfnis des 
einzelnen Users zugeschnitten. Will er Informationen über be-
stimmte Länder oder nur über einzelne oder mehrere Themen 
beziehungsweise Unterthemen lesen bzw. abrufen, legt er diese 
Auswahl selbst fest.

Umgekehrt ermöglicht die Form der Publikation als Daten-
bank eine größtmögliche Aktualität der gebotenen Informati-
on über die Sozialsysteme der EU-Mitgliedstaaten. Dabei kann 
die online-Version des „Sozialkompass Europa“ immer aktuel-
ler als die DVD-Version der Anwendung sein und auf Verände-
rungen zeitnah reagieren.

Die Zahl der EU-Mitgliedstaaten hat sich in den vergangenen 
Jahren deutlich erhöht. Seit 2004 sind 14 Länder hinzugekom-
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men. Blickt man zurück auf die vierte Erweiterungsrunde 1995, 
so sind es insgesamt 17 Länder, die seither in einem relativ 
kurzen Zeitraum zum Kreise der „alten“ EU der 12 hinzuge-
kommen sind. Mehrere Beitrittskandidaten warten heute dar-
auf, dass die Verhandlungen abgeschlossen und sie demnächst 
EU-Mitglied werden. Diese Zahlen verdeutlichen den rasanten 
und dynamischen Entwicklungsprozess, den die Europäische 
Union in der jüngeren Vergangenheit genommen hat, insbe-
sondere durch die beiden Osterweiterungen 2004 und 2007 
und den Beitritt Kroatiens 2013.

In den heute 28 Mitgliedsländern der EU ist naturgemäß auch 
eine starke Dynamik der sozial- und arbeitsrechtlichen Gesetz-
gebung zu beobachten. Das gilt insbesondere für die zuletzt 
beigetretenen Staaten. Gerade in den hier relevanten Politikbe-
reichen ist deutlich zu sehen, wie sich das Zusammenleben im 
neuen größeren Rahmen der EU in sich ändernden Lebensver-
hältnissen, demographischen und wirtschaftlichen Entwick-
lungen niederschlägt.

Auf diese inhaltlichen Veränderungen kann eine datenbankba-
sierte Publikation des Sozialkompass Europa zeitnah reagieren. 
Die Daten werden regelmäßig überprüft und aktualisiert. In der 
hier vorliegenden Version 3.1 der Datenbank ist nun auch das 
28. Mitgliedsland Kroatien berücksichtigt. 

Durch die datenbankbasierte Publikation sind die gebotenen 
Informationen auf einem aktuellen Sachstand, und Verände-
rungen kann rascher entsprochen werden. Auch hier ist den 
Autoren des Sozialkompass die aktive Mithilfe der Nutzer 
dieses Angebots wichtig.
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Mit dem Sozialkompass Europa in Form einer Datenbank ist 
eine Informationsquelle für den Bürger entstanden, die sich 
fortlaufend in Bewegung befindet und sich in einer rasch ver-
ändernden Welt weiterentwickelt. Das Bundesministerium für 
Arbeit und Soziales hat für dieses komplexe Themenfeld des 
Vergleichs der europäischen sozialen Sicherungssysteme eine 
zeitgemäße Form der Publikation gewählt, die die User des 
Sozialkompass Europa aktiv einbezieht.

In dieser Broschüre werden im Folgenden die grundlegende 
Funktionsweise der Datenbank, ihre Möglichkeiten und ihre 
„Bedienung“ erläutert. Auch hier behalten sich die Autoren 
eine (technische) Fortentwicklung und Verbesserungen im 
Einzelfall vor.

Drei Wege zum Sozialkompass Europa

Der Sozialkompass ist entweder über die Internetseite  
Sozialkompass.eu online zugänglich oder aber er kann hier 
heruntergeladen werden. Sie können ihn jedoch auch von einer 
DVD aus nutzen, falls Sie mit Ihrem Computer keinen Internet-
zugang haben. Die DVD ist dieser Broschüre beigefügt. Sie kann 
auch unter der Bestellnummer D 801 angefordert werden. Dafür 
gibt es folgende Möglichkeiten:

http://www.Sozialkompass.eu
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Auf der DVD finden sich ferner der komplette Text der vorlie-
genden Broschüre in deutscher Sprache sowie eine englisch-
sprachige Fassung als PDF-Datei, sowie zahlreiche Hilfetexte.

Um die vielfältigen und detaillierten Informationen des „Sozi-
alkompass Europa“ abrufen und weiter nutzen zu können, gibt 
es also drei Wege:

1. Über das Internet-Portal Sozialkompass.eu sind alle Infor-
mationen der Datenbank in der jeweils aktuellsten Fassung 
zugänglich. Sie können online mit allen Daten und Informati-
onen des Sozialkompass arbeiten.

2. Sie können den Sozialkompass auf der Website auch herun-
terladen und auf Ihrem Computer – Windows-Rechner oder 
Mac – installieren. Danach können Sie die Datenbankanwen-
dung unabhängig von einer bestehenden Internetverbindung 
weiter nutzen. Einzige Voraussetzung für diesen Weg ist die 
Software Adobe® AIR®. Sollten Sie diese noch nicht auf Ihrem 

Telefon: 030 18 272 272 1
Telefax: 030 18 10 272 272 1
Schriftlich: 
Publikationsversand der Bundesregierung, 
Postfach 48 10 09 in 18132 Rostock
E-Mail: publikationen@bundesregierung.de
Internet: www.bmas.de
Gehörlosen-/Hörgeschädigten-Service:
E-Mail: info.gehoerlos@bmas.bund.de
info.deaf@bmas.bund.de
Schreibtelefon: 030 221 911 016
Fax: 030 221 911 017

mailto:publikationen%40bundesregierung.de?subject=
http://www.bmas.de
mailto:info.gehoerlos%40bmas.bund.de?subject=
mailto:info.deaf%40bmas.bund.de?subject=
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Rechner haben, wird Ihnen bei der Installation des Sozialkom-
pass Europa automatisch angeboten, diese herunterzuladen 
und zu installieren. Wenn Sie die Datenbankanwendung auf 
Ihrem Computer installiert haben, erhalten Sie bei bestehen-
der Internetverbindung beim Start der Anwendung automa-
tisch alle verfügbaren Updates. Nach Abschluss der Aktuali-
sierung können Sie den Sozialkompass Europa wieder ohne 
Internetverbindung weiter nutzen.

3. Über die DVD des Sozialkompass Europa erhalten Sie die 
Datenbank mit redaktionellem Stand 1. Juli 2012 beziehungs-
weise für Kroatien 1. Juli 2013.  Die DVD können Sie mit einem 
Windows- oder Mac-Rechner nutzen (Hybrid-DVD). Dazu ist 
keine Internet-Verbindung nötig. Legen Sie die DVD in das 
entsprechende Laufwerk Ihres Computers ein. Nun startet die 
Installation des Sozialkompass Europa automatisch. Auch hier 
wird Ihnen zu einem späteren Zeitpunkt beim Start der An-
wendung eine eventuelle Aktualisierung des Datenbestandes 
bei einer bestehenden Internetverbindung angeboten.

Auf der DVD sind außerdem als PDF-Dateien die Begleitbro-
schüre zur Datenbank in deutscher und englischer Fassung 
sowie die Broschüren in Leichter Sprache „Rat-Geber für Men-
schen mit Behinderungen“ und „Rat-Geber für Menschen mit 
Behinderungen in Europa“ enthalten. Außerdem finden Sie 
auf der DVD eine Anleitung für den Sozialkompass in Leich-
ter Sprache und eine Anleitung in Gebärdensprache. Diese 
Dateien können Sie über den Dateimanager Ihres Computers 
aufrufen. Zur Anzeige der Broschüren benötigen Sie den kos-
tenfreien Adobe® Reader®, den Sie im Internet herunterladen 
können. Die Filme in Gebärdensprache können Sie mit dem 
Windows Media Player für Windows-PC oder QuickTime für 
Mac anschauen.
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Die Landing Page

Wenn Sie im Internet-Browser Ihres Rechners (Mac oder 
Windows) die Seite Sozialkompass.eu aufrufen, so gelangen Sie 
auf die Landing Page des Sozialkompass Europa. Sie beschreibt 
in knapper Form Ziel und Aufgabe der Datenbank und ent-
hält eine technische Kurzanleitung sowie die obengenannten 
Bestellhinweise.

Von dieser Startseite aus können Sie durch einfachen Klick auf 
den Button „Sozialkompass Europa – zur Onlineversion“ die Da-
tenbank aufrufen und über ihre volle Funktionalität verfügen.

http://Sozialkompass.eu
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Auf der Startseite können Sie aber auch durch einen Klick –  
alternativ auf das Windows- oder das Mac-Symbol – die An-
wendung Sozialkompass-Datenbank herunterladen und 
installieren.

Eine Anmerkung zur Software: Während der Installation wird 
Ihnen der kostenfreie Download der Software Adobe® AIR® 
angeboten, falls diese noch nicht auf Ihrem Rechner installiert 
ist. Diese benötigen Sie für die interaktive Ausführung des  
Sozialkompass Europa im offline-Modus. Im Folgenden nun 
die Installationsschritte im Einzelnen:

Installationshinweise für Windows:

1. Öffnen Sie die Datei BMAS-Sozialkompass.exe mit einem 
Doppelklick, um die Installation zu starten.

2. Klicken Sie im neu geöffneten Fenster auf „Weiter“, um die 
Installation zu beginnen. Zusätzlich haben Sie an dieser Stelle 
die Möglichkeit, einen anderen Installationsort auszuwählen 
oder weitere Voreinstellungen vorzunehmen.
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3. Falls Adobe® AIR® noch nicht auf Ihrem System installiert 
sein sollte, müssen Sie den Lizenzbestimmungen von Adobe® 
AIR® zustimmen.

Auf der Startseite können Sie aber auch durch einen Klick –  
alternativ auf das Windows- oder das Mac-Symbol – die An-
wendung Sozialkompass-Datenbank herunterladen und 
installieren.

Eine Anmerkung zur Software: Während der Installation wird 
Ihnen der kostenfreie Download der Software Adobe® AIR® 
angeboten, falls diese noch nicht auf Ihrem Rechner installiert 
ist. Diese benötigen Sie für die interaktive Ausführung des  
Sozialkompass Europa im offline-Modus. Im Folgenden nun 
die Installationsschritte im Einzelnen:

Installationshinweise für Windows:

1. Öffnen Sie die Datei BMAS-Sozialkompass.exe mit einem 
Doppelklick, um die Installation zu starten.

2. Klicken Sie im neu geöffneten Fenster auf „Weiter“, um die 
Installation zu beginnen. Zusätzlich haben Sie an dieser Stelle 
die Möglichkeit, einen anderen Installationsort auszuwählen 
oder weitere Voreinstellungen vorzunehmen.
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4. Warten Sie, bis die Anwendung installiert ist. Dieser Vorgang 
kann einige Minuten dauern.

5. Der Sozialkompass Europa ist nun installiert und kann über 
die neu erzeugte Verknüpfung auf dem Desktop per Doppel-
klick gestartet werden.

 

Installationshinweise für Mac OS X:

1. Öffnen Sie die Datei BMAS-Sozialkompass.dmg mit einem 
Doppelklick, um die Installation zu starten.

2. Öffnen Sie anschließend die Datei Install BMAS-Sozialkom-
pass durch Doppelklick, um die Installation zu beginnen.

Die Datenbank
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3. Wählen Sie nun aus, ob das Programm nach der Installation 
direkt gestartet werden soll und an welchem Ort das Pro-
gramm installiert werden soll.

4. Falls Adobe® AIR® noch nicht auf Ihrem System installiert 
sein sollte, müssen Sie den Lizenzbestimmungen von Adobe® 
AIR® zustimmen.

Aufbau und Nutzung
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5. Warten Sie, bis die Anwendung installiert ist. Dieser Vorgang 
kann einige Minuten dauern.

6. Der Sozialkompass ist nun installiert und kann über die neu 
erzeugte Verknüpfung per Doppelklick gestartet werden.

Die Startseite
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Die Startseite leitet Sie zur eigentlichen Datenbank-Anwen-
dung. Dazu müssen Sie auf den Button „Weiter zur Länder- 
und Themenauswahl“ klicken. Das gilt für den Sozialkompass 
online genauso wie für die Sozialkompass-Anwendung.

Alle Befehle zur Steuerung der Datenbank sind auch per Tasta-
tureingabe möglich.

In der Kopfleiste können Sie durch Klick auf die Schaltfläche 
„Einstellungen“ ein Fenster öffnen, in dem sich die Schrift-
größe einstellen lässt. Dieser Button ist in der Online-Version 
nicht vorhanden. Hier können Sie die Schriftgröße ausschließ-
lich über die Tastatursteuerung auf dem gewohnten Wege 
einstellen: Bei Windows-PCs durch den Tastenbefehl Strg + 
bzw. Strg -, bei Mac-Rechnern über Command/Apfel+ bzw. 
Command/Apfel-.

Wenn Sie den Sozialkompass Europa online aufrufen, sehen 
Sie zusätzlich den Button „News“. 

Durch Klick auf diesen Button werden Sie in den Nachrichten-
bereich des Sozialkompass weitergeleitet. Er enthält aktuelle 
Meldungen zum Sozialkompass Europa selbst und zu seinen 
Themenblöcken, die permanent ergänzt werden. 
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Auf einer Übersichtsseite finden Sie einen Überblick über die 
neuesten Meldungen, die Sie dann durch Klick auf den Button 
„Weiterlesen“ einzeln anzeigen lassen können.
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Durch Klick auf den Button „Hilfe“ im Sozialkompass online 
und in der Sozialkompass-Anwendung gelangen Sie zu den 
Erläuterungen zur Bedienung der Datenbank, die Sie gerade 
lesen.

Daneben finden Sie - ebenfalls im Sozialkompass online und 
in der Sozialkompass-Anwendung - den Button „Glossar“, der 
ein umfangreiches Lexikon zu sozial- und europapolitischen 
Themen und Begriffen öffnet. Es bietet dem Nutzer eine rasche 
Orientierung im komplexen Feld der sozialen Sicherungssyste-
me und unterstützt den Einsatz der Datenbank „Sozialkompass 
Europa“ zu Lehr- und Unterrichtszwecken.

Rechts daneben können Sie das blaue Logo von „Inclusion Eu-
rope“ als Button anklicken. Damit kommen Sie 1. zu mehreren 
Texten in Leichter Sprache. Diese erklären den Sozialkompass 
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und seine Benutzung in Leichter Sprache. 2. gelangen Sie hier 
auch zu den beiden Broschüren des BMAS „Rat-Geber für Men-
schen mit Behinderungen“ und „Rat-Geber für Menschen mit 
Behinderungen in Europa“ in Leichter Sprache als PDF-Datei.

Schließlich finden Sie wiederum rechts davon das hellblaue 
Logo „DGS“ für Informationen in Deutscher Gebärdensprache. 
Das leitet Sie unter der Überschrift „Erklärungen in Deutscher 
Gebärdensprache“ weiter zu den erklärenden Filmen zu Da-
tenbank- und Online-Version. Diese finden Sie entweder on-
line unter www.sozialkompass.eu oder auf der DVD im Ordner 
„DGS“.

Länder- und Themenauswahl

http://www.sozialkompass.eu
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Auf dieser Seite legen Sie als Nutzer der Datenbank fest, wel-
che Informationen Sie abrufen möchten. Dazu wählen Sie in 
der linken Spalte die Länder aus, die Sie interessieren. Auf der 
rechten Seite wird die Auswahl der Themen und Unterthemen 
vorgenommen.

Bei den Ländern ist die Auswahl eines einzelnen Landes oder 
mehrerer Länder möglich. Dazu klicken Sie nacheinander die 
Länder an, zu denen Sie sich Informationen anzeigen lassen 
wollen. Die Auswahlkästchen (Checkboxen) der ausgewählten 
Länder sind dann mit einem Häkchen gekennzeichnet. Durch 
nochmaliges Anklicken der Kästchen oder Klick auf den But-
ton „Auswahl zurücksetzen“ können Sie Ihre Länder-Auswahl 
wieder rückgängig machen. Aber Vorsicht: Wenn Sie auf den 
Button „Auswahl zurücksetzen“ klicken, wird die gesamte 
Auswahl – auch der Themen – rückgängig gemacht.

Sie können sich am Bildschirm von einem bis 28 Ländern Ihre 
Auswahl anzeigen lassen. Dazu müssen Sie gegebenenfalls in 
horizontaler Richtung scrollen, um die ausgewählten Informa-
tionen lesen zu können.

Auf der rechten Seite wählen Sie die Themen aus, die Sie in-
teressieren. Die Liste beinhaltet alle in den 15 Themenfeldern, 
von „Familie“ bis „Soziale Notlagen“ vorhandenen Informati-
onen. Dazu gehört seit 2013 auch der umfangreiche Themen-
block „Behinderung“. 
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Durch Klick auf die Checkboxen zu den Themen („Familie“ bis 
„Soziale Notlagen“) verzweigt sich der Baum der Themenaus-
wahl weiter. Sie können so mit Klick auf das entsprechende 
Kästchen genau festlegen, welche länderspezifischen Sachin-
formationen Sie abrufen möchten. Dabei können eines oder 
mehrere Themenfelder ausgewählt werden.

Ihre Auswahl wird durch ein Häkchen in der jeweiligen Check-
box bestätigt. Wenn Sie ein Hauptthema auswählen, zum 
Beispiel „Krankheit“, so werden alle Unterthemen automatisch 
mit ausgewählt. Um sich diese anzeigen zu lassen, klicken Sie 
auf den Button „Unterpunkte anzeigen“. Dann sehen Sie die 
Häkchen vor den Unterthemen. Die Verzweigung setzt sich je 
nach Thema auf mehreren Ebenen (Unterpunkten) weiter fort.
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Ein Beispiel: Das Themenfeld „Krankheit“ hat insgesamt vier 
untergeordnete Auswahlebenen. Aus dem Bereich „Krankheit“ 
wählen Sie „Leistungen“ aus, dann „Sachleistungen“, dann 
„Ärzte“, und dort haben Sie die Auswahl zwischen „Organisati-
on“, „Wahl“, „Honorarvorschuss“ und „Selbstbeteiligung“.

Dieses Verfahren gilt auf allen Ebenen der Themenauswahl. 
Wollen Sie jedoch Ihre bereits getroffene Auswahl wieder 
einschränken oder verändern, entfernen Sie durch erneuten 
Klick die Häkchen vor den nicht gewünschten Unterthemen, 
also zum Beispiel bei den Unterpunkten „Honorarvorschuss“ 
und „Selbstbeteiligung“. Sie haben jetzt eine spezifische einge-
schränkte Auswahl vorgenommen. Dies erkennen Sie daran, 
dass in der Checkbox des übergeordneten Themas – in unse-
rem Beispiel „Krankheit“ – ein dunkles Quadrat erscheint.
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Wenn Sie eine neue Auswahl vornehmen wollen, so können 
Sie durch Klick auf den Button „Auswahl zurücksetzen“ Ihre 
gesamte zuletzt getroffene Länder- wie Themenauswahl zu-
rücksetzen.

Länderkennzahlen auswählen

Zusätzlich können Sie nun noch die Checkbox „Länderkenn-
zahlen“ anklicken. So werden Ihnen vor den ausgewählten 
Themenbereichen auch Kennzahlen zu den jeweiligen Län-
dern angezeigt. Diese beginnen mit dem Namen des Landes 
neben der Nationalflagge sowie einer schematischen Karte.
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Danach wird eine Vielzahl von allgemeinen Daten zu dem 
jeweiligen Land geboten, von der amtlichen Bezeichnung über 
seine Amtssprache(n), die Landesstruktur, die zugehörigen 
Staatsgebiete, Hauptstadt, Staatsoberhaupt und Regierungs-
chef, Fläche, Geografie, Einwohner, Währung, politisches 
System, EU-Beitritt, Mitgliedschaften, Bruttoinlandsprodukt, 
Bruttonationaleinkommen, Arbeitslosenquote bis zur Bevölke-
rungsstruktur.

Als Besonderheit können Sie die Länderkennzahlen auch 
anzeigen lassen, wenn Sie keine Themenbereiche ausgewählt 
haben. Jedoch muss mindestens ein Land angekreuzt sein. So 
kann beispielsweise über einen Ausdruck oder einen Export 
als XLS-Datei ein Vergleich der ausgewählten Mitgliedsländer 
erfolgen, bevor einzelne Sachthemen betrachtet werden.
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Anzeigen der Daten

Wenn Sie Ihre Themenauswahl für eines oder mehrere Län-
der getroffen haben und gegebenenfalls auch die Anzeige der 
Länderkennzahlen ausgewählt haben, wird über die Funktion 
„Daten anzeigen“ eine Tabelle erstellt, in der die Länder ne-
beneinander angeordnet sind, die Themen untereinander.

Dabei erscheinen zum besseren Vergleich die jeweiligen Sach-
themen beziehungsweise Unterthemen auf der horizontalen 
Ebene parallel. Dies erleichtert Ihnen die direkte Gegenüber-
stellung der von Ihnen angeforderten Sachinformationen auf 
dem Bildschirm. So stehen zum Beispiel alle Informationen 
zum Thema „Leistungen“ – als Unterthema zu „Krankheit“ – 
für die von Ihnen getroffene Länderauswahl nebeneinander.
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Sie können von hier aus wieder zur Länder- und Themenaus-
wahl zurückkehren durch Klick auf den Button „Zurück zur 
Themen- und Länderauswahl“.

Datenausgabe über Drucker

Wenn Sie die ausgewählten und angezeigten Information be-
halten möchten, bietet Ihnen der Sozialkompass Europa zwei 
Möglichkeiten: Sie können die Daten entweder ausdrucken 
oder speichern.

Um die ausgewählten Daten auszudrucken, klicken Sie auf den 
Button „Diese Auswahl ausdrucken“.

Es erscheint dann ein Popup-Fenster, in dem Sie entweder 
nochmals „Drucken“ oder aber „Abbrechen“ auswählen. 
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Wenn Sie auf „Drucken“ geklickt haben, öffnet sich nun das 
Drucker-Auswahlfenster Ihres Computers. Wählen Sie Ihren 
Drucker aus und bestätigen Sie die Auswahl mit „OK“.

Beachten Sie bitte, dass die Ausdrucke bei mehreren Ländern 
und Themen sehr umfangreich ausfallen können. Daher kann 
es sinnvoll sein, sich bei der getroffenen Auswahl zu beschrän-
ken und diese Schritte gegebenenfalls mehrfach auszuführen.

Die Datenausgabe gemäß Ihrer Länder- und Themenauswahl 
wird beim Druckvorgang automatisch an das Papierformat 
DIN A4 angepasst. Das bedeutet, dass die einzelnen ausgewähl-
ten länderspezifischen Sachinformationen – anders als bei der 
Bildschirmdarstellung – jeweils für alle ausgewählten Länder 
untereinander dargestellt werden. So finden Sie in unserem 
Beispiel bei der Auswahl des Themas „Ärzte“ die Informati-
onen für die Länder Bulgarien, Dänemark und Frankreich 
untereinander angeordnet.

Die Datenbank
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Für die Nutzung weiterer Druckfunktionen können Sie die 
Daten in eine XLS-Datei exportieren.

Aufbau und Nutzung

Wenn Sie auf „Drucken“ geklickt haben, öffnet sich nun das 
Drucker-Auswahlfenster Ihres Computers. Wählen Sie Ihren 
Drucker aus und bestätigen Sie die Auswahl mit „OK“.

Beachten Sie bitte, dass die Ausdrucke bei mehreren Ländern 
und Themen sehr umfangreich ausfallen können. Daher kann 
es sinnvoll sein, sich bei der getroffenen Auswahl zu beschrän-
ken und diese Schritte gegebenenfalls mehrfach auszuführen.

Die Datenausgabe gemäß Ihrer Länder- und Themenauswahl 
wird beim Druckvorgang automatisch an das Papierformat 
DIN A4 angepasst. Das bedeutet, dass die einzelnen ausgewähl-
ten länderspezifischen Sachinformationen – anders als bei der 
Bildschirmdarstellung – jeweils für alle ausgewählten Länder 
untereinander dargestellt werden. So finden Sie in unserem 
Beispiel bei der Auswahl des Themas „Ärzte“ die Informati-
onen für die Länder Bulgarien, Dänemark und Frankreich 
untereinander angeordnet.
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Herunterladen von Daten als XLS-Tabellen

Durch Anklicken des Buttons „Daten als XLS exportieren“ 
können Sie eine XLS-Tabelle mit den gewünschten Informati-
onen erstellen, die Sie dann mit einem Tabellenbearbeitungs-
programm wie beispielsweise Microsoft™ Excel weiter nutzen 
können.

Mit dieser Datei können Sie eigene spezifische Vergleiche, 
Tabellen und Ausdrucke anhand der aus dem Sozialkompass 
Europa ausgewählten Daten erstellen.

Ein dynamischer Prozess

Die Datenbank Sozialkompass Europa des BMAS bietet dem 
Nutzer breite Informationen über die sozialen Sicherungssys-
teme in der EU, die er seinem individuellen Informationsbe-
dürfnis entsprechend abrufen kann. Dabei können diese Daten 

Die Datenbank
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mithilfe der Software auch zur Weiterverwendung gespeichert 
beziehungsweise ausgedruckt werden. So können Sie sich ihre 
eigene länder- und themenspezifische Information zum „Sozi-
alraum Europa“ zusammenstellen.

Sei es, dass Sie sich auf eine Reise vorbereiten möchten, dass 
Sie für sich oder ihre Familie beispielsweise den Umzug in ein 
anderes EU-Land planen oder als Lehrer oder Journalist mit 
den Daten arbeiten möchten – in der Datenbank des Sozial-
kompass Europa finden Sie rasch und gezielt die Informatio-
nen, die Sie benötigen.

Dabei ist das Autorenteam des Sozialkompass bemüht, die 
Daten so aktuell und zeitnah wie möglich zu liefern. Beachten 
Sie bitte, dass dabei die Internet-Anwendung des Sozialkom-
pass Europa einen Vorsprung vor dem Datenbestand der DVD 
haben kann.

Europa ist in Bewegung: In allen Politikbereichen, besonders 
auch im Bereich der Sozialpolitik, sind zahlreiche Gremien auf 
nationaler wie internationaler Ebene an der Umsetzung der 
politischen Zielvorstellungen beteiligt. Daher ist die Darstel-
lung dieser sozialen Sicherungssysteme in Europa immer auch 
die Abbildung eines dynamischen Prozesses. Beides – die Viel-
falt und Individualität der einzelnen Länder und die Dynamik 
des stetig fortschreitenden Zusammenwachsens – macht das 
moderne Europa des 21. Jahrhunderts aus.

Aufbau und Nutzung





Anhang
Im Anhang dieser Publikation findet sich ein vollständiges 
Verzeichnis aller hier abgedruckten Tabellen zu den sozialen 
Sicherungssystemen in der Europäischen Union. Neben dem 
Literaturverzeichnis sind Links zu deutschen wie europäischen 
Institutionen aufgelistet, auf deren Website es weitergehende 
Informationen zu den jeweiligen Themen gibt. Des Weiteren 
werden die Rufnummern des Bürgertelefons des Bundes- 
ministeriums für Arbeit und Soziales genannt. 
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Tabellenverzeichnis
1. Die Länderkürzel 15

2. Fläche EU-Länder 2010            21

3. Bevölkerungsdichte EU-Länder 2011           44

4. Bevölkerung EU-Länder 2012           45

5. Staatliche Beiträge zur sozialen Sicherung 2009      67

6. Sozialbeiträge der Arbeitgeber 2010        69

7. Sozialbeiträge der geschützten Personen 2010       70

8. Sozialleistungen nach ihrer Funktion 2010:   72 
Invalidität     

9. Sozialleistungen nach ihrer Funktion 2010:  73 
Arbeitslosigkeit

10. Sozialleistungen nach ihrer Funktion 2010:  74 
Familie/Kinder  

11. Sozialleistungen nach ihrer Funktion 2010:  75 
Hinterbliebene

12. Sozialleistungen nach ihrer Funktion 2010:  76 
Krankheit  

13. Sozialleistungen nach ihrer Funktion 2010:  77 
Soziale Ausgrenzung

14. Sozialleistungen nach ihrer Funktion 2010:   78 
Wohnung

15. Sozialleistungen nach ihrer Funktion 2010:  79 
Alter

16. Gesamtausgaben für den Sozialschutz 2010 85 
in % vom BIP
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17. Gesamtausgaben für den Sozialschutz 2010  86 
Euro je Einwohner

18. Gesamtausgaben für den Sozialschutz 2010 87 
pro Kopf der Bevölkerung

19. Leistungen für Familie/Kinder 2010  105

20. Krankheit/Gesundheitsversorgung 2010 117

21. Ausgaben für Arbeitslose 2010 149

22. Harmonisierte Arbeitslosenquote November 2013 -  150 
Insgesamt

23. Harmonisierte Arbeitslosenquote im internationalen  151 
Vergleich November 2013 - Insgesamt

24. Leistungen für Invalide 2010 159

25. Ausgaben für Renten 2010  172

26. Durchnschnittliches Einkommen  173 
der ab 65-Jährigen 2010

27. Leistungen für Hinterbliebene 2010 179

28. Rate der von erheblicher materieller  217 
Entbehrung Betroffenen

29. Die 23 Amtssprachen der EU-Länder 226

30. Mitgliedschaften der EU-Länder  238

31. Bruttoinlandsprodukt der EU-Staaten 2012  241

32. Bruttoinlandsprodukt der EU-Staaten pro Kopf 2012     243
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Links
Bundesministerium der Justiz: 
www.bmj.de

Bundesministerium der Justiz in Zusammenarbeit mit der juris GmbH: 
www.gesetze-im-internet.de

Bundesministerium für Arbeit und Soziales: 
www.bmas.de

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend: 
www.bmfsfj.de

Bundesministerium für Gesundheit: 
www.bmg.bund.de

Bundesregierung: 
www.bundesregierung.de

CBF Darmstadt:
www.cbf-da.de

Contergan Netzwerk Deutschland e.V.
www.contergannetzwerk.de

EU-Info Deutschland: 
www.eu-info.de

EUFIS – das EU-Fachinformationssystem: 
www.eufis.de

EURES – Das europäische Portal zur beruflichen Mobilität: 
www.ec.europa.eu/eures

Europa – Das Portal der Europäischen Union: 
www.europa.eu

Anhang
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Europa – Zugang zum EU-Recht: 
www.eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=de 

Europa – Zusammenfassungen der EU-Gesetzgebung, Arbeitsrecht 
und Arbeitsorganisation: 
www.europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_ 
policy/employment_rights_and_work_organisation/index_de.htm

Europäische Kommission:
www.ec.europa.eu

Europäische Kommission – Beschäftigung, Soziales, Integration: Ko-
ordinierung der Sozialversicherungssysteme in der EU/Arbeitsrecht: 
www.ec.europa.eu/social

Europäische Kommission – Eurostat-Datenbank: 
www.ec.europa.eu/eurostat

Europäische Kommission – Ihr Europa: 
www.ec.europa.eu/youreurope

Europäisches Parlament:
www.europarl.europa.eu

Europäische Publikationen: 
www.bookshop.europa.eu

Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft, Mindestsicherung im europä-
ischen Vergleich: 
www.insm.de/insm/Themen/Arbeit/INSM-Dossier-Hartz-IV/Hartz-
IV-in-Europa.html

MISSOC. Gegenseitiges Informationssystem für soziale Sicherheit:
www.missoc.org
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http://www.bookshop.europa.eu
http://www.insm.de/insm/Themen/Arbeit/INSM-Dossier-Hartz-IV/Hartz-IV-in-Europa.html
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Bürgertelefon

Montag bis Donnerstag von 8 bis 20 Uhr
Sie fragen – wir antworten

Rente: 
030 221 911 001

Unfallversicherung/Ehrenamt:
030 221 911 002

Arbeitsmarktpolitik und - förderung: 
030 221 911 003

Arbeitsrecht: 
030 221 911 004

Teilzeit, Altersteilzeit, Minijobs:
030 221 911 005

Informationen für Menschen mit Behinderungen:
030 221 911 006

Europäischer Sozialfonds/Soziales Europa:
030 221 991 007

Mitarbeiterkapitalbeteiligung:
030 221 911 008

Informationen zum Bildungspaket:
030 221 911 009

Anhang
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Gehörlosen-/Hörgeschädigten-Service:
  E-Mail: info.gehoerlos@bmas.bund.de
  info.deaf@bmas.bund.de
  Schreibtelefon: 030 221 911 016
  Fax: 030 221 911 017

Gebärdentelefon: 
  gebaerdentelefon@sip.bmas.buergerservice-bund.de

Bürgertelefon

mailto:info.gehoerlos%40bmas.bund.de?subject=Sozialkompass
mailto:info.deaf%40bmas.bund.de?subject=Sozialkompass


Redaktionsstand

Die Texte dieser Broschüre beruhen auf dem Stand vom April 2014. Die 
Tabellen der Broschüre stützen sich überwiegend auf die neueste zu-
sammenhängend verfügbare Eurostat-Datenbasis 2010. In der aktuellen 
Ausgabe der Datenbank des „Sozialkompass Europa“ (Version 3.1) sind die 
Daten der EU-Mitgliedstaaten noch auf dem Stand der EU-27 vor dem 
Beitritt Kroatiens vom 1. Juli 2012. Die Daten für Kroatien, die neu in die 
Datenbank aufgenommen wurden, befinden sich bereits auf dem Stand 
vom 1. Juli 2013. Ab der nächsten Auflage der Datenbank sind die Daten 
aller Länder auf einheitlichem Stand.
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